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Wie das Bundesarchiv die „Wiener Idee“ umsetzte

Die Idee kam aus Wien. Im Anschluss an eine Eu-
ropäische Archivkonferenz beim Österreichischen 
Staatsarchiv schlug Generaldirektor Prof. Dr. Mi-
koletzky in einem Brief vom 17. November 1998 
an meinen Amtsvorgänger ein regelmäßiges Tref-
fen der Nationalarchivare im Rahmen der halb-
jährlichen EU-Ratspräsidentschaften vor. Prof. Dr. 
Kahlenberg nahm die Idee auf und lud vom 26. bis 
28. Mai 1999 während der deutschen Ratspräsi-
dentschaft zur ersten Tagung des European Board 
of National Archivists EBNA nach Koblenz ein.

Mit wenigen Ausnahmen organisierten die Nati-
onalarchive der folgenden Ratspräsidentschaften 
die EBNA-Tagung und im Laufe der Zeit in Ver-
bindung damit auch weitere Fachveranstaltungen. 
So tagte die EBNA nach Koblenz in Helsinki, 
Lund, Brüssel, Valladolid, Kopenhagen, Athen, 
Syrakus, Dublin, Den Haag, Luxembourg, Lon-
don-Kew, Wien und Helsinki. In Erwartung des 
erweiterten Europa und im Europa der 25 hatte 
der Umfang der Themen und Arbeitsfelder stän-
dig zugenommen, galt es doch, gemeinsam die 
Entschließung des Rates der EU vom 6. Mai 2003 
zur Zusammenarbeit im Archivwesen der erwei-
terten EU umzusetzen. So wurde unter Beteili-
gung der EBNA, übrigens unter wesentlichem 
Einsatz von Angehörigen des Bundesarchivs, der 
im Jahre 2005 publizierte programmatische „Re-
port on Archives in the Enlarged European Uni-
on“ erarbeitet.

Als Ende 2006 der Stab vom finnischen Natio-
nalarchiv erneut an das Bundesarchiv übergeben 
wurde, zeichnete sich ein ambitioniertes Pro-
gramm bereits ab. Innerhalb einer knappen Wo-
che sollten in einem stilvollen Kongresszentrum 
unweit der Karl-Marx-Allee im Osten Berlins, der 
umgebauten Auferstehungskirche und in der Mäl-
zerei des ehemaligen Böhmischen Brauhauses, 
fünf Fachveranstaltungen auf hohem Niveau rei-
bungslos, aber auch zwanglos organisiert werden. 
Und so geschah es auch: Den Auftakt am 24. April 
bildete ein Arbeitstreffen der Nationalarchive und 
der Partnerorganisationen zur Entschädigung der 

Zwangsarbeit, um mit der Stiftung „Erinnerung, 
Verantwortung und Zukunft“ und dem Bundes-
archiv Archivierungsfragen abzustimmen. Die 
Internationale Konferenz zur Verwendung der 
Standards EAD, EAC und METS schloss sich an. 
Am Abend des zweiten Konferenztages fand die 
jährliche Generalversammlung des europäischen 
Zweiges des Internationalen Archivrates statt. Die 
Arbeitssitzung zur digitalen Bestandserhaltung 
der Konferenz bildete zugleich den Auftakt für 
das DLM-Treffen. Nach Beendigung der Konfe-
renz begann die 15. Tagung des European Board 
of National Archivists, eröffnet vom Beauftrag-
ten der Bundesregierung für Kultur und Medi-
en, Herrn Staatsminister Bernd Neumann MdB, 
und mit dem Höhepunkt einer Abendführung im 
Bode-Museum.

Weit über 400 Archivarinnen und Archivare aus 35 
Ländern, auch aus Übersee, nahmen an den Veran-
staltungen teil. Die über 30 freiwilligen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des Bundesarchivs aus 
Berlin und Hoppegarten, aber auch aus Koblenz 
und Freiburg, die sich an der Vorbereitung und 
Durchführung dieses Veranstaltungs-Marathons 
engagiert beteiligt hatten, wissen inzwischen, was 
es bedeutet, umsichtig und unaufgeregt dafür zu 
sorgen, dass alle zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort waren, den Referaten und Diskussionen mit 
Hilfe der Simultanübersetzung in Deutsch, Eng-
lisch, Französisch, teils auch Russisch und Pol-
nisch, folgen konnten, in den kleinen Pausen mit 
Getränken und Obst, mittags auch mit Suppen 
und belegten Brötchen versorgt wurden und beim 
gesellschaftlichen Höhepunkt, dem „Bayrischen 
Abend“, die Buffets genießen konnten, von indi-
viduellen Fragen etwa nach Verbindungen zum 
Flughafen ganz zu schweigen. Ihnen gilt noch 
einmal mein aufrichtiger Dank für das, was in 
Briefen aus ganz Europa als „excellent meeting“, 
„remarquable organisation“, „richesse du pro-
gramme“ oder „generous hospitality“ bezeichnet 
wurde.

Hartmut Weber

Perspektiven
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Ereignis

Im Dienst der deutschen EU-Ratspräsidentschaft.
Die Konferenzen des Bundesarchivs in Berlin

Während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 
hatte das Bundesarchiv Archivarinnen und Archi-
vare aus allen europäischen Ländern nach Berlin 
eingeladen, um über die Nutzung Internationaler
Standards für Digitales Archivgut zu diskutie-
ren. Nach dem ersten Treffen über EAD 1999 in 
London und der folgenden Tagung über EAD und 
EAC 2004 in Paris war das Bundesarchiv von den 
bisherigen Veranstaltern gebeten worden, die drit-
te Konferenz über die drei Datenstrukturstandards 
auszurichten.

Ursprünglich für den Herbst 2006 geplant, gab 
dann die deutsche Ratspräsidentschaft Anfang 
2007 eine gute Gelegenheit, die Konferenz mit 
anderen Arbeitstreffen zu verbinden und Europas 
Archivare zu einer Reihe von Veranstaltungen 
vom 24. bis 27. April nach Berlin ins Umwelt-
forum Auferstehungskirche in Berlin-Friedrichs-
hain einzuladen. Im Internet wurden die Veran-
staltungen in vier Sprachen angekündigt. Welche 
neuen Entwicklungen und Anwendungsmög-
lichkeiten sich bei den Datenstrukturstandards 
EAD, EAC und METS ergeben haben, wird im 
folgenden ausführlich dargestellt. Wer noch mehr 
wissen möchte, findet vollständige Fassungen 
der Redebeiträge unter www.instada.eu. Über die 
Mitgliederversammlungen von EURBICA und 
DLM-Forum sowie die 15. Tagung von EBNA 
wird ebenfalls informiert.

3. Europäische Konferenz über
EAD, EAC und METS

Mehr als 350 Experten und Fachkollegen aus 35 
Ländern folgten der Einladung des Bundesarchivs 
zur 3. Europäischen Konferenz über die interna-
tionalen Datenstrukturstandards EAD, EAC und 
METS. Das Echo auf die Konferenzankündigung 
war derart groß gewesen, dass bereits im Februar 
die Anmeldung geschlossen werden musste. Groß 
war auch das Interesse unter Kollegen aus den 
osteuropäischen Ländern: Mehr als ein Viertel der 
Konferenzteilnehmer reiste von dorther an1.

In drei Sektionen widmete sich die Konferenz dem 
Austausch von Erfahrungen im Umgang mit EAD 
(Encoded Archival Description), EAC (Encoded 
Archival Context) und METS (Metadata Enco-
ding and Transmission Standard) und aktuellen 
Weiterentwicklungen zu diesen drei Datenstruk-
turstandards2. Darüber hinaus wurden in einer 
vierten, speziell anwendungsorientierten Sektion 
Umsetzungen in Internetportallösungen vorge-
stellt. In die Tagung integriert war schließlich eine 
Podiumsdiskussion über die Potenziale, die in der 
Bündelung archivischer Online-Verbundinforma-
tionen aus europäischen Regionen und Staaten in 
einem „European Internet Gateway to Archives“ 
liegen3.

In seiner Eröffnungsrede begrüßte der Präsident 
des Bundesarchivs, Professor Dr. Hartmut Weber, 
als Gastgeber die zahlreichen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer und verwies auf die großen Chan-
cen, die das Internet biete, um eine völlig neue 
Stufe der archivischen Dienstleistungsqualität zu 
etablieren. Erfreulich sei, dass die Sensibilität der 
Archive für die Bedürfnisse ihrer Benutzerinnen 
und Benutzer seit einigen Jahren stetig zunehme. 
Gerade die fruchtbare Diskussion und die viel-
versprechende Erprobung innovativer Erschlie-
ßungsstandards seien Beispiele für den Trend zu 
mehr Benutzerfreundlichkeit, denn die neuen Er-
schließungsstandards suchten nicht länger nur die 
Erfordernisse fachgerechter Verzeichnung, son-
dern zugleich stets die Präsentation archivischer 
Verzeichnungsangaben in einem ansprechenden 
Layout umzusetzen.

Die Entstehung von EAD stelle dabei einen Mark-
stein in der Entwicklung integrativer Standards zur 
Verzeichnung und Präsentation von Archivgut dar. 
Die dritte europäische Konferenz4, die nunmehr 
das Bundesarchiv zu beherbergen die Ehre und 
Freude habe, beziehe mit METS einen weiteren 
Standard ein, der zur Beschreibung und Struktu-
rierung digitaler Objekte diene. Mit dem Einsatz 
von METS und den Verknüpfungsmöglichkeiten 
zwischen METS, EAD und EAC öffneten sich 
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den Archiven neue Wege zur Gestaltung ihrer On-
line-Informationsangebote, denn künftig werde 
es möglich sein, neben der Präsentation von Er-
schließungsangaben auch einen Web-Zugang zu 
Archivgut anzubieten, der gleichzeitig über den 
Zugriff auf Online-Findmittel gesteuert werden 
könne. Der virtuelle Raum mit der Möglichkeit 
zur ortsunabhängigen Simultansuche werde durch 
eine beliebige Anzahl archivischer Findmittel und 
Bestände Recherche und Benutzung wesentlich 
erleichtern.

Erst recht gelte dies, wenn archivische Online-
Informationsangebote in Internetportalen zusam-
mengeführt werden und damit gleichsam einen 
universalen Online-Lesesaal entstehen lassen, in 
dem Besucher und Forscher selbst archivübergrei-
fende Bestandsrecherchen bequem per Mausklick 
durchführen können. Der Aufbau nationaler und 
internationaler Archivportale stelle daher eine 
wichtige Zukunftsaufgabe für die Archive dar. 
Wenn solche Visionen heute zum Greifen nahe 
scheinen, sei dies gerade auch ein Erfolg der er-
tragreichen internationalen Zusammenarbeit von 
Archivarinnen und Archivaren bei der Entwick-
lung gemeinsamer, maschinenlesbarer Struktur-
standards, wie diese heute in Gestalt von EAD, 
EAC und METS vorhanden sind.

EAD – Strukturierte Findbücher und
Recherchestrategien für den virtuellen 
Lesesaal

Die erste Sektion der Konferenz, die am Dienstag-
nachmittag eröffnet wurde, fokussierte auf den äl-
testen der drei Standards, Encoded Archival De-
scription (EAD). EAD wird bereits seit mehreren 
Jahren sehr erfolgreich und in stetig zunehmender 
Verbreitung zur Herstellung von Online-Findmit-
teln eingesetzt und darüber hinaus als Grundlage 
für die Entwicklung weiterer innovativer Präsen-
tationslösungen für den virtuellen Raum erprobt. 
In zwei Vorträgen erörterten als auf diesem Gebiet 
weltweit führende Experten Kris Kiesling und Mi-
chael Fox (beide USA) die Entstehungsgeschichte 
und die aktuelle Verwendungsfähigkeit von EAD 
im Konzert mit anderen internationalen Erschlie-
ßungsstandards für den Aufbau eines universalen 
virtuellen Lesesaals.

Im Eröffnungsvortrag erläuterte Kris Kiesling, 
Vorsitzende der (international besetzten) EAD 
Working Group bei der Society of American Ar-
chivists (SAA), die Geschichte der Entwicklung 
dieses Standards in den Vereinigten Staaten. Nach 
ihrer Einschätzung resultierte der Erfolg von EAD 
daraus, dass es „als das richtige Werkzeug zur 
richtigen Zeit“ verfügbar war: Aufbauend auf den 
Erfahrungen aus der Nutzung des Formatstandards 
MARC (Machinable Reading Cataloging) waren 
es vor allem verschiedene amerikanische Univer-
sitätsarchive (Berkeley, Yale, Vermont) sowie die 
Research Libraries Group (RLG), die Library of 
Congress und die Minnesota Historical Society, 
die sich seit Anfang der 1990er Jahre an der Er-
arbeitung eines computerlesbaren Standards be-
teiligten, mit dessen Hilfe detaillierte Suchhilfen 
zu Primärquellen gestaltet und zugleich als On-
line-Verzeichnisse ortsunabhängig zur Verfügung 
gestellt werden können.

Die Entwicklung des Kodierungsstandards begann 
1993 mit einem Projekt an der University of Cali-
fornia in Berkeley. Verschiedene an der Entwick-
lung interessierte Institutionen bildeten Konsor-
tien, um die Arbeit voranzutreiben5. Einen Schub 
erhielt die Entwicklung 1995 mit der Einbindung 
der Society of Amercian Archivists (SAA), deren 
Committee for Archival Information Exchange 
noch im gleichen Jahr die EAD Working Group, 
das Herausgebergremium für EAD, ins Leben 
rief.

Kris Kiesling schilderte sodann den Weg, auf wel-
chem sich EAD zu einer jetzt XML-basierten Ko-
dierungskonvention entwickelt hat. Auf die 1998 
veröffentlichte EAD-DTD (Version 1.0) folgte im 
Frühjahr 2007 das EAD-Schema (entsprechend 
der Version 2.0)6. Zugleich lenkte sie die Aufmerk-
samkeit auf die von der EAD Working Group er-
arbeiteten verschiedenen Handreichungen für den 
Gebrauch von EAD, die ihrer Ansicht nach ein 
wichtiger Beitrag zur strukturellen Angleichung 
von Inhalt und Design EAD-kodierter Suchhilfen 
sind. Als inzwischen weithin bekannte Beispiele 
erinnerte Kiesling an das von Michael Fox publi-
zierte „EAD Cookbook“7 oder die von der RLG 
herausgegebenen „Best Pratice Guidelines“ für die 
Herstellung von EAD-Online-Findmitteln. Den 
gleichen Zielen verpflichtet sei die Herstellung ar-
chivischer OpenSource-Erschließungswerkzeuge,
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die auf EAD basieren und zur kostenlosen Nach-
nutzung bereit stehen sollen, wie dies gegenwär-
tig etwa mit dem „Archivist’s Toolkit Project“ 
angestrebt werde8. Gerade die Orientierung an 
gemeinsamen Handlungsempfehlungen zur Nut-
zung des Standards und der Gebrauch gemein-
samer Erschließungswerkzeuge helfe, technische 
Hürden, die alle betreffen, im breiten fachlichen 
Austausch überwinden zu können. Und natürlich 
fänden, so Kris Kiesling, Archivarinnen und Ar-
chivare auch inhaltlich stärker als bisher zueinan-
der, entdeckten über die Arbeit an gemeinsamen 
Standardlösungen strukturelle Gemeinsamkeiten 
in der archivalischen Erschließung, deren landes- 
und regionenspezifischen Ausprägungen die Viel-
falt unterschiedlicher Verzeichnungstraditionen 
spiegeln.

Mit Blick auf den so gegebenen Zuwachs an Ver-
gleichbarkeit und Transparenz für die archivali-
sche Überlieferungslandschaft insgesamt warf sie 
die Frage auf, ob die durch Standardisierung von 
Datenformaten, Orientierung an gemeinsamen 
Handlungsempfehlungen und Gebrauch gemein-
samer Erschließungswerkzeuge zugegebenerma-
ßen eingeschränkte methodische Verzeichnungs-
Autonomie des einzelnen Archivs als Nachteil 
gelten müsse oder nicht doch eher, gerade auch mit 
Blick auf die Nutzerbedürfnisse, als ein weiterer 
Vorteil zu den zahlreichen Vorzügen gerechnet 
werden müsse, die der Einsatz von EAD biete.

An diesen Punkt knüpfte indirekt der Vortrag von 
Michael Fox, Mitglied der EAD Working Group 
und EAD-Instructor, an, der den Austausch- und 
Konvertierungsmöglichkeiten von EAD-kodierten 
Daten mit anderen computerlesbaren Formaten 
galt. Quellenmaterial entdecken, identifizieren 
und Zugriff darauf erlangen - dies seien, so Fox 
- die drei grundlegenden Aktivitäten, die Nutzer 
unternähmen, wenn sie sich im Cyber Space be-
wegten, um diesen als virtuellen Lesesaal zu nut-
zen. Dabei sei zu berücksichtigen, dass Internet-
Nutzer nicht länger damit zufrieden seien, viele, 
separate virtuelle Lesesäle ansteuern zu müssen. 
Vielmehr werde heute zunehmend erwartet, von 
einem Zugriffspunkt aus Online-Findmittel vieler 
verschiedener Institutionen simultan durchsuchen 
zu können, wobei auch die gleichzeitige Suche 
über Quellenbestände aus Archiven, Bibliotheken 
und Museen längst gewünscht sei. Selbstredend 

wollten Online-Nutzer inzwischen schließlich 
nicht mehr bei der Einsicht in Erschließungsinfor-
mationen verharren, sondern per Mausklick bis in 
das beschriebene Quellenmaterial selbst hinein 
vordringen. Dieser Bedürfnisse eingedenk gelte 
es, Barrieren, die solchen Nutzungsmöglichkeiten 
entgegenstehen, abzubauen.

Fox identifizierte als solche Barrieren inkonsis-
tente Metadaten, fehlende Datenstrukturen sowie 
den Mangel an Systemen zur leichten Integration 
von Metadaten, kurzum: jene heute oftmals noch 
typischen Schwierigkeiten, die auftauchen, wenn 
man über Online-Domänen hinweg institutionen-,
ja institutionsspartenübergreifend recherchieren 
möchte. Er untersuchte deshalb vor allem, inwie-
weit verschiedene Datenstrukturstandards, neben 
EAD namentlich der vom International Council 
on Archives (ICA) erarbeitete allgemeine Er-
schließungsstandard ISAD(G)9, dazu beitragen 
können, solcherart Hemmnisse für den „virtual 
researcher“ zu beseitigen, ganz gleichgültig, ob 
dieser sich nun landes- oder gar weltweit in der 
virtuellen Welt der Archive, Bibliotheken oder 
Museen bewegen wolle.

Was den Datenaustausch zwischen ISAD(G) und 
EAD anbetrifft, so hob Fox hervor, dass EAD für 
jedes der in ISAD(G) enthaltenen Elemente eine 
Entsprechung auf der Ebene der Verzeichnungs-
einheiten und der inneren Gliederung besitze. Da-
rüber hinaus verfüge EAD aber noch über weitere 
Elemente zur Aufnahme von Informationen, die 
bei ISAD(G) für die Erschließung nicht berück-
sichtigt sind. Er nannte hier als Beispiel die Mög-
lichkeiten, in EAD detaillierte Angaben zu Zu-
gangsmöglichkeiten zu verzeichnetem Archivgut 
oder zur Art des erschlossenen Archivguts auf-
zunehmen. Integraler Bestandteil von EAD seien 
darüber hinaus jene besonderen Elemente, die für 
die Interpretation der eingegebenen Informationen 
durch Computer von Bedeutung seien. Es könne, 
so Fox, als das Charakteristikum von EAD gelten, 
dass dieser Verzeichnungsstandard explizit auf das 
Design von Findmitteln hin konstruiert sei, und 
zwar sowohl im Hinblick auf die bisher bekannte 
Variante des gedruckten Findmittels oder seiner 
ausdruckbaren Form (PDF, MicrosoftWord) als 
auch und gerade mit Blick auf die Struktur einer 
Online-Ausgabe des Findmittels in HTML zur 
Darstellung und Verbreitung im Internet.
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Der Tagungsort: das Umweltforum Berlin mit der zum Kongresszentrum umgebauten Auferstehungskirche.

Vorbereitungen.
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Damit das Gesagte verständlich wird: Simultanübersetzung.

Die Technik funktioniert.
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Wie Michael Fox weiter betonte, gibt es für
EAD standardisierte Entsprechungstabellen für 
die Übersetzung der Elemente in andere Stan-
dards10 etwa auf der Ebene des Findbuchs nach 
Dublin Core und MARC 21 sowie auf der Ebe-
ne der Verzeichnungseinheit nach ISAD(G). Weil 
EAD als Standard zur elektronischen Abbildung 
archivischer Erschließungsinformationen auf 
XML basiere, könne es zudem als vollständig por-
tables Format unabhängig von Betriebssystemen 
und Softwareanwendungen eingesetzt werden. 
Auch dies sei, wie er nachdrücklich hervorhob, 
eine wichtige Voraussetzung dafür, den Datenaus-
tausch und damit die Etablierung institutionenü-
bergreifender Recherche- und Zugriffspunkte im 
Internet zu erleichtern.

Eindrucksvolle Beispiele für über EAD realisierte 
Verknüpfungsmöglichkeiten von Erschließungs-
informationen im Internet präsentierte Claire Si-
bille, Leiterin des Département de l‘innovation 
technologique et de la normalisation bei der Di-
rection des Archives de France (DAF). Wie aus 
ihrem Vortrag deutlich wurde, wird EAD in fran-
zösischen Archiven oftmals bereits auch zur kon-
textbasierten Steuerung des Internet-Zugangs zu 
digitalisiertem Archivgut eingesetzt: So sind bei-
spielsweise im Digitalisierungsprojekt „Archives 
Canada France“, dessen Partner neben der DAF 
die Bibliothèques et Archives Canada und das 
Nationalarchiv von Quebec sind, über eine Mil-
lion digitalisierte Abbildungen sowohl online er-
schlossen als auch direkt im Internet abrufbar11.
Für das Digitalisierungsprojekt BORA (Base 
d’Orientation et Recherche dans les Archives) der 
DAF wurden erfolgreich Daten aus einer proprie-
tären Datenbank nach EAD konvertiert, mit Links 
zu den Digitalisaten angereichert und mit Daten 
zur Beschreibung der Herkunftsstellen verknüpft, 
die in EAC kodiert sind12. Hierbei kam das in 
Frankreich entwickelte Werkzeug PLEADE zum 
Einsatz, mit dessen Hilfe EAD-kodierte Online-
Findmittel erzeugt werden können und das zu-
gleich mit einer Suchmaschine zur findmittelüber-
greifenden Recherche verbunden ist13.

Als ein weiteres Beispiel für die Anwendung von 
EAD zur integrierten Präsentation von Erschlie-
ßungsangaben und digitalisiertem Archivgut er-
wähnte Claire Sibille aus dem Zuständigkeitsbe-
reich der Archives nationales den Etat du fonds 

Napoléon: Auch für diesen Bestand seien inzwi-
schen Findmittel im EAD-Format online gestellt 
und das in diesen Findmitteln nachgewiesene Ar-
chivgut über das Web zugänglich gemacht wor-
den.14

Neben diesen und zahlreichen weiteren Archiv-
beständen werde EAD in Frankreich inzwischen 
auch im bibliothekarischen Bereich genutzt, wie 
Sibille erläuterte. Sowohl die Bibliothèque natio-
nale de France (BNF) als auch etwa die Bibliothè-
que Sainte-Geneviève nutzten das Format zur Re-
trodigitalisierung bibliothekarischer Metadaten, 
namentlich zur Konversion von Daten aus Hand-
schriftenkatalogen. Insbesondere das Großprojekt 
zur Digitalisierung der im landesweiten „Cata-
logue générale des manuscrits“ (CGM)15 nachge-
wiesenen Informationen stelle dabei die Integra-
tionsfähigkeit von EAD als Zielformat für eine 
Vielzahl von heterogenen Daten unter Beweis.

Ähnlich interessante Beispiele für die Anwen-
dung von EAD zur Online-Erschließung stellte 
Hubert Wajs, Direktor des Zentralarchivs Alter 
Akten in Warschau, vor. In Polen werde EAD 
zur Online-Präsentation von Erschließungsdaten 
nicht nur moderner, sondern auch frühneuzeit-
licher und mittelalterlicher Bestände eingesetzt. 
Wajs illustrierte dies anhand zahlreicher Beispiele 
und demonstrierte dabei eindrucksvoll die An-
wendbarkeit des EAD-Schemas auf die Verzeich-
nung von Urkundenbeständen, etwa anhand von 
spätmittelalterlichen Königsurkunden und Nota-
riatsinstrumenten. Beispiele für die Verzeichnung 
spätmittelalterlich-frühneuzeitlicher Amtsbücher, 
frühneuzeitlicher Vertragsurkunden und von Akten
des 19. Jahrhunderts wurden von ihm ebenfalls 
gezeigt. Als konkrete Softwarelösung für die Um-
setzung verwies Wajs auf MidosaXML, dessen 
Einsatz sich in polnischen Archiven gut bewährt 
habe und über dessen EAD-Exportschnittstelle
die internationale Austauschfähigkeit der Daten
gesichert sei. Mit besonderem Interesse verfolgten 
die Konferenzteilnehmer, dass in Polen die Spra-
che der archivischen Verzeichnung der im Archiv-
gut eines Bestandes verwendeten Sprache folgt. 
Auf diese Weise entstehen, wie Wajs hervorhob, 
multilinguale Findmittel, die ihrerseits die Ver-
wendungsfähigkeit von EAD in den verschie-
denen Sprachkreisen demonstrieren.
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Aus Deutschland erläuterte Petra Rauschenbach, 
Leiterin des Kompetenzzentrums Retrodigitalisie-
rung beim Referat StA1, den Einsatz von EAD im 
Retrodigitalisierungsprogramm für Findmittel im 
Bundesarchiv16. Für Großbritannien präsentierte 
Amanda Hill, Teamleiterin bei den Manchester 
Information and Associated Services (MIMAS), 
das auf der Basis von EAD strukturierte Online-
Verbundfindmittel „Archives HUB“,16 das seit 
1999 von ca. 150 britischen Hochschul-, Universi-
täts- und Akademiearchiven gemeinsam betrieben 
wird. Mit mehr als 20.000 Online-Findmitteln sei 
ein virtueller Verbundkatalog entstanden, der sich, 
ausgehend von den Bedürfnissen seiner Beiträger 
und Nutzer, zu einem umfassenden, nachhaltig 
angelegten, ortsübergreifend verfügbaren und zu-
gleich dezentral verantworteten Datenpool entwi-
ckelt habe. „Archives Hub“ nutze eine speziell für 
EAD entwickelte Suchmaschine17. Wie zuvor Fox 
so hob auch Hill hervor, dass die Kompatibilität 
zwischen ISAD(G) und EAD gegeben sei. Wei-
tere Ausbaustufen von Archives Hub, die bis 2009 
realisiert sein sollen, werden die Einbindung von 
mittels Dublin Core oder MARC XML kodierten 
Angaben zu Online-Findmitteln in das Verbund-
findmittel erlauben ebenso wie den Support von 
METS-kodierten Daten.

EAC - Strukturierte Informationen über
Herkunftsstellen und die Standardisierung 
von Normansetzungen im Archiv

Am zweiten Tag eröffnete Daniel Pitti, Leiter des 
Institute of Advanced Technology in the Huma-
nities der University of Virginia und Mitglied der 
EAC-Arbeitsgruppe die Diskussion über EAC 
(Encoded Archival Context). Er sprach über die 
Entstehungsgeschichte des Standards, dessen Ver-
ortung innerhalb der archivischen Erschließung 
und ging auf aktuelle EAC-Entwicklungen ein. Im 
Laufe von vier Treffen zwischen 1999 und 2003 - 
unterstützt von der amerikanischen Delmas-Foun-
dation - wurde der mit ISAAR (CPF) kompatible 
Datenstrukturstandard zunächst als DTD und 
schließlich als XML-Schema entwickelt.

Pitti stellte kurz das experimentelle EU-Projekt 
LEAF (Linking and Exploring Authority Files) 
vor, das ein Modell für die Verlinkung und Verfüg-
barmachung von bereits bestehenden europäischen 
Normdaten zu Personen und Körperschaften ent-

wickelt hat18. EAC sei hier erfolgreich eingesetzt 
worden. Ergebnisse erster Evaluationen des Ein-
satzes in Archiven und Bibliotheken seien positiv, 
Anwender bemängelten zum Teil jedoch dessen 
Komplexität. EAC erfasse, so Pitti, gemeinsam 
mit EAD für die Beschreibung von Unterlagen 
und einem noch nicht fertig entwickelten Stan-
dard für die Beschreibung von Funktionen alle 
daneben noch wichtigen Daten der archivischen 
Erschließung. EAC könne Ansetzungsformen, 
Eigenschaften von Personen, Körperschaften und 
Familien sowie die Beziehungen zwischen Her-
kunftsstellen, Archivgut und Kompetenzen ab-
bilden. Wichtig sei, dass die derzeitige Beta-Ver-
sion des Standards getestet und Erfahrungen in 
die Weiterentwicklung einfließen würden. Dabei 
könne man EAC auch in einer einfachen und auf 
die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittenen Vari-
ante einsetzen. Auf diesen Erfahrungen aufbauend 
sei es ein Ziel der seit 2006 bestehenden, interna-
tional zusammengesetzten Arbeitsgruppe, EAC in 
eine offizielle Version zu überführen.

Im Anschluss referierte Nils Brübach vom säch-
sischen Hauptstaatsarchiv und Mitglied der Pro-
grammkommission und des Komitees für Best 
Practices und Standards des ICA über die Rela-
tion zwischen dem Internationalen Standard für 
archivische Normdaten ISAAR (CPF)19 und EAC 
sowie die Ziele des Standardkomitees des Inter-
nationalen Archivrates (ICA). Er schilderte zu-
nächst die Entstehung von Normdaten in Biblio-
theken und Archiven. Dabei müssten archivische 
Normdaten im Unterschied zu bibliothekarischen 
aufgrund der Vielfalt der Provenienzstellen und 
der unterschiedlichen Erschließungstiefe ein we-
sentlich komplexeres Anforderungsprofil erfüllen. 
Deshalb habe sich der ICA 1994 entschlossen, das 
Konzept der Normdaten in den archivischen Kon-
text zu übertragen. 1996 wurde die erste Version 
von ISAAR (CPF) verabschiedet. Auf die Kompa-
tibilität mit bibliothekarischen Pflichtfeldern sei 
geachtet worden, um Verknüpfungen und einen 
integrierten Zugriff auf die unterschiedlichen Ma-
terialien zu gewährleisten. Ein wichtiger Grund 
für die Entwicklung des Standards sei, dass sich 
die internationale bzw. übernationale Entstehung, 
Herkunft und Aufbewahrung von Archivgut nicht 
immer mit heutigen Grenzziehungen und Verant-
wortlichkeiten decke oder auch völlig davon ab-
weichen könne.
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Der Präsident des Bundesarchivs Prof. Dr. Hartmut Weber eröffnet am 24. April die Konferenz über Internationale Standards für Digitales 
Archivgut.

Referenten der Zweiten Sektion der Tagung zum Thema: EAC (Encoded Archival Context), von links: Frank M. Bischoff, Direktor der Archivschule 
Marburg, Daniel Pitti, Universitiy of Virginia, Nils Brübach, Hauptstaatsarchiv Dresden, Adrian Cunningham, Nationalarchiv Australien.
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Viele aufmerksame Zuhörer folgten auch dem Vortrag von Dr. Krystyna W. Ohnesorge, Schweizerisches Bundesarchiv, in der Dritten 
Sektion: METS – ein internationaler Standard für strukturierte Präsentation und digitale Bestandserhaltung.

Die abschließende Podiumsdiskussion zum Thema: Wozu brauchen wir ein Archiv-Portal Europa? leitete die Vizepräsidentin des Bundes-
archivs Prof. Dr. Angelika Menne-Haritz (zweite von links).
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Zwischen 2000 und 2004 wurde ISAAR (CPF) in 
Abstimmung mit der parallelen EAC-Entwicklung 
überarbeitet, neu strukturiert und stärker auf die 
archivische Praxis zugeschnitten. Das Ergebnis 
der verzahnten Entwicklung sei es, so Brübach, 
dass EAC und ISAAR (CPF) anders als EAD und 
ISAD(G) von Beginn an kompatibel seien. Mit 
Hilfe des XML-basierten EAC könnten Daten im 
Datenformat von ISAAR(CPF) erzeugt werden. 
Die Beantwortung der einleitend aufgeworfenen 
Frage nach „Zusammenarbeit oder Konkurrenz“ 
lautete deshalb, dass es sich um „korrespondieren-
de Hilfsmittel“ handele, die „sich ergänzen und 
nicht in Konkurrenz zueinander stehen“. Wichtig 
sei es nun, die Daten in einer hinreichenden Qua-
lität zu erfassen, Standards und Werkzeuge in der 
Praxis anzuwenden und Best Practice Guidelines 
für die konkrete Anwendung zu erstellen.

Der Vortrag schloss mit einem kurzen Ausblick 
auf zwei weitere in der Entwicklung befindliche 
ICA-Standards, die über den klassischen Kon-
text archivischer Erschließung hinausgehen: ISI-
AH (International Standard for Institutions with 
Archival Holdings) für die Beschreibung archiv-
gutverwahrender Institutionen und ISAF (Inter-
national Standard for Archival Functions) für die 
Beschreibung von Funktionen und Aufgaben.

Die Komplexität von Provenienzen sowie die 
Funktion und Struktur von EAC thematisierte 
Adrian Cunnigham, Direktor für strategische Zu-
sammenarbeit im australischen Nationalarchiv. Er 
wies zu Beginn seines Vortrags darauf hin, dass 
EAC die Beziehung zwischen Aufgabenwahr-
nehmung und den dabei entstehenden Unterlagen 
abbilden könne. EAC biete das Potenzial, einen 
verbesserten und verständlicheren Zugriff auf 
Archivgut zu gewährleisten. Es sei ein nützliches 
Instrument für die archivische Aufgabe, die Her-
kunft der Unterlagen sowie Zweck und Kontext 
ihrer Entstehung zu dokumentieren. Erst nach die-
sen Vorarbeiten könne das Material benutzt und 
interpretiert werden.

Allerdings sei Provenienzbestimmung ein kom-
plexerer Vorgang als bislang vielfach angenom-
men. Dies werde besonders anhand elektronisch 
entstandener Unterlagen deutlich. Diese könnten 
durch ein komplexes Geflecht von Unterlagen-
produzenten und sich ändernder Zuständigkeiten 

teilweise nicht mehr eindeutigen Provenienzstel-
len zugeordnet werden. Unter anderem deshalb 
habe man im australischen Nationalarchiv Ver-
zeichnung und Kontextbeschreibung voneinander 
getrennt. Hierfür biete EAC Lösungen an, da es 
Kompetenzänderungen und die Beziehungen zwi-
schen Herkunftsstellen dokumentieren hilft und 
unterschiedliche Unterlagen einer Herkunftsstel-
le, die in verschiedenen Archiven aufbewahrt sein 
können, verknüpft und zugänglich macht. Nach ei-
ner Erläuterung der fünf Strukturbestandteile von 
EAC betonte Cunninghan die Eigenständigkeit 
der Funktionen oder Kompetenzen unabhängig 
von Provenienzstellen. Neben den Kompetenzen 
sollten auch Funktionen separat beschrieben wer-
den können. Der nunmehr dritte vom ICA vorge-
sehene Standard ISAF müsse dafür zu einer Er-
weiterung von EAC führen.

Anke Löbnitz und Andreas Petter vom Bundesar-
chiv erläuterten die im Rahmen des Projekts <da-
ofind> erprobte Kombination von EAD und EAC 
für Beständeübersichten und gingen auf die Ziele 
des Projekts <daofind+> ein. Auf der Projektseite 
(www.daofind.de) ist eine erste Version der Be-
ständeübersicht mit verknüpften Online-Findbü-
chern mit vollständig digitalisierten Beständen zu 
sehen. Die wie in einigen anderen Ländern auch 
in Deutschland als eigene Kategorie von Findmit-
teln bestehende Beständeübersicht, die Benutzern 
den ersten Sucheinstieg zu den Materialien eines 
Archivs bietet, ist dort aus einer EAD-konformen 
Datei in Kombination mit EAC-Dateien für die Be-
schreibung von Herkunftsstellen erzeugt worden. 
Dabei erfolgt die Auszeichnung beispielhaft für 
Tektonikstufen und Bestandsbeschreibungen eines 
Ausschnitts der Beständeübersicht der Stiftung 
Archiv der Parteien und Massenorganisationen
der DDR (SAPMO), wobei die Verwendung der 
EAD-Elemente derjenigen für Findbücher ähnelt.

Für die standardkonforme Erfassung und Online-
Präsentation werden im Folgeprojekt <daofind+> 
spezialisierte XML-Editoren für Sachakten, Nach-
lässe und personenbezogene Unterlagen sowie 
Beständeübersichten und ein Anzeigesystem für 
digitalisiertes Archivgut entwickelt. Eine Zwi-
schenversion dieser Editoren mit Installationsan-
leitung und Handbuch wurde auf einer CD-Rom 
verteilt und ist seitdem über die Projektseite zum 
Download verfügbar.
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Abschließend präsentierte Gerald Maier vom 
Landesarchiv Baden-Württemberg und Bundes-
beauftragter für eEurope-Digitalisierung des kul-
turellen Erbes in einem gemeinsam mit Sigrid 
Schieber ausgearbeiteten Vortrag das von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte 
BAM-Portal. Maier fasste zunächst die Entwick-
lung zusammen: Das Portal wurde seit 2001 in 
drei Projektphasen entwickelt und erlaubt den in-
tegrierten Online-Zugriff auf Erschließungsinfor-
mationen zu Kulturgut in Archiven, Bibliotheken 
und Museen. Dabei erfolge die Datenzusammen-
führung über den Import von nach Institutionen-
typ standardisierten Daten - im Falle von Archi-
ven im EAD-Format -, die anschließend in ein 
an Dublin-Core angelehntes BAM-Datenmodell 
überführt werden. Nach der Indexierung auf der 
Projektwebseite können sie mittels einfacher oder 
erweiterter Suchfunktion abgefragt werden. Für 
die Fortentwicklung sei geplant, so Maier, den 
Kreis der datenliefernden Institutionen (derzeit: 
59 Museen, fünf Archive, zwei Bibliotheksver-
bünde und zwei sonstige Einrichtungen) zu er-
weitern und den nachhaltigen Betrieb des Portals 
durch einen Konsortialvertrag zu sichern. Ange-
dacht sei außerdem die Integration des Portals als 
Baustein in die Digitale Bibliothek Deutschlands 
im Rahmen einer European Digital Library.

METS - Ein internationaler Standard
für strukturierte Präsentation und digitale 
Bestandserhaltung

METS (Metadata Encoding and Transmission 
Standard) ist ein Standard zur Kodierung der Me-
tadaten von digitalen Objekten, einsetzbar zur 
Präsentation von digitalisiertem Archivgut im In-
ternet. „The Power of METS“ lautete das Thema 
des Einführungsvortrags, mit dem Merrilee Prof-
fitt, Programmleiterin bei der Research Libraries 
Group (RLG) und Mitglied des internationalen 
METS Editorial Board20, die dritte Sektion am 
zweiten Konferenznachmittag eröffnete. Es ging 
um Anwendungsmöglichkeiten für den jüngsten 
unter den drei Datenstrukturstandards.

Proffitt analysierte das Potenzial, das die An-
wendung von METS für die Strukturierung, 
Verlinkung und die gemeinsame Nutzung pro-
fessioneller Metadaten biete. Sie beschrieb die 

Entwicklung von METS, die vor allem auf die 
Initiative der im Konsortium „Digital Library Fe-
deration“21 zusammengeschlossenen US-ameri-
kanischen Bibliotheken zurückgeht und auf dem 
Vorprojekt des Konsortiums „Making of America 
II“ beruht22. Zentrale Kriterien für die Standard-
definition waren Interoperabilität, Skalierbarkeit 
und digitale Langzeiterhaltung23. Auf diesen Er-
fahrungen aufbauend wurde METS als Standard 
in XML Syntax entwickelt, der eine breite Viel-
falt an Metadaten für digitale Objekte unterstützt, 
Strukturinformationen zu digitalen Objekten ab-
bildet und die Verwaltung oder den Austausch von 
digitalen Objekten in bzw. verschiedenen  elektro-
nischen Speichermedien ermöglicht.

Dabei - dies hob Merrilee Proffitt besonders her-
vor - bestehe die Funktion von METS darin, die 
Umsetzung eigener bewährter Standards und Ar-
beitsabläufe zu unterstützen und zu erleichtern. 
Entwicklung und Umsetzung von METS seien 
hingegen nicht mit dem Ziel erfolgt, Anwendern 
dieses Standards bestimmte Datenmodelle, Da-
teninhalte oder Datenformate vorzuschreiben. 
Deshalb sei die Struktur des Standards, die sich 
aus einzelnen Abschnitten zusammensetzt, ent-
sprechend flexibel gehalten. Diese Flexibilität sei 
freilich, wie sie meinte, Segen und Fluch zugleich. 
Zur Sicherung der Interoperabilität und der Kom-
patibilität von in METS kodierten Metadaten sei 
daher ähnlich wie bei der Anwendung von EAD 
die Berücksichtigung von „Best Practice Guide-
lines“, bei METS Profile genannt, empfehlens-
wert. Ebenso notwendig sei es, die jeweils ver-
wendeten METS-Profile transparent zu machen. 
Das METS Editorial Board veröffentlicht Profil-
entwicklungen, die registriert wurden, auf seiner 
Homepage.

Die weiteren Vorträge der Sektion galten konkreten 
Anwendungsbeispielen. Zunächst berichteten in 
zwei Vorträgen Markus Enders vom Digitalisie-
rungszentrum an der Staats- und Universitätsbi-
bliothek Göttingen und Krystyna W. Ohnesorge 
vom Schweizerischen Bundesarchiv in Bern über 
die Nutzung von METS für die digitale Bestands-
erhaltung. Anschließend erläuterte die Vizeprä-
sidentin des Bundesarchivs, Prof. Dr. Angelika 
Menne-Haritz, die Anwendung von METS für die 
Präsentation von Archivgut, wie dies in den <dao-
find>-Projekten des Bundesarchivs erprobt wird24.
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Anregende Gespräche auch in den Pausen.
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Die Digitalisierung von schriftlichem Archivgut 
gehöre, wie die Vizepräsidentin betonte, zu den 
Zukunftsaufgaben des Bundesarchivs25. Um sie 
in größerem Ausmaß realisieren zu können, seien 
Wege erforderlich, damit die derzeit hohen Anfor-
derungen an Personalkapazitäten gesenkt werden 
können, indem Routinetätigkeiten automatisiert 
werden und gleichzeitig der erforderliche Spiel-
raum für Fachentscheidungen eröffnet wird. Au-
ßerdem sollen Arbeitsmöglichkeiten eingerichtet 
werden, die nützlicher sind als eine Google-Re-
cherche nach Abbildungen. Dafür wird eine archiv-
spezifische Nutzungsoberfläche angeboten.

Im ersten <daofind>-Projekt von 2004 bis 2006 
sei es, wie Menne-Haritz darlegte, gelungen, mit 
der Software MEX einen Prototyp zu entwickeln, 
der über eine fachsprachliche Oberfläche verfüge 
und intern die Umsetzung in EAD-, EAC- und 
METS-Kodierungen ermögliche. Gleichzeitig sei
die Software zu diesem Prototyp plattformun-
abhängig, so dass die Werkzeuge äußerst flexi-
bel einsetzbar seien. Derzeit erfolge im Projekt 
<daofind+> die Herstellung spezialisierter, für 
die Handhabung in ihrer Komplexität reduzierter 
Werkzeuge, die auf dem Prototypen basieren.

Technisch handele es sich bei der Software MEX, 
wie Angelika Menne-Haritz erklärte, um auf der 
javabasierten Eclipse-Umgebung aufsetzende Edi-
toren mit jeweils anpassbaren Subsets von EAD, 
EAC und METS. In die Werkzeuge seien Style-
sheets für die HTML-Ausgabe integriert, so dass 
mit den Werkzeugen ein komplettes Präsentati-
onssystem erzeugt werden könne, das die Dateien 
in den einzelnen Datenstrukturstandards mitei-
nander vernetze. Auf diese Weise sei es möglich, 
Online-Findmittel zu generieren, die mit digitalen 
Reproduktionen von Archivgut angereichert sind.

Die Nutzung von METS in der MEX-Software 
erlaube es, bereits mit der Erfassung eines Mi-
nimalsets von Metadaten ein Online-Präsentati-
onssystem herzustellen, bei der wie intendiert der 
Zugriff auf digitalisiertes Archivgut durch On-
line-Findmittel erfolgen könne. Dieses Minimal-
set an Metadaten umfasse die Adressenangabe der 
Images sowie Angaben zur Steuerung der Image-
Anzeige, könne aber jederzeit auf Wunsch der Be-
arbeiter mit Informationen zu Bestandserhaltung, 
Datenverwaltung oder zu den Vorlagen erweitert 

werden. Das Werkzeug sei damit sehr flexibel und 
anpassbar an verschiedene Einsatzsituationen.

Angelika Menne-Haritz erläuterte sodann anhand 
von Beispielen die Struktur der Online-Findbü-
cher, die mit der Software MEX erzeugt wur-
den, und ging dabei vor allem auf den Aufbau 
der METS-HTML-Präsentation von digitalisier-
tem Archivgut in Online-Findmitteln ein. Dieses 
Präsentationsmodell bestehe aus zwei Schichten: 
Beim Öffnen der METS-HTML-Imageanzeige 
wird zunächst eine Orientierungsoberfläche sicht-
bar, auf der Abbildungen von besonders struktur-
relevanten Seiten einer Akte präsentiert werden 
können. Diese auf der Orientierungsoberfläche in 
Drittelgröße hervorgehobenen Abbildungen stel-
len zugleich Einsprungspunkte in die Ansicht der 
entsprechenden Strukturteile dar. Von der Orien-
tierungsoberfläche aus kann außerdem eine zwei-
te Schicht der Präsentation angesteuert werden, in 
der das Durchblättern der gesamten digitalisierten 
Verzeichnungseinheit möglich ist. Von der Einzel-
ansicht kann zudem jederzeit auf den zuletzt ge-
wählten Markierungspunkt in der Orientierungs-
oberfläche zurück gewechselt werden.

Die Vizepräsidentin betonte abschließend noch 
einmal die Bedeutung der Zugriffssteuerung auf 
digitalisiertes Archivgut durch Online-Findmittel. 
Dieses Konzept entspreche dem ersten Durchblät-
tern neu vorgelegter Akten im Lesesaal und lasse 
sich nun dank der MEX-Software auch auf das 
Internet übertragen und dort entsprechend abbil-
den. Nutzern  stünden bei der Einsicht in digitali-
siertes Archivgut im Internet die dazu gehörenden 
archivischen Kontextinformationen im Online-
Findbuch zur Verfügung. Gleichzeitig erfülle die 
MEX-Software auch die Anforderung der Rati-
onalisierung der Arbeitsabläufe, denn über das 
MEX-Tool können zügig große Mengen an Di-
gitalisaten für das Internet bereitgestellt werden. 
Nicht zuletzt zeige die MEX-Software mit ihrer 
Flexibibltät auch den hohen Nutzen der drei Stan-
dards EAD, EAC und METS für offene Systeme.

Portale, Gateways, Zentrale Zugriffspunkte 
und Verbundmittel

Die Konferenz setzte sich am Donnerstag mit 
der Sektion über Portale fort, in der zunächst Bill 
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Stockting, Catalogues Manager im britischen Na-
tionalarchiv in Kew, das Portal A2A (Access to 
Archives) vorstellte, eines der ersten Gateways 
zu Archivgut in einem europäischen Land, das 
zudem von Anfang an EAD einsetzte. A2A bie-
tet einen Zugriff auf Erschließungsinformationen 
lokaler sowie regionaler Archive und versteht sich 
als Teil des nationalen Archivnetzwerkes, wozu 
auch die Online-Kataloge nationaler Institutionen 
und die Online-Angebote anderer regionaler bzw. 
bereichsspezifischer Projekte gehören.

A2A wurde Ende der 1990er Jahre im Zuge poli-
tischer Zielsetzungen im Zusammenhang mit IT- 
und Online-Strategien, Initiativen zur verbesserten 
Dienstleistungsqualität der öffentlichen Verwal-
tung, neuen Bildungsangeboten sowie zur Stär-
kung demokratischer Verantwortung und sozialer 
Integration ins Leben gerufen. Aus archivarischer 
Perspektive soll A2A kurzfristig ein breites Ange-
bot von Online-Findmitteln zugänglich machen, 
auf lange Sicht den Online-Zugriff auf digitale 
Reproduktionen besonders wertvoller Archivalien 
erlauben, den Archivbenutzerkreis erweitern hel-
fen und neuen Zielgruppen einen Eindruck von 
der gesellschaftlichen Vielfalt Großbritanniens 
vermitteln.

Die Vereinheitlichung der vor allem durch Re-
trodigitalisierung konventioneller Findmittel ge-
wonnenen Daten basiere auf dem Erschließungs-
standard ISAD(G) und dem Datenstrukturstan-
dard EAD. Dabei - so Stockting - verwende man 
für die Erfassung von Herkunftsstellen und Zu-
griffspunkten keine archivischen Normdaten, die 
entsprechend ISAAR (CPF) gebildet wurden, 
sondern lehne sich an regionale Regelungen und 
den UNESCO-Thesaurus an. Das weitgehend aus 
Lotteriegeldern finanzierte A2A sei sehr beliebt 
in Großbritannien, wie die monatliche Zahl von 
250.000 Benutzern, die 700.000 Findmittel re-
cherchieren, belegt. Obwohl noch viele Findmittel 
retrodigitalisiert werden könnten, wird man sich 
in der Zukunft vor allem auf die Konsolidierung 
des bestehenden A2A-Datenbankinhalts konzen-
trieren.

Stefano Vitali vom Staatsarchiv Florenz und Mit-
glied des Komitees für Best Practices und Stan-
dards des ICA beschrieb in seinem Beitrag die 
besonderen Bedingungen der Anwendung von 

EAD und EAC in Italien und stellte konkrete Pro-
jekte vor. In Italien sei das Interesse an beiden 
Standards lange Zeit weniger stark gewesen als 
in anderen Ländern, weil der Fokus seit Ende der 
80er/Anfang der 90er Jahre nicht auf der Retro-
digitalisierung konventioneller Findmittel lag. Im 
Vordergrund habe vielmehr die Entwicklung von 
Datenbanken für die Erfassung und Verwaltung 
des Archivguts und die Erzeugung von Druckfind-
büchern aus diesen Systemen gestanden. Archi-
vare und IT-Fachkräfte seien häufig davon ausge-
gangen, dass besonders relationale Datenbanken 
in der Lage seien, die vielfältigen und komplexen 
Beziehungen zwischen Beständen, ihren Kompo-
nenten, Herkunftsstellen und sonstigen Kontextin-
formationen abbilden und verwalten zu können.

Eines der wenigen Retrodigitalisierungsprojekte 
war Ende der 1990er Jahre die Online-Umset-
zung des zwischen 1981 und 1994 in vier Bän-
den erschienenen Führers zu den Beständen von 
über 100 italienischen Staatsarchiven, das in einer 
zweiten Phase auch EAD und EAC-Datenformate 
implementiert hat26. Das erfolgreichste Erschlie-
ßungssystem sei derzeit XDamsXT (Digital Ar-
chives and Memory Storage), so Vitali, ein web-
basiertes Dokumenten-Management-System zur 
Verwaltung, Recherche und Online-Präsentation 
von Erschließungsinformationen und digitalen 
Reproduktionen. Es wird in größeren und kleinen 
Archiven eingesetzt, darunter in den Staatsarchi-
ven von Bologna und Neapel. Die Dateneingabe 
erfolgt in XDamsXT über eine Art XML-Editor; 
die Datenstruktur basiert auf EAD und EAC, wo-
bei EAD für die Erschließung unterschiedlicher 
Archivaliengattungen, wie Fotos, Filme und Ton- 
und Videoaufzeichnungen, verwendet wird, wes-
halb der Standard zu archivgutspezifischen Er-
schließungsstandards gemappt wurde. Eine Reihe 
von EAD-Elementen wird innerhalb der Erschlie-
ßungsstufen mit Hilfe des EAD-Attributs Enco-
ding analog mit den entsprechenden ISAD(G)-
Elementen in Beziehung gesetzt. EAC verwendet 
XDamsXT für die Erfassung der nach den Regeln 
von ISAAR (CPF) gebildeten Normdaten. Da 
sich die Normdaten nicht nur auf Namen und Be-
schreibungen von Körperschaften, Familien und 
Personen beschränken, sondern auch Themen, 
Gegenstände und Orte umfassen, wurde EAC ge-
ringfügig modifiziert und erweitert27.
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Stefano Vitali schloss mit dem Fazit, dass in Italien 
die Beschäftigung mit der Frage des Austauschs 
und der Integration archivischer Daten - bedingt 
durch die vorhandenen archivischen Softwaresys-
teme - erst begonnen habe. Im Jahr 2006 wurden 
Initiativen ins Leben gerufen, um die Datenstruk-
turen von EAD und EAC zu analysieren und Map-
pings zu italienischen Erschließungssystemen zu 
erstellen. Archivaren sei es wichtig, die Konsis-
tenz und Strukturierung ihrer Daten - unabhängig 
von der eingesetzten Technik - zu erhalten und 
auch bei Migrationen in neue Systeme zu gewähr-
leisten. Dies auch bei einer Überführung in die 
derzeitige Struktur von EAD und besonders EAC 
zu bewerkstelligen, beurteilte Vitali als ein nicht 
unbedingt einfaches Vorhaben, das aber wegen 
der Plattformunabhängigkeit der Standards die 
Mühe wert sei.

Im abschließenden Vortrag präsentierte Blanca 
Desantes von der Generaldirektion der spanischen 
Staatsarchive und Vizepräsidentin des Komitees 
für Best Practices und Standards des ICA den 
im Rahmen eines Online-Führers zu 50.000 spa-
nischen und iberoamerikanischen Archiven ent-
wickelten Standard EAG (Encoded Archival Gui-
de)28, der dort neben EAD für Erschließungsdaten 
von Informationen zu den archivischen Einrich-
tungen eingesetzt wird. Da für den Online-Führer 
die Daten unterschiedlicher archivgutverwahren-
der Institutionen verschiedener Länder zusammen-
geführt werden mussten, einigte man sich auf den 
neuen Standard in Form einer XML-DTD. EAG 
sei entwickelt worden, so Desantes, da bislang 
zwar Standards für archivische Erschließungsin-
formationen (ISAD(G)/EAD) und Herkunftsstel-
len (ISAAR (CPF)/EAC) bestünden, es jedoch 
keine Beschreibungsregeln für Institutionen, die 
Archivgut bereitstellen, gebe.

Obwohl einige Fachkollegen der Meinung seien, 
für die Beschreibung von Archiven reiche ISAAR 
(CPF) aus, sieht sie hier zwei Nachteile: Einer-
seits biete der Standard keine Elemente zur Erfas-
sung einer Reihe praktischer Informationen, wie 
z.B. Öffnungszeiten, die für die Planung von Ar-
chivreisen aber essentiell seien. Andererseits sei 
ISAAR (CPF) ein Standard für Provenienzstellen, 
was zu Verwirrungen führen könnte, da die Archi-
ve hier nicht in ihrer Funktion als Unterlagenpro-
duzenten beschrieben werden sollten, sondern als 
Dienstleistungseinrichtungen.

Desantes wies darauf hin, dass EAG noch nicht 
durch eine internationale Vereinbarung unterstützt 
werde. Der ICA habe jedoch den spanischen Vor-
schlag akzeptiert, einen entsprechenden Standard 
zu entwickeln mit dem Ziel, einen künftigen In-
haltsstandard mit der Bezeichnung International 
Standard for Institutions with Archival Holdings 
(ISIAH) zu entwerfen, für den die EAG-DTD und 
EAG-Tag-Library als Grundlage dienten. Diesem 
zukünftigen Standard müsse später das derzeit 
nur für hispanische Archive entwickelte EAG 
angepasst werden. Dieses sei an EAD und EAC 
angelehnt, enthalte also neben den Metadaten zur 
Beschreibung der elektronischen Datei detaillierte 
Angaben zur archivgutverwahrenden Institution 
(Name, Adresse, Öffnungszeiten und Nutzungs-
modalitäten, Ansprechpartner und Verantwort-
liche, Angaben zu verfügbaren Findmitteln u.ä.). 
Weitere wichtige Nutzerinformationen sind neben 
den Titeln der verfügbaren Bestände und Samm-
lungen, die mit EAD-Findmitteln verknüpft sein 
können, Angaben über Reproduktionsmöglich-
keiten oder die Verfügbarkeit einer Bibliothek. 
Als wichtige Zugriffspunkte dienen Schlagwörter 
und die Verortung des Archivs in einer bestimmten 
Region bzw. Landschaft.

Abschlussdiskussion und positives Fazit

Die Konferenz schloss Donnerstag Mittag mit ei-
ner von Angelika Menne-Haritz geleiteten Podi-
umsdiskussion zur Frage, wozu ein europäisches 
Archivportal benötigt werde und was es Archiven 
und Benutzern bieten könne.

Die Direktorin der französischen Archive, Mar-
tine de Boisdeffre, stellte besonders die Chancen 
heraus, die Vielfalt der Archive und deren Schätze 
durch ein solches Portal sichtbar zu machen. Die 
in den letzten Jahren von europäischen Archiven 
unternommenen Digitalisierungsmaßnahmen im 
Bereich der Erschließungsinformationen und Ori-
ginalmaterialien in großem Umfang könne man 
nun unter Verwendung moderner Techniken für 
Benutzer in einem gemeinsamen Verbund prä-
sentieren und überzeugende Lösungen für die 
Mehrsprachigkeit der Informationen entwickeln. 
Aus Sicht Spaniens, das für die Entwicklung des 
europäischen Archivportals die Federführung 
übernommen hat, sah der Leiter der spanischen 
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Archivverwaltung, José Ramon Cruz Mundet, die 
Herausforderung in der Kooperation unterschied-
licher archivischer Institutionen und Fachleute. Er 
betonte das Ziel, mit dem Portal ein Zugriffswerk-
zeug auf einen Teil des kulturellen Erbes Europas 
zu bieten und so einen Beitrag zur Schaffung ei-
ner europäischen Identität zu leisten. Man sei auf 
dem richtigen Wege und habe die Unterstützung 
der Politik, müsse zuvor jedoch noch organisato-
rische Fragen, die Finanzierung des Portals und 
seine langfristige Sicherung klären.

Kris Kiesling hob hervor, dass in den USA zwar 
kein nationales Archivportal existiere, man al-
lerdings bei der Realisierung von Portalen durch 
Konsortien unterschiedlicher archivgutverwah-
render Einrichtungen sehr positive Erfahrungen 
gesammelt habe und die daraus resultierenden 
Synergieeffekte nutzen könne. Ziel für das eu-
ropäische Gateway sollte es aus ihrer Sicht sein, 
so viele Institutionen wie möglich zu gewinnen, 
was dadurch erreicht werden könne, dass man für 
die Vorteile einer Teilnahme werbe. Wichtig seien 
eine langfristige Finanzierung und Skalierbarkeit 
des Portals. Es gebe eine Reihe von Finanzie-
rungsquellen, die man zunächst erfassen müsse, 
um die beste Lösung zu finden. 

Der Direktor der Archivschule Marburg, Frank M. 
Bischoff, sah die Chancen in einem verbesserten 
Nutzerservice und - bedingt durch die für die Re-
alisierung des Portals notwendige Zusammenar-
beit - einer verstärkten Professionalisierung des 
archivischen Berufsstandes. Man müsse auf eu-
ropäischer Ebene die Vielgliedrigkeit der Archive 
vermitteln und das Hineinzoomen in die Region 
bzw. die Archivsparte erlauben. Eine Integration 
der Daten sei nur über Standards, wie sie auf der 
Konferenz diskutiert wurden, möglich. Nach Bi-
schoffs Ansicht gibt es kaum eine Alternative zu 
einem europäischen Archivportal, da die Informa-
tionen sonst über Google-Initiativen erfasst wür-
den, die nach anderen Kriterien - ohne archivische 
Belange zu berücksichtigen - auswählen würden. 
Angelika Menne-Haritz wies auf die Gefahr hin, 
dass bei einigen Archiven die Furcht entstehen 
könnte, in einem solchen Portal in der großen 
Menge der Institutionen und Informationen un-
terzugehen, zeigte aber zugleich die Vorteile für 
die einzelnen Archive auf, im Verbund von tech-
nischen Entwicklungen und dem Einsatz von 

Standards den eigenen Bedürfnissen entsprechend 
profitieren zu können. Das Portal biete die Mög-
lichkeit, die komplexen Strukturen der europä-
ischen Archivlandschaft transparent zu machen, 
so dass Archive auf einer übergeordneten Ebene, 
zu der von überall verlinkt werden kann, sichtbar 
werden.

Dank der interessanten Zusammenstellung der 
Vortragsthemen, der gelungenen Organisation mit 
Simultanübersetzungen in die englische, deutsche, 
französische und russische Sprache sowie eines 
spannenden Rahmenprogramms wurde die Ta-
gung zu einem großen Erfolg. Dass einschlägige 
Experten archivischer Standards aus Europa und 
den USA als Referenten gewonnen werden konn-
ten, die sich sowohl untereinander als auch mit 
den Konferenzteilnehmern über aktuelle Entwick-
lungen austauschten, trug ebenso zum Gelingen 
bei wie auch die engagierte Einsatzbereitschaft 
von mehr als 30 helfenden Kolleginnen und Kol-
legen. Die vielen positiven Rückmeldungen wäh-
rend der Konferenz und im Nachhinein zeigten, 
dass eine institutionen- und länderübergreifende 
Diskussion über EAD, EAC, METS und weitere 
Standards notwendig ist und längst überfällig 
war. Dank der Konferenz konnten unterschied-
liche Herangehensweisen, spezifische Bedürf-
nisse und Bedingungen des Standardeinsatzes zu-
sammengetragen und diskutiert werden, was eine 
geeignete Grundlage für die Weiterentwicklung 
der Standards bietet. Gleichzeitig darf man auch 
durch den auf der Tagung zu spürenden Enthusi-
asmus auf eine weitere – und für diesen Bereich 
besonders notwendige – gewinnbringende Inten-
sivierung der Kooperation hoffen.

Weitere Veranstaltungen: EURBICA und 
DLM-Forum

Am Dienstag Nachmittag fand als für alle Teil-
nehmer der Konferenz offene Veranstaltung die 
Mitgliederversammlung von EURBICA (Europe-
an Branch of ICA) statt. EURBICA ist der euro-
päische Zweig des Internationalen Archivrates. Er 
wurde 2001 in Florenz gegründet und arbeitet ak-
tuell unter dem Vorsitz von Martine de Boisdeffre, 
Direktorin der französischen Archive. Beobach-
terstatus im Leitungsgremium haben die Natio-
nalarchivare von Kanada und den USA.
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Die 15. Tagung des European Board of National Archivists am 26. und 27. April wurde vom Präsidenten des Bundesarchivs eröffnet (links 
neben ihm Staatsminister Bernd Neumann, ganz links: Dr. Susanne Olbertz, BKM, rechts: Michael Steidel, Bundesarchiv).

Kulturstaatsminister Bernd Neumann MdB bei seiner Rede, rechts: Die Vizepräsidentin des Bundesarchivs Prof. Dr. Angelika Menne-Haritz.
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Die Teilnehmer kamen aus 26 Mitgliedsstaaten der EU. Im Vordergrund die Direktorin der französischen Archive Martine de Boisdeffre, 
links neben ihr der finnische Nationalarchivar Dr. Jussi Nuorteva.

Staatsminister Bernd Neumann MdB, links Dr. Susanne Olbertz, BKM.

Fotos: alle Bundesarchiv
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Bei der diesjährigen Sitzung wurden die vier Pro-
jekte der Gruppe angesprochen:

- eine Datenbank zum Archivrecht in den Mit-
gliedsstaaten,

- die Erstellung von Trainingsmaterial für Re-
cords Managers,

- Fragen der elektronischen Aufzeichnungen 
und

- die Modellbeschreibung für Qualifikationsan-
forderungen an Mitarbeiter von Archiven, die 
bei der letzten Sitzung anlässlich der 7. Euro-
päischen Archivkonferenz im vergangenen Mai 
in Warschau diskutiert wurden.

Ein weiterer Punkt waren die Beziehungen von 
EURBICA zur EU, zum Europarat und zur Konfe-
renz der Europäischen Nationalarchivare EBNA. 
Es wurde beschlossen, die Kommunikation zwi-
schen EBNA und EURBICA weiter zu vertiefen 
und sich gegenseitig über die eigene Arbeit zu in-
formieren. Abschließend wurde über den nächsten 
Internationalen Archivkongress in Kuala Lumpur 
informiert und entschieden, die nächste EURBI-
CA-Sitzung davon getrennt in Europa stattfinden 
zu lassen.

Außerdem hatte das DLM-Forum zu seiner Mit-
gliederversammlung eingeladen mit etwa 70 
Teilnehmern. Im Zentrum stand die Neuauflage 
des Standards MoReq, der Anforderungen für 
die Verwaltung digitaler Aufzeichnungen in und 
aus Verwaltungen formuliert. Der erste Teil war 
kombiniert mit der Sitzung der 3. europäischen 
Konferenz zum Thema METS. Bei der zweiten 
Sitzung stand die Erarbeitung von MoReq2 im 
Vordergrund. Dabei wurden Fragen wie die Zerti-
fizierung von Verfahren nach dem neuen MoReq, 
die Steuerung des Prozesses notwendiger Ergän-
zungen und die Konsistenz von Übersetzungen 
angesprochen. Auch dieses Treffen stand allen 
Konferenzteilnehmer offen.

Die Versammlung der Europäischen
Nationalarchivare EBNA

Zur 15. Tagung des European Board of National 
Archivists am 26. April waren die Leiterinnen und 
Leiter der Nationalarchive in den Staaten der Eu-
ropäischen Union eingeladen worden. Nach dem 

ersten Zusammentreffen 1999 in Koblenz war das 
Bundesarchiv erneut der Gastgeber.

Nach einführenden Worten von Prof. Weber be-
grüßte Kulturstaatsminister Bernd Neumann MdB 
die Delegationen aus 26 EU-Staaten, Gäste aus 
der Schweiz und aus Liechtenstein sowie Vertreter 
der EU-Kommission und des Internationalen Ar-
chivrates. Unter Hinweis auf das Motto der deut-
schen Ratspräsidentschaft „Europa gemeinsam 
gestalten” forderte der Staatsminister die Archive 
Europas auf, insbesondere beim vorbeugenden 
Katastrophenschutz enger zusammenzuarbeiten 
und sich nach dem Vorbild des deutschen Notfall-
Registers-Archive NORA grenzüberschreitend zu 
vernetzen. Er hob außerdem die kulturpolitische 
Bedeutung der Europäischen Digitalen Bibliothek 
hervor und warb für die rege Beteiligung der Ar-
chive: Digitalisiertes Archivgut sei in besonderem 
Maße geeignet, den Menschen in Europa die hi-
storischen Dimensionen der kulturellen Vielfalt 
und damit die gemeinsamen geschichtlichen Wur-
zeln nahe zu bringen.

Der Leiter des Sächsischen Staatsarchivs Mini-
sterialrat Dr. Jürgen Rainer Wolf, Innenministeri-
um des Freistaates Sachsen, erläuterte in seinem 
Grußwort den Aufbau des Archivwesens unter 
den Rahmenbedingungen des deutschen Födera-
lismus und informierte über die Strukturen der 
fachlichen Abstimmung und Zusammenarbeit von 
Bund und Ländern.

Unter der turnusmäßigen Leitung des Präsidenten 
des Bundesarchivs wurden in vier Arbeitssit-
zungen zunächst Fragen des Kulturgutschutzes 
gemäß der Haager Konvention erörtert. Fregatten-
kapitän Thomas Frisch vom Bundesministerium 
für Verteidigung erläuterte dabei die durch den in-
ternationalen Terrorismus geänderte Bedrohungs-
lage und die daraus zu ziehenden Konsequenzen 
für den Schutz beweglichen Kulturguts. In der 
zweiten Arbeitssitzung stellte Dr. Sebastian Bar-
teleit, Referatsleiter G3, am Beispiel der Konzep-
tion für die Berliner Baumaßnahme des Bundes-
archivs die internationale und nationale Normung 
in diesem Bereich vor und zeigte die bauliche 
Umsetzung aktueller Anforderungen wie Niedrig-
energie-Bauweise, Verbindung von Archivbau und 
ökologischer Stromerzeugung sowie nachhaltiges 
Bauen auf. Dr. Andrea Hänger, Referatsleiterin 
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B2, informierte über die Philosophie und die be-
reits sehr konkreten Vorstellungen zu einem Digi-
talen Archiv des Bundesarchivs und setzte so eine 
lebhafte Diskussion unterschiedlicher Ansätze zur 
Langzeitsicherung genuin digitaler Informationen 
aus Verwaltungs- und Entscheidungsprozessen in 
Gang.

In das Thema der vierten Arbeitssitzung zur Be-
teiligung der Archive an der Europäischen Di-
gitalen Bibliothek und die dazu erforderlichen 
Kooperationen leitete Prof. Dr. Angelika Menne-
Haritz, Vizepräsidentin des Bundesarchivs, mit 
einer Präsentation der Vorarbeiten ihres Hauses 
zu einem Verbundfindmittel für ein Archivpor-
tal ein. Sie gab einen Überblick über die unter-
schiedlichen Lösungen für die Einbettung des 
angestrebten Europäischen Archivportals in die 
Europäische Digitale Bibliothek. Die Diskussion 
ließ bei den meisten Kolleginnen und Kollegen 
aus den Mitgliedsstaaten der Europäischen Uni-
on ein lebhaftes Interesse an einem Europäischen 
Archivportal auf der Basis des EAD-Standards 
erkennen.

Aus der Programmdiskussion in der internen 
„Büro-Sitzung” der EBNA-Mitglieder gingen 
für die folgenden Tagungen folgende Themen-
schwerpunkte hervor: Kulturgutschutz und Kata-
strophenvorsorge, Normung im Archivwesen und 
insbesondere im Archivbau, Europäische Digitale 
Bibliothek, Evaluierung und Audit archivischer 
Strukturen und Verfahren, Kennzahlen für archi-
vische Arbeitsvorgänge und kommerzielle Nut-
zung von digitalisiertem Archivgut.

EBNA hat in den letzten Jahren eine wichtige 
Funktion für die Abstimmung zwischen den Eu-
ropäischen Archiven im Prozess der Erweiterung 
der EU gespielt. Die Gruppe arbeitet ohne feste 
Strukturen und unabhängig von der Kommission 
dadurch, dass sie von der jeweiligen Präsident-
schaft einberufen wird. Die Mitglieder waren dem 
Bundesarchiv deshalb dankbar, dass es diese Tra-
dition aufgegriffen und fortgesetzt hat. Portugal 
und Frankreich haben als nächste EU-Präsident-
schaften bereits die nächsten Einladungen ange-
kündigt.

Andreas Petter
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Anmerkungen

1 Zusammenfassender Online-Tagungsberichte unter: 
<http://www.bundesarchiv.de/aktuelles/pressemittei-
lungen/00184/index.html>. 
Siehe ferner den Bericht im Bulletin des Archives de 
France sur la DTD-EAD, Nr. 28, Juni 2007, unter: 
<http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/fr/pu-
blications/dafbulead28.html#ancre1> 

2 Das Tagungsprogramm ist online abrufbar unter: <http://
www.instada.eu/de/program.html?lang=de>.

3 Auf der Konferenz gehaltene Vorträge und Präsentati-
onen sind online abrufbar unter: <http://www.instada.
eu/de/referents.html?lang=de>. Auf bibliografische Ein-
zelnachweise der online verfügbaren Vorträge und Prä-
sentationen wird im Nachfolgenden verzichtet.

4 Weitere Informationen hierzu im Internet auf der Home-
page der Direction des Archives de France unter: < http://
www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/fr/archivistique/
journeeseuropeenes.pdf>. – Siehe hierzu auch den On-
line-Tagungsbericht im Bulletin d’information franco-
phone sur l’EAD, Nr. 18, Nov 2004, unter: < http://www.
archivesdefrance.culture.gouv.fr/fr/publications/dafbu-
lead18.htm>. Die Vorträge dieser zweiten konferenz sind 
publiziert; vgl. William Stockting (Hg.): Encoding Ac-
cross Frontiers. Proceedings of the European Conference 
on Encoded Archival Description and Context (EAD and 
EAC), Paris, France, 1-8 October 2004, Binghamton 
(NY) 2005 [= zugleich erschienen als: Journal of Archi-
val Organization, Jg. 3 (2005), Nr. 2-3].

5 Beispiele hierfür sind etwa das Online Archive of Cali-
fornia (OAC), siehe unter : <http://www.oac.cdlib.org/. 
oder die Virtual Library of Virginia (VIVA), siehe unter: 
<http://www.vivalib.org/>.

6 Abrufbar im Internet auf der von der Library of Con-
gress gepflegten Homepage der EAD Working Group 
unter: <http://www.loc.gov/ead/>.

7 Abrufbar im Internet auf den vom EAD Roundtable
der Society of American Archivists gepflegten
“EAD Help Pages“ unter: <http://www.archivists.org/
saagroups/ead/>.

8 Informationen online unter: <http://www.archiviststool-
kit.org/>.

9 ISAD(G) – Internationale Grundsätze für die archivische 
Verzeichnung [General International Standard Archival 
Description], übers. von Rainer Brüning u.a., 2. Aufl., 
Marburg (Lahn) 2002, Ndr. 2006. Abrufbar im Internet 
unter: <http://www.ica.org/sites/default/files/ISAD_2_
DE.pdf>.

10 Zu nennen sind hier zum einen: MARC – “Machine-
Readable Cataloging“, ein internationales bibliothe-
karisches Katalogisierungs- und Austauschformat, das 
von der Library of Congress entwickelt wurde und in-
zwischen auch in Deutschland Anwendung findet. Vgl. 
hierzu im Internet die Homepage des Network Deve-
lopment and Standards Office der Library of Congress 
unter: <http://www.loc.gov/marc/>. Außerdem: Meta-
datenschema zur Beschreibung von Dokumenten und 
Objekten im Internet; benannt nach der “Dublin Core 
Metadata Initiative“, die ihren Namen von einem 1995 
in der irischen Hauptstadt abgehaltenen Workshop zur 

computerlesbaren Informationsbeschreibung und -er-
schließung ableitet. Vgl. hierzu die Internetpräsenz der 
“Dublin Core Metadata Initiative“ unter: http://dublin-
core.org/.

11 Homepage im Internet: <www.archivescanadafrance.
org/>.

12 Abrufbar im Internet unter: <http://daf.archivesdefrance.
culture.gouv.fr/sdx/ap/>.

13 Informationen hierzu online unter: <http://www.pleade.
org/>.

14 Internetadresse: <http://chan.archivesnationales.culture.
gouv.fr/sdx/pl/generic-subset.xsp?type=collections&id
=priv>. 

15 Siehe hierzu im Internet unter: <http://www.irht.cnrs.
fr/institut/bibliotheque_virtuelle_cgm.htm>.

16 Siehe im Internet unter: <http://www.archiveshub.ac.uk/
index.html>.

17 entwickelt im Cheshire II Projekt: Dazu im Internet 
weitere Informationen unter: http://cheshire.berkeley.
edu/index.html, derzeitige Version: Cheshire 3, weitere 
Informationen unter http://cheshire3.sourceforge.net/.

18 Vgl. Webseite von LEAF, <http://www.crxnet.com/
leaf/>.

19 ISAAR (CPF). International Standard Archival Autho-
rity Record for Corporate Bodies, Persons and Fami-
lies, hrsg. v. Internationalen Archivrat, 2. Auflage 2004, 
http://www.ica.org/sites/default/files/ISAAR2EN.pdf.

20 Siehe hierzu im Internet die bei der Library of Congress 
gehostete Homepage des METS Editorial Board unter: 
<http://www.loc.gov/standards/mets/>. 

21 Siehe hierzu die Homepage der Digital Library Founda-
tion im Internet unter: <http://www.diglib.org/>. 

22 In diesem Projekt wurde ein Konzept für einen Standard 
zur Verwaltung digitaler Objekte aus dem Bereich des 
Bibliothekswesens erarbeitet. Siehe hierzu im Internet: 
<http://sunsite.berkeley.edu/moa2/>.

23 Siehe hierzu auch den zusammenfassenden Projektbe-
richt von Bernard J. Hurley u.a.: The Making of Ame-
rica II Testbed Project, Washington 1999; abrufbar im 
Internet unter: <http://www.clir.org/pubs/reports/pub87/
pub87.pdf>.

24 Siehe hierzu im Internet unter: <http://www.daofind.
de>.

25 Siehe hierzu auch das Strategiepapier „Digitalisierung 
im Bundesarchiv. Strategie für den Einsatz neuer Tech-
niken der Digitalisierung zur Verbesserung der Zugäng-
lichkeit des Archivguts und zu seinem Schutz“; abrufbar 
im Internet unter: <http://www.bundesarchiv.de/impe-
ria/md/content/abteilungen/sapmo/27.pdf>.

26 Vgl. Webadresse des Guida generale degli Archivi di 
Stato italiani, <http://www.maas.ccr.it/cgi-win/h3.exe/
aguida/findex_guida>.

27 Eine Erweiterung ist beispielsweise, dass der Wert des 
TYPE-Attributs des Elements <eac> neben corpname, 
persname, famname weitere Werte für Orte, Regionen 
und Themen erhalten kann.

28 Vgl. Webadresse des Censo-Guía de los Archivos de 
España e Iberoamérica, <http://aer.mcu.es/sgae/index_
censo_guia.jsp>.
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Hans Booms war eine imposante Erscheinung. 
Dieser nachhaltige Eindruck geht auf die erste 
persönliche Begegnung im Jahre 1975 zurück. 
Zusammen mit neunzehn anderen Archivreferen-
daren von der Archivschule Marburg erlebte ich 
in einem sechswöchigen Praktikum beim Bun-
desarchiv einen Professor Booms, der seine ganze 
Persönlichkeit in das Präsidentenamt einbrachte. 
Natürlich kannten wir den Namen Booms, sein le-
gendärer Aufsatz zur Bewertung war damals das 
bei der Archivschule meistkopierte Objekt. Aber 
dass der Querdenker mit den revolutionär erfri-
schenden Ideen eine so eindrucksvolle Persön-
lichkeit mit Vorbildcharakter war, war eine neue 
Erfahrung.

Auf dem Londoner Archivkongress 1980 nahm ich 
allen Mut zusammen, über den ein baden-würt-
tembergischer Archivrat verfügte, und sprach den 
hoch gewachsenen Mann mit elegantem blauen 
Anzug und schlohweißer Mähne an. Er plauderte 
kollegial mit  dem damaligen deutschen Vertreter 
im Reprografiekomitee des Internationalen Archiv-
rates und ich erinnere mich besonders an seine 
Bemerkung, er sei beim Bundesarchiv auch schon 
mal für die Fotowerkstätten zuständig gewesen.

In der Tat hat Hans Booms in vielen Funktionen 
vorzügliche Arbeit geleistet. Besonders nachhal-
tig jedoch hat er als Präsident des Bundesarchivs 
vom Dezember 1972 bis zum Juni 1989 gewirkt. 
In seine Amtszeit fielen 1986 die Einweihung des 
ersten Archivzweckbaus für ein zentralstaatliches 
Archiv auf der Koblenzer Karthause, 1988 die Ver-
kündung des Bundesarchivgesetzes. Dazu kamen 
andere wichtige Weichenstellungen wie die Ein-
richtung der Erinnerungsstätte für die Freiheitsbe-
wegungen in der deutschen Geschichte in Rastatt 
im Jahre 1974, der Startschuss für die Edition der 
Kabinettsprotokolle der Bundesregierung durch 
das Bundesarchiv im Jahre 1979 und die Ein-
richtung des zentralen Lastenausgleichsarchivs
in Bayreuth im Jahre 1989.

Als Honorarprofessor, zu dem ihn die Universität 
Köln bereits 1970 ernannt hatte, war es ihm ein be-
sonderes Anliegen, das „Bundesarchiv fest in das 
Geflecht der Institutionen einzupflanzen, die sich 
mit der Erforschung der jüngeren und jüngsten 
Geschichte befassen“, um es mit seinen eigenen 
Worten auszudrücken. Er hat damit die Basis für 

Rede bei der Trauerfeier von Professor Dr. Hans Booms

Dem „Maßnahmekatalog zur Verbesserung der beruflichen 
und sozialen Lage der Künstler und Publizisten“ der Bundesre-
gierung aus dem Jahr 1976 folgend startete das Bundesinnen-
ministerium eine Initiative zum Ankauf von Werken zeitgenös-
sischer Kunst durch den Bund. U.a. war an die Anfertigung von 
Porträts der Präsidenten und Direktoren von Bundesbehörden 
gedacht. In diesem Zusammenhang entstand 1978 das hier nur 
in schwarz-weiß abgebildete Gemälde von Professor Booms, 
gemalt von Eleonore Berchtold.

Nachruf
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erfolgreiche Kooperationen gelegt, die noch heute 
anhalten und reiche Früchte tragen.

Das, was Hans Booms in den letzten zehn Jahren 
seines beruflichen Wirkens geleistet hat, wird auf 
Dauer mit seinem Namen verbunden bleiben: Er 
hat das deutsche Archivwesen endgültig aus der 
internationalen Isolation befreit, in der es noch 
Jahrzehnte nach der Überwindung der NS-Herr-
schaft verharrte: Mit großem Geschick und der 
ihm eigenen Mischung aus Charme und Beharr-
lichkeit hat Hans Booms die Fachkollegen aus 
aller Welt nach Deutschland geholt und hat 1984 
den Internationalen Archivkongress in Bonn zu 
einem für alle unvergesslichen Ereignis gemacht. 
Er hat damit einen Meilenstein für eine neue Rolle 
der deutschen Archive im internationalen Rahmen 
aufgerichtet. Als erster deutscher Präsident des 
Internationalen Archivrates hat er das Ansehen 
des Archivwesens im In- und Ausland nachhaltig 
gemehrt und sehr viel auch in Schwellenländern 
für seine Entwicklung getan.

Der „Leistungssteigerung des Bundesarchivs für 
die Gesellschaft und damit der Mehrung seines 
Ansehens in der Öffentlichkeit“ galt mit seinen ei-
genen Worten Hans Booms’ beständiges Streben. 
Wie es sein Freund Martin Broszat ausgedrückt 
hat, hat Hans Booms die fachspezifische Autono-
mie und Unabhängigkeit der Archive gegenüber 
der Verwaltung und Politik mit Nachdruck betont 
und so manche Auseinandersetzung auf diesem 
Feld mutig bestritten.

Die Mitarbeit an der Modernisierung des deut-
schen Archivwesens war sein weiter gestecktes 
Ziel: 16 Jahre führte er in der Konferenz der Ar-
chivverwaltungen des Bundes und der Länder 
ein gewichtiges Wort. Zehn Jahre engagierte sich 
Hans Booms im Vorstand des Verbandes deut-
scher Archivarinnen und Archivare, vier Jahre ge-
staltete er zugleich in diesem Verband die Arbeit 
der Fachgruppe der staatlichen Archive als deren 
Vorsitzender. Aber auch noch nach dieser Zeit der 
aktiven Verbandsarbeit brachte er sich bei den Ar-
chivtagen engagiert in die Fachdiskussion ein.

Im Auftrag des hier ebenfalls anwesenden Vorsit-
zenden des Verbandes Deutscher Archivarinnen 
und Archivare, Professor Dr. Robert Kretzschmar, 
Präsident des Landesarchivs Baden-Württemberg, 
der derzeit zugleich der turnusgemäße Vorsitzen-
de der Archivreferentenkonferenz ist, durfte ich 
auch an dieses Arbeitsfeld des Verstorbenen erin-
nern und ich weiß mich mit Herrn Kretzschmar 
in der Beurteilung einig, dass Hans Booms im 
deutschen Archivwesen tiefe Spuren hinterlassen 
hat und sich um seine Entwicklung hoch verdient 
gemacht hat.

Die großen Verdienste von Hans Booms wurden 
durch hochrangige in- und ausländische Aus-
zeichnungen gewürdigt, so durch das Große Bun-
desverdienstkreuz des Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland.

Ehrungen und Auszeichnungen waren aber nicht 
der Motor, der Hans Booms unermüdlich be-
wegte. Was ihn wirklich antrieb, hat Hans Booms 
nach 34 Jahren im Bundesarchiv und 17 Jahren 
an seiner Spitze offenbart, als er Ende Juni 1989 
mit seinen eigenen Worten „die Kommandobrü-
cke des archivischen Flaggschiffes der Bundes-
republik Deutschland verlassen“ hat - und zwar, 
wie er meinte, „mit gemischten Gefühlen“. Denn, 
so sagte er damals „ich habe dieses Amt geliebt. 
Es ist mir zu einer Art Traumerfüllung meines Le-
bens geworden“.

Diese Liebe zum Amt, das ihm „mehr Lust als 
Last“ war, dieser erfüllte Traum, hat nachhaltige 
Ergebnisse für das Bundesarchiv und das deut-
sche Archivwesen gezeitigt und vielen Menschen, 
die von seinem Vorbild motiviert wurden, Kraft 
gegeben, den von ihm vorgezeichneten Weg mit-
zugehen. Die Angehörigen des Bundesarchivs, 
Zeitgenossen und Nachlebende, verdanken Hans 
Booms viel und werden ihn in ehrender Erinne-
rung behalten. Im deutschen Archivwesen wird er 
unvergessen bleiben.

Hartmut Weber

Nachruf
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Der 56. Stage technique internationale d’archives 2006 in Paris

Der 56. Stage technique international d’archives 
2006 fand vom 3. April bis 7. Juni 2006 in Pa-
ris1 mit 33 Teilnehmern aus 22 Ländern (Ägyp-
ten, Algerien, Brasilien, Burkina Faso, Burundi, 
Deutschland, Frankreich, Kanada, Demokratische 
Republik Kongo, Mali, Österreich, Moldawien, 
Niger, Peru, Polen, Ruanda, Rumänien, Russland, 
Spanien, Tschad, Tunesien und Uruguay) statt.  
Aus Deutschland waren eine Kollegin vom Lan-
desarchiv Baden-Württemberg, Hauptstaatsarchiv 
Stuttgart, und die Verfasserin vertreten.

Der Stage gliederte sich in zwei große Abschnitte2:
Der erste theoretische Teil bestand aus sechs Mo-
dulen: „Notions générales“, „cooperation inter-
nationale et visites de services“, „la collecte des 
archives“, „le traitement des archives“, „la conser-
vation des archives“ und „les publics et la valori-
sation des archives“.

Die Module

Im Modul 1 „notions générales“ wurden die fran-
zösische Archivlandschaft, einige ausgewählte 
Beispiele aus anderen Ländern sowie Rechts-
grundlagen des Archivwesens behandelt. Frau 
Christine Martinez, Verantwortliche für internati-
onale Beziehungen bei der „Direction des archi-
ves de France (DAF)“, präsentierte ein Vorhaben 
im Rahmen von EURBICA (European Regional 
Branch of the International Council on Archives), 
ein Portal des Internationalen Archivrates auf eu-
ropäischer Ebene, das EURBICA-Projekt einer 
archivrechtlichen Datenbank. Der von der DAF 
entwickelte Prototyp dieser Datenbank bietet zu 
jedem Land Informationen in verschiedenen Ru-
briken: politischer und administrativer Kontext; 
rechtlicher Rahmen für Verwaltung und Manage-
ment von Aufzeichnungen und Archiven; archiv-
rechtliche Texte in der Originalsprache; eine Bi-
bliografie mit Veröffentlichungen zu spezifischen 
Fragen oder relevanten Themen, die in dem jewei-
ligen Land veröffentlicht wurden, und schließlich 
Ansprechpartner, die über Kompetenzen auf die-
sen Gebieten verfügen3.

Der Beruf des Archivars und die archivarische 
Ausbildung wurden in zwei Vorträgen von Phi-
lippe Henwood, chef du département du réseau 
institutionnel et professionnel (DAF), und dem 
Leiter der Archivschule Marburg, Dr. Frank Bi-
schoff, näher beleuchtet. Henwood erläuterte das 
Profil des in staatlichen Archiven tätigen Archivars 
in Frankreich, Bischoff stellte „Die archivische 
Ausbildung in Deutschland und die gegenwärtige 
Entwicklung der Ausbildung in Europa“ vor. Be-
gleitend standen Besuche des „Institut national 
du Patrimoine (INP)“ und des „Archives départ-
mentales de l’Oise“ auf dem Programm. Das INP 
bildet wissenschaftliche Restauratoren und Archi-
vare aus und arbeitet auf diesem Gebiet mit aus-
ländischen Ausbildungseinrichtungen zusammen. 
Das „Archives départmentales de l’Oise“ wurde 
1796 gegründet, um das Archivgut des Ancien 
Régime, kirchlicher Einrichtungen und von Emi-
granten, die Frankreich nach der Revolution 1789 
verließen, zu sichern. Seit 2002 verwahrt das Dé-
partmentalarchiv seine circa 22,5 km Akten in 
einem modernen Archivzweckbau.

Im zweiten Modul wurden die Aktivitäten der 
französischen Archivverwaltung im Bereich der 
internationalen Beziehungen vorgestellt und aus-
gewählte Archiveinrichtungen besucht, darunter 
das „Centre historique des archives nationales 
(CHAN) et du Centre d’accueil et de recherche 
des Archives nationales (CARAN)“, der „Service 
historique de la Défense“ sowie der „Service des 
archives diplomatiques (Ministère des Affaires 
étrangères)“, wo insbesondere die Präsentation 
der umfangreichen Vertragssammlung beein-
druckte. Diese umfasst u.a. das Münsteraner In-
strument des Westfälischen Friedens von 1648 
zwischen Ludwig XIV., dem deutschen Kaiser 
und den deutschen Fürsten.

In verschiedenen Vorträgen ging es um Formen 
der internationalen Zusammenarbeit im Archiv-
wesen. Als Beispiel aus der Praxis brachten Frau 
Geneviève Etienne und Frau Christine Martinez 
(DAF) den Teilnehmern das „Portail International 

Beiträge
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Beiträge    Der 56. Stage technique internationale d´archives 2006 in Paris

Archivistique Francophone“ (PIAF) näher, das 
2002 auf Initiative der Association internationale 
des archivistes francophones (AIAF) und des In-
ternational Council on Archives (ICA) ins Leben 
gerufen wurde und dem fachlichen Austausch, der 
Entwicklung übergreifender Standards wie auch 
der Bündelung der archivischen Interessen der 
frankophonen Welt dient.

Das dritte Modul widmete sich allgemein der 
Übernahme bzw. Abgabe von Unterlagen und de-
ren erster Erfassung im jeweiligen Archiv. Dabei 
standen Besuche des „Centre des archives contem-
poraines“ in Fontainebleau und der „Missions des 
Archives Nationales“ auf dem Programm. In Fon-
tainebleau wird das Archivgut seit der Gründung 
der Fünften Republik im Jahre 1958 verwahrt. 

Jährlich wächst das sich auf 190 km belaufende 
Archivgut um circa vier Kilometer. Die Magazine 
sind dabei ausgelegt auf 800 km Archivgut. Die 
sogenannten „Missions des Archives Nationales“ 
wurden 1982 ins Leben gerufen. Sie haben zum 
Ziel, die Arbeit der Archivare in den Ministerien 
zu koordinieren und bieten Möglichkeiten zum 
Erfahrungsaustausch. Darüber hinaus skizzierten 
Olivier de Solan (Bureau du traitement des ar-
chives et de l‘informatisation, DAF) und Mattias 
Hallin („Unité Politique d‘archivage et gestion do-
cumentaire“, Europäische Kommission, Brüssel) 
Anforderungen für die Übernahme elektronischer 
Unterlagen. Auch die Praxis kam während der 
Vortragsveranstaltungen nicht zu kurz. So wurden 
in einem Workshop Findmittel und die ihnen zu-
grunde liegenden Standards kritisch betrachtet.

Schwerpunkt des vierten Moduls war die Er-
schließung von Schriftgut. Claire Sibille (DAF) 
informierte über ISAD-G sowie DTD-EAD, An-
dré Brochier („Centre des Archives d`Outre-Mer“ 
CAOM, Aix-en-Provence) präsentierte das Projekt 
„Instruments de Recherche en Ligne“ (IREL)4.
IREL soll Beständeübersichten, Findbücher, aus-
gewählte Dokumente sowie eine Bilddatenbank 
online zugänglich machen. Christine de Joux re-
ferierte über den archivischen Umgang mit nicht-
staatlichem Schriftgut und dessen Besonderheiten. 
Hier bot sich der Verfasserin die Möglichkeit, den 
Bereich des Schriftgutes privater Herkunft in 
Deutschland, unter besonderer Berücksichtigung 
der nichtstaatlichen Überlieferung im Bundesar-
chiv, vorzustellen.

In einem Workshop konnten unterschiedliche Sek-
tionen der DAF, die Schriftgut verwalten, besucht 
werden. Zur Wahl standen die section ancienne, 
die section du XXème siècle, und das minutier 
centrale des notaires de Paris. Hier erhielten die 
Teilnehmer des Stage an ausgewählten Beispielen 
Einblick in die Bewertung und Findmittelerstel-
lung. Zudem wurde das aktuelle Projekt, die Ent-
wicklung einer Datenbank für Siegel der Sektion 
Altes Schriftgut, präsentiert.

Das fünfte Modul widmete sich dem Thema Be-
standserhaltung. Zunächst wurden die Archivge-
bäude mit deren Besonderheiten behandelt. In 
einem Rundgang im CHAN wurden die Schwie-
rigkeiten der Aufbewahrung von Archivgut in 

Centre historique des archives nationales (CHAN)
Foto: privat
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älteren Gebäuden und Möglichkeiten der Verbes-
serung dargestellt. Anschließend wurden die Pro-
bleme der Restaurierung und Konservierung the-
oretisch untermauert. Hervorzuheben ist hierbei 
ein Vortrag über einen Notfallplan und Maßnah-
men zur Notfallbehandlung von Archivgut, wel-
che vom Comité International du Bouclier Bleu, 
einer Dachorganisation von vier internationalen 
Organisationen aus den Bereichen Archivierung, 
Museumswesen, Denkmalpflege und Bibliotheks-
wesen, erarbeitet wurden. Das Comité Interna-
tional du Bouclier Bleu hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, die internationale Zusammenarbeit im 
Bereich des Kulturgutschutzes zu verbessern so-
wie lokale und regionale Aktivitäten dahingehend 
zu unterstützen. Fabienne Bliaux demonstrierte
eine Datenbank zur Magazinverwaltung bzw. 
Lagerortverwaltung, die eng mit der Bestandser-
haltung von Archivgut verzahnt ist ähnlich wie 
im Archivmanagementsystem des Bundesarchivs 
BASYS-2.

Im sechsten Modul wurden Fragen der Öffent-
lichkeitsarbeit von Archiven thematisiert. Ariane 
James-Sarazin stellte die Konzeption der wäh-
rend des Stages im CHAN stattfindenden Aus-
stellung „France-Bavière“ sowie die Aktivitäten 
des CHAN im Bereich Archivpädagogik und Öf-
fentlichkeitsarbeit vor. Bemerkenswert waren die 
vielfältigen Aktivitäten und Kooperationen zwi-
schen Archiven, Bibliotheken und Museen sowie 
die öffentlichkeitswirksame Präsentation der Ar-
chive, zum Beispiel breit gestreute Plakatierungen 
in der Pariser Métro.

Die Praxis

Der zweite Teil des Stage technique begann mit 
einer Gruppenarbeit, gefolgt von einer Studien-
reise vom 21. bis 25. Mai ‚en province’ nach La 
Rochelle. Im Anschluss daran konnten die Sta-
giaires eine Woche für individuelle Recherchen in 
verschiedenen Einrichtungen ihrer Wahl nutzen.

Die Gruppenarbeit bot die Möglichkeit die The-
men „Ausbildung“, „Kolonialarchive“, „archi-
ves sensible“ und „Elektronische Archivierung“ 
im kleineren Kreis intensiver zu diskutieren und 
die unterschiedlichen Ansätze und Vorstellungen 
näher kennen zu lernen. Die Studienreise führte 

die Stage-Teilnehmer von Paris zunächst nach 
Angoulême, wo das dortige Départmentalarchiv 
besichtigt wurde. Am nächsten Tag besuchten 
die Stagiaires in Cognac das Hausarchiv der be-
rühmten Cognacbrennerei. Von dort aus ging es 
nach Rochefort, wo der „Service Historique de 
la Défense-Département Marine“ das Arsenal 
und die „Corderie Royale“ besichtigt wurden. 
In La Rochelle wurde das Départementalarchiv 
Charente-Maritime besucht. Der Tag endete mit 
einem Ausflug auf die Ile de Ré und einer abend-
lichen Stadtführung in La Rochelle.

Daran anschließend konnten die Stage-Teilneh-
mer eine Woche in Archiven und anderen kultu-
rellen Einrichtungen arbeiten. Die Verfasserin hat 
diese Zeit im französischen Militärarchiv, dem 
„Service Historique de la Défense (SHD)“, in 
Form eines Praktikums absolviert. Im „Départe-
ment Interarmées, Ministeriel et Interministeriel 
(DIMI)“ las sie sich zunächst in die Literatur zur 
Résistance ein, konsultierte die Bibliothek des 
SHD und benutzte anschließend Akten im Benut-
zersaal. Darüber hinaus durfte sie in einer kurzen 
Einführung von Elise Manuelian noch die Abtei-
lung Marine kennen lernen. Hervorzuheben ist 
die freundliche und fachkundige Betreuung der 

Benutzersaal des Archives départementales de l‘Oise
Foto: privat



Mitteilungen aus dem Bundesarchiv – Heft 1/2007Mitteilungen aus dem Bundesarchiv 1/2007

Mitarbeiter des Archivs, insbesondere von Natha-
lie Genet-Rouffiac, Abteilungsleiterin DIMI und 
dem Verantwortlichen des Bureau „Résistance et 
Seconde guerre mondiale“ Lieutenant-Colonel 
Georges Housset.

In der abschließenden Woche stand der Bericht 
zu den jeweiligen individuellen Arbeitsschwer-
punkten und die Evaluation des gesamten Stage 
auf dem Programm. Die unterschiedliche Teil-

Beiträge    Der 56. Stage technique internationale d´archives 2006 in Paris

Anmerkungen

1) Eine gute Einführung zum Stage allgemein bietet Jean 
Pierre Defrance: la formation archivistique en France: 
l’exemple du Bureau des métiers et de la formation de 
la Direction des Archives de France, in : Archives, Volu-
me 34, Numéros 1 et 2, 2002-2003. Zu weiterführenden 
Informationen, vgl. auch http://www.archivesdefrance.
culture.gouv.fr/fr/formation/.

2) Zum Ablauf des Stage vgl. http://www.archivesdefrance.
culture.gouv.fr/fr/formation/stiaprogramme.pdf.

3) http://www.eurbica.org/sections/actualites/le_grou-
pe_de_travail7086/view. Vgl. EURBICA-Projekt einer 
europäischen archivrechtlichen Datenbank: Gegenwär-
tiger Stand unter http://www.nationalarchives.gov.uk/
documents/mb_cm_g.pdf.

4) Weiterführende Informationen zum Projekt IREL finden 
sich auf der Homepage des Centre des archives d’outre-
mer http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/caom 
/fr/index_irel.html.

nehmerschaft hinsichtlich Herkunft, Ausbildung 
und Archivtyp gab interessante Einblicke in die 
internationale Archivlandschaft. Ebenso wichtig 
war die Erfahrung gelebter „Interkulturalität“. Es 
bleibt zu wünschen, dass auch zukünftig vielen 
Kolleginnen und Kollegen aus dem Bundesarchiv 
eine Teilnahme an dieser beruflich und persönlich 
bereichernden Veranstaltung ermöglicht werden 
kann.

Stephanie Jozwiak



Mitteilungen aus dem Bundesarchiv – Heft 1/2007 32 33

BASYS 2 - Das Archivverwaltungssystem des Bundesarchivs
der zweiten Generation

Beiträge – Abteilung G

Am 4. Mai wurde in Koblenz und am 2. Juli in 
Berlin der Wirkbetrieb des neuen Archivver-
waltungssystems BASYS 2 (Bundesarchiv-IT-
System, Version 2) aufgenommen. Das Militär-
archiv in Freiburg wird im Oktober 2007 folgen.

Mit der Aufnahme des Betriebs stehen die Mo-
dule für das Benutzungswesen und die Maga-
zinverwaltung zur Verfügung. Weitere inhaltlich 
überarbeitete und modernisierte Module für alle 
archivischen Arbeitsprozesse werden sukzessive 
integriert. Nachdem in den vergangenen Jahren 
die Teilbereiche Übernahme und Erschließung 
des so genannten Thomson-Systems1 separat in 
neuen Anwendungen modernisiert (für Sachakten 
in BASYS-S) bzw. neu realisiert (für personen-
bezogene Akten in BASYS-P) wurden, ist mit 
BASYS 2 nun wieder ein Gesamtsystem konzi-
piert, das für alle Aktenarten die Arbeitsprozesse 
von der Übernahme der Unterlagen bis zur Bereit-
stellung des Findbuchs unterstützt.

Technologisch beruht das neue Gesamtsystem
auf Java-Technologie und moderner Drei-Schicht-
Architektur. Das stellt Plattformunabhängigkeit 
sicher und minimiert die Supportaufwände, da bei 
den Anwendern keine Client-Software installiert 
werden muss. Vorausgegangen war der Inbetrieb-
nahme von BASYS 2 eine Migration sämtlicher 
Daten aus der Koblenzer und Berliner Informix-
Datenbank in jeweils eine leistungsfähige Oracle-
Datenbank.

Nach der Inbetriebnahme von BASYS 2 an allen 
Dienstorten werden voraussichtlich im Sommer 
2008 die bislang separaten Datenbanken der drei 
Standorte Koblenz, Berlin und Freiburg in einer 
einzigen Datenbank - die dann etwa zehn Milli-
onen Datensätze umfassen wird - zusammen ge-
führt. Dies hat Vorteile für die Administration und 
unterstützt den standortunabhängigen Zugriff.

Dem Anwender präsentiert sich BASYS 2 mit ei-
ner Benutzerführung, die neueste Konzepte aus

dem Bereich der Anwendungsentwicklung auf-
greift. Über einen Navigationsbaum, der die 
einzelnen Module nach Funktionskreisen geord-
net bereitstellt, hat der Benutzer jederzeit einen 
schnellen Zugriff auf die benötigten Funktionen. 
Selbstverständlich können einzelne Module mehr-
fach geöffnet werden. Bei seiner Arbeit wird der 
Anwender vom System durch eine Hinweiskon-
sole unterstützt, die Pop-Up-Fenster, die den Ar-
beitsfluss unterbrechen, überflüssig macht und so 
die Ergonomie erhöht. Die Anwendung präsen-
tiert sich durch die Nutzung von Karteireitern und 
Subkarteireitern sehr integriert. Alle wesentlichen 
Masken sind variabel und können individuellen 
und arbeitsplatzbezogenen Bedürfnissen flexibel 
angepasst werden.

Beginn des Wirkbetriebs von BASYS-B+M

Die neuen Module für das Benutzungswesen und 
die Magazinverwaltung sind im Rahmen des Pro-
jekts BASYS-B+M (Benutzungswesen und Ma-
gazinverwaltung) für BASYS 2 neu entwickelt 
worden und lösen die letzten noch in Betrieb 
befindlichen Anwendungsteile der Thomson-An-
wendung ab.

Für das Benutzungswesen ist eine granulare Zu-
griffs- und Rechteverwaltung entwickelt worden. 
Sie erlaubt die differenzierte Verwaltung von Be-
nutzungsbeschränkungen für einzelne Vorgänge, 
für Archivnummernbereiche und für Bestände. 
Auf dieser Grundlage lassen sich für Mitarbeiter 
und Benutzer sowie Benutzergruppen differen-
zierte Recherche- und Bestellrechte vergeben. 
Die umfassenden Bestell- und Vormerkfunktionen 
berücksichtigen nicht nur die vorhandenen Rech-
te, sondern stets auch den Stand- bzw. Dienstort, 
von dem aus ein Vorgang bestellt wird. Dem An-
wender wird unmittelbar mitgeteilt, falls eine 
Bestellung nicht möglich sein sollte oder welche 
Bereitstellungsfristen gelten. Durch eine Selbstre-
gistrierungsfunktion können sich Benutzer im Be-
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nutzersaal selbst am System anmelden und nach 
der Freischaltung durch den Benutzersaaldienst 
unmittelbar Bestellungen aufgeben, was die Ar-
beitsabläufe erheblich entlastet.

Die Magazinverwaltung stellt Funktionen für die 
effiziente Verwaltung der Magazinräume bereit, 
ermöglicht den Nachweis sämtlicher vorhandener 
Unterlagen und unterstützt die Arbeitsprozesse 
der Bewertung, Erschließung und Benutzung.

Zusätzlich zu den neuen Anwendungsteilen für 
das Benutzungswesen und die Magazinverwaltung 
wurden mit BASYS-B+M einige weitere Module 
aus anderen Funktionskreisen in den Wirkbetrieb 
von BASYS 2 übernommen. Im einzelnen han-
delt es sich um Module für die VS-Datenpflege, 
die Erschließung von Organisationsunterlagen, 
die Pflege der Tektonik und die Bestandserhal-
tung. Hiermit ist nun der Zugriff auf digitalisierte 
Organisationsunterlagen im Erschließungszusam-

menhang des Provenienzbestandes möglich. Be-
züglich der VS-Akten wird das Verfahren und der 
Zeitpunkt der Herabstufung dauerhaft nachgehal-
ten.

Das Modul Bestandserhaltung schließlich un-
terstützt die konservatorischen Arbeitsprozesse 
ebenso wie Konversionsmaßnahmen und weist 
dauerhaft alle Maßnahmen an Archivgut nach.

Gleichzeitig mit dem Start von BASYS 2 wurde 
BASYS-S durch eine überarbeitete Version er-
setzt. Die Anpassungen an BASYS-S dienen in 
erster Linie dazu, die reibungslose Zusammen-
arbeit zwischen den Systemkomponenten so lan-
ge zu gewährleisten, bis sämtliche Aufgaben mit 
BASYS 2-Modulen erfüllt werden können. Im 
Zuge der Anpassungen an BASYS-S wurden aber 
auch Oberflächen erweitert und Funktionalitäten 
ergänzt, um auch mit BASYS-S die erweiterten 
Möglichkeiten des neuen Datenmodells von

Oberfläche von BASYS 2 mit geöffnetem Modul „Einlagerung und Nachweis“
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BASYS 2 nutzbar zu machen. Dies betrifft insbe-
sondere Funktionen zum Erfassen von Zustands- 
und Bearbeitungshinweisen für die Bestands-
erhaltung und im Bereich der Übernahme von 
Unterlagen das Einlesen von Personalakten. Da-
rüber hinaus wurden in den Stammdaten die Mas-
ken für die Pflege der Bestandsdaten erheblich 
ausgebaut, so dass nun auch die Informationen, 
die bislang in der Internet-Beständeübersicht (Im-
peria) vorhanden sind, verlustfrei integriert wer-
den können. Dies schafft die Voraussetzung dafür, 
sämtliche Bestandsinformationen zukünftig an 
zentraler Stelle in BASYS 2 zu pflegen und sie für 
die Online-Beständeübersicht aus der Datenbank 
zu exportieren.

Start des Projekts BASYS-B+E 

Die Neurealisierung der Module für die Über-
nahme von Schriftgut und die Bewertung und 
Erschließung im neuen Gesamtsystem BASYS 
2 erfolgt im Rahmen des Projekts BASYS-B+E 
(Bewertung und Erschließung). Die Kick-Off-Sit-
zung zu diesem Projekt fand am 12. Juni in Ko-
blenz statt.

Die neuen Module für die Übernahme, Bewertung 
und Erschließung werden von Grund auf neu kon-
zipiert mit dem Ziel, Arbeitsabläufe zu vereinfa-
chen und zu vereinheitlichen sowie neue, von den 
Fachreferaten benötigte Funktionalitäten bereitzu-
stellen. Hierzu zählt insbesondere die integrierte 
Erschließung aller Vorgangsarten einschließlich 
der Erstellung vorgangsartübergreifender Find-
bücher. Informationen zu Provenienzstellen und 
Beständen sowie die Elemente der Findbuchein-
leitungen sollen redundanzfrei in der Datenbank 
verwaltet werden, so dass sie für Datenbankre-
cherchen zur Verfügung stehen und sowohl voll-
ständige Online- als auch gedruckte Findbücher 
sowie die Beständeübersicht aus der Datenbank 
exportiert werden können. Die neuen Module 
sollen zudem neue fachliche Anforderungen wie 
zum Beispiel Änderungen bei der Serienbildung 
oder eine erhöhte Flexibilität für unterschiedliche 
personenbezogene Informationen umsetzen.

Die Rechteverwaltung von BASYS 2 soll gegebe-
nenfalls nochmals erweitert werden, so dass auch 
Benutzungsbeschränkungen zu einzelnen Ent-

hält-Vermerken verwaltet werden können. Lei-
stungsfähige Schnittstellen sollen das komfortable 
Einlesen von Daten verschiedenster Datenquellen 
(elektronische Abgabeverzeichnisse, Retrokon-
version, MidosaXML) sowie die Ausgabe von 
EAD-Findbüchern für die Präsentation im Internet 
mit MidosaSEARCH ermöglichen. Mit den neu 
entwickelten Modulen werden die Anwendungen 
BASYS-S, BASYS-P und BASYS-Fox abgelöst.

Anders als bei früheren IT-Projekten erfolgt die 
Erstellung des Fachkonzepts nicht durch einen ex-
ternen Dienstleister, sondern durch das Bundesar-
chiv selbst. Zu diesem Zweck ist eine Arbeitsgrup-
pe eingerichtet worden, in der die Fachabteilungen 
und die Stiftung jeweils mit einem Repräsentanten 
vertreten sind. Auf diese Weise kann das Wissen 
der Anwender unmittelbar einfließen und es wird 
sichergestellt, dass die Anforderungen der Fach-
abteilungen im Zielsystem berücksichtigt werden. 
Hinsichtlich des methodischen Vorgehens bei der 
Fachkonzepterstellung wird das Bundesarchiv 
durch die Firma ISB unterstützt.

Ausblick

Die Modularität von BASYS 2 erlaubt den schritt-
weisen Ausbau des Systems. Nach der gegenwär-
tigen Planung soll die Erstellung des Fachkonzepts 
für die im Rahmen des Projekts BASYS-B+E zu 
erstellenden Module im Herbst 2007 abgeschlos-

Kick-Off-Sitzung des Projektes BASYS-B+E am 12. Juni in Koblenz.
Foto: Bundesarchiv
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sen werden. Die neuen Module für die Übernah-
me, Bewertung und Erschließung sollen dann 
Ende 2008 zur Verfügung stehen. Im Anschluss 
ist ein Projekt für die Neurealisierung eines Er-
schließungsmoduls für Karten und Pläne vorgese-
hen. Darüber hinaus werden eine Benutzungsre-

cherche und ein Statistikmodul realisiert werden. 
Die jeweiligen Fachkonzepte liegen bereits vor. 
Die Inbetriebnahme des Statistik-Moduls wird 
voraussichtlich Ende 2007, die der Benutzungsre-
cherche Mitte 2008 erfolgen.

Rainer Jacobs, Bettina Martin-Weber

Anmerkung

1) Das Thomson-System war Anfang der 1990er Jahre als 
integriertes Archivverwaltungssystem im Bundesarchiv 
entwickelt worden.

Workflow Massenkonservierung und Mikroverfilmung

Tragende Säulen in der Bestandserhaltungskon-
zeption des Bundesarchivs sind die Konservie-
rung durch präventive und relativ kostengünstige 
Maßnahmen einschließlich der sachgerechten Ver-
packung, die Papierentsäuerung und die Mikro-
verfilmung.

Neben der Sicherungs- und der Schutzverfilmung 
von Beständen in den archiveigenen Verfilmungs-
werkstätten in Berlin, Freiburg und Koblenz wer-
den schon seit fast 20 Jahren im Rahmen eines 
laufend fortgeschriebenen Schutzverfilmungspro-
gramms entsprechende Aufträge an private Dienst-
leistungsunternehmen vergeben.

Für den Bereich Massenkonservierung/Papierent-
säuerung wurde mit der Firma Neschen AG im 
Jahr 2000 ein Vertrag geschlossen, wonach die 
Firma in Räumen des Bundesarchivs in Hoppe-
garten eine Anlage zur Papierentsäuerung mit 
gleichzeitiger Festigung durch Leimung nach dem 
„Bückeburger Verfahren“ installiert und die Ent-
säuerung als Dienstleistung für das Bundesarchiv 
anbietet. Das Bundesarchiv sichert der Firma ein 
vertraglich fixiertes jährliches Mindestauftragsvo-
lumen für die Papierentsäuerung zu. Die offizielle 
Inbetriebnahme der Anlage erfolgte im Juni 2001. 
Über das Auftragsvolumen des Bundesarchivs hi-
naus kann die Firma bei freien Kapazitäten auch 
Aufträge anderer Auftraggeber dort durchführen.

Seit geraumer Zeit wurden im Bundesarchiv 
Überlegungen angestellt und mit der Neschen AG 
erörtert, ob und gegebenenfalls wie eine Kombi-
nation der bestandserhaltenden Maßnahmen be-
werkstelligt werden könnte. Im August 2005 war 
es schließlich soweit: Die Anregung des Bundes-
archivs wurde von der Neschen AG realisiert, so 
dass nun ein „Workflow-Mikroverfilmung“ ange-
boten werden kann.

Das Bundesarchiv lässt benutzungsintensive Be-
stände, die auf der Konservierungsanlage der Ne-
schen AG in Hoppegarten behandelt werden, in 
den dortigen Räumlichkeiten zusätzlich schutz-

In der Entsäuerungsanlage für vom Zerfall be-
drohte Archivalien werden ca. 1.000 bis 1.200 
Blatt pro Stunde bzw. 8.000 bis 10.000 Blatt 
pro Schicht behandelt. Im Workflow wurden 
bislang folgende Bestände bearbeitet:

- Spruchgerichte in der britischen Zone,
Z 42 II bis Z 42 VII,

- OKW/Wehrmachtführungsstab, RW 4,

- Deutsche Waffenstillstandskommission, 
RW 34,

- Organisationskomitees für die
Olympischen Spiele 1936 und 1940,
R 8076 bis R 8078.

Beiträge    Abteilung G
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Tragende Säulen in der Bestandserhaltungskon-
zeption des Bundesarchivs sind die Konservie-
rung durch präventive und relativ kostengünstige 
Maßnahmen einschließlich der sachgerechten Ver-
packung, die Papierentsäuerung und die Mikro-
verfilmung.

Neben der Sicherungs- und der Schutzverfilmung 
von Beständen in den archiveigenen Verfilmungs-
werkstätten in Berlin, Freiburg und Koblenz wer-
den schon seit fast 20 Jahren im Rahmen eines 
laufend fortgeschriebenen Schutzverfilmungspro-
gramms entsprechende Aufträge an private Dienst-
leistungsunternehmen vergeben.

Für den Bereich Massenkonservierung/Papierent-
säuerung wurde mit der Firma Neschen AG im 
Jahr 2000 ein Vertrag geschlossen, wonach die 
Firma in Räumen des Bundesarchivs in Hoppe-
garten eine Anlage zur Papierentsäuerung mit 
gleichzeitiger Festigung durch Leimung nach dem 
„Bückeburger Verfahren“ installiert und die Ent-
säuerung als Dienstleistung für das Bundesarchiv 
anbietet. Das Bundesarchiv sichert der Firma ein 
vertraglich fixiertes jährliches Mindestauftragsvo-
lumen für die Papierentsäuerung zu. Die offizielle 
Inbetriebnahme der Anlage erfolgte im Juni 2001. 
Über das Auftragsvolumen des Bundesarchivs hi-
naus kann die Firma bei freien Kapazitäten auch 
Aufträge anderer Auftraggeber dort durchführen.
Seit geraumer Zeit wurden im Bundesarchiv 
Überlegungen angestellt und mit der Neschen AG 
erörtert, ob und gegebenenfalls wie eine Kombi-
nation der bestandserhaltenden Maßnahmen be-
werkstelligt werden könnte. Im August 2005 war 
es schließlich soweit: Die Anregung des Bundes-
archivs wurde von der Neschen AG realisiert, so 
dass nun ein „Workflow-Mikroverfilmung“ ange-
boten werden kann.
Das Bundesarchiv lässt benutzungsintensive Be-
stände, die auf der Konservierungsanlage der Ne-
schen AG in Hoppegarten behandelt werden, in 
den dortigen Räumlichkeiten zusätzlich schutz-
verfilmen. Für die Verfilmung bedient sich die 

Neschen AG eines Subunternehmers aus der Mi-
krofilmbranche, der in Hoppegarten mit eigenen 
Geräten (Kameras, Entwicklungs-, Lese- und 
Prüfgeräte) und mit eigenem Fachpersonal die 
Verfilmung bewerkstelligt. Die Verfilmung kann 
auf Mikroplanfilm (Mikrofiches) oder auf 35mm-
Mikrorollfilm erfolgen. Das Bundesarchiv setzt 
seinen Schwerpunkt hierbei eindeutig auf die 
35mm-Verfilmung. Die Verfilmung auf Mikro-
fiches wird nur noch in begründeten Ausnahme-
fällen zum Einsatz kommen.

Der Workflow gliedert sich in folgende Arbeits-
abläufe:

- Zunächst sind die vorbereitenden Arbeiten für 
die maschinelle Entsäuerung durchzuführen. 
Dazu zählen insbesondere die Entnahme aus 
den bisherigen Behältnissen, das Entfernen von 
Metallteilen, das Verschließen größerer Risse, 
eine grobe Vorreinigung und das Foliieren mit 
Band- und Blattnummer. Durch die Foliierung 
ist gewährleistet, dass auch auf dem Mikrofilm 
eine Kennzeichnung erkennbar ist.

- Vor oder parallel zur maschinellen Entsäue-
rung werden die sogenannten by-pass-Arbeiten 
durchgeführt. Das sind Arbeiten an Archivali-

In der Entsäuerungsanlage für vom Zerfall be-
drohte Archivalien werden ca. 1.000 bis 1.200 
Blatt pro Stunde bzw. 8.000 bis 10.000 Blatt 
pro Schicht behandelt. Im Workflow wurden 
bislang folgende Bestände bearbeitet:

- Spruchgerichte in der britischen Zone,
Z 42 II bis Z 42 VII,

- OKW/Wehrmachtführungsstab, RW 4,

- Deutsche Waffenstillstandskommission, 
RW 34,

- Organisationskomitees für die
Olympischen Spiele 1936 und 1940,
R 8076 bis R 8078.
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enblättern, die aufgrund ihres Zustands oder 
ihrer Beschaffenheit den Massenkonservie-
rungsprozess entweder gar nicht oder nur nach 
intensiverer Vorbereitung durchlaufen dürfen. 
Es kann sich dabei um intensivere Restaurie-
rungsarbeiten handeln, aber auch um Maßnah-
men wie das Entfernen alter Klebebänder oder 
das Kopieren auf säurefreiem Papier bei Vorla-
gen, die anderweitig nicht sinnvoll zu bearbei-
ten sind.

- Danach werden die Archivalienblätter mittels 
sogenannter Schrittschaltkameras vorlagen-
schonend mikroverfilmt. Die Verfilmung er-
folgt vor der maschinellen Entsäuerung, da bei 
automatischen Verfahren eine Fehlerquote nie 
völlig ausgeschlossen werden kann und die 
dann eventuell fehlende Information wenig-
stens noch auf dem Film erhalten sein soll.

- Anschließend wird die maschinelle Konservie-
rung nebst Festigung durchgeführt.

- Schließlich werden die Blätter aus dem maschi-
nellen Prozess und aus den by-pass-Arbeiten 
zusammen geführt, in säurefreie Archivmappen 
verpackt und diese nach Vorgabe signiert.

Die Verfilmung ist somit reibungslos in den nor-
malen Workflow der Massenkonservierung einge-
bettet.

Das Verfahren bietet sowohl unter Bestandser-
haltungsaspekten als auch unter wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten wesentliche Vorteile: Die für 
die Entsäuerung vorgesehenen Bestände beste-
hen überwiegend aus extrem schlechtem und brü-
chigem Papier, das mit äußerster Vorsicht behan-
delt werden muss, wenn nicht im Zuge weiterer 
Handhabung Blätter brechen und regelrecht zer-
bröseln sollen. Da aber auch mit Hilfe des zur An-
wendung kommenden „Bückeburger Verfahrens“ 
nur eine Papierverstärkung um circa 30 Prozent 
gewährleistet werden kann, werden die häufig be-
nutzten Bestände zusätzlich noch mikroverfilmt, 
damit die künftige Benutzung nicht mehr an den 
Originalen vorgenommen werden muss.

Die Vorteile sind offensichtlich: Die Mikroverfil-
mung verbilligt sich erheblich und die Archivali-
en werden weniger strapaziert, weil zusätzliche 
Transporte ebenso wegfallen wie die üblichen 
Vor- und Nacharbeiten bei der Mikroverfilmung 
(Auspacken und Wiederverpacken). Außerdem 
liegen die Archivalien durch die Vorbereitung 
für die Konservierung bereits als einzelne Blätter 
vor.

Im Workflow Massenkonservierung und Mikro-
verfilmung sind jetzt die drei Säulen der Bestands-
erhaltung vereint. In den kommenden Jahren wird 
ein sehr beträchtlicher Teil der finanziellen Res-
sourcen aus dem Bestandserhaltungsetat des Bun-
desarchivs darin gebündelt werden.

Johannes Ganser
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Erschließung des Bestands B136 Bundeskanzleramt (1949 – 1969)

Seit Juli 1965 gibt das Bundeskanzleramt regel-
mäßig Schriftgut an das Bundesarchiv ab, das 
zunächst in den Zwischenarchiven des Bundesar-
chivs aufbewahrt wird. Insgesamt umfasst der Be-
stand B 136 zum Stichtag 31. Dezember 2006 ca. 
49.000 Archivalieneinheiten Des Weiteren liegen 
umfangreiche Tonaufnahmen vor, insbesondere 
aus der Zeit der Kanzlerschaft Ludwig Erhards., 
die Interviews, Tischgespräche, Wahlkampfver-
anstaltungen, Staatsbesuche und -empfänge, Hin-
tergrund- und Koalitionsgespräche umfassen.

Das jetzt vorgelegte Findbuch enthält ca. 10.000 
Archivalieneinheiten in ca. 23.000 Verzeichnungs-
einheiten aus der Zeit 1949 bis 1969. Aufgrund 
seiner überragenden Bedeutung als Rückgratbe-
stand ist die Quote der archivwürdigen Unterlagen 
mit ca. 90 Prozent ungewöhnlich hoch. Dies ist 
auch der Tatsache geschuldet, dass der Federfüh-
rungsansatz auf die Stellung des Bundeskanzler-
amtes innerhalb der Bundesregierung insgesamt 
angewendet wurde, weil die Bearbeitung einer 
Sache durch das Bundeskanzleramt noch einmal 
eine eigene Qualität innerhalb des Bearbeitungs-
ablaufs in den Bundesressorts annahm. Nur das 
offensichtlich für die historische Forschung Un-
bedeutende (Material- und Kopiensammlungen), 
insbesondere im Bereich der Aktenplangruppe 0 
(Allgemeiner Dienstbetrieb), wurde aussortiert.

Das Findbuch weist die Überlieferung zwischen 
1949 und 1969 nach, wobei alle Unterlagen mit 
einem Laufzeitbeginn ab 1969 noch berücksichtigt 
wurden, was auch im Einzelfall das differenzierte 
Laufzeitende 2001 erklärt. Serien wurden, soweit 
bereits abgeschlossen, vollständig verzeichnet. 
Im Gegensatz dazu sind bis heute durchlaufende 
Serien (zum Beispiel Verfahren vor dem Bundes-
verfassungsgericht, parlamentarische Anfragen) 
mit dem zeitlichen Schnitt des Findbuches abge-
brochen worden. Es ist nur noch von vereinzelten 
Unterlagen in künftigen Abgaben auszugehen, de-
ren Laufzeit in den zeitlichen Schnitt des vorlie-
genden Findbuchs fallen könnte. Eine Ausnahme 

bildet an dieser Stelle die Audio-Überlieferung
B 136/Ton, die nicht berücksichtigt wurde.

Die Stellung des Bundeskanzlers innerhalb 
der Bundesregierung

Die Obersten Bundes- und Verfassungsorgane 
sind nach der Ordnung des Grundgesetzes der 
Bundestag, der Bundesrat, der Bundespräsident 
und die Bundesregierung (Kabinett), die aus dem 
Bundeskanzler und den Bundesministern besteht1.
Es handelt sich um ein Kollegialorgan, in dem 
aber dem Bundeskanzler eine herausgehobene 
Stellung zukommt, denn er leitet die Geschäfte 
der Bundesregierung, bestimmt die Richtlinien 
der Politik und trägt die politische Verantwor-
tung für das Handeln der Bundesregierung2. Die 
Überordnung des Bundeskanzlers als primus inter 
pares, das so genannte Kanzlerprinzip, schließt 
neben der Richtlinienkompetenz das Recht des 
Bundeskanzlers zur Ministerauswahl und zur Be-
stimmung der Ressortstruktur ein3. Dieses mono-
kratische Prinzip setzt sich nach unten im Ressort-
prinzip fort, nach dem jeder Bundesminister für 
seinen eigenen Geschäftsbereich die volle Verant-
wortung trägt und diesen selbstständig leitet.

Kanzler- und Ressortprinzip stehen dem Kabi-
nettsprinzip gegenüber, das die Bundesregierung 
als kollegiales Entscheidungsorgan begreift. Zu 
den wichtigsten Aufgaben der Bundesregierung 
als Kollegium gehören die Entscheidung bei Mei-
nungsverschiedenheiten zwischen den Bundesmi-
nistern, die Zustimmung zu allen Regierungsvor-
lagen und die Einbringung von Gesetzesvorlagen 
beim Bundestag.

Das Zusammenwirken dieser drei Organisati-
onsprinzipien wird in der Verfassungspraxis von 
den handelnden Personen und den politischen 
Konstellationen ausgefüllt. So erfolgt die Regie-
rungsbildung in aller Regel im Rahmen eines oft 
langwierigen Verhandlungsprozesses zwischen 
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den künftigen Regierungsparteien. Dadurch wird 
der in der Verfassung theoretisch große Hand-
lungsspielraum des Bundeskanzlers in der Pra-
xis erheblich eingeschränkt, zumal das Ergebnis 
in Form schriftlicher, zumindest in Teilen veröf-
fentlichter Koalitionsverträge die inhaltliche Ar-
beitsgrundlage für die Regierungsarbeit darstellt. 
Meinungsverschiedenheiten in Sachfragen inner-
halb der Bundesregierung werden immer auch 
von der Koalitionskonstellation überschattet. Ein 
Rückgriff des Bundeskanzlers auf seine Richtlini-
enkompetenz kann im Konfliktfalle die Stabilität 
des Regierungsbündnisses gefährden.

Es überrascht daher nicht, dass der Richtlinien-
kompetenz in der Verfassungswirklichkeit eher 
die Funktion einer ultima ratio zukommt, die dem 
Bundeskanzler in einer politisch schwierigen Situ-
ation zusätzliche Autorität verleiht4. Zudem ist der 
Bundeskanzler in Koalitionsregierungen in seiner 
Organisationsgewalt eingeschränkt, da Auswahl 
der Bundesminister und Zuschnitte der Ressorts 
auch den Regeln der Koalitionsarithmetik sowie 
parteipolitischen, konfessionellen und lands-
mannschaftlichen Aspekten folgen. Die Position 
des Bundeskanzlers insgesamt wird jedoch in der 
Regel durch die auftretende Personalunion von 
Bundeskanzler und Parteivorsitzendem der größe-
ren Partei in einem Regierungsbündnis gestärkt.

Des weiteren versuchten die Bundeskanzler in 
komplexen politischen Situationen, wie es die Be-
dingungen einer Koalitionsregierung darstellen, 
die politische Planung und die Entscheidungsfin-
dung immer weiter aus den dafür vorgesehenen 
Institutionen in kleinere Zirkel zu verlagern, für 
die der Name „Küchenkabinett“ gebräuchlich 
geworden ist. Dies kann in einer Koalitionsregie-
rung ein informelles Gremium aus den Parteivor-
sitzenden der Regierungsparteien sein, in dem die 
grundsätzlichen Entscheidungen bereits getroffen 
werden. Darunter kann gleichfalls der informelle 
persönliche Beraterstab des Regierungschefs ver-
standen werden, der ihn bei der Bewältigung des 
politischen Alltags unterstützt5. Küchenkabinette 
entstehen nicht nur, um die politische Entschei-
dungsfindung dem Scheinwerferlicht der medialen 
Öffentlichkeit zu entziehen, sondern auch, um den 
Entscheidungsprozeß in einer immer komplexer 
werdenden Welt sicherzustellen. Als Gebot der 
Praxis werden Expertenrunden und Ausschüsse 

gebildet, bisweilen auf Kabinettsebene selbst, wie 
zum Beispiel im Falle des Kabinettsausschusses 
für Wirtschaft6. Das Kabinett in seiner Gesamtheit 
vermag allein nicht mehr als Steuerungsinstrument 
das Regierungshandeln qualifiziert zu regeln. Dies 
liegt an der zunehmenden Komplexität der Regie-
rungsgeschäfte, die sich auch in der Ausweitung 
und Differenzierung der Bundesministerien mani-
festiert, zugleich aber das Entscheidungsgremium 
Bundeskabinett insgesamt zu schwerfällig macht.

Aufgaben des Bundeskanzleramts

Als institutionelle Verankerung dient dem Bun-
deskanzler das Bundeskanzleramt, das, obgleich 
verfassungsrechtlich kein Bundesministerium, im
politischen Alltag die Stellung einer obersten 
Bundesbehörde besitzt.

Der Name Bundeskanzleramt weicht zunächst 
innerhalb der durchgehenden Bezeichnung der 
obersten Bundesbehörden als Bundesministerien 
genauso von der Regel ab wie Bundespräsidial-
amt und Auswärtiges Amt7. War dies im Falle des 
Auswärtigen Amtes der Tradition geschuldet, so 
setzte sich die Bezeichnung Bundeskanzleramt 
zunehmend gegenüber dem anfänglich gebräuch-
lichen Begriff „Bundeskanzlei“ durch, der end-
gültig erst nach 1958 nicht mehr im Bundeshaus-
haltsplan erscheint. Knüpfte dieser Begriff noch 
an die traditionelle Bezeichnung „Reichskanz-
lei“ an, deren institutionelle Struktur während 
der Weimarer Republik auch das Vorbild für die 
Empfehlungen des Organisationsausschusses der 
Ministerpräsidenten abgab8, so hatte es mit dem 
Bundeskanzleramt des Norddeutschen Bundes 
bereits eine Behörde gleichen Namens, jedoch 
völlig anderer Funktion gegeben.

Die Wahl der Bezeichnung Bundeskanzleramt 
indes signalisierte, dass es sich weniger um eine 
Kanzlei des Kabinetts handelte als vielmehr um 
das Amt des Bundeskanzlers. Auch wenn der 
Staatssekretär im Bundeskanzleramt die Ge-
schäfte eines Staatssekretärs der Bundesregierung 
wahrnimmt9, so betont die Behördenbezeichnung 
einseitig die dem Regierungschef unmittelbar 
zuarbeitende Funktion der Behörde und vernach-
lässigt die Funktion des Bundeskanzleramtes als 
Geschäftsstelle der Bundesregierung10.
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Auch ohne Weisungsbefugnis gegenüber den Res-
sorts besitzt das Bundeskanzleramt faktisch eine 
übergeordnete Stellung über den Bundesministe-
rien. Im Grundgesetz wird es allerdings nicht er-
wähnt, und die Geschäftsordnung der Bundesre-
gierung führt nur aus, dass der Staatssekretär des 
Bundeskanzleramtes zugleich die Geschäfte eines 
Staatssekretärs der Bundesregierung wahrnimmt11.
Dies bedeutet, dass der Bundeskanzler hinsicht-
lich des organisatorischen und personellen Gefü-
ges des Bundeskanzleramtes völlig freie Hand be-
sitzt. Gleichzeitig sind damit die beiden zentralen 
Aufgaben umschrieben: Als eine Art persönliches 
Büro unterstützt das Bundeskanzleramt die Arbeit 
des Regierungschefs und zugleich ist es die zen-
trale Geschäftsstelle, die das Funktionieren der 
Bundesregierung als ganzes organisiert.

Das Bundeskanzleramt unterrichtet den Bundes-
kanzler fortlaufend über alle politischen Angele-
genheiten in- und außerhalb der Bundesregierung, 
bereitet alle relevanten Informationen komprimiert 
auf und gestaltet Politik, indem in vom Bundes-
kanzler für wichtig erachteten Fällen politische 
Impulse gesetzt und eigene Konzepte entwickelt 
werden. Informationsaufbereitung und konzep-
tionelles Arbeiten sind die wichtigsten Grundla-
gen für die Vorbereitung der Entscheidungen des 
Bundeskanzlers. Anschließend kontrolliert das 
Bundeskanzleramt die Umsetzung der Entschei-
dungen und informiert den Bundeskanzler über 
ihre Durchführung.

Koordinierungs- und Clearingstelle

Gegenüber den Fachressorts trägt das Bundes-
kanzleramt als Koordinierungs- und Clearingstel-
le wesentlich dazu bei, dass Entscheidungen der 
Bundesregierung einheitlich getroffen und um-
gesetzt werden12. Da politische Entscheidungen 
in Verträgen, Gesetzen, Rechtsverordnungen und 
Verwaltungsvorschriften fixiert werden, jeweils 
vorbereitet vom federführenden Fachressort, ist 
das Bundeskanzleramt sehr früh in das Verfahren 
eingebunden, um bei Meinungsverschiedenheiten 
einzugreifen (etwa bei Fragen der Ressortzustän-
digkeit) und den Verfahrensablauf zu gewährlei-
sten. Dies drückt sich organisatorisch in den so-
genannten Spiegelreferaten aus, deren Aufgabe es 
ist, den Bundeskanzler über alle wesentlichen An-

gelegenheiten der von ihnen betreuten Ressorts zu 
informieren und sich informieren zu lassen: Sie 
erfüllen eine Verbindungsfunktion zwischen den 
einzelnen Ressorts auf der einen sowie Bundes-
kanzler und Bundeskanzleramt auf der anderen 
Seite.

Das Bundeskanzleramt verteilt die Gesetzentwür-
fe der Bundesregierung nach Beschlussfassung im 
Kabinett an die gesetzgebenden Körperschaften 
Bundestag und Bundesrat13 und sorgt nach Ver-
abschiedung durch das Parlament für die Gegen-
zeichnung der Urschrift durch den federführenden 
Bundesminister und den Bundeskanzler, die so-
dann an das Bundespräsidialamt zur Ausfertigung 
und Verkündigung durch den Bundespräsidenten 
weitergeleitet wird14. Das Bundeskanzleramt leitet 
Große und Kleine Anfragen sowie mündliche und 
schriftliche Fragen des Parlaments an die Bundes-
regierung dem jeweils federführenden Ressort zu, 
klärt unter Umständen bei mehreren beteiligten 
Ministerien die Federführung und koordiniert so 
auf Seiten der Exekutive die Beantwortung von 
Anfragen der Legislative.

Auch bei Streitsachen vor dem Bundesverfas-
sungsgericht fungiert das Bundeskanzleramt als 
Zentrale der Bundesregierung. Das Bundesver-
fassungsgericht gibt in zahlreichen Verfahren der 
Bundesregierung die Gelegenheit zur Stellung-
nahme. Das Bundeskanzleramt bestimmt das fe-
derführende Ressort, das diese Stellungnahme ab-
gibt und gegebenenfalls die Bundesregierung vor 
dem Bundesverfassungsgericht vertritt und betei-
ligt neben den sachlich betroffenen Ministerien 
die Bundesministerien des Innern und der Justiz.

Dem Bundeskanzleramt obliegen die Sekretari-
atsgeschäfte des Bundeskabinetts, insbesondere 
die Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen 
des Kabinetts und dessen Ausschüsse15. Es erstellt 
und versendet die Tagesordnungen für die wö-
chentlichen Kabinettsitzungen sowie die Ergeb-
nisprotokolle.

Außerdem werden neben den Entscheidungen in 
den Sitzungen des Bundeskabinetts Kabinettbe-
schlüsse im sogenannten Umlaufverfahren herbei-
geführt. In diesen Fällen erfolgt die Versendung 
der Vorlagen und die Bitte um Zustimmungsertei-
lung innerhalb einer festgesetzten Frist auf schrift-
lichem Wege an alle betroffenen Ressorts durch 
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Auch ohne Weisungsbefugnis gegenüber den Res-
sorts besitzt das Bundeskanzleramt faktisch eine 
übergeordnete Stellung über den Bundesministe-
rien. Im Grundgesetz wird es allerdings nicht er-
wähnt, und die Geschäftsordnung der Bundesre-
gierung führt nur aus, dass der Staatssekretär des 
Bundeskanzleramtes zugleich die Geschäfte eines 
Staatssekretärs der Bundesregierung wahrnimmt11.
Dies bedeutet, dass der Bundeskanzler hinsicht-
lich des organisatorischen und personellen Gefü-
ges des Bundeskanzleramtes völlig freie Hand be-
sitzt. Gleichzeitig sind damit die beiden zentralen 
Aufgaben umschrieben: Als eine Art persönliches 
Büro unterstützt das Bundeskanzleramt die Arbeit 
des Regierungschefs und zugleich ist es die zen-
trale Geschäftsstelle, die das Funktionieren der 
Bundesregierung als ganzes organisiert.

Das Bundeskanzleramt unterrichtet den Bundes-
kanzler fortlaufend über alle politischen Angele-
genheiten in- und außerhalb der Bundesregierung, 
bereitet alle relevanten Informationen komprimiert 
auf und gestaltet Politik, indem in vom Bundes-
kanzler für wichtig erachteten Fällen politische 
Impulse gesetzt und eigene Konzepte entwickelt 
werden. Informationsaufbereitung und konzep-
tionelles Arbeiten sind die wichtigsten Grundla-
gen für die Vorbereitung der Entscheidungen des 
Bundeskanzlers. Anschließend kontrolliert das 
Bundeskanzleramt die Umsetzung der Entschei-
dungen und informiert den Bundeskanzler über 
ihre Durchführung.

Koordinierungs- und Clearingstelle

Gegenüber den Fachressorts trägt das Bundes-
kanzleramt als Koordinierungs- und Clearingstel-
le wesentlich dazu bei, dass Entscheidungen der 
Bundesregierung einheitlich getroffen und um-
gesetzt werden12. Da politische Entscheidungen 
in Verträgen, Gesetzen, Rechtsverordnungen und 
Verwaltungsvorschriften fixiert werden, jeweils 
vorbereitet vom federführenden Fachressort, ist 
das Bundeskanzleramt sehr früh in das Verfahren 
eingebunden, um bei Meinungsverschiedenheiten 
einzugreifen (etwa bei Fragen der Ressortzustän-
digkeit) und den Verfahrensablauf zu gewährlei-
sten. Dies drückt sich organisatorisch in den so-
genannten Spiegelreferaten aus, deren Aufgabe es 
ist, den Bundeskanzler über alle wesentlichen An-

gelegenheiten der von ihnen betreuten Ressorts zu 
informieren und sich informieren zu lassen: Sie 
erfüllen eine Verbindungsfunktion zwischen den 
einzelnen Ressorts auf der einen sowie Bundes-
kanzler und Bundeskanzleramt auf der anderen 
Seite.

Das Bundeskanzleramt verteilt die Gesetzentwür-
fe der Bundesregierung nach Beschlussfassung im 
Kabinett an die gesetzgebenden Körperschaften 
Bundestag und Bundesrat13 und sorgt nach Ver-
abschiedung durch das Parlament für die Gegen-
zeichnung der Urschrift durch den federführenden 
Bundesminister und den Bundeskanzler, die so-
dann an das Bundespräsidialamt zur Ausfertigung 
und Verkündigung durch den Bundespräsidenten 
weitergeleitet wird14. Das Bundeskanzleramt leitet 
Große und Kleine Anfragen sowie mündliche und 
schriftliche Fragen des Parlaments an die Bundes-
regierung dem jeweils federführenden Ressort zu, 
klärt unter Umständen bei mehreren beteiligten 
Ministerien die Federführung und koordiniert so 
auf Seiten der Exekutive die Beantwortung von 
Anfragen der Legislative.

Auch bei Streitsachen vor dem Bundesverfas-
sungsgericht fungiert das Bundeskanzleramt als 
Zentrale der Bundesregierung. Das Bundesver-
fassungsgericht gibt in zahlreichen Verfahren der 
Bundesregierung die Gelegenheit zur Stellung-
nahme. Das Bundeskanzleramt bestimmt das fe-
derführende Ressort, das diese Stellungnahme ab-
gibt und gegebenenfalls die Bundesregierung vor 
dem Bundesverfassungsgericht vertritt und betei-
ligt neben den sachlich betroffenen Ministerien 
die Bundesministerien des Innern und der Justiz.

Dem Bundeskanzleramt obliegen die Sekretari-
atsgeschäfte des Bundeskabinetts, insbesondere 
die Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen 
des Kabinetts und dessen Ausschüsse15. Es erstellt 
und versendet die Tagesordnungen für die wö-
chentlichen Kabinettsitzungen sowie die Ergeb-
nisprotokolle.

Außerdem werden neben den Entscheidungen in 
den Sitzungen des Bundeskabinetts Kabinettbe-
schlüsse im sogenannten Umlaufverfahren herbei-
geführt. In diesen Fällen erfolgt die Versendung 
der Vorlagen und die Bitte um Zustimmungsertei-
lung innerhalb einer festgesetzten Frist auf schrift-
lichem Wege an alle betroffenen Ressorts durch 
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Auch ohne Weisungsbefugnis gegenüber den Res-
sorts besitzt das Bundeskanzleramt faktisch eine 
übergeordnete Stellung über den Bundesministe-
rien. Im Grundgesetz wird es allerdings nicht er-
wähnt, und die Geschäftsordnung der Bundesre-
gierung führt nur aus, dass der Staatssekretär des 
Bundeskanzleramtes zugleich die Geschäfte eines 
Staatssekretärs der Bundesregierung wahrnimmt11.
Dies bedeutet, dass der Bundeskanzler hinsicht-
lich des organisatorischen und personellen Gefü-
ges des Bundeskanzleramtes völlig freie Hand be-
sitzt. Gleichzeitig sind damit die beiden zentralen 
Aufgaben umschrieben: Als eine Art persönliches 
Büro unterstützt das Bundeskanzleramt die Arbeit 
des Regierungschefs und zugleich ist es die zen-
trale Geschäftsstelle, die das Funktionieren der 
Bundesregierung als ganzes organisiert.

Das Bundeskanzleramt unterrichtet den Bundes-
kanzler fortlaufend über alle politischen Angele-
genheiten in- und außerhalb der Bundesregierung, 
bereitet alle relevanten Informationen komprimiert 
auf und gestaltet Politik, indem in vom Bundes-
kanzler für wichtig erachteten Fällen politische 
Impulse gesetzt und eigene Konzepte entwickelt 
werden. Informationsaufbereitung und konzep-
tionelles Arbeiten sind die wichtigsten Grundla-
gen für die Vorbereitung der Entscheidungen des 
Bundeskanzlers. Anschließend kontrolliert das 
Bundeskanzleramt die Umsetzung der Entschei-
dungen und informiert den Bundeskanzler über 
ihre Durchführung.

Koordinierungs- und Clearingstelle

Gegenüber den Fachressorts trägt das Bundes-
kanzleramt als Koordinierungs- und Clearingstel-
le wesentlich dazu bei, dass Entscheidungen der 
Bundesregierung einheitlich getroffen und um-
gesetzt werden12. Da politische Entscheidungen 
in Verträgen, Gesetzen, Rechtsverordnungen und 
Verwaltungsvorschriften fixiert werden, jeweils 
vorbereitet vom federführenden Fachressort, ist 
das Bundeskanzleramt sehr früh in das Verfahren 
eingebunden, um bei Meinungsverschiedenheiten 
einzugreifen (etwa bei Fragen der Ressortzustän-
digkeit) und den Verfahrensablauf zu gewährlei-
sten. Dies drückt sich organisatorisch in den so-
genannten Spiegelreferaten aus, deren Aufgabe es 
ist, den Bundeskanzler über alle wesentlichen An-

gelegenheiten der von ihnen betreuten Ressorts zu 
informieren und sich informieren zu lassen: Sie 
erfüllen eine Verbindungsfunktion zwischen den 
einzelnen Ressorts auf der einen sowie Bundes-
kanzler und Bundeskanzleramt auf der anderen 
Seite.

Das Bundeskanzleramt verteilt die Gesetzentwür-
fe der Bundesregierung nach Beschlussfassung im 
Kabinett an die gesetzgebenden Körperschaften 
Bundestag und Bundesrat13 und sorgt nach Ver-
abschiedung durch das Parlament für die Gegen-
zeichnung der Urschrift durch den federführenden 
Bundesminister und den Bundeskanzler, die so-
dann an das Bundespräsidialamt zur Ausfertigung 
und Verkündigung durch den Bundespräsidenten 
weitergeleitet wird14. Das Bundeskanzleramt leitet 
Große und Kleine Anfragen sowie mündliche und 
schriftliche Fragen des Parlaments an die Bundes-
regierung dem jeweils federführenden Ressort zu, 
klärt unter Umständen bei mehreren beteiligten 
Ministerien die Federführung und koordiniert so 
auf Seiten der Exekutive die Beantwortung von 
Anfragen der Legislative.

Auch bei Streitsachen vor dem Bundesverfas-
sungsgericht fungiert das Bundeskanzleramt als 
Zentrale der Bundesregierung. Das Bundesver-
fassungsgericht gibt in zahlreichen Verfahren der 
Bundesregierung die Gelegenheit zur Stellung-
nahme. Das Bundeskanzleramt bestimmt das fe-
derführende Ressort, das diese Stellungnahme ab-
gibt und gegebenenfalls die Bundesregierung vor 
dem Bundesverfassungsgericht vertritt und betei-
ligt neben den sachlich betroffenen Ministerien 
die Bundesministerien des Innern und der Justiz.

Dem Bundeskanzleramt obliegen die Sekretari-
atsgeschäfte des Bundeskabinetts, insbesondere 
die Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen 
des Kabinetts und dessen Ausschüsse15. Es erstellt 
und versendet die Tagesordnungen für die wö-
chentlichen Kabinettsitzungen sowie die Ergeb-
nisprotokolle.

Außerdem werden neben den Entscheidungen in 
den Sitzungen des Bundeskabinetts Kabinettbe-
schlüsse im sogenannten Umlaufverfahren herbei-
geführt. In diesen Fällen erfolgt die Versendung 
der Vorlagen und die Bitte um Zustimmungsertei-
lung innerhalb einer festgesetzten Frist auf schrift-
lichem Wege an alle betroffenen Ressorts durch 
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Auch ohne Weisungsbefugnis gegenüber den Res-
sorts besitzt das Bundeskanzleramt faktisch eine 
übergeordnete Stellung über den Bundesministe-
rien. Im Grundgesetz wird es allerdings nicht er-
wähnt, und die Geschäftsordnung der Bundesre-
gierung führt nur aus, dass der Staatssekretär des 
Bundeskanzleramtes zugleich die Geschäfte eines 
Staatssekretärs der Bundesregierung wahrnimmt11.
Dies bedeutet, dass der Bundeskanzler hinsicht-
lich des organisatorischen und personellen Gefü-
ges des Bundeskanzleramtes völlig freie Hand be-
sitzt. Gleichzeitig sind damit die beiden zentralen 
Aufgaben umschrieben: Als eine Art persönliches 
Büro unterstützt das Bundeskanzleramt die Arbeit 
des Regierungschefs und zugleich ist es die zen-
trale Geschäftsstelle, die das Funktionieren der 
Bundesregierung als ganzes organisiert.

Das Bundeskanzleramt unterrichtet den Bundes-
kanzler fortlaufend über alle politischen Angele-
genheiten in- und außerhalb der Bundesregierung, 
bereitet alle relevanten Informationen komprimiert 
auf und gestaltet Politik, indem in vom Bundes-
kanzler für wichtig erachteten Fällen politische 
Impulse gesetzt und eigene Konzepte entwickelt 
werden. Informationsaufbereitung und konzep-
tionelles Arbeiten sind die wichtigsten Grundla-
gen für die Vorbereitung der Entscheidungen des 
Bundeskanzlers. Anschließend kontrolliert das 
Bundeskanzleramt die Umsetzung der Entschei-
dungen und informiert den Bundeskanzler über 
ihre Durchführung.

Koordinierungs- und Clearingstelle

Gegenüber den Fachressorts trägt das Bundes-
kanzleramt als Koordinierungs- und Clearingstel-
le wesentlich dazu bei, dass Entscheidungen der 
Bundesregierung einheitlich getroffen und um-
gesetzt werden12. Da politische Entscheidungen 
in Verträgen, Gesetzen, Rechtsverordnungen und 
Verwaltungsvorschriften fixiert werden, jeweils 
vorbereitet vom federführenden Fachressort, ist 
das Bundeskanzleramt sehr früh in das Verfahren 
eingebunden, um bei Meinungsverschiedenheiten 
einzugreifen (etwa bei Fragen der Ressortzustän-
digkeit) und den Verfahrensablauf zu gewährlei-
sten. Dies drückt sich organisatorisch in den so-
genannten Spiegelreferaten aus, deren Aufgabe es 
ist, den Bundeskanzler über alle wesentlichen An-

gelegenheiten der von ihnen betreuten Ressorts zu 
informieren und sich informieren zu lassen: Sie 
erfüllen eine Verbindungsfunktion zwischen den 
einzelnen Ressorts auf der einen sowie Bundes-
kanzler und Bundeskanzleramt auf der anderen 
Seite.

Das Bundeskanzleramt verteilt die Gesetzentwür-
fe der Bundesregierung nach Beschlussfassung im 
Kabinett an die gesetzgebenden Körperschaften 
Bundestag und Bundesrat13 und sorgt nach Ver-
abschiedung durch das Parlament für die Gegen-
zeichnung der Urschrift durch den federführenden 
Bundesminister und den Bundeskanzler, die so-
dann an das Bundespräsidialamt zur Ausfertigung 
und Verkündigung durch den Bundespräsidenten 
weitergeleitet wird14. Das Bundeskanzleramt leitet 
Große und Kleine Anfragen sowie mündliche und 
schriftliche Fragen des Parlaments an die Bundes-
regierung dem jeweils federführenden Ressort zu, 
klärt unter Umständen bei mehreren beteiligten 
Ministerien die Federführung und koordiniert so 
auf Seiten der Exekutive die Beantwortung von 
Anfragen der Legislative.

Auch bei Streitsachen vor dem Bundesverfas-
sungsgericht fungiert das Bundeskanzleramt als 
Zentrale der Bundesregierung. Das Bundesver-
fassungsgericht gibt in zahlreichen Verfahren der 
Bundesregierung die Gelegenheit zur Stellung-
nahme. Das Bundeskanzleramt bestimmt das fe-
derführende Ressort, das diese Stellungnahme ab-
gibt und gegebenenfalls die Bundesregierung vor 
dem Bundesverfassungsgericht vertritt und betei-
ligt neben den sachlich betroffenen Ministerien 
die Bundesministerien des Innern und der Justiz.

Dem Bundeskanzleramt obliegen die Sekretari-
atsgeschäfte des Bundeskabinetts, insbesondere 
die Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen 
des Kabinetts und dessen Ausschüsse15. Es erstellt 
und versendet die Tagesordnungen für die wö-
chentlichen Kabinettsitzungen sowie die Ergeb-
nisprotokolle.

Außerdem werden neben den Entscheidungen in 
den Sitzungen des Bundeskabinetts Kabinettbe-
schlüsse im sogenannten Umlaufverfahren herbei-
geführt. In diesen Fällen erfolgt die Versendung 
der Vorlagen und die Bitte um Zustimmungsertei-
lung innerhalb einer festgesetzten Frist auf schrift-
lichem Wege an alle betroffenen Ressorts durch 



Mitteilungen aus dem Bundesarchiv – Heft 1/2007Mitteilungen aus dem Bundesarchiv 1/2007

Beiträge    Abteilung B

das Bundeskanzleramt16. Dieser Begriff geht auf 
ein Verfahren aus der Frühen Neuzeit zurück, 
nach dem in einem kreisförmigen „Umlauf“ jeder 
beteiligte fürstliche Rat sein Votum außerhalb des 
Konsiliums zu Hause in ein Beschlussbuch eintrug 
und dabei, bevor das Beschlussbuch zum nächsten 
Rat gelangte, auch die Voten seiner Vorgänger 
sehen konnte. Heutzutage nimmt das Verfahren 
einen sternförmigen Verlauf, indem die Vorlage 
direkt von der Zentrale Bundeskanzleramt an die 
einzelnen Bundesministerien verschickt wird, die 
unmittelbar entscheiden, ohne die Beschlussfin-
dung der anderen beteiligten Ressorts zu kennen.

In der politischen Praxis von Koalitionsregierun-
gen fungiert das Bundeskanzleramt als Schnitt-
stelle zu den Regierungsparteien und ihren Vertre-
tern. Die Kontakte zwischen der Bundesregierung 
und den Landesregierungen werden auch über das 
Bundeskanzleramt koordiniert. Es ist zudem die 
erste Anlaufstelle für externe Regierungsberater 
und Experten sowie für Verbände und Interessen-
gruppen, denn in dem Augenblick, in dem eine 
Angelegenheit im Verfahrensgang das Bundes-
kanzleramt erreicht hat, hat sie den rein admini-
strativen Raum verlassen und wird zunehmend 
politisch aufgeladen.

Diese Beziehungen dienen dem Bundeskanzler-
amt umgekehrt auch zur Informationsgewinnung 
außerhalb der Bundesregierung. Daher werden die 
Kontakte zu den Landesregierungen, gesellschaft-
lichen Gruppen und insbesondere den politischen 
Parteien und ihren Fraktionen gepflegt. Schließ-
lich treten eine Vielzahl von Privatpersonen und 
Institutionen mit ihren Anliegen an den Bundes-
kanzler heran. Das Bundeskanzleramt übernimmt 
die Beantwortung der Petitionen bzw. leitet sie an 
die zuständige Stelle weiter. Auch in diesen eher 
informellen Strukturen der Verfassungswirklich-
keit organisiert das Bundeskanzleramt als Ge-
schäftsstelle und Adresse der Bundesregierung 
deren Funktionieren.

Das Bundeskanzleramt in der Ära Adenauer

Die Behördenleitung des am 16. September 1949 
eingerichteten Bundeskanzleramtes17 wurde in der
Anfangszeit als „Staatssekretär des Innern im 
Bundeskanzleramt“ bezeichnet, was die anfäng-

liche Aufteilung in einen außen- und innenpoli-
tischen Bereich ausdrückte. Mit der Wahrneh-
mung der Geschäfte eines Staatssekretärs wurde 
Franz-Josef Wuermeling beauftragt, der jedoch im
Januar 1950 das Bundeskanzleramt verließ, um 
sich ganz seinem Abgeordnetenmandat zu wid-
men. Bis zur Berufung von Otto Lenz im Januar 
1951 vertrat Hans Globke im Range eines Mini-
sterialdirektors den Staatssekretär des Innern.

Das im Frühjahr 1950 eingerichtete Persönliche 
Büro des Bundeskanzlers gehörte ebenfalls zum 
Leitungsbereich und wurde in der Anfangszeit 
vom Persönlichen Referenten des Bundeskanzlers 
geleitet.

Die Arbeitsebene gliederte sich anfangs in zwei 
Abteilungen: die „Zentralabteilung“ (Abteilung 
I), die Staatssekretär Wuermeling direkt unter-
stellt war, mit vier Referaten (Referat 1: Ministe-
rialbürodirektor, Referat 2: Haushaltssachen, Kas-
sen- und Rechnungswesen, Referat 3: Personalien 
des Hauses und des Kabinetts, Referat 4: Verkehr 
mit den politischen Parteien). Von Globke geleitet 
wurde die Abteilung II „Koordinierungs- und Ka-
binettsangelegenheiten“ mit weiteren fünf Refera-
ten: Referat 5 war zuständig für Angelegenheiten 
der Präsidialkanzlei, Bundestag, Bundesrat, Inne-
res, Justiz, Gesamtdeutschland, Bundesratsange-
legenheiten; Referat 6 für Finanzen, Wirtschaft, 
Landwirtschaft, ERP (European Recovery Pro-
gram), Bundesbank; Referat 7 für Arbeit, Woh-
nungsbau, Vertriebene, Wohnraumfragen der An-
gehörigen des Bundeskanzleramtes; Referat 8 für 
Verkehr, Post, Rechnungshof und Referat 9 für 
Wissenschaftliche Forschung18.

Im Januar 1950 wurden diese beiden Abteilungen 
zu einer Abteilung mit neun Referaten zusammen-
gefasst, als neue Abteilung II trat das Presse- und 
Informationsamt hinzu. Anfangs Bundeskanzler 
Konrad Adenauer direkt unterstellt, war es nun 
dem Staatssekretär des Innern im Bundeskanzler-
amt zugeordnet und sollte erst 1958 wieder, mit 
einem eigenen Staatssekretär ausgestattet, dem 
Bundeskanzler unmittelbar unterstellt werden19.

Ab dem 15. Januar 1951 stand Otto Lenz als 
Staatssekretär des Innern dem Bundeskanzler-
amt vor. Die im April erfolgte Umbenennung in 
Staatssekretär im Bundeskanzleramt signalisierte 
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die organisatorische Konsolidierung der Behörde. 
Im Januar 1952 wurde das „Persönliche Büro“ 
in „Kanzlerbüro“ umbenannt; es gab jetzt einen 
„Persönlichen Referenten“ und einen „Leiter des 
Kanzlerbüros“. Im Januar 1956 wurden zwei neue 
Referate in der Abteilung I mit Zuständigkeiten 
für das Auswärtige Amt und das Bundesministeri-
um für Verteidigung gebildet.

Eine bedeutendere Umorganisation fand zum
1. August 1958 statt: Die zu diesem Zeitpunkt 
auf 14 angewachsenen Referate wurden bis zum
1. Januar 1960 in drei Unterabteilungen gegliedert.
Diese Zusammenfassung der Referate bewährte 
sich jedoch nicht, so dass die Unterabteilungen 
wieder aufgelöst wurden und danach insgesamt 
wieder nur zwei Abteilungen bestanden20.

Die Organisationsstruktur des Bundeskanzler-
amtes in der Ära Adenauer blieb insgesamt recht 
einfach, wenn von den zahlreichen Sonderorgani-
sationen der Anfangszeit abgesehen wird, deren 
Existenz in der Regel in den Souveränitätsbe-
schränkungen der jungen Bundesrepublik begrün-
det war. Die gesamte Regierungszeit Adenauers 
über blieb das kleine und straff geführte Bundes-
kanzleramt ein Instrument persönlicher Macht, 
wobei sich der Kanzler in besonderem Maße 
auf Hans Globke stützen konnte, Staatssekretär 
im Bundeskanzleramt vom 1. November 1953 
bis zum Ende der Kanzlerschaft Adenauers21 im 
Oktober 1963. Prägte Adenauer mit seiner domi-
nanten Rolle die konkrete Ausgestaltung des Ver-
fassungsgefüges, was der Begriff der „Kanzlerde-
mokratie“ umschreibt, so war die Amtsführung 
Globkes als Leiter des Bundeskanzleramtes nicht 
minder stilprägend für seine Nachfolger22.

Organisatorische Entwicklung unter Erhard 
und Kiesinger 

Unter Bundeskanzler Ludwig Erhard23 wurde 
eine weitere Abteilung eingerichtet, in der u.a. die 
Planungs- und Informationsarbeiten24 geleistet 
werden sollten. Diese Verlagerung von Leitungs-
aufgaben in den Arbeitsbereich sollte den Stabs-
bereich entlasten25. Mit dem Kanzlerwechsel 1963 
übernahm der bisherige Staatssekretär im Bundes-
ministerium für Wirtschaft Ludger Westrick die 
Leitung als Staatssekretär im Bundeskanzleramt, 

ab 23. Oktober 1964 im Range eines Bundesmini-
sters für besondere Aufgaben unter der Bezeich-
nung „Chef des Bundeskanzleramtes“26.

Bundeskanzler Erhard, der sich gerade im Ka-
binett als primus inter pares sah, pflegte einen 
kollegialeren Regierungsstil als Moderator und 
Koordinator. Die neu eingerichtete Abteilung 3 
sollte die längerfristige Planung und Kontakt-
pflege zu externen Forschungseinrichtungen und 
einzelnen Persönlichkeiten aus dem Bereich der 
Wissenschaft genauso auf eine neue Grundlage 
stellen wie die Beziehungspflege zu den großen 
politischen Interessengruppen. Das eigentliche 
Zentrum des Bundeskanzleramtes blieb auch un-
ter Erhard der Chef des Bundeskanzleramtes27.

Mit dem Amtsantritt von Bundeskanzler Kiesin-
ger28 im Dezember 1966 übernahm der bislang 
als Ministerialdirektor im Bundesministerium der 
Verteidigung tätige Werner Knieper die Leitung 
des Bundeskanzleramtes, bis ihn im Januar 1968 
Karl Carstens in dieser Funktion ablöste, der zu-
vor Staatssekretär im Bundesministerium der 
Verteidigung gewesen war. Nach der Einführung 
der Parlamentarischen Staatssekretäre29 wurde 
im April 1967 Karl Theodor Freiherr von und zu 
Guttenberg Parlamentarischer Staatssekretär im 
Bundeskanzleramt mit der Aufgabe, die Korre-
spondenz des Bundeskanzlers mit dem Bundestag 
zu bearbeiten und die Sitzungen des Kabinetts-
ausschusses für innerdeutsche Beziehungen vor-
zubereiten30.

Anfang August 1966 wuchs das Bundeskanzler-
amt auf drei Abteilungen mit 17 Referaten an; 
Anfang Juni 1967 waren es bereits vier Abtei-
lungen, für deren Untergliederung die Organisa-
tionseinheit der „Gruppe“ eingeführt wurde . Die 
vier Abteilungen bestanden aus einer Abteilung 
Zentrale Dienste, zwei Fachabteilungen sowie ei-
ner Abteilung Planungsstab und untergliederten 
sich in 16 Referate, wobei die Abteilungen I und 
II zusätzlich die Organisationseinheit „Gruppe“ 
enthielten. Im August 1968 wurde die Anzahl der 
Abteilungen auf drei reduziert, indem der Pla-
nungsstab seinen Abteilungsstatus verlor, mit vier 
Gruppen und elf Referaten. Ende der sechziger 
und Anfang der siebziger Jahre wuchs die Anzahl 
der Abteilungen von drei auf fünf, seit 1977 blieb 
ihre Anzahl konstant bei sechs.
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Auch ohne Weisungsbefugnis gegenüber den Res-
sorts besitzt das Bundeskanzleramt faktisch eine 
übergeordnete Stellung über den Bundesministe-
rien. Im Grundgesetz wird es allerdings nicht er-
wähnt, und die Geschäftsordnung der Bundesre-
gierung führt nur aus, dass der Staatssekretär des 
Bundeskanzleramtes zugleich die Geschäfte eines 
Staatssekretärs der Bundesregierung wahrnimmt11.
Dies bedeutet, dass der Bundeskanzler hinsicht-
lich des organisatorischen und personellen Gefü-
ges des Bundeskanzleramtes völlig freie Hand be-
sitzt. Gleichzeitig sind damit die beiden zentralen 
Aufgaben umschrieben: Als eine Art persönliches 
Büro unterstützt das Bundeskanzleramt die Arbeit 
des Regierungschefs und zugleich ist es die zen-
trale Geschäftsstelle, die das Funktionieren der 
Bundesregierung als ganzes organisiert.

Das Bundeskanzleramt unterrichtet den Bundes-
kanzler fortlaufend über alle politischen Angele-
genheiten in- und außerhalb der Bundesregierung, 
bereitet alle relevanten Informationen komprimiert 
auf und gestaltet Politik, indem in vom Bundes-
kanzler für wichtig erachteten Fällen politische 
Impulse gesetzt und eigene Konzepte entwickelt 
werden. Informationsaufbereitung und konzep-
tionelles Arbeiten sind die wichtigsten Grundla-
gen für die Vorbereitung der Entscheidungen des 
Bundeskanzlers. Anschließend kontrolliert das 
Bundeskanzleramt die Umsetzung der Entschei-
dungen und informiert den Bundeskanzler über 
ihre Durchführung.

Koordinierungs- und Clearingstelle

Gegenüber den Fachressorts trägt das Bundes-
kanzleramt als Koordinierungs- und Clearingstel-
le wesentlich dazu bei, dass Entscheidungen der 
Bundesregierung einheitlich getroffen und um-
gesetzt werden12. Da politische Entscheidungen 
in Verträgen, Gesetzen, Rechtsverordnungen und 
Verwaltungsvorschriften fixiert werden, jeweils 
vorbereitet vom federführenden Fachressort, ist 
das Bundeskanzleramt sehr früh in das Verfahren 
eingebunden, um bei Meinungsverschiedenheiten 
einzugreifen (etwa bei Fragen der Ressortzustän-
digkeit) und den Verfahrensablauf zu gewährlei-
sten. Dies drückt sich organisatorisch in den so-
genannten Spiegelreferaten aus, deren Aufgabe es 
ist, den Bundeskanzler über alle wesentlichen An-

gelegenheiten der von ihnen betreuten Ressorts zu 
informieren und sich informieren zu lassen: Sie 
erfüllen eine Verbindungsfunktion zwischen den 
einzelnen Ressorts auf der einen sowie Bundes-
kanzler und Bundeskanzleramt auf der anderen 
Seite.

Das Bundeskanzleramt verteilt die Gesetzentwür-
fe der Bundesregierung nach Beschlussfassung im 
Kabinett an die gesetzgebenden Körperschaften 
Bundestag und Bundesrat13 und sorgt nach Ver-
abschiedung durch das Parlament für die Gegen-
zeichnung der Urschrift durch den federführenden 
Bundesminister und den Bundeskanzler, die so-
dann an das Bundespräsidialamt zur Ausfertigung 
und Verkündigung durch den Bundespräsidenten 
weitergeleitet wird14. Das Bundeskanzleramt leitet 
Große und Kleine Anfragen sowie mündliche und 
schriftliche Fragen des Parlaments an die Bundes-
regierung dem jeweils federführenden Ressort zu, 
klärt unter Umständen bei mehreren beteiligten 
Ministerien die Federführung und koordiniert so 
auf Seiten der Exekutive die Beantwortung von 
Anfragen der Legislative.

Auch bei Streitsachen vor dem Bundesverfas-
sungsgericht fungiert das Bundeskanzleramt als 
Zentrale der Bundesregierung. Das Bundesver-
fassungsgericht gibt in zahlreichen Verfahren der 
Bundesregierung die Gelegenheit zur Stellung-
nahme. Das Bundeskanzleramt bestimmt das fe-
derführende Ressort, das diese Stellungnahme ab-
gibt und gegebenenfalls die Bundesregierung vor 
dem Bundesverfassungsgericht vertritt und betei-
ligt neben den sachlich betroffenen Ministerien 
die Bundesministerien des Innern und der Justiz.

Dem Bundeskanzleramt obliegen die Sekretari-
atsgeschäfte des Bundeskabinetts, insbesondere 
die Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen 
des Kabinetts und dessen Ausschüsse15. Es erstellt 
und versendet die Tagesordnungen für die wö-
chentlichen Kabinettsitzungen sowie die Ergeb-
nisprotokolle.

Außerdem werden neben den Entscheidungen in 
den Sitzungen des Bundeskabinetts Kabinettbe-
schlüsse im sogenannten Umlaufverfahren herbei-
geführt. In diesen Fällen erfolgt die Versendung 
der Vorlagen und die Bitte um Zustimmungsertei-
lung innerhalb einer festgesetzten Frist auf schrift-
lichem Wege an alle betroffenen Ressorts durch 
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Wie sein Vorgänger war Kiesinger bemüht, 
Adenauers bzw. Globkes System persönlicher 
Kontakte zu Amtsinhabern in den Ressorts durch 
eine administrativere Koordinationsstruktur zu er-
setzen, was insbesondere den Planungsstab betraf. 
Unter den Bedingungen einer Großen Koalition 
verlor das Kabinett an Bedeutung als Ort der poli-
tischen Entscheidungsfindung, die statt dessen in 
kleinere Zirkel und Gesprächsrunden ausgelagert 
wurde. Der Bedarf an Koordination und Kompro-
missfindung, der durch das Bundeskanzleramt zu 
organisieren war, stieg erheblich an31.

Besondere Organisationseinheiten:
Der Staatssekretär im Bundeskanzleramt

Auf der Leitungsebene waren zunächst zwei 
Staatssekretäre vorgesehen: ein Staatssekretär des 
Innern mit der Aufgabe, die Geschäfte für Kanz-
ler und Kabinett zu leiten, und ein Staatssekretär 
für die Auswärtigen Angelegenheiten, was dem 
Umstand Rechnung tragen sollte, dass die junge 
Bundesrepublik noch alliierten Souveränitätsbe-
schränkungen unterlag und kein eigenes Außen-
ministerium unterhielt. Auch wenn das auswärtige 
Staatssekretariat letztlich nicht eingerichtet wur-
de, so wurde an der Amtsbezeichnung „Staatsse-
kretär des Innern im Bundeskanzleramt“ festge-
halten. Im April 1951 erfolgte die Umbenennung 
in „Staatssekretär im Bundeskanzleramt“, seit 
dem Oktober 1964 wurde die Bezeichnung „Chef 
des Bundeskanzleramtes“ gebräuchlich, deren In-
haber wahlweise den Rang eines Staatssekretärs 
oder Bundesministers bekleideten.

Dem Staatsekretär oblagen die Aufgaben einer 
Kanzler- und Regierungskanzlei, so dass er eine 
Schlüsselstellung innerhalb der Bundesregierung 
besaß.

Zunächst wurde der CDU-Bundestagsabgeordnete 
Franz-Josef Wuermeling mit der Wahrnehmung 
der Geschäfte eines Staatssekretärs des Innern im 
Bundeskanzleramt beauftragt. Er versuchte, das 
Amt neben seinem Abgeordnetenmandat zu lei-
ten. Obwohl die gesetzliche Regelung zur Verein-
barkeit von Amt und Mandat zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht kodifiziert war, erwies sich die Dop-
pelaufgabe in der Praxis als unmöglich, so dass 
sich Wuermeling für seine Parlamentsarbeit ent-

schied32. Nach seinem Weggang im Februar 1950 
wurde Walter Hallstein im September des gleichen 
Jahres formal in die Stelle des Staatssekretärs des 
Innern im Bundeskanzleramt eingewiesen, ohne 
jedoch als Leiter der Behörde in Erscheinung zu 
treten. Vielmehr bestand seine Aufgabe darin, das 
Auswärtige Amt aufzubauen, in das er im Früh-
jahr 1951 wechselte.

Die tatsächliche Behördenleitung des Bundes-
kanzleramtes lag in dieser Zeit bei Hans Globke, 
der bereits im September 1949 als sehr enger 
Vertrauter Adenauers aus dem nordrhein-west-
fälischen Landesdienst in das Bundeskanzleramt 
gewechselt war. In Personalunion Abteilungsleiter 
II und Referatsleiter 3 der Abteilung I (Personali-
en des Hauses und des Kabinetts) besaß er bereits 
von Anfang an eine Schlüsselstellung innerhalb 
der Behörde, die ihn für Adenauer unentbehrlich 
machte33.

Dennoch wurde Anfang Januar 1951 zunächst 
Otto Lenz zum Staatssekretär berufen, dem bei 
seinem Amtsantritt die Intensivierung der Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit als wichtigste Aufgabe 
zugewiesen worden war. Lenz unternahm auf 
diesem für Globke eher ungewohnten Feld große 
Anstrengungen und machte sich Hoffnungen, 
ausgestattet mit einem Bundestagsmandat, im 
zweiten Kabinett Adenauer ein Ministerium für 
Öffentlichkeitsarbeit übernehmen zu können. Als 
in der Presse von einem geplanten „Propaganda-
ministerium“ berichtet wurde, kam es zum Eklat, 
in dessen Folge Lenz aus dem Amt des Staatsse-
kretärs ausschied und sein neu gewonnenes Ab-
geordnetenmandat wahrnahm34. Sein Nachfolger 
wurde bis zum Ende der Amtszeit Adenauers 
Hans Globke. Er war der Mann, der die Fäden im 
Hintergrund zog, der effizient und geräuschlos das 
reibungslose Funktionieren der Regierungszentra-
le gewährleistete und diese zu einer Machtbasis 
seines Kanzlers machte.

Die beiden Nachfolger Adenauers im Amt des 
Bundeskanzlers installierten gleichfalls enge Ver-
traute als Leiter des Bundeskanzleramtes bzw. 
tauschten bei Problemen diese Schlüsselfigur aus. 
Erhard brachte seinen langjährigen Mitarbeiter 
und Staatssekretär aus dem Bundesministerium 
für Wirtschaft, Ludger Westrick, mit; Kiesinger 
zunächst den ihm unbekannten Ministerialdirek-
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tor und Hauptabteilungsleiter II im Bundesmi-
nisterium für Verteidigung, Werner Knieper auf 
Empfehlung des Präsidenten des Bundesrech-
nungshofs Volkmar Hopf, eines persönlichen 
Freundes. Doch bereits nach wenigen Monaten 
kam es zu Spannungen in der Zusammenarbeit 
zwischen Kiesinger und Knieper, die das Funkti-
onieren der Regierungszentrale stark beeinträch-
tigten. Der Bruch zwischen beiden Mitte 1967 
machte das Kanzleramt faktisch führungslos, und 
erst der Amtsantritt von Karl Carstens Anfang Ja-
nuar 1968 brachte wieder Ordnung und Leitung in 
das Bundeskanzleramt35.

Büros und Beauftragte
sowie nachgeordnete Behörden

Kanzlerbüro: Im Leitungsbereich des Bundes-
kanzleramtes gab es das im Frühjahr 1950 einge-
richtete „Persönliche Büro des Bundeskanzlers“, 
das dem Persönlichen Referenten des Bundes-
kanzlers unterstand und die an den Regierungs-
chef gerichteten Eingaben, persönliche Post sowie 
den nicht von den Fachreferaten übernommenen 
Schriftwechsel bearbeitete und den Terminkalen-
der des Bundeskanzlers führte36. Der 1951 hin-
zugekommene zweite Persönliche Referent war 
für die Belange des Sitzungsdienstes, vor allem 
der Kabinettssitzungen, und die Sicherheitsmaß-
nahmen für den Bundeskanzler zuständig. Im 
Januar 1952 wurde das „Persönliche Büro“ in 
„Kanzlerbüro“ umbenannt, es gab jetzt einen Per-
sönlichen Referenten und einen Leiter des Kanz-
lerbüros37.

Unter Erhard wurde das Kanzlerbüro wesentlich 
erweitert und betrieb nun zusätzlich die langfri-
stige politische Gesamtplanung sowie die Verbin-
dung zur Wissenschaft. Mit der Organisationsän-
derung vom August 1966 wurden die Aufgaben 
des Kanzlerbüros im wesentlichen von der neuen 
Abteilung III übernommenen. Die Organisati-
onseinheit des Kanzlerbüros fiel formal weg und 
wurde im Juni 1967 unter Kiesiger wiedereinge-
richtet38.

Büro Blankenhorn: Da das alliierte Besatzungssta-
tut der jungen Bundesrepublik Deutschland eine 
eigenständige Außenpolitik untersagte, existierte 
im Bundeskanzleramt in der Anfangszeit eine dem 

Bundeskanzler direkt unterstellte Abteilung „Ver-
kehr mit der Alliierten Hohen Kommission“, die 
nach ihrem ersten Leiter Herbert Blankenhorn39,
zugleich persönlicher Referent des Bundeskanz-
lers, auch „Büro Blankenhorn“ genannt wurde. 
Durch einen Erlass des Bundeskanzlers vom 6. 
Mai 1950 wurden die Verbindungsstelle zur Alli-
ierten Hohen Kommission, das Organisationsbüro 
für die konsularisch-wirtschaftlichen Vertretungen 
im Ausland, die Abteilungen Ausbildung der An-
wärter des diplomatischen Dienstes und Protokoll 
sowie das Deutsche Büro für Friedensfragen40

unter der Verantwortung Blankenhorns zusam-
mengefasst und ab Juni 1950 als „Dienststelle für 
Auswärtige Angelegenheiten“ (des Bundeskanz-
leramtes) bezeichnet. Diese gilt als Keimzelle des 
Auswärtigen Amtes41.

Außenpolitisches Büro, Planungsbüro: 1959 wur-
den alle den Geschäftsbereich des Auswärtigen 
Amtes betreffenden Angelegenheiten aus dem Ar-
beits- in den Leitungsbereich unter der Bezeich-
nung „Außenpolitisches Büro“ verlagert und der 
Weisungsbefugnis des Staatssekretärs des Bundes-
kanzlers unmittelbar unterstellt. Diese Maßnahme 
unterstrich die Bedeutung, die Adenauer der Au-
ßenpolitik beimaß ebenso wie die Tatsache, dass 
der erste Leiter des „Außenpolitischen Büros“, 
Franz-Josef Bach, zugleich Persönlicher Referent 
des Bundeskanzlers war. Gleichfalls wurde auf 
der Leitungsebene ein Planungsbüro eingerichtet. 
Während das „Außenpolitische Büro“ 1966 auf-
gelöst wurde, wurde das Planungsbüro zum Pla-
nungsstab ausgebaut42.

Büro Schwerin: Das Bundeskanzleramt kanali-
sierte die Beziehungen zu den alliierten Hohen 
Kommissaren nicht nur im Bereich der Außenpo-
litik43, sondern auch auf dem Gebiet der Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik, die gleichfalls 
alliierten Souveränitätsbeschränkungen unterlag. 
Von Juni bis Oktober 1950 gab es im Bereich des 
Bundeskanzleramtes das nach seinem Leiter Graf 
von Schwerin bezeichnete „Büro Schwerin“, das 
später auch „Zentrale für Heimatdienst“44 genannt 
wurde und für Fragen der inneren Sicherheit zu-
ständig war. Das Büro Schwerin ging im Oktober 
1950 im Amt Blank auf.

Amt Blank: Ab Oktober 1950 wurde der frühere 
Gewerkschaftsfunktionär und Vertreter im Wirt-
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kanzler für wichtig erachteten Fällen politische 
Impulse gesetzt und eigene Konzepte entwickelt 
werden. Informationsaufbereitung und konzep-
tionelles Arbeiten sind die wichtigsten Grundla-
gen für die Vorbereitung der Entscheidungen des 
Bundeskanzlers. Anschließend kontrolliert das 
Bundeskanzleramt die Umsetzung der Entschei-
dungen und informiert den Bundeskanzler über 
ihre Durchführung.

Koordinierungs- und Clearingstelle

Gegenüber den Fachressorts trägt das Bundes-
kanzleramt als Koordinierungs- und Clearingstel-
le wesentlich dazu bei, dass Entscheidungen der 
Bundesregierung einheitlich getroffen und um-
gesetzt werden12. Da politische Entscheidungen 
in Verträgen, Gesetzen, Rechtsverordnungen und 
Verwaltungsvorschriften fixiert werden, jeweils 
vorbereitet vom federführenden Fachressort, ist 
das Bundeskanzleramt sehr früh in das Verfahren 
eingebunden, um bei Meinungsverschiedenheiten 
einzugreifen (etwa bei Fragen der Ressortzustän-
digkeit) und den Verfahrensablauf zu gewährlei-
sten. Dies drückt sich organisatorisch in den so-
genannten Spiegelreferaten aus, deren Aufgabe es 
ist, den Bundeskanzler über alle wesentlichen An-

gelegenheiten der von ihnen betreuten Ressorts zu 
informieren und sich informieren zu lassen: Sie 
erfüllen eine Verbindungsfunktion zwischen den 
einzelnen Ressorts auf der einen sowie Bundes-
kanzler und Bundeskanzleramt auf der anderen 
Seite.

Das Bundeskanzleramt verteilt die Gesetzentwür-
fe der Bundesregierung nach Beschlussfassung im 
Kabinett an die gesetzgebenden Körperschaften 
Bundestag und Bundesrat13 und sorgt nach Ver-
abschiedung durch das Parlament für die Gegen-
zeichnung der Urschrift durch den federführenden 
Bundesminister und den Bundeskanzler, die so-
dann an das Bundespräsidialamt zur Ausfertigung 
und Verkündigung durch den Bundespräsidenten 
weitergeleitet wird14. Das Bundeskanzleramt leitet 
Große und Kleine Anfragen sowie mündliche und 
schriftliche Fragen des Parlaments an die Bundes-
regierung dem jeweils federführenden Ressort zu, 
klärt unter Umständen bei mehreren beteiligten 
Ministerien die Federführung und koordiniert so 
auf Seiten der Exekutive die Beantwortung von 
Anfragen der Legislative.

Auch bei Streitsachen vor dem Bundesverfas-
sungsgericht fungiert das Bundeskanzleramt als 
Zentrale der Bundesregierung. Das Bundesver-
fassungsgericht gibt in zahlreichen Verfahren der 
Bundesregierung die Gelegenheit zur Stellung-
nahme. Das Bundeskanzleramt bestimmt das fe-
derführende Ressort, das diese Stellungnahme ab-
gibt und gegebenenfalls die Bundesregierung vor 
dem Bundesverfassungsgericht vertritt und betei-
ligt neben den sachlich betroffenen Ministerien 
die Bundesministerien des Innern und der Justiz.

Dem Bundeskanzleramt obliegen die Sekretari-
atsgeschäfte des Bundeskabinetts, insbesondere 
die Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen 
des Kabinetts und dessen Ausschüsse15. Es erstellt 
und versendet die Tagesordnungen für die wö-
chentlichen Kabinettsitzungen sowie die Ergeb-
nisprotokolle.

Außerdem werden neben den Entscheidungen in 
den Sitzungen des Bundeskabinetts Kabinettbe-
schlüsse im sogenannten Umlaufverfahren herbei-
geführt. In diesen Fällen erfolgt die Versendung 
der Vorlagen und die Bitte um Zustimmungsertei-
lung innerhalb einer festgesetzten Frist auf schrift-
lichem Wege an alle betroffenen Ressorts durch 
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schaftsrat des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
Theodor Blank „Der Beauftragte des Bundes-
kanzlers für die mit der Vermehrung der Alliier-
ten Truppen zusammenhängenden Fragen“. Die 
danach so genannte Dienststelle oder Amt Blank 
wurde bis Juni 1955 als Einrichtung des Bundes-
kanzleramtes geführt45. Die hier vorbereitete Wie-
derbewaffnung und Gründung der Bundeswehr be-
deutet zugleich die Umwandlung des Amtes Blank 
in das neue Bundesministerium für Verteidigung.

Bevollmächtigter der Bundesrepublik Deutschland 
in Berlin: Als Folge der Teilung Deutschlands war 
die ehemalige Reichshauptstadt Berlin nach dem 
Viermächtestatus in vier von den Alliierten kon-
trollierte Sektoren eingeteilt. Der Bevollmächtig-
te vertrat die Bundesregierung gegenüber den drei 
westlichen Stadtkommandanten von Berlin sowie 
dem Berliner Senat. Seit Anfang der 1950er Jah-
re nahm Heinrich Vockel diese Funktion wahr. Er 
wurde 1963 durch den bisherigen Staatssekretär 
im Presse- und Informationsamt Felix von Eck-
ardt abgelöst, der das Amt 1965 an den bisherigen 
Staatssekretär im Bundesministerium für gesamt-
deutsche Fragen Carl Krautwig abgab46.

Bundesnachrichtendienst: Die nach ihrem Leiter, 
dem früheren Chef der Abteilung Fremde Heere 
Ost im Generalstab des Heeres, Reinhard Geh-
len, benannte Organisation agierte zunächst unter 
Finanzierung und Führung des amerikanischen 
Geheimdienstes CIA als inoffizielle nachrich-
tendienstliche Organisation, die vornehmlich ge-
heime Informationen aus den Ländern der Ost-
blockstaaten sammelte. Infolge der erweiterten 
Souveränitätsrechte durch die Pariser Verträge 
von 1955 und der erfolgten Wiederbewaffnung 
sah die Bundesregierung den Bedarf für einen 
Auslandsnachrichtendienst, der auch die militä-
rische Auslandsaufklärung für die junge Bundes-
wehr übernehmen konnte. Im April 1956 wurde 
die Organisation Gehlen als Bundesnachrichten-
dienst dem Bundeskanzleramt unterstellt47.

Überlieferungsschwerpunkte und
Quellenwert

Aufgrund der überragenden Bedeutung des Bun-
deskanzleramtes als Schaltzentrale der Bundesre-
gierung kommt dem Bestand Bundeskanzleramt 

eine besondere Stellung in der Gesamtüberliefe-
rung des Bundesarchivs zur Geschichte der Bun-
desrepublik Deutschland zu. Das Archivgut ist 
von großer Aussagekraft und inhaltlicher Dichte 
geprägt und gibt Auskunft über die gesamte Band-
breite des Regierungshandelns. Die großen Linien 
in der Politik der Bundesregierung können genau-
so nachverfolgt werden wie die Sachpolitik, die 
in sich in der Regel in Gesetzen, Rechtsverord-
nungen und Verwaltungsvorschriften ausdrückte. 
Der typische Vorgang enthält alle Unterlagen: Die 
Kabinettvorlage, ihre koordinierende Betreuung 
mit den Fachressorts, Eingaben von Interessen-
gruppen, Abgeordneten und Bürgern, Durchlauf 
durch die gesetzgebenden Gremien bis hin zur Er-
stellung der Ausfertigung eines Gesetzes. Damit 
bildet der Bestand Bundeskanzleramt den geeig-
neten Einstieg in die weitere, detaillierte Überlie-
ferung der Fachressorts.

Überlieferungsschwerpunkte inhaltlicher Art für
die von diesem Findbuch abgedeckten Jahre
sind die Verankerung der jungen Bundesrepublik 
in den westlichen Partnerstaaten und Bündnis-
systemen, insbesondere NATO und die Euro-
päischen Gemeinschaften, bei gleichzeitig ge-
spannten Beziehungen zum anderen deutschen 
Staat. Wiederbewaffnung, Lastenausgleich, Ver-
triebene, Kriegsfolgenbeseitigung, Vergangen-
heitsbewältigung, Eingliederung des Saarlandes, 
Tarifsystem, Rentenreform, Wiederaufbau, Moto-
risierung, Mittelstandsgesellschaft, Studentenun-
ruhen, Notstandsgesetzgebung sind Überliefe-
rungskomplexe, die sich in der Regel in mehreren 
Aktenplangruppen niedergeschlagen haben. Die-
se Themen sind nur eine Auswahl aus der reich-
haltigen Fülle der Überlieferung. Jede ernsthafte 
Beschäftigung mit der Geschichte der Bundesre-
publik sollte den Bestand Bundeskanzleramt zu 
ihrem Ausgangspunkt nehmen48.

Eine herausgehobene Stellung innerhalb der 
Überlieferung des Bestandes Bundeskanzleramt 
besitzen die Serien der Kabinettsprotokolle bzw. 
der Niederschriften der Kabinettsausschüsse, die 
in besonders konzentrierter Form die im Bundes-
kabinett behandelten und entschiedenen Themen 
überliefern. Diese Protokollüberlieferung mit be-
sonders hohem Quellenwert wird durch das Bun-
desarchiv in einer eigenen Editionsreihe49 zu-
gänglich gemacht. Dabei wird in den Editions-
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grundsätzen bestimmt, dass jede Kabinettvorlage 
eines federführenden Fachressorts nicht nur im 
einschlägigen Bestand, sondern auch in seiner 
Spiegelung im Bestand Bundeskanzleramt nach-
gewiesen wird. Somit wird der Bestand B 136 
selbst zu einer unverzichtbaren Grundlage für die 
Kommentierung der konzentrierten Gesamtschau 
der Beschlüsse des Verfassungsorgans Bundesre-
gierung. Die Kabinettsprotokolle der Bundesre-
gierung sind auch die erste umfassende Edition 
der Sitzungsniederschriften des höchsten exe-
kutiven Gremiums eines derzeitigen modernen 
Staates50. Seit einigen Jahren werden sie bimedial 
publiziert: Neben der Buchausgabe bietet eine In-
ternetpräsentation bandübergreifende Such- und 
Navigationsmöglichkeiten51.

Archivische Bearbeitung

Grundlage der Erschließung bildet die Verzeich-
nungseinheit des Vorgangs auf der Betreffsebene 
des Aktenplanes. Die Umstellung des Registra-
turwesens des Bundeskanzleramtes 1969 führte 
zur Abschaffung des Tagebuches und zur Einfüh-
rung des so genannten Karteizeichens als unter-
stützendes Ordnungs- und Suchhilfsmittel. Diese 
Variante einer Vorgangskennzeichnung wird in 
der Regel aus den ersten beiden Buchstaben des 
ersten regierenden Substantivs und einer aufstei-
genden Zahlenfolge gebildet. So hat zum Beispiel 
die chronologische Serie „Gedenkfeiern und Auf-
rufe zum 20. Juli 1944“ neben dem Aktenzeichen 
20010 das Karteizeichen Ge 060. Unter dem glei-
chen Aktenzeichen findet sich die Bandfolge „Tag 
der Deutschen, Tag der Heimat“, die mithilfe des 
Karteizeichens Ta 006 von der chronologischen 
Serie zum 20. Juli unterschieden werden kann. 
Somit erfüllt dieses auch rückwirkend eingesetz-
te Karteizeichen gerade in Betreffseinheiten mit 
umfangreichem Schriftgut die Rolle eines Identi-
fikators, um zusammengehörige chronologische 
Serien zu kennzeichnen.

Bei den Serien der politischen Angelegenheiten 
der einzelnen Länder ist jedes Land mit einem 
Länderkennzeichen versehen, das gleichfalls als 
Ordnungskriterium herangezogen wurde.

Bei der Titelbildung konnte in der Regel auf Ent-
hält-Vermerke verzichtet werden. Nur bei den 

kleinteiligen Vorgängen der Anfangszeit, die zu 
größeren Verzeichnungseinheiten zusammenge-
fasst wurden, ergänzen Enthält-Vermerke die Er-
schließung. Abkürzungen sind, soweit möglich, 
aufgelöst worden. Abkürzungen in Titeln sind in 
der Regel in der betreffenden Klassifikationsgrup-
pe aufgelöst. Soweit mit vertretbarem Aufwand 
möglich, wurden Personennamen mit Vornamen 
ergänzt, Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvor-
schriften, Bundestagsentschließungen u.ä. mit ih-
rem Datum im Titel versehen. Laufzeiteinheit ist 
das Jahr, jedoch sind bei Bandfolgen und Serien, 
soweit erforderlich, Monatsangaben zur Differen-
zierung innerhalb eines Jahres verwendet wor-
den.

Grundlage der Klassifikation ist der stabile Akten-
plan des Bundeskanzleramtes, der die vielfältigen 
Aufgaben der Behörde repräsentiert. In der Regel 
bildet die unterste Betreffseinheit zugleich die un-
terste Klassifikationsgruppe. Bei geringem Anfall 
von Archivgut wurden mehrere Betreffseinheiten 
in einer Klassifikationsgruppe zusammengefasst 
und dann nach Aktenzeichen, Laufzeit-Beginn 
und Laufzeit-Ende sortiert.

Benutzung und ergänzende
Überlieferungen

Grundsätzlich ist das im Findbuch nachgewiesene 
Archivgut nach § 5 Absatz 1 Bundesarchivgesetz 
(BArchG) vom 6. Januar 1988 (BGBl. I S. 62), 
zuletzt geändert am 5. September 2005 (BGBl. I 
S. 2722), offen zugänglich. Ausnahmen bestehen 
für personenbezogene Unterlagen nach § 5 Absatz 
2 und 3 BArchG.

Im Falle von chronologischen Serien sind Ar-
chivgut sowie Unterlagen bis zum Jahre 2001 er-
schlossen worden. Handelt es sich um Archivgut, 
das jünger ist als die 30-jährige Schutzfrist und 
dessen behördliche Aufbewahrungsfrist abgelau-
fen ist, so besteht nach § 5 Absatz 5 BArchG die 
Möglichkeit, eine Schutzfristverkürzung zu bean-
tragen. Diese erfolgt durch das Bundesarchiv, das 
die notwendige Zustimmung der abgebenden Be-
hörde einholt. Bei Unterlagen, deren behördliche 
Aufbewahrungsfrist noch nicht abgelaufen ist, be-
steht die Möglichkeit, eine vorfristige Benutzung 
nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) vom 
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Auch ohne Weisungsbefugnis gegenüber den Res-
sorts besitzt das Bundeskanzleramt faktisch eine 
übergeordnete Stellung über den Bundesministe-
rien. Im Grundgesetz wird es allerdings nicht er-
wähnt, und die Geschäftsordnung der Bundesre-
gierung führt nur aus, dass der Staatssekretär des 
Bundeskanzleramtes zugleich die Geschäfte eines 
Staatssekretärs der Bundesregierung wahrnimmt11.
Dies bedeutet, dass der Bundeskanzler hinsicht-
lich des organisatorischen und personellen Gefü-
ges des Bundeskanzleramtes völlig freie Hand be-
sitzt. Gleichzeitig sind damit die beiden zentralen 
Aufgaben umschrieben: Als eine Art persönliches 
Büro unterstützt das Bundeskanzleramt die Arbeit 
des Regierungschefs und zugleich ist es die zen-
trale Geschäftsstelle, die das Funktionieren der 
Bundesregierung als ganzes organisiert.

Das Bundeskanzleramt unterrichtet den Bundes-
kanzler fortlaufend über alle politischen Angele-
genheiten in- und außerhalb der Bundesregierung, 
bereitet alle relevanten Informationen komprimiert 
auf und gestaltet Politik, indem in vom Bundes-
kanzler für wichtig erachteten Fällen politische 
Impulse gesetzt und eigene Konzepte entwickelt 
werden. Informationsaufbereitung und konzep-
tionelles Arbeiten sind die wichtigsten Grundla-
gen für die Vorbereitung der Entscheidungen des 
Bundeskanzlers. Anschließend kontrolliert das 
Bundeskanzleramt die Umsetzung der Entschei-
dungen und informiert den Bundeskanzler über 
ihre Durchführung.

Koordinierungs- und Clearingstelle

Gegenüber den Fachressorts trägt das Bundes-
kanzleramt als Koordinierungs- und Clearingstel-
le wesentlich dazu bei, dass Entscheidungen der 
Bundesregierung einheitlich getroffen und um-
gesetzt werden12. Da politische Entscheidungen 
in Verträgen, Gesetzen, Rechtsverordnungen und 
Verwaltungsvorschriften fixiert werden, jeweils 
vorbereitet vom federführenden Fachressort, ist 
das Bundeskanzleramt sehr früh in das Verfahren 
eingebunden, um bei Meinungsverschiedenheiten 
einzugreifen (etwa bei Fragen der Ressortzustän-
digkeit) und den Verfahrensablauf zu gewährlei-
sten. Dies drückt sich organisatorisch in den so-
genannten Spiegelreferaten aus, deren Aufgabe es 
ist, den Bundeskanzler über alle wesentlichen An-

gelegenheiten der von ihnen betreuten Ressorts zu 
informieren und sich informieren zu lassen: Sie 
erfüllen eine Verbindungsfunktion zwischen den 
einzelnen Ressorts auf der einen sowie Bundes-
kanzler und Bundeskanzleramt auf der anderen 
Seite.

Das Bundeskanzleramt verteilt die Gesetzentwür-
fe der Bundesregierung nach Beschlussfassung im 
Kabinett an die gesetzgebenden Körperschaften 
Bundestag und Bundesrat13 und sorgt nach Ver-
abschiedung durch das Parlament für die Gegen-
zeichnung der Urschrift durch den federführenden 
Bundesminister und den Bundeskanzler, die so-
dann an das Bundespräsidialamt zur Ausfertigung 
und Verkündigung durch den Bundespräsidenten 
weitergeleitet wird14. Das Bundeskanzleramt leitet 
Große und Kleine Anfragen sowie mündliche und 
schriftliche Fragen des Parlaments an die Bundes-
regierung dem jeweils federführenden Ressort zu, 
klärt unter Umständen bei mehreren beteiligten 
Ministerien die Federführung und koordiniert so 
auf Seiten der Exekutive die Beantwortung von 
Anfragen der Legislative.

Auch bei Streitsachen vor dem Bundesverfas-
sungsgericht fungiert das Bundeskanzleramt als 
Zentrale der Bundesregierung. Das Bundesver-
fassungsgericht gibt in zahlreichen Verfahren der 
Bundesregierung die Gelegenheit zur Stellung-
nahme. Das Bundeskanzleramt bestimmt das fe-
derführende Ressort, das diese Stellungnahme ab-
gibt und gegebenenfalls die Bundesregierung vor 
dem Bundesverfassungsgericht vertritt und betei-
ligt neben den sachlich betroffenen Ministerien 
die Bundesministerien des Innern und der Justiz.

Dem Bundeskanzleramt obliegen die Sekretari-
atsgeschäfte des Bundeskabinetts, insbesondere 
die Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen 
des Kabinetts und dessen Ausschüsse15. Es erstellt 
und versendet die Tagesordnungen für die wö-
chentlichen Kabinettsitzungen sowie die Ergeb-
nisprotokolle.

Außerdem werden neben den Entscheidungen in 
den Sitzungen des Bundeskabinetts Kabinettbe-
schlüsse im sogenannten Umlaufverfahren herbei-
geführt. In diesen Fällen erfolgt die Versendung 
der Vorlagen und die Bitte um Zustimmungsertei-
lung innerhalb einer festgesetzten Frist auf schrift-
lichem Wege an alle betroffenen Ressorts durch 
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5. September 2005 zu beantragen. Dieser Antrag 
ist unmittelbar bei der abgebenden Behörde zu 
stellen.

Ergänzende Quellen zur Geschichte des Bundes-
kanzleramtes sind im Bundesarchiv in den Bestän-
den B 122 Bundespräsidialamt, B 145 Bundes-
presse- und Informationsamt, B 206 Bundesnach-
richtendienst sowie B 288 Ständige Vertretung der 

Anmerkungen

1) Vgl. Artikel 62 Grundgesetz. Für die Frühzeit der Bun-
desrepublik vgl. auch Wengst: Staatsaufbau.

2) Vgl. Artikel 65 Grundgesetz, aber auch § 1 der Ge-
schäftsordnung der Bundesregierung vom 11. Mai 1951. 
GMBl. 1951. S. 137. Zur konkreten Ausgestaltung der 
Richtlinienkompetenz vgl. auch BArch, B 136/4648. 
Vgl. außerdem Hennis: Richtlinienkompetenz; Junker: 
Richtlinienkompetenz; Maurer: Richtlinienkompetenz; 
Schuett-Wetschky: Richtlinienkompetenz des Bundes-
kanzlers, Teil I; Schuett-Wetschky: Richtlinienkompe-
tenz, Teil II. Vgl. auch Buchheim: Richtlinienkompe-
tenz. Zur Erarbeitung der Geschäftsordnung vgl. auch 
BArch, B 136/4646 und 4647.

3) Vgl. § 9 der Geschäftsordnung der Bundesregierung. 
Vgl. auch Böckenförde: Organisationsgewalt und Helms: 
Amt. Die Ernennung bzw. Entlassung der Bundesmini-
ster vollzieht formal der Bundespräsident. Gleichwohl 
folgte er bislang durchgängig den Vorschlägen des Bun-
deskanzlers.

4) Vgl. Helms: Regierungsorganisation. S. 61 f. Vgl. auch 
Ellwein, Hesse: Regierungssystem. Band 1. S. 309-315; 
Wewer: Richtlinienkompetenz und Rudzio: Informelle 
Entscheidungsmuster.

5) Vgl. Müller: Graue Eminenzen. S. 9 f.
6) Vgl. Kabinettsausschuß für Wirtschaft. Bde 1-3.
7) Zum Auswärtigen Amt und Bundespräsidialamt vgl. 

auch Hoffmann: Bundesministerien. S. 139-163 und 
517-525.

8) Vgl. Knoll: Bonner Bundeskanzleramt. S. 71-73.
9) Vgl. § 7 der Geschäftsordnung der Bundesregierung.
10) Vgl. Schöne: Reichskanzlei. S. 186 und Hoffmann: 

Bundesministerien. S. 526. Vgl. auch den Überblick bei 
Behrendt: Bundeskanzleramt S. 9-26.

11) Vgl. § 7 der Geschäftsordnung der Bundesregierung.
12) Vgl. §§ 2-3 der Geschäftsordnung der Bundesregierung, 

Busse: Bundeskanzleramt. S. 56; Knoll: Bonner Bun-
deskanzleramt. S. 53-58.

13) Zum Verfahren der Regierungsvorlagen in Bundestag 
und Bundesrat vgl. auch BArch, B 136/4815 und 4816. 
Zur Behandlung von Gesetzentwürfen im Bundeskanz-
leramt vgl. auch BArch, B 136/4819.

14) Vgl. §§ 28-30 der Geschäftsordnung der Bundesregie-
rung und Kapitel II des Besonderen Teils (GGO II) der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministe-
rien, insbesondere §§ 57-62. Zum Verfahren der Verkün-
digung von Gesetzen vgl. auch BArch, B 136/4815.

15) Vgl. insbesondere §§ 21-27 der Geschäftsordnung der 
Bundesregierung.

16) Zur Bearbeitung von Kabinettvorlagen und der Vorbe-
reitung von Kabinettbeschlüssen im Umlaufverfahren 
vgl. auch BArch, B 136/4781 und Geschäftsordnung der 
Bundesregierung § 20 (2).

17) Zur Geschichte und Organisation des Bundeskanzler-
amtes vgl. die Ausarbeitung Hans Buchheims: Die or-
ganisatorische Entwicklung des Bundeskanzleramtes 
während der Kanzlerschaft von Dr. Konrad Adenauer. 

Bundesrepublik Deutschland zu finden. Wertvolle 
Hinweise enthalten selbstverständlich auch die 
Nachlässe politischer Akteure, im Bundesarchiv 
vor allem von Karl Theodor Freiherr von und zu 
Guttenberg (N 1397 F) sowie die Teilnachlässe 
von Karl Carstens (N 1337) und Walter Hallstein 
(N 1266).

Jörg Filthaut
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In: BArch, B 136/3994; Bachmann: Bundeskanzleramt; 
Behrendt: Bundeskanzleramt. S. 27-47; Busse: Bundes-
kanzleramt S. 109-115; Hoffmann: Bundesministerien. 
S. 526-539; Knoll: Bonner Bundeskanzleramt. S. 81-
104, 122-131, 150-162; König: Umgang mit Komple-
xität; Müller-Rommel, Pieper: Bundeskanzleramt als 
Regierungszentrale; Schöne: Reichskanzlei; Dyson: 
German Federal Chancellor’s Office. Vgl. auch den re-
präsentativen Band: Haus der Geschichte der Bundesre-
publik Deutschland; Bundeskanzleramt: Bundeskanzler. 
In BArch, B 136/3994 auch Angaben zum Werk Beh-
rendts, das in der Reihe Ämter und Organisationen der 
Bundesrepublik Deutschland erschien.

18) Vgl. Hoffmann: Bundesbehörden. S. 531-535.
19) Zum Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 

vgl. allgemein Hoffmann: Bundesministerien. S. 559-
574 und Walker: Presse- und Informationsamt der Bun-
desregierung. Zur haushaltsmäßigen Anbindung an das 
Bundeskanzleramt vgl. auch BArch, B 136/1689 oder 
die Sammlung in BArch, B 136/41170.

20) Vgl. Behrendt: Bundeskanzleramt. S. 34.
21) Zur Kanzlerschaft Adenauers vgl. Schwarz: Adenauer. 

Band 1 und 2; Köhler: Adenauer sowie die Dokumenta-
tion in BArch, B 136/41107 bis 41108.

22) Vgl. Dyson: German Federal Chancellor’s Office. S. 
365; Helms: Regierungsorganisation. S. 88; Knoll: 
Bonner Bundeskanzleramt. S. 74-80; Küpper: Kanzler-
demokratie; Schwarz: Adenauers Kanzlerdemokratie; 
Niclauß: Kanzlerdemokratie und Buchheim: Die Richt-
linienkompetenz.

23) Zur Kanzlerschaft Erhards vgl. Mierzejewski: Ludwig 
Erhard; Hentschel: Ludwig Erhard und auch die Doku-
mentation in BArch, B 136/41105 und 41108.

24) Hier liegen auch die Ursprünge der 1962 gegründeten 
und ab 1965 im Haushalt des Bundeskanzleramtes als 
Zuwendungsempfänger ausgewiesenen und dem Amt 
nachgeordneten Stiftung Wissenschaft und Politik 
(SWP). Vgl. dazu etwa BArch, B 136/6080 bis 6081 und 
26228 bis 26231.

25) Vgl. auch Knoll: Bonner Bundeskanzleramt. S. 122-
127.

26) Zu den Chefs des Bundeskanzleramtes vgl. auch die Do-
kumentation in BArch, B 136/41109. Zur Amtsbezeich-
nung „Chef des Bundeskanzleramtes“ vgl. auch BArch, 
B 136/38780.

27) Vgl. Knoll: Bonner Bundeskanzleramt. S. 117-122; 
Helms: Regierungsorganisation. S. 89.

28) Zur Kanzlerschaft Kiesingers vgl. Gassert: Kurt Georg 
Kiesinger und auch die Dokumentation in BArch, B 
136/41104.

29) Vgl. Laufer: Parlamentarischer Staatssekretär. Zu Katha-
rina Focke vgl. auch die Materialsammlung in BArch, B 
136/41111

30) Vgl. Hoffmann: Bundesministerien. S. 549.
31) Vgl. Knoll: Bonner Bundeskanzleramt. S. 143-150; 

Helms: Regierungsorganisation. S. 89 f. Vgl. auch 
Knorr: Entscheidungsprozeß.

32) Vgl. Knoll: Bonner Bundeskanzleramt. S. 81 f.
33) Zu Globke vgl. Bach: Konrad Adenauer und Hans 

Globke; Hehl: Hans Globke; Gotto: Der Staatssekretär 
Adenauers.

34) Vgl. Kabinettsprotokolle 1953. S. 10-12; Schwarz: 
Adenauer. II. S. 117 f.

35) Vgl. auch Knoll: Bonner Bundeskanzleramt. S. 163-
166.

36) Für den Terminkalender während der Kanzlerschaft 
Adenauers vgl. BArch, B 136/20680 bis 20690. Unter-
lagen des Persönlichen Referenten finden sich u.a. in 
BArch, B 136/20691 bis 20694.

37) Vgl. Knoll: Bonner Bundeskanzleramt. S. 81-83, 87-
90.

38) Vgl. Knoll: Bonner Bundeskanzleramt. S. 128, 151.
39) Vgl. auch Ramscheid: Herbert Blankenhorn.
40) Siehe auch Bestand BArch Z 35. Das Deutsche Büro für 

Friedensfragen war den Ministerpräsidenten des ame-
rikanischen Besatzungsgebietes unterstellt und hatte 
die Aufgabe, Materialien zum außenpolitischen Status 
Deutschlands zusammenzustellen.

41) Das Auswärtige Amt wurde am 15. März 1951 einge-
richtet und bis Juni 1955 von Bundeskanzler Adenauer 
in Personalunion geleitet. Vgl. auch BArch, B 136/1847 
und 4017.

42) Vgl. Hoffmann: Bundesministerien. S. 536-538; Knoll: 
Bonner Bundeskanzleramt. S. 99 f.

43) Zum Verkehr zwischen Alliierter Hoher Kommission 
und Bundeskanzleramt vgl. etwa BArch, B 136/4925.

44) Vgl. Angaben im Haushalt der Zentrale in BArch, B 
136/1672.

45) Vgl. Angaben im Haushalt der Dienststelle Blank und 
des Beauftragten des Bundeskanzlers für die mit der Ver-
mehrung der Alliierten Truppen zusammenhängenden 
Fragen in BArch, B 136/1675 sowie Aufbau und Orga-
nisation der Dienststelle Blank in BArch, B 136/4692. 
Vgl. zudem Hoffmann: Bundesministerien. S. 312-335 
und Krüger: Amt Blank.

46) Vgl. Angaben im Haushalt des Bevollmächtigten in 
B136/4276. Zu den Berichten des Bevollmächtigten sie-
he auch BArch, B 136/6757 bis 6758. Zu den Aufgaben 
und Befugnissen des Bevollmächtigten vgl. BArch, B 
136/4865 und 21388.

47) Zur Aufsichtsfunktion des Bundeskanzleramtes vgl. 
etwa BArch, B 136/4869 und 41109. Vgl. auch den 
Kabinettsbeschluss vom 11. Juli 1955 zur Einrichtung 
des Bundesnachrichtendienstes in: Kabinettsprotokol-
le 1955. S. 420 sowie zur Geschichte der Organisation 
Gehlen Reese: Organisation Gehlen. Abdruck des Kabi-
nettsbeschlusses sowie der begründenden Unterlagen in: 
50 Jahre Bundesnachrichtendienst. S. 14-17.

48) Zur Geschichte der frühen Bundesrepublik vgl. Görte-
maker: Geschichte der Bundesrepublik Deutschland; 
Hildebrand: Von Erhard zur Großen Koalition; Morsey: 
Bundesrepublik Deutschland; Schwarz: Ära Adenauer. 
Epochenwechsel; Wolfrum: Bundesrepublik Deutsch-
land.

49) Die Kabinettsprotokolle der Bundesregierung. Hg. für 
das Bundesarchiv von Hans Booms (bis 1989), Friedrich 
P. Kahlenberg (bis 1999) und Hartmut Weber (ab 2000). 
Bde 1-16: 1949-1963; Kabinettsausschuß für Wirtschaft. 
Bde 1-3; Ministerausschuß für die Sozialreform.

50) Vgl. Gelberg: Protokolle des Bayerischen Ministerrates. 
S. 75 f.

51) Vgl. Filthaut: Zeithistorische Online-Editionen.
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Auch ohne Weisungsbefugnis gegenüber den Res-
sorts besitzt das Bundeskanzleramt faktisch eine 
übergeordnete Stellung über den Bundesministe-
rien. Im Grundgesetz wird es allerdings nicht er-
wähnt, und die Geschäftsordnung der Bundesre-
gierung führt nur aus, dass der Staatssekretär des 
Bundeskanzleramtes zugleich die Geschäfte eines 
Staatssekretärs der Bundesregierung wahrnimmt11.
Dies bedeutet, dass der Bundeskanzler hinsicht-
lich des organisatorischen und personellen Gefü-
ges des Bundeskanzleramtes völlig freie Hand be-
sitzt. Gleichzeitig sind damit die beiden zentralen 
Aufgaben umschrieben: Als eine Art persönliches 
Büro unterstützt das Bundeskanzleramt die Arbeit 
des Regierungschefs und zugleich ist es die zen-
trale Geschäftsstelle, die das Funktionieren der 
Bundesregierung als ganzes organisiert.

Das Bundeskanzleramt unterrichtet den Bundes-
kanzler fortlaufend über alle politischen Angele-
genheiten in- und außerhalb der Bundesregierung, 
bereitet alle relevanten Informationen komprimiert 
auf und gestaltet Politik, indem in vom Bundes-
kanzler für wichtig erachteten Fällen politische 
Impulse gesetzt und eigene Konzepte entwickelt 
werden. Informationsaufbereitung und konzep-
tionelles Arbeiten sind die wichtigsten Grundla-
gen für die Vorbereitung der Entscheidungen des 
Bundeskanzlers. Anschließend kontrolliert das 
Bundeskanzleramt die Umsetzung der Entschei-
dungen und informiert den Bundeskanzler über 
ihre Durchführung.

Koordinierungs- und Clearingstelle

Gegenüber den Fachressorts trägt das Bundes-
kanzleramt als Koordinierungs- und Clearingstel-
le wesentlich dazu bei, dass Entscheidungen der 
Bundesregierung einheitlich getroffen und um-
gesetzt werden12. Da politische Entscheidungen 
in Verträgen, Gesetzen, Rechtsverordnungen und 
Verwaltungsvorschriften fixiert werden, jeweils 
vorbereitet vom federführenden Fachressort, ist 
das Bundeskanzleramt sehr früh in das Verfahren 
eingebunden, um bei Meinungsverschiedenheiten 
einzugreifen (etwa bei Fragen der Ressortzustän-
digkeit) und den Verfahrensablauf zu gewährlei-
sten. Dies drückt sich organisatorisch in den so-
genannten Spiegelreferaten aus, deren Aufgabe es 
ist, den Bundeskanzler über alle wesentlichen An-

gelegenheiten der von ihnen betreuten Ressorts zu 
informieren und sich informieren zu lassen: Sie 
erfüllen eine Verbindungsfunktion zwischen den 
einzelnen Ressorts auf der einen sowie Bundes-
kanzler und Bundeskanzleramt auf der anderen 
Seite.

Das Bundeskanzleramt verteilt die Gesetzentwür-
fe der Bundesregierung nach Beschlussfassung im 
Kabinett an die gesetzgebenden Körperschaften 
Bundestag und Bundesrat13 und sorgt nach Ver-
abschiedung durch das Parlament für die Gegen-
zeichnung der Urschrift durch den federführenden 
Bundesminister und den Bundeskanzler, die so-
dann an das Bundespräsidialamt zur Ausfertigung 
und Verkündigung durch den Bundespräsidenten 
weitergeleitet wird14. Das Bundeskanzleramt leitet 
Große und Kleine Anfragen sowie mündliche und 
schriftliche Fragen des Parlaments an die Bundes-
regierung dem jeweils federführenden Ressort zu, 
klärt unter Umständen bei mehreren beteiligten 
Ministerien die Federführung und koordiniert so 
auf Seiten der Exekutive die Beantwortung von 
Anfragen der Legislative.

Auch bei Streitsachen vor dem Bundesverfas-
sungsgericht fungiert das Bundeskanzleramt als 
Zentrale der Bundesregierung. Das Bundesver-
fassungsgericht gibt in zahlreichen Verfahren der 
Bundesregierung die Gelegenheit zur Stellung-
nahme. Das Bundeskanzleramt bestimmt das fe-
derführende Ressort, das diese Stellungnahme ab-
gibt und gegebenenfalls die Bundesregierung vor 
dem Bundesverfassungsgericht vertritt und betei-
ligt neben den sachlich betroffenen Ministerien 
die Bundesministerien des Innern und der Justiz.

Dem Bundeskanzleramt obliegen die Sekretari-
atsgeschäfte des Bundeskabinetts, insbesondere 
die Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen 
des Kabinetts und dessen Ausschüsse15. Es erstellt 
und versendet die Tagesordnungen für die wö-
chentlichen Kabinettsitzungen sowie die Ergeb-
nisprotokolle.

Außerdem werden neben den Entscheidungen in 
den Sitzungen des Bundeskabinetts Kabinettbe-
schlüsse im sogenannten Umlaufverfahren herbei-
geführt. In diesen Fällen erfolgt die Versendung 
der Vorlagen und die Bitte um Zustimmungsertei-
lung innerhalb einer festgesetzten Frist auf schrift-
lichem Wege an alle betroffenen Ressorts durch 
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Auch ohne Weisungsbefugnis gegenüber den Res-
sorts besitzt das Bundeskanzleramt faktisch eine 
übergeordnete Stellung über den Bundesministe-
rien. Im Grundgesetz wird es allerdings nicht er-
wähnt, und die Geschäftsordnung der Bundesre-
gierung führt nur aus, dass der Staatssekretär des 
Bundeskanzleramtes zugleich die Geschäfte eines 
Staatssekretärs der Bundesregierung wahrnimmt11.
Dies bedeutet, dass der Bundeskanzler hinsicht-
lich des organisatorischen und personellen Gefü-
ges des Bundeskanzleramtes völlig freie Hand be-
sitzt. Gleichzeitig sind damit die beiden zentralen 
Aufgaben umschrieben: Als eine Art persönliches 
Büro unterstützt das Bundeskanzleramt die Arbeit 
des Regierungschefs und zugleich ist es die zen-
trale Geschäftsstelle, die das Funktionieren der 
Bundesregierung als ganzes organisiert.

Das Bundeskanzleramt unterrichtet den Bundes-
kanzler fortlaufend über alle politischen Angele-
genheiten in- und außerhalb der Bundesregierung, 
bereitet alle relevanten Informationen komprimiert 
auf und gestaltet Politik, indem in vom Bundes-
kanzler für wichtig erachteten Fällen politische 
Impulse gesetzt und eigene Konzepte entwickelt 
werden. Informationsaufbereitung und konzep-
tionelles Arbeiten sind die wichtigsten Grundla-
gen für die Vorbereitung der Entscheidungen des 
Bundeskanzlers. Anschließend kontrolliert das 
Bundeskanzleramt die Umsetzung der Entschei-
dungen und informiert den Bundeskanzler über 
ihre Durchführung.

Koordinierungs- und Clearingstelle

Gegenüber den Fachressorts trägt das Bundes-
kanzleramt als Koordinierungs- und Clearingstel-
le wesentlich dazu bei, dass Entscheidungen der 
Bundesregierung einheitlich getroffen und um-
gesetzt werden12. Da politische Entscheidungen 
in Verträgen, Gesetzen, Rechtsverordnungen und 
Verwaltungsvorschriften fixiert werden, jeweils 
vorbereitet vom federführenden Fachressort, ist 
das Bundeskanzleramt sehr früh in das Verfahren 
eingebunden, um bei Meinungsverschiedenheiten 
einzugreifen (etwa bei Fragen der Ressortzustän-
digkeit) und den Verfahrensablauf zu gewährlei-
sten. Dies drückt sich organisatorisch in den so-
genannten Spiegelreferaten aus, deren Aufgabe es 
ist, den Bundeskanzler über alle wesentlichen An-

gelegenheiten der von ihnen betreuten Ressorts zu 
informieren und sich informieren zu lassen: Sie 
erfüllen eine Verbindungsfunktion zwischen den 
einzelnen Ressorts auf der einen sowie Bundes-
kanzler und Bundeskanzleramt auf der anderen 
Seite.

Das Bundeskanzleramt verteilt die Gesetzentwür-
fe der Bundesregierung nach Beschlussfassung im 
Kabinett an die gesetzgebenden Körperschaften 
Bundestag und Bundesrat13 und sorgt nach Ver-
abschiedung durch das Parlament für die Gegen-
zeichnung der Urschrift durch den federführenden 
Bundesminister und den Bundeskanzler, die so-
dann an das Bundespräsidialamt zur Ausfertigung 
und Verkündigung durch den Bundespräsidenten 
weitergeleitet wird14. Das Bundeskanzleramt leitet 
Große und Kleine Anfragen sowie mündliche und 
schriftliche Fragen des Parlaments an die Bundes-
regierung dem jeweils federführenden Ressort zu, 
klärt unter Umständen bei mehreren beteiligten 
Ministerien die Federführung und koordiniert so 
auf Seiten der Exekutive die Beantwortung von 
Anfragen der Legislative.

Auch bei Streitsachen vor dem Bundesverfas-
sungsgericht fungiert das Bundeskanzleramt als 
Zentrale der Bundesregierung. Das Bundesver-
fassungsgericht gibt in zahlreichen Verfahren der 
Bundesregierung die Gelegenheit zur Stellung-
nahme. Das Bundeskanzleramt bestimmt das fe-
derführende Ressort, das diese Stellungnahme ab-
gibt und gegebenenfalls die Bundesregierung vor 
dem Bundesverfassungsgericht vertritt und betei-
ligt neben den sachlich betroffenen Ministerien 
die Bundesministerien des Innern und der Justiz.

Dem Bundeskanzleramt obliegen die Sekretari-
atsgeschäfte des Bundeskabinetts, insbesondere 
die Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen 
des Kabinetts und dessen Ausschüsse15. Es erstellt 
und versendet die Tagesordnungen für die wö-
chentlichen Kabinettsitzungen sowie die Ergeb-
nisprotokolle.

Außerdem werden neben den Entscheidungen in 
den Sitzungen des Bundeskabinetts Kabinettbe-
schlüsse im sogenannten Umlaufverfahren herbei-
geführt. In diesen Fällen erfolgt die Versendung 
der Vorlagen und die Bitte um Zustimmungsertei-
lung innerhalb einer festgesetzten Frist auf schrift-
lichem Wege an alle betroffenen Ressorts durch 
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Seit längerem ist geplant, die bisher im Intranet 
des Bundesarchivs verfügbare Bilddatenbank auch
im Internet zugänglich zu machen. Diese Online-
Bilddatenbank wird ab 1. August 2007 unter der 
Adresse www.bild.bundesarchiv.de verfügbar sein.

Um für diese Online-Bilddatenbank des Bundes-
archivs ein auch quantitativ umfassendes Angebot 
an Bildern bereit stellen zu können, wurde im 
Sommer 2005 über das Beschaffungsamt des Bun-
desministeriums des Innern die Digitalisierung 
von 140.000 Bildern des Bestands Bild 183 Allge-
meiner Deutscher Nachrichtendienst - Zentralbild 
mit einer Option auf 70.000 weitere Bil-der aus-
geschrieben. Dabei sollte von den Positiven ge-
scannt und die auf den Bildrückseiten vorhandenen 
Texte abgeschrieben werden. Zielgröße für die 
schwarz-weiß-Bilder war eine Auflösung von 300 
dpi auf DIN A4, was zu Dateigrößen von 10 MB
der unkomprimierten Tiff-Dateien führt.

Der Allgemeine Deutsche Nachrichten-
dienst (ADN)

Der Allgemeine Deutsche Nachrichtendienst 
(ADN) wurde am 10. Oktober 1946 durch die Sow-
jetische Militär-Administration (SMAD) lizen-
ziert und als GMBH gegründet: seit dem 1. Mai 
1953 war er Staatseigentum. Jährlich verbreitete 
die Nachrichtenagentur rund 90.000 Meldungen 
und ca. 40.000 Bilder an die DDR-Medien. 

Der ADN-Bildbestand umfasst gut 5,5 Millionen 
Bilder. Etwa 1,2 Millionen stammen aus der Zeit 
bis 1945 („Scherl-Archiv“), ca. 1,4 Millionen aus 
der Zeit 1946 bis 1960 und die übrigen aus der 
Zeit von 1961 bis 1990. Der Bestand enthält eine 
umfassende bildnerische Dokumentation des po-
litischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Lebens der DDR von 1949 bis 1990, natürlich un-
ter einem offiziellen Blick1.

Nach der Wende und der Privatisierung von 
ADN zum 1. Juli 1990 (ADN-GmbH; alleiniger 
Gesellschafter war die Treuhandanstalt) wurde 
durch Vermögenszuordnungsbescheid der Präsi-

dentin der Treuhandanstalt vom 30. Juli 1992 der 
Eigentumsübergang des Bildarchivs von ADN/
Zentralbild (ADN/ZB) auf die Bundesrepublik 
Deutschland festgestellt. Die Bundesrepublik 
Deutschland, heute vertreten durch den Beauf-
tragten der Bundesregierung für Kultur und Medi-
en und dieser vertreten durch das Bundesarchiv ist 
somit Eigentümer der ausschließlichen Nutzungs- 
und Verwertungsrechte des Archivs und der Bil-
der ADN/Zentralbild (ADN-ZB).

Beginn der Digitalisierung

Eine zunächst wegen des günstigen Angebots be-
auftragte Firma war auch nach mehreren Testläu-
fen nicht in der Lage, Scans in der erforderlichen 
Qualität zu erstellen, so dass im Benehmen mit 
dem Beschaffungsamt die Firma Herrmann & 
Kraemer beauftragt wurde. Die Firma nahm im 
Sommer 2006 die Arbeit auf.

Dabei wurde von folgenden Annahmen ausgegan-
gen:

- Die Bilder (Positive) liegen in einem einheit-
lichen Format vor (13x18 cm).

- Alle Bilder sind signiert.
- Alle Bilder sind auf der Rückseite betextet, 

inklusive Angabe des Fotografen und „Kurz-
titel“, d.h. es existiert ein unterstrichener Teil 
des Textes, der eine Kurzbeschreibung enthält 
(Kurztitel werden in der Bilddatenbank in der 
Galerieübersicht mit 24 Bildern unter dem Bild 
angezeigt).

Bei der Bearbeitung stellte sich allerdings heraus, 
dass neben dem Standardformat 13x18 cm noch 
26 weitere Formate existieren (u.a. so genannte 
„Panorama-Bilder“, aus zwei oder mehr zusam-
men geklebten Bildern). Auch ist bei etwa zwei 
Prozent der Bilder gar keine Signatur vorhanden! 
Bei ca. 15 Prozent der Bilder ist kein Fotograf 
genannt, ca. 20 Prozent der Bilder haben keinen 
Kurztitel. Circa drei Prozent der Bilder sind dop-
pelt oder mehrfach vorhanden (mehrere Abzüge in 
einer Klassifikationsmappe bzw. das gleiche Bild 

Abschluss des Digitalisierungsprojekts Bild 183 Allgemeiner Deutscher Nach-
richtendienst-Zentralbild. Ein selbstkritischer Bericht zum Projektmanagement
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in unterschiedlichen Klassifikationsmappen). Gut 
ein Prozent der Bilder tragen dieselbe Signatur, 
so dass bei der Nachbearbeitung diese gleichen 
Signaturen durch nachgestellte Kleinbuchstaben 
unterschieden werden müssen.

Probleme bei der Erfassung bereiteten auch die 
fünf unterschiedlichen Signatursysteme des Be-
stands, die für die Nutzung in der Datenbank bei 
der Erfassung angepasst werden mussten. Die 
Bildsignatur ist dabei auch die Bezeichnung der 
Bilddatei und mit dem Zusatz „-r“ auch die Da-
teibezeichnung der gescannten Rückseiten. Auch 
sind die per Kopierverfahren auf der Rückseite 
aufgebrachten Texte bisweilen nicht lesbar oder -
bei schlecht aufgeklebten Beschreibungstexten - 
teilweise oder vollständig ein- oder abgerissen.

Die Lieferung der Scans erfolgte auf Wechsel-
datenträgern, auf denen die gescannten Bilder in 
einzelnen Verzeichnissen gespeichert wurden, die 
so bezeichnet sind wie die entsprechenden Klassi-
fikationsmappen, aus denen die Bilder stammten. 
Die zugehörigen Meta-Texte wurden pro Liefe-
rung in jeweils einer Access-Datenbank erfasst. 
Die Rückseiten wurden ebenfalls gescannt, an 
Mitarbeiter von Herrmann & Kraemer an unter-
schiedliche Standorte in Deutschland übermittelt 
und von diesen Scans abgeschrieben; eine erster 
Probelauf mit indischen Arbeitskräften hatte zu 
unzureichenden Ergebnissen geführt (Fehlerquo-
ten über 50 Prozent; vereinbart war eine 99,8-
prozentige Fehlerfreiheit). Die Abschrift der Texte 
erfolgte also manuell anhand der Rückseiten; auf-
grund der bisweilen sehr schlechten Lesbarkeit der
Texte und handschriftlichen Ergänzungen der be-
treffenden Klassifikationsgruppen auf den Bildern 
schied eine automatische Texterkennung (OCR) 
von vorn herein aus. Nicht lesbare Textstellen und 
nicht lesbare oder nicht vorhandene Signaturen 
wurden bei der Erfassung mit einem speziellen 
Zeichen (@) versehen.

Die Bearbeitung im Bundesarchiv:
Arbeiten in den Access-Datenbanken

Trotz der guten Qualität der Scans und der im 
allgemeinen recht guten Qualität der abgeschrie-
benen Texte sind sehr umfangreiche Nachbearbei-
tungen notwendig:

- Im Zuge der Weiterentwicklung der Bilddaten-
bank wurde die Importschnittstelle für Bilder 
und Metatexte im Laufe des ADN-Projekts um 
vier Felder zu Formalangaben und drei inhalt-
liche Felder erweitert. Diese Felder wurden in 
der Access-Datenbank ergänzt. Nicht bewährt 
hat sich die Nutzung je einer Datenbank pro Lie-
ferung (was vom Bundesarchiv allerdings ge-
wünscht worden war). Hierdurch mussten die-
selben Bearbeitungsschritte in jeder Lieferung 
(= jeder Access-Datei) vorgenommen worden, 
weswegen alle Access-Datenbanken schließ-
lich zusammen geführt wurden. Bei einem 
derzeit in der Umsetzung befindlichen Pla-
kat-Digitalisierungsprojekt werden alle Texte
in einer Datenbank geliefert.

- Anfänglich wurden die Bilder und die Texte im 
„Rohzustand“ in die Datenbank importiert und 
dort nachbearbeitet. Es hat sich aber herausge-
stellt, dass die Bearbeitung effizienter in Access 
erfolgen kann. Es wurden die Fotografennamen 
zum Teil ergänzt, vereinheitlicht und mit dem 
korrekten Rechtekennzeichen versehen (Inter-
netfreigabe „Ja“, wenn das Bundesarchiv die 
digitalen Nutzungsrechte von den Rechteinha-
bern erhalten hat, „Nein“, wenn das Bundesar-
chiv diese Rechte nicht hat).

Die beiden bisher geschilderten Arbeitsschritte be-
ziehen sich auf die Bearbeitung aller Einträge in 
der jeweiligen Access-Datenbank, die folgenden 
jeweils auf alle Bilder und Texte einer Klassifika-
tionsgruppe innerhalb einer Datenbank.

- Es war mit dem Auftragnehmer vereinbart wor-
den, dass alle Bilder, deren Texte schlecht oder 
gar nicht zu lesen waren, in einem separaten, so 
genannten Klärungsstapel gespeichert würden. 
Dies hat sich allerdings nicht bewährt, da bei 
der Bearbeitung Bilder aus zwei verschiedenen 
Verzeichnissen überprüft und zum Teil angese-
hen werden mussten. Um dies zu ändern, hat 
Herrmann & Kraemer (ohne Zusatzkosten) ein 
Tool entwickelt, das alle Bilder aus den Klä-
rungsstapeln in die entsprechenden Verzeich-
nisse der „korrekt“ zu lesenden Bilder überführt 
hat. Alle Bilder einer Klassifikationsmappe lie-
gen dann nur noch in einem Verzeichnis vor. Die 
Bearbeitung der Bilder und Texte erfolgte an-
schließend pro einzelner Klassifikationsmappe.
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- Die von Herrmann & Kraemer korrekt er-
fassten Angaben der analogen Bilder müssen 
für die Bilddatenbank überarbeitet werden, 
um die Struktur der analogen Bildtexte in eine 
korrekte „digitale Syntax“ zu konvertieren: So 
wird beispielsweise aus der Klassifikations-
gruppe „I DDR Elb Chemie 1 Schkopau Buna 
1982“ (Mappenbezeichnung der analog vor-
liegenden Bilder) die Bilddatenbank-Klassifi-
kationsgruppe „Bild 183 ADN/E {Handel und 
Industrie, Gewerbekunde}/E I {Handel und In-
dustrie}/E I b {Gewerbe und Industrie (A-Z)}/
E I b Chemische Industrie {Chemische Indus-
trie (Salzsäure, Kohlensäure, Schwefelsäure, 
Fettchemie, Sauerstoff)}/E I b Chemische In-
dustrie 1 {Fabrikübersichten}/E I b Chemische 
Industrie 1a {Fabrikation A-Z der Orte}“. Auch 
müssen Einträge zu Ländern und Orten aus der 
Spalte „Klassifikation“ (zum Beispiel „I DDR 
BI Berlin 14 1964“) in die neue Spalte „Geo-
grafie Deutschland“ übertragen und an die in 
der Bilddatenbank notwendige Syntax ange-
passt werden („Berlin/1 Nacht, Winter, Zerstö-
rung/14 Winter“).

- Fehlende Kurztitel werden ergänzt bzw. aus-
sagelose oder propagandistisch eingefärbte, 
vorhandene Kurztitel ersetzt. So kommen die 
Kurztitel „Schöne DDR“ und „Wahl“ mehrere 
tausend Mal vor, bezeichnen aber höchst un-
terschiedliche Bildinhalte. Statt dessen werden 
Kurztitel aufgrund des vorhandenen Originalti-
tels gebildet oder - wenn dieser nicht eindeutig 
ist - nach einem Blick auf das gescannte Bild.

- Falls durch Blick auf den Rückseitenscan 
möglich (maximale Bildgröße und Schärfung 
des Bildes), werden uneindeutige Signaturen 
ergänzt. Wenn das nicht möglich ist, bekom-
men die Bilder eine vorläufige Signatur. Die 
korrekte Signatur wird nach dem Import durch 
Ausheben der analogen Vorlagen (Positiv bzw. 
Negativ) und der bei diesen vorhandenen Sig-
naturen in der Bilddatenbank nachgetragen.

- Anschließend werden die Texte der bearbei-
teten Klassifikationsgruppe als CSV-Datei ex-
portiert, die - zusammen mit den zugehörigen 
Scans - in einen speziellen Import-Ordner der 

Scan eines Panorama-Bilds: Berlin, Empfang des diplomatischen Korps durch Erich Honecker 29.6.1981.
Bundesarchiv, Bild 183-Z0629-030, Fotograf: Rainer Mittelstädt

Rückseite des Panorama-Bilds Bild 183-Z0629-030
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Bilddatenbank kopiert wird. Dafür wird ein 
spezieller Texteditor eingesetzt, da die Bearbei-
tung mit dem Windows-internen Editor Note-
pad zu langsam ist.

- Im Administrationsbereich der Bilddatenbank 
wird dann der Import angestoßen. Der sehr 
stabil und schnell arbeitende Importscanner 
der Bilddatenbank benötigt ca. 2 Sekunden 
pro Bild. Bilder und Texte, die nicht importiert 
werden können, werden in separate Errorver-
zeichnisse geschrieben, die jeweils das Datum 
des Importtages tragen. Das nicht importier-
bare Bild wird in diesem Errorverzeichnis ge-
speichert, so dass eine Fehlerkorrektur und ein 
späterer, erneuter Import möglich ist.

- Aufgrund von Problemen mit der verfügbaren 
Speicherkapazität wird das Verzeichnis mit den 
gescannten Rückseitentexten (.jpg) nach dem 
Import gelöscht.

Arbeiten in der Bilddatenbank

- Nach dem Import erfolgt eine Kontrolle in der 
Bilddatenbank: Sind alle Angaben vollständig? 
Wie viele Bilder wurden importiert? (Einige 
Bilder liegen bereits in der Datenbank vor. Sol-
che Scans und Texte werden nicht importiert, 
sondern in einem eigenen Fehlerverzeichnis 
abgelegt).

- Bei Bildern zu einer Person (= eine eigene 
Klassifikationsmappe) werden alle Bilder mit 
dem entsprechenden Personeneintrag aus dem 
Personenindex der Bilddatenbank versehen. 
Bei Bildern aus der Sachklassifikation werden 
bei jedem einzelnen Bild gegebenenfalls vor-
handene Personen identifiziert und indiziert.

- Durch Suche nach dem Fehlerkennzeichen 
XRAUTE werden diejenigen Rückseitentexte 
von Bildern ermittelt, die sich von Herrmann & 

unkorrigierte Einträge in der Access-Datenbank

überarbeiteter Eintrag und Bild in der Bilddatenbank DC5 (Layoutansicht)
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Kraemer nicht lesen ließen. Anhand der Signa-
tur wird das betreffende Negativ ausgehoben, 
bei dem die Rückseitentexte in der Regel in 
weitaus besser Qualität vorliegen. Die Fehlstel-
len werden in der Datenbank ergänzt.

Angesichts dieser komplexen Arbeitsschritte 
konnte erst zu Beginn des Jahres 2007 ein stabiler 
Workflow etabliert werden, der valide Aussagen 
über die zum Zeitpunkt der Inbetriebetriebnah-
me der DC-Online-Bilddatenbank vorliegenden 
Bildanzahl ermöglichte. 

Derzeit werden zuerst Bilder importiert, zu denen 
konkrete Benutzeranfragen vorliegen. Eine solche 
Benutzeranfrage kann unter Umständen den Im-
port von über tausend Bildern nach sich ziehen. 
Liegen keine aktuellen Benutzungsanfragen vor, 
so wurden zuerst Bilder und Texte von übergrei-
fendem Interesse (Klassifikationsgruppe „G“ = 
Gesellschaft, hier enthalten u.a. Staatsaktionen, 
Mauerbau, Grenzöffnung, Staatsrat, Parteien 
etc.) importiert. Anschließend folgen Städtebilder 
(Klassifikationsgruppe „B“), Bilder von Personen 
und schließlich die restlichen Bilder.

Zudem ist kein zusätzliches Personal für dieses 
große Projekt verfügbar gewesen, so dass die 
Nachbearbeitung der Bildtexte in der Access-Da-
tenbank und die Bildimporte quasi „nebenbei“ 
gemacht werden müssen. Derzeit werden pro Tag 
ca. 200 Bilder importiert, weswegen sich der Im-

port der Bilder voraussichtlich bis Ende 2008 er-
strecken wird.

Auch wenn erst ein Teil der Bilder importiert wur-
de (Stand Juni 2007: ca. 15.000), macht sich das 
Projekt bereits jetzt bezahlt, da nun umfangreiche 
Bildmengen zu speziellen Benutzeranfragen in 
kurzer Zeit in die Datenbank eingestellt werden 
können. Die Zusammenarbeit mit der Firma Herr-
mann & Kraemer verlief einwandfrei, die Qualität 
der Scans ist durchweg gut bis sehr gut und die 
Fehlerquote bei den abgeschriebenen Rückseiten-
texten lag im vereinbarten Rahmen. Zwei Liefe-
rungen wurden aufgrund zu hoher Fehlerquoten 
reklamiert und vom Auftragnehmer überarbeitet. 
Die Firma hat bei den Transporten der Bilder die 
notwendige Sorgfalt gezeigt und die Arbeiten ter-
min- und budgetgerecht abgeliefert. Eine Option 
auf die Digitalisierung weiterer 70.000 Bilder hat 
das Referat B 6 aufgrund mangelnder Personal-
ressourcen nicht wahrnehmen können; zudem wa-
ren die im Hinblick auf Benutzungen besonders 
interessanten Bilder bereits für das Projekt bereit 
gestellt worden.

Nach holprigem Beginn konnte das Projekt aber 
am Ende erfolgreich abgeschlossen werden. Im 
Hinblick auf zukünftige Digitalisierungsprojekte 
wird insbesondere das Bildarchiv die mit der Di-
gitalisierung dieser großen Bildmengen gemach-
ten Erfahrungen mit Sicherheit nutzbringend ver-
werten können.

Oliver Sander

Anmerkung

1) Zum Bestand Bild 183 vgl. Brigitte Kuhl, Oliver Sander: 
„Der Sozialismus siegt“ oder der „offizielle“ Blick. Die 
fotografische Überlieferung der DDR im Spiegel eines 
Bundesarchiv-Bestands, in: Rundbrief Fotografie, Vol. 
13 (2006), No.4, S. 5-10.
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Auf „Ihre Nachricht vom 9. VIII. 1939“ bezieht 
sich die Generaldirektion der Post-, Telegraphen- 
und Telephonverwaltung der Schweiz in ihrem 
Schreiben vom 21. VII. 1952 (!) an das deutsche 
Bundesministerium für das Post- und Fernmel-
dewesen in Frankfurt (Main)1. Gleichzeitig über-
sendet sie einen Durchschlag ihrer Nachricht vom 
gleichen Tag an die „Direction générale des PTT“ 
der Niederlande2. Gegenstand des Schreibens ist 
der „Flugzeugunfall auf der Linie Frankfurt(M)-
Mailand am 1. X. 1938“3.

Das Lufthansa-Flugzeug D-AVFB, das dem Post-
transport diente, war am 1. Oktober 1938 auf dem 
Weg nach Mailand verschollen. Erst fast ein Jahr 
später, im Juli 1939, wurden im Gemelli-Eiskorri-
dor über dem Cengalo-Gletscher (Bergell, Kanton 
Graubünden, Schweiz) verschiedene Bruchstücke 
der Maschine gefunden. Das Flugzeug selbst, sei-
ne Insassen und die Postsendungen blieben jedoch 
verschwunden.

Am 14. Juli 1952 entdeckte ein Bergführer in 
dieser Gegend, an einer gefährlichen und schwer 
zugänglichen Stelle, einen niederländischen Post-
sack, den er nur mit Hilfe seines Eispickels aus 
dem Eis ziehen konnte. Der bereits stark verrot-
tete Postsack riss dabei in Fetzen. Mit viel Mühe 
konnte der Bergführer dennoch 142 Postsen-
dungen4 bergen; alle stammten aus den Nieder-
landen und waren für Bestimmungsorte in Italien 
und Malta bestimmt.

Die Schweizer Generaldirektion kommt zu dem 
Schluss: „Angesichts des Zustands und des hohen 
Alters aller dieser Sendungen halten wir es für 
angezeigt, sie nicht an ihre Bestimmungsorte zu 
leiten, sondern sie für alle Fälle Ihrer Generaldi-
rektion als Einschreibesendung zu übermitteln“5.
Die gleiche Linie verfolgt die Schweizer Gene-
raldirektion, als sie dem Bundesministerium für 
das Post- und Fernmeldewesen am 31. Juli 1952 
mitteilt: „Am 23. Juli haben nun schweizerische 
Grenzwärter in der gleichen Gegend weitere 
Briefpostgegenstände aufgelesen, die für Italien 
und weiter bestimmt waren und vom gleichen 
Flugzeug herrühren dürften. Darunter befinden 

sich 13 Briefe und eine Postkarte aus Deutsch-
land, die wir Ihnen angeschlossen zusenden.“ Sie 
fügt vorsichtig hinzu: „Es befinden sich Brief-
schaften aus dem jetzigen Ostdeutschland dabei, 
deren Rückgabe an die Absender vielleicht besser 
unterbleiben sollte“6.

Mit der „Frage, was mit diesen Sendungen ge-
schehen soll, nachdem seit der Einlieferung 14 
Jahre verstrichen sind“, befasst sich dann ein 
ausführlicher Aktenvermerk des für den Luftpost-
dienst zuständigen Referatsleiters I L, Oberpostrat 
Schuch7:

„Ihre Weiterleitung an die auf den Briefum-
schlägen genannten Empfänger dürfte nicht 
mehr in Frage kommen. Zum einen haben 
die Sendungen nach rund 14 Jahren die Ei-
genschaft von eigentlichen persönlichen 
Mitteilungen verloren, der Inhalt der Ge-
schäftspost ist ohnehin längst überholt; zum 
anderen darf nicht unberücksichtigt bleiben, 
daß die Sendungen, wie Stichproben erga-
ben, zum Teil Ausführungen enthalten, die 
im Hinblick auf die veränderten politischen 
Verhältnisse besser nicht mehr den Empfän-
gern zur Kenntnis kommen.

Die 2. Möglichkeit, die Sendungen an die 
Absender zurückzuleiten, ist bedenkenfrei, 
soweit diese in der Bundesrepublik ihren 
Wohnsitz haben. Dagegen dürfte es nicht 
zweckmäßig sein, den in der sowjetischen 
Zone wohnenden Absendern die Sendungen 
wieder zuzuschicken, da unerwünschte 
Schwierigkeiten dadurch entstehen könnten, 
wenn der Inhalt den derzeitigen Machthabern 
bekannt würde. Zur Zeit der Abfassung der 
Briefe (Herbst 1938) bestanden erhebliche 
politische Spannungen zwischen Deutsch-
land und den Oststaaten, und so erklärt es 
sich, daß z.T. harte Ausdrücke gegen die 
Tschechoslowakei gebraucht wurden. Eine 
Rücksendung an die Absender in der So-
wjetzone kann deshalb nur insoweit in Frage 
kommen, als es sich um reine Geschäftspost 
handelt.

Briefe aus dem Eis.
Eine Geschichte aus den Akten des Bundespostministeriums

Beiträge – Abteilung B
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Bei dieser Sachlage sollte mit den aufgefun-
denen Sendungen wie folgt verfahren wer-
den:
1.) Liegt der Absendeort im Bundesgebiet, 
so werden die Sendungen an die Absender 
zurückgeschickt. Eine Nachsendung bei 
Wohnungswechsel in das sowjetisch besetz-
te Gebiet ist durch entsprechenden Vermerk 
auf dem Umschlag auzuschließen.
2.) Liegt der Absendeort in der Sowjetzo-
ne, so sind diejenigen Sendungen, die aus-
schließlich Geschäftspost betreffen, den 
Absendern zurückzuleiten; Sendungen mit 
privatem Inhalt sind dagegen der Rückbrief-
stelle8 der OPD Frankfurt (Main) zu über-
geben mit dem Ersuchen festzustellen, ob 
in den Briefen rechtserhebliche Urkunden 
und dergleichen enthalten sind. In diesem 
Falle soll die Rückbriefstelle die Absender 
entsprechend benachrichtigen. Alle anderen 
Sendungen sind bei der Rückbriefstelle eine 
angemessene Zeit zu lagern und später zu 
vernichten.

In jedem Falle ist durch ein kurzes Anschrei-
ben darauf hinzuweisen, daß es sich um Post 
handelt, die durch Flugzeugunglück seit 
1938 verschollen war und jetzt erst aufge-
funden worden ist.

Nachdem einige Tageszeitungen über das 
Auffinden von Postsendungen des seinerzeit 
verunglückten Flugzeugs berichtet haben, 
werden interessierte Absender sicherlich an 
die DBP herantreten. Aus dem Schweigen 
der Absender kann zu gegebener Zeit ge-
schlossen werden, daß sie mit der Vernich-
tung der bei der Rückbriefstelle lagernden 
Sendungen einverstanden sind“9.

Abschließend verfügt Oberpostrat Schuch: „I L 410

zur weiteren Veranlassung“.

Ob die Absender der Sendungen nach 14 Jahren 
tatsächlich noch ermittelt werden konnten, ist 
nicht überliefert.

Sabine Herrmann

Anmerkungen

1) Das am 1. April 1950 aus der Hauptverwaltung für das 
Post- und Fernmeldewesen des Vereinigten Wirtschafts-
gebietes in Frankfurt am Main entstandene Bundesmini-
sterium für das Post- und Fernmeldewesen verlegte erst 
im November 1954 seinen Sitz nach Bonn. Vgl. Hans 
Steinmetz, Dietrich Elias: Geschichte der Deutschen 
Post, Band 4, 1945 bis 1978; Bonn 1979.

2) Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie. 
Das Schreiben nach Den Haag ist in französischer Spra-
che, der offiziellen Sprache des Weltpostvereins, ver-
fasst. BArch, B 257/18.719.

3) Der Bezugsvorgang lässt sich in dem im Bundesarchiv 
in Berlin verwahrten Bestand R 4701 Reichspostmini-
sterium nicht ermitteln.

4) „9 zum Teil sehr beschädigte Einschreibesendungen, 
86 Briefe in relativ gutem Erhaltungszustand, 30 sehr 
schadhafte Briefe, 17 Postkarten“, Generaldirektion der 
Post, Telegraphen- und Telephonverwaltung, Bern, an 
die Direction générale des PTT, Den Haag, vom 21. Juli 
1952. BArch, B 257/18.719.

5) Generaldirektion der Post, Telegraphen- und Telephon-
verwaltung, Bern, an die Direction générale des PTT, 
Den Haag, vom 21. Juli 1952. BArch, B 257/18.719, 
Übersetzung aus dem Französischen.

6) Über 300 weitere Briefe, v.a. aus den Niederlanden, 
wurden am 21. und 26. Juli 1952 von Schweizer Grenz-
beamten in der gleichen Gegend gefunden, darunter „7 
Briefe, die die Anschrift des verstorbenen Benito Mus-
solini tragen“. Generaldirektion der Post, Telegraphen- 
und Telephonverwaltung, Bern, an die Direction géné-
rale des PTT, Den Haag, vom 13 und 14. Aug. 1952. 
BArch, B 257/18.719.

7) Geschäftsverteilungsplan des Bundesministeriums für 
das Post- und Fernmeldewesen, Stand 1. Juli 1952.

8) Bei jeder Oberpostdirektion bestehende Dienststelle, bei 
der zur Wahrung des Postgeheimnisses besonders ver-
pflichtete Beamte berechtigt waren, unzustellbare oder 
von der Postbeförderung ausgeschlossene Sendungen 
zur Ermittlung des Absenders zu öffnen. Vgl. Handwör-
terbuch des Postwesens. Herausgegeben vom Bundes-
ministerium für das Post- und Fernmeldewesen, Frank-
furt (Main), 1953.

9) Undatierter Aktenvermerk, BArch, B 257/18.719.
10) Postinspektor Hauschild, zuständig u.a. für „Beschwer-

den und Nachfragen im Luftpostbriefverkehr“, vgl. Ge-
schäftsverteilungsplan des Bundesministeriums für das 
Post- und Fernmeldewesen, Stand 1. Juli 1952.
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Der Bestand R 4601 Generalinspektor für das Deutsche Straßenwesen

Die bestehenden Verhältnisse in den 1920er/An-
fang 1930er Jahren hinsichtlich der Straßenver-
waltung in der jeweils landeshoheitlichen Zustän-
digkeit einerseits und dem (Reichs-)Gesetzgeber 
andererseits sowie die zunehmende Blockierung 
der Straßenbaupläne aus Reichsbahn- und Finanz-
kreisen, aber auch aus den Ländern und Provin-
zen erzwangen gewissermaßen die Notwendig-
keit einer Neuorganisation des Straßenwesens in 
Deutschland, die nicht lange nach der Machter-
greifung durch die Hitlerdiktatur auf sich warten 
ließ. Adolf Hitler war noch keine zwei Wochen 
Reichskanzler, als er im Kabinett den Bau von 
kreuzungsfreien Autofahrbahnen zur Diskussion 
stellte1. Bereits am 11. Februar 1933 verkündete 
er die „Inangriffnahme und Durchführung eines 
großzügigen Straßenbauplanes“, mit dem sowohl 
ein modernes Verkehrssystem geschaffen als auch 
die Arbeitslosigkeit wirkungsvoll bekämpft wer-
den sollte, erntete damit aber auch den Wider-
spruch von Reichsbahn-Generaldirektor Dorp-
müller2 und Reichsfinanzminister Graf Schwerin 
von Krosigk3. Zielstrebig diskutierte er dennoch 
mit Verkehrsexperten und führenden Vertretern 
der Wirtschaft über die Notwendigkeit von Auto-
bahnen4.

Schon am 27. Juni 1933 verkündete die Reichsre-
gierung die Bildung des Unternehmens „Reichsau-
tobahnen“5, welches zunächst als ein Zweigunter-
nehmen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft 
fungierte. Einen Tag darauf6 ernannte Hitler den 
linientreuen, hochintelligenten Bauingenieur Dr. 
Fritz Todt zum „Generalinspektor für das deut-
sche Straßenwesen“7. Mit dem späteren „Erlass 
über den Generalinspektor für das deutsche Stra-
ßenwesen“ vom 30. November 1933 wurde Todt 
auch der Geschäftsbereich des Unternehmens 
„Reichsautobahnen“ übertragen. Im Erlass heißt 
es: „Für die Durchführung des Baues der Reichs-
autobahnen ... wird eine oberste Reichsbehörde 
mit dem Sitz in Berlin errichtet, deren Leiter die 
Amtsbezeichnung ‚Generalinspektor für das deut-
sche Straßenwesen‘ erhält. Er wird vom Reichs-

präsidenten auf Vorschlag des Reichskanzlers er-
nannt und untersteht dem Reichskanzler“8.

Hitler war von der Eignung Todts überzeugt, nach-
dem er dessen so genannten „Braunen Bericht“9,
eine Denkschrift über „Straßenbau und Straßenver-
waltung“, in der Todt sich mit den bisherigen Ver-
hältnissen des Straßenbaues in Deutschland aus-
einandersetzt und Zielstellungen für die Zeit des 
Nationalsozialismus formuliert, gelesen hatte10.

Die neue Behörde hatte die Aufgabe, den Bau der 
„Reichsautobahnen“ und die Unterhaltung der 
Landstraßen, soweit sie bisher zur Zuständigkeit 
des Reichsverkehrsministers gehört hatten, zu or-
ganisieren11.

Gesetzesgrundlagen

Das „Gesetz über die Errichtung eines Unter-
nehmens Reichsautobahnen“ vom 27. Juni 1933, 
mehr noch die erste Verordnung dazu vom 7. Au-
gust 193312 und das „Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes über die Errichtung eines Unternehmens 
Reichsautobahnen“ vom 18. Dezember 193313

schufen dem Generalinspektor ein Fundament an 
Vollmachten und Befugnissen, welches ihn in die 
Lage versetzte, die von der Reichsführung gestell-
ten Ziele schnellstmöglich durchzusetzen. Dazu 
gehörten das Recht auf Linienführung und Aus-
gestaltung der Reichsautobahnen ebenso wie das 
Recht auf Gebührenerhebung, das Enteignungs-
recht und die Übernahme der staatlichen Hoheits-
rechte über die Autobahnen14.

Mit dem „Gesetz über die einstweilige Neurege-
lung des Straßenwesens und der Straßenverwal-
tung“ vom 26. März 193415 wurde zudem die Ein-
teilung der Straßen in

- Kraftfahrbahnen, später „Reichsautobahnen“,
- Reichsstraßen,
- Landstraßen I. Ordnung und
- Landstraßen II. Ordnung 

Beiträge – Abteilung R
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festgelegt sowie weitere Regelungen hinsichtlich 
der Verteilung der Straßenbaulast, der Verwaltung 
der Reichsstraßen und der Landstraßen I. Ord-
nung, der Straßenaufsicht usw. getroffen. Eine 
weitestgehende Generalvollmacht wurde dem Ge-
neralinspektor mit der in § 1 niedergeschriebenen 
Formulierung „Der Generalinspektor für das deut-
sche Straßenwesen bestimmt, welche Straßen den 
Bestimmungen dieses Gesetzes unterliegen und 
welche Straßen die Eigenschaften von Reichs-
straßen und von Landstraßen I. und II. Ordnung 
haben“16 erteilt.

Die mit den genannten Gesetzesgrundlagen ge-
schaffenen Voraussetzungen widerspiegelten sich 
sehr bald in Aufbau und Organisation der Dienst-
stelle des Generalinspektors für das deutsche 
Straßenwesen.

Organisation und Struktur

So umfasste der Geschäftsbereich des Generalin-
spektors im Jahre 1934 die beiden großen Zustän-
digkeitsbereiche Landstraßen und Reichsauto-
bahnen sowie sich daraus ergebende Verbindungen 
zu den 30 Obersten Straßenbaubehörden mit 176 
Landesbau-, Straßen- und Flussämtern der Län-
der und Provinzen einerseits und den 15 Ober-
sten Bauleitungen mit 65 Bauabteilungen für die 
Kraftfahrbahnen andererseits17. Daraus resultierte 
die innere Dienststellenstruktur wie folgt - dem 
Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen 
waren vier Abteilungen zugeordnet:

- Abteilung Landstraßen (L),
- Abteilung Verwaltung (V),
- Abteilung Forschung/Ausstellung/Kongress (F),
- Abteilung Reichsautobahnen (A).

Weiterhin war dem Generalinspektor ein Land-
schaftsberater zugeordnet.

Den Abteilungen L und A waren neben einem ge-
meinsamen Presse- und Sozialpolitischen Refe-
renten jeweils fünf Referenten (L1 bis L5 und A1 
bis A5) unterstellt, deren Arbeitsgebiete sich auf 
die Zusammenarbeit mit den Straßenbaubehörden 
in Ländern und Provinzen sowie mit den Obersten 
Bauleitungen der Kraftfahrbahnen erstreckten. 
Danach ergaben sich folgende (territoriale) Zu-
ständigkeiten:

Abteilung L – Landstraßen:

L1: Hannover, Oldenburg,  Braunschweig, West-
falen, Rheinprovinz, Hessen-Kassel, Schaum-
burg-Lippe, Lippe-Detmold,

L2: Bayern, Baden, Württemberg, Hohenzollern, 
Land Hessen, Hessen-Wiesbaden,

L3: Thüringen, Land Sachsen, Oberschlesien, 
Niederschlesien, Ostpreußen,

L4: Brandenburg, Grenzmark, Pommern, Meck-
lenburg, Schleswig-Holstein, Provinz Sach-
sen, Anhalt,

L5: Allgemeine Angelegenheiten des Landstra-
ßenwesens, Sonderaufgaben, Arbeitsbeschaf-
fung.

Abteilung A - Reichsautobahnen

A1: Bauleitungen Stettin, Hannover, Altona,
Königsberg,

A2: Bauleitungen Breslau, Dresden, Halle,
Kassel,

A3: Bauleitungen Essen, Köln, Frankfurt/Main,
A4: Bauleitungen München, Stuttgart, Nürnberg,
A5: Sonderaufgaben: Beleuchtung, Tankstellen, 

Baugrundfragen, Baukontrolle des Beton-
deckenbaus.

Bereits im Sommer 1934 legte Todt einen ersten 
Bericht über die Tätigkeit seiner Behörde vor18.
Eine Übersicht über die dem Generalinspektor 
unterstellten Straßenbaubehörden aus dem Jahre 
1935 verdeutlicht das Streben nach einer stark 
zentralisierten Anbindung der Straßenbauaufga-
ben in Deutschland19.

Organisatorische Veränderungen

Nachdem durch eine Erklärung Hitlers am 30. 
Januar 1937 das Deutsche Reich die uneinge-
schränkte Hoheit über die Deutsche Reichsbahn 
wieder an sich genommen hatte und die Deutsche 
Reichsbahn durch das Gesetz vom 10. Februar 
1937 in eine reine Reichsverwaltung umgewan-
delt worden war, sollten die Reichsautobahnen 
eine ähnliche Stellung erhalten wie die deutsche 
Reichsbahn. Dies geschah im „Gesetz zur Neu-
regelung der Verhältnisse der Autobahn“ vom 
1. Juli 1938 und durch die „3. Verordnung zur 
Durchführung des Gesetzes über die Errichtung 

Beiträge    Abteilung R
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Schreiben der Reichspropagandaleitung der NSDAP an den Generalinspektor mit der Bitte um eine Drehgenehmigung für Leni
Riefenstahl.
Bundesarchiv, R 4601/1309
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eines Unternehmens ‚Reichsautobahnen‘“ vom 1. 
Juni 193820. Fritz Todt wurde zum Vorsitzenden 
des Vorstandes der Reichsautobahnen ernannt. 
Die Dienststellen der Gesellschaft wurden unmit-
telbare Reichsbehörden. Damit verlor das Unter-
nehmen Reichsautobahnen seinen Charakter als 
Gesellschaft. Das in allen Behörden des „Dritten 
Reichs“ praktizierte „Führerprinzip“ dominierte 
spätestens seit Erlass dieses Gesetzes auch die 
Organisation der Reichsautobahnen.

Mit dem schnellen Voranschreiten der politischen 
und wirtschaftlichen Prozesse in Deutschland, mit 
der Wiederaufrüstung, mit der Herstellung immer 
neuer politisch-organisatorischer Strukturen im 
Reichsgebiet, dem Einmarsch in Österreich und in 
das Sudetenland, mit der Errichtung des Westwalls 
nach der Besetzung des entmilitarisierten Rhein-
landes und schließlich mit Beginn und Verlauf 
des Krieges bildeten sich immer neue und andere 
Organisationseinheiten und Arbeitsschwerpunkte 
innerhalb der Dienststelle heraus.

Die Obersten Bauleitungen der Reichsauto-
bahnen wurden um gleichartige Behörden in den 
okkupierten Gebieten erweitert. In den Bau des 
Westwalls ab Mitte 1938 wurden die 22 Oberbau-
leitungen  an der deutschen Westgrenze fest inte-
griert, nachdem Hitler unter schweren Vorwürfen 
gegen den Generalstab des Heeres diese Aufgabe 
kurzerhand Todt übertrug - es war die Geburts-
stunde der „Organisation Todt“. Ihren ersten Sitz 
hatte sie als Abteilung West in Wiesbaden.

In den Akten des Generalinspektors für das deut-
sche Straßenwesen widerspiegelt sich vielfältig 
eine Aufgabenverflechtung mit anderen Ministe-
rien (zum Beispiel Reichsverkehrsministerium, 
Reichsfinanzministerium) und der NSDAP. Doku-
mentiert ist ebenso das Zusammenwirken mit vie-
len anderen Organisationen, u.a. dem Nationalso-
zialistischen Bund Deutscher Technik (NSBDT), 
der Deutsche Arbeitsfront (DAF), dem National-
sozialistischen Kraftfahrkorps (NSKK) und dem 
Deutschen Automobilclub (DDAC).
Der Geschäftsverteilungsplan des Generalin-
spektors vom 28. Oktober 1938 bringt deutlich 
zum Ausdruck, dass man bereits auf Höhe der 
politischen Entwicklung war. Direkt dem Ge-
neralinspektor unterstellt waren jetzt nicht nur 
die vier Abteilungen, sondern auch drei weitere 

Geschäftsbereiche: Forschung, NSDAP-Verbin-
dungen, Reichsverteidigung und Abwehr21.

Fritz Todt hatte eine Vielzahl politischer Ämter 
inne. Seit 1933 war er nicht nur Generalinspek-
tor für das deutsche Straßenwesen, sondern auch 
Leiter des Hauptamtes für Technik der NSDAP, 
1938 wird er Generalbevollmächtigter für die 
Regelung der Bauwirtschaft, 1940 Reichsmini-
ster für Bewaffnung und Munition sowie Gene-
ralinspektor für die Sonderaufgaben im Vierjah-
resplan, 1941 Generalinspektor für Wasser und 
Energie. Auf dem Höhepunkt seiner politischen 
Karriere kommt Todt bei einem Flugzeugabsturz 
am 8. Februar 1942 nahe dem „Führerhauptquar-
tier“ bei Rastenburg/Ostpreußen ums Leben. Sein 
Amt übernimmt schon am 9. Februar 1942 Albert 
Speer.

Überlieferung und Erschließung

Die im Bestand R 4601 Generalinspektor für das 
Deutsche Straßenwesen zusammengefasste Über-
lieferung setzt sich aus mehreren Teilen aus der 

Dr. Fritz Todt, Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen.
Bundesarchiv, Bild 146-1969-146-01
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ehemaligen DDR und der Bundesrepublik zusam-
men. Dazu gehören etwa 2.300 Akten und fast 
1.800 Karteiblätter aus dem ehemaligen Zentralen 
Staatsarchiv der DDR, die dort früher als Bestand 
46.01 geführt wurden und in einer Findkartei mit 
zum Teil sehr allgemeiner und ungenauer Titel-
aufnahme erfasst waren.

Aus dem Bundesarchiv kamen die Akten der 
nachfolgend beschriebenen Bestände R 65 I bis 
R 65 IV dazu. Hier lagen Findbücher mit präzisen 
Titelaufnahmen und Enthält-Vermerken vor.

- Zum Bestand R 65 I gehörten neben der „Brau-
nen Denkschrift“ Todts weitere 34 Akten aus 
US-Rückgaben mit einer Laufzeit von 1934 bis 
1945. Weiterhin sind Akten der Bauabteilung 
Wittlich 1941 (1), der Abteilung Wiesbaden 
1938-1943 (2) sowie die Handakten Böttger 
1938-1945 (11), Bonacker 1937, 1942-1944 
(2), Dittrich 1926-1952 (67), Schönleben 1939-
1944 (6) und Nachträge 1939 (1) überliefert.

- Der Bestand R 65 II enthielt 141 Akten der 
Reichsautobahndirektion Berlin und ist 1962 
durch den Bundesminister für Verkehr an das 
Bundesarchiv übergeben worden22.

- Der Bestand R 65 III war eine Erlass-Samm-
lung des Generalinspektors23.

- Der Bestand R 65 IV enthielt Personalakten, 
von denen 112 Akten erschlossen und weitere 
12 lfm unerschlossen sind.

- Insgesamt umfasst der Bestand Generalinspek-
tor für das deutsche Straßenwesen ca. 84 lfm.

Die Erschließung des Bestandes erfolgte anhand 
der oben genannten vorliegenden Findmittel mit-
tels Eingabe in die Datenbank BASYS-S des Bun-
desarchivs mit dem Zwecke der Onlinestellung 
der Findbuchangaben im Januar 2007. Eine de-
taillierte Überprüfung der Verzeichnungsangaben 
wurde aus Zeitgründen bis auf einige Ausnahmen 
nicht vorgenommen. Bei der Verzeichnung wurden 
die Archivsignaturen des Potsdamer Bestandes 
weitgehend beibehalten, jedoch erhielt bei vorge-

fundenen Akten mit Bandnummerierungen jeder 
Band eine eigene Archivsignatur. Die Signaturen 
beginnen:

- bei Nr. 1 für den ehemaligen Bestand 46.01,
- bei Nr. 3001 für den ehemaligen Bestand R 65 I,
- bei Nr. 4001 für den ehemaligen Bestand R 65 II,
- bei Nr. 5001 für den ehemaligen Bestand R 65 III,
- bei Nr. 10001 für den ehemaligen Bestand R 65 IV.

Die bereits erschlossenen 112 personenbezogenen 
Akten sind neu verzeichnet worden, jedoch nicht 
Bestandteil des Findbuches. Die vorgefundene 
Klassifikation wurde zum größten Teil erneuert 
und orientiert sich sowohl an der Organisations-
struktur des Bestandsbildners als auch an seinen 
sachlichen Zuständigkeiten. Die innere Ordnung 
der Akten wurde beibehalten. Der Bestand ist be-
reits aus Stehordnern in Mappen umgelagert wor-
den.

Ergänzende Überlieferungen

Im Hauptarchiv der NSDAP (NS 26) sind Reste 
des Schriftwechsels Todts (4 Bde., 1932-1942) 
und Akten der Abteilung Wiesbaden des Gene-
ralinspektors für das deutsche Straßenwesen über 
den Bau des Westwalls überliefert (3 Bde., 1938-
1940).

Weitere Akten befinden sich außerdem vor allem 
in den Beständen R 2 Reichsfinanzministerium, 
R 3 Reichsministerium für Rüstung und Kriegs-
produktion, R 5 Reichsverkehrsministerium, R 43 
Reichskanzlei, R 50 I Organisation Todt, R 50 II 
Transporteinheiten Todt/Speer, NS 24 National-
sozialistisches Kraftfahrkorps. Im Bildarchiv des 
Bundesarchivs befindet sich eine Reihe von Bil-
dern u.a. zu den Themen Generalinspektor für das 
deutsche Straßenwesen, Reichsautobahnen und 
Organisation Todt. Amtsblatt war ab 1934 „Die 
Straße“, zuletzt das „Ministerialblatt Speer“.

Karl-Heinz Friedrich
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Anmerkungen

1) Franz W. Seidler (im Folgenden: Seidler): Fritz Todt, 
Baumeister des Dritten Reiches, München-Berlin, 1986, 
S.97.

2) Dorpmüller hatte bis dahin die Autobahn auch als wirt-
schaftliche Konkurrenz für die Stellung der seit der
Inflationszeit schwer angeschlagenen Reichsbahn be-
trachtet.

3) Seidler, S. 97.
4) Karl-Heinz Friedrich: „Tunlich geradlinig“. Die Grün-

dung des Vereins „HAFRABA“ 1926 und der Bau der 
deutschen Autobahnen. In: Mitteilungen aus dem Bun-
desarchiv, Heft 2/2006, S. 71 ff.

5) RGBl. II 1933, S. 509.
6) Seidler, S. 99.
7) Fritz Todt (* 4. September 1891 in Pforzheim; † 8. Fe-

bruar 1942 bei Rastenburg, Ostpreußen) studierte Bau-
ingenieurwesen in München und Karlsruhe. Im Ersten 
Weltkrieg Offizier und Flugzeugbeobachter. Nach Ab-
schluss des Studiums zunächst im Kraftwerksbau tätig, 
später im Straßenbaubereich der Münchener Bauunter-
nehmung Sager & Woerner. Seit 1922 in der NSDAP, 
1931 Standartenführer der SA. 1931 Promotion zum 
Doktor der Ingenieurwissenschaften. Ab 1933 General-
inspektor für das deutsche Straßenwesen. Leiter des NS-
BDT (Nationalsozialistischer Bund deutscher Technik), 
der auf der Plassenburg bei Kulmbach eine Schulungs-
anlage betrieb. Als Generalinspektor ab 1938 Leiter des 
Baues des Westwalls, später des Atlantikwalls. Die nach 
ihm benannte Organisation Todt (OT) wurde im Zweiten 
Weltkrieg u.a. in den eroberten Gebieten eingesetzt. De-
zember 1938 Generalbevollmächtigter für die Bauwirt-
schaft. März 1940 Reichsminister für Bewaffnung und 
Munition. Bei Kriegsbeginn Ernennung zum General-
major der Luftwaffe. Am 4. September 1941, anlässlich 
seines 50. Geburtstages, gründete er die Dr.-Fritz-Todt-
Stiftung zur Förderung des Technikernachwuchses. T. 
ist auf dem Invalidenfriedhof in Berlin beigesetzt.

8) RGBl. I 1933, S. 1057.
9) benannt nach der Farbe seines Einbandes.
10) BArch, R 4601/3125.
11) Seidler, S. 101.
12) RGBl. II 1933, S. 521.
13) RGBl. I 1933, S. 1081.
14) RGBl. II 1933, S. 509.
15) RGBl. I 1934, S. 243.
16) RGBl. I 1934, S. 243 Todt ging die Regelung für die 

Landstraßen II. Ordnung allerdings nicht weit genug. Er 
forderte die Übertragung der Verwaltung der Landstra-
ßen II. Ordnung von den Kreisen auf die Länder und 
preußischen Provinzen, BArch, R 4601/7.

17) BArch, R 4601/1286.
18) Rundschreiben des Generalinspektors für das deutsche 

Straßenwesen, Nr. 132 vom 30. August 1934, BArch R 
4601/1286.

19) BArch, R 4601/1.
20) Seidler, S. 145.
21) BArch, R 4601/3038.
22) Vgl. Dienstakten Bundesarchiv, Az. 3115/4, Vermerk 

vom 31. Januar 1962.
23) Diese Erlass-Sammlung ist im Jahre 1957 im Rahmen 

eines Forschungsauftrages des Bundesverkehrsmini-
steriums von der Arbeitsgruppe Straßenverwaltung der 
Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen e.V. auf-
gearbeitet worden. Unter dem Forschungstitel „Samm-
lung und Sichtung der Erlasse des ehemaligen Gene-
ralinspektors für das deutsche Straßenwesen und der 
vormaligen Reichsautobahndirektion über Autobahnen 
und Landstraßen“  ist sie durch Regierungsbaurat Frie-
del aus München erstellt worden, auch unter dem Ge-
sichtspunkt, welche Erlasse zu diesem Zeitpunkt noch 
Gültigkeit für das Bundesgebiet besaßen (Vgl. ehema-
liges Findbuch R 65 III).
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Die im Verlaufe des Jahres 2006 im größeren Um-
fang erfolgte Online-Stellung von Findmitteln zur 
Überlieferung des Ministerrates der DDR (MR) 
bietet Anlass, dem interessierten Leserkreis eini-
ge Ausführungen zur Erschließung des Bestandes  
zugänglich zu machen.

DC 20 ist einer der vielbenutzten Bestände des 
Bundesarchivs und dies zu allen nur möglichen 
Benutzungszwecken. Waren es in den 1990er Jah-
ren in erster Linie die Beschlüsse des MR, die zur 
Prüfung rechtlicher Belange herangezogen wur-
den, sind es mittlerweile wohl vermehrt die wis-
senschaftlichen Anliegen, die die Überlieferung 
‚gebrauchen‘.

Im Zuge von Umstrukturierungen in der Abtei-
lung DDR zum 1. Januar 2002 wurden Zielverein-
barungen abgeschlossen, die die prioritäre Bear-
beitung des Bestandes vorsahen. Die personellen 
Kapazitäten eines ab diesem Zeitpunkt größeren 
Referates sollten entsprechend zum Einsatz kom-
men. Es bot sich an, Kräfte zu bündeln, um die 
Überlieferung der Regierung der DDR von ca. 
1.140 lfm in absehbarer Zeit endgültig erschlos-
sen präsentieren zu können.

Der Ministerrat - Institutionsgeschichtliche 
Grundlagen

Die Aufgaben der Regierung der DDR, erst ab 
1954 offiziell als Ministerrat der DDR (MR) be-
zeichnet, werden in den Verfassungen der DDR 
nur jeweils knapp beschrieben. Konkrete Rege-
lungen enthalten die Gesetze über die Regierung 
bzw. über den MR1.

Die Stellung des MR im Staatsapparat der DDR 
war in den 41 Jahren seines Bestehens gesell-
schaftlichen Entwicklungen unterworfen. Auch 
sein Verhältnis zur staatsführenden Partei, der 
SED, unterlag Schwankungen. Bei Gründung der 
DDR spiegelte sich sowohl in der Zusammenset-
zung der Regierung als auch in ihren Kompetenzen 

und ihrer Wirksamkeit eine aktive Blockpolitik 
der SED-Führung wider. In den 1960er Jahren 
nahm die staats- und kaderpolitische Dominanz 
der SED auch im MR stetig zu und erreichte mit 
der Verankerung der „führenden Rolle“ der SED 
in der Verfassung von 1968 und dem MR-Gesetz 
von 1972 einen Höhepunkt. Zwar blieb die Be-
setzung der Funktionen dem Grundsatz treu, dass 
jede der Blockparteien im MR einen Stellvertre-
ter des Vorsitzenden stellte, allerdings wuchs die 
Beteiligung der SED insgesamt und manifestierte 
sich bis zum November 1989 durch personelle 
Funktionsdopplungen in der „Staats- und Partei-
führung“.

Auf einige grundlegende Aufgaben und die Orga-
nisation des Ministerrates der DDR soll im Fol-
genden näher eingegangen werden.

In der ersten Verfassung der DDR vom 7. Oktober
1949 wurde bestimmt: „Die Regierung der Re-
publik besteht aus dem Ministerpräsidenten und 
den Ministern2. ... Die Volkskammer bestätigt 
die Regierung und billigt das von ihr vorgelegte 
Programm“3. Von der Regierung konnten unmit-
telbar Gesetzesvorlagen in die Volkskammer zur 
Beschlussfassung eingebracht werden4.

Die Regierung übte die Aufsicht in den Angele-
genheiten aus, in denen der Republik das Recht 
der Gesetzgebung in Abgrenzung zu den Kom-
petenzen der Länder zustand. Soweit die Gesetze 
nicht von den Verwaltungen der Republik ausge-
führt wurden, konnte sie allgemeine Anweisungen 
erlassen und war ermächtigt, die Ausführung die-
ser Gesetze und Anweisungen zu überwachen5.

Als Gremium der Beschlussfassung durch die Pro-
visorische Regierung der DDR wurden in der Ge-
schäftsordnung gemeinschaftliche Sitzungen bzw. 
die schriftliche Bestätigung von Umlaufsachen 
festgelegt6. Die Sitzungen des Plenums fanden bis 
1954 in etwa wöchentlichen Abständen statt. In 
ihnen wurden Vorlagen der Ministerien diskutiert, 
Koordinationsentscheidungen getroffen, Berichte 

Erschließungsvorhaben des Referates DDR 1 -
Bestand DC 20 Ministerrat der DDR
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entgegen genommen und Entscheidungen des 
Präsidiums bestätigt. Die auf den Sitzungen bestä-
tigten Beschlüsse hatten ihre Gültigkeit im jeweils 
bezeichneten Rahmen. Die Festlegung spezieller 
Verantwortlichkeiten war Teil des jeweiligen Be-
schlusses.

Die gesetzliche Ermächtigung zu Strukturverän-
derungen des Apparates des MR zog die Bildung
eines ständigen Präsidiums7 nach sich, dessen 
Aufgabe es war, die Funktionen des MR zwischen 
seinen Tagungen wahrzunehmen und grundlegen-
de Entscheidungen vorzubereiten. Seit Juli 1952 
tagte auch das Präsidium des MR in regelmäßiger 
Folge. Es konnte ebenfalls Beschlüsse fassen, die 
nach Bestätigung durch den Ministerpräsidenten 
als solche des MR galten, sonstige Entschei-
dungen wurden vom Plenum bestätigt.

1954 wurden erstmals auch per Gesetz die Kom-
petenzen des MR formuliert:

- Leitung der Tätigkeit der Ministerien und ande-
rer zentraler Staatsorgane,

- Ausarbeitung der Volkswirtschafts- und Staats-
haushaltspläne,

- Durchführung der Gesetze, Schutz der gesell-
schaftlichen und staatlichen Ordnung, Schutz 
des Volkseigentums und Sicherung der Rechte 
der Bürger,

- Bestimmung der Grundsätze der Arbeit der di-
plomatischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Organe,

- Anleitung der Räte der örtlichen Organe der 
Staatsgewalt,

- Recht der Gesetzesinitiative,
- Recht der Aufhebung von Rechtsvorschriften8  

unterstellter zentraler Staatsorgane sowie von 
Beschlüssen der Räte der Bezirke

Machtverschiebungen ab 1960

Am 12. Juli 1960 fasste das Politbüro des Zen-
tralkomitees der SED einen Beschluss, der in der 
Folgezeit zu einer wesentlichen Einschränkung in 
der Entscheidungsbefugnis des MR führte. Offi-
ziell wurde darin ein Stellvertreter des Vorsitzen-
den des Ministerrats (VMR) mit „der allseitigen 
Koordinierung und Kontrolle der Beschlüsse des 
Zentralkomitees und des Ministerrates im Staats-

apparat“ beauftragt und verantwortlich gemacht9.
Mit seinem Beschluss zwei Tage später bestätigte 
dies der MR selbst. Der beauftragte Stellvertreter 
des VMR war bis 1964 Willi Stoph.

Nach dem Tod des Präsidenten der DDR Wilhelm 
Pieck wurde am 13. September 1960 der Staatsrat 
der DDR gebildet10, der in den folgenden Jahren 
zunehmend Regierungsfunktion erhielt und sich 
bis zum Mai 197111 zur wichtigsten Instanz in der 
DDR mit staatlicher Entscheidungskompetenz 
entwickelte.

Im Zuge der politisch beschlossenen Machtver-
schiebung zum Zentralkomitee der SED und zum 
Staatsrat folgte am 17. April 196312 ein weiteres 
Gesetz über den MR. Es deklarierte ihn zum „Exe-
kutivorgan der Volkskammer und des Staatsrates“ 
und schränkte seine Kompetenzen wesentlich ein, 
indem neben den Gesetzen und Beschlüssen der 
Volkskammer auch die Erlasse und Beschlüsse 
des Staatsrates zur Grundlage der Arbeit des MR 
erklärt und seine diesbezügliche Rechenschafts-
pflicht festgeschrieben wurde. Erstmals wurde per 
Gesetz die Abhängigkeit des MR von „Beschlüs-
sen des Zentralkomitees der SED, die die staat-
liche Tätigkeit betreffen“13, formuliert. Auch das 
Recht des MR auf Gesetzesinitiative wurde ge-
schmälert zugunsten der Rechte des Staatsrates.

In der Verfassung der DDR von 1968 wurde im 
Artikel 1 die führende Rolle der SED verankert14,
wenn auch nicht namentlich - Grundlage aller 
staatlichen Aktivitäten in ihrer Gesamtheit bis zur 
Änderung der Verfassung am 1. Dezember 1989.

Die verstärkte Abhängigkeit der Entscheidungen 
der Regierung von der SED kulminierte in der 
Einführung gemeinsamer Sitzungen des Polit-
büros und des MR ab 1968. Sie wurde nicht zu-
letzt deutlich in der terminlichen Regelung, die 
Sitzungen des MR jeweils am Folgetag der Sit-
zungen des Politbüros anzuberaumen15.

Im Gesetz über den Ministerrat vom 16. Oktober 
1972 manifestierte sich die Auftragsgebundenheit 
des MR an die Beschlüsse und Direktiven der 
SED16. Die Abhängigkeit vom Staatsrat bzw. die 
Rechenschaftspflicht ihm gegenüber wurde dage-
gen vollständig zurückgenommen. Verglichen mit 
den Festlegungen des Gesetzes über den MR von 
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1963 wurde seine Stellung wieder deutlich auf-
gewertet, gleichzeitig erfuhr der Staatsrat einen 
Kompetenzverlust.

1972 wurde der MR gesetzlich wieder als Or-
gan der Volkskammer und Regierung der DDR 
bezeichnet, was seine wiedererlangte Rolle als 
„operatives Führungsinstrument“ an Stelle des 
Staatsrates veranschaulicht17. Die rechtlichen 
Grundlagen für seine Tätigkeit sowie seine funkti-
onale Zusammensetzung und Struktur blieben bis 
zum November 1989 nahezu unverändert. Neben 
dem Vorsitzenden waren stets zwei erste Stellver-
treter des VMR, acht bis zehn Stellvertreter und 
bis zu 33 Mitglieder, meist Fachminister, im Gre-
mium des MR tätig18.

Das Präsidium des MR nahm auch in den 80er 
Jahren wesentliche Kompetenzen des MR wahr. 
Bis auf die vier Vertreter der Blockparteien19 wa-
ren mit Ausnahme des Finanzministers Ernst Höf-
ner alle anderen Mitglieder des Präsidiums gleich-
zeitig auch Mitglieder des ZK der SED, zum Teil 
Mitglieder des Politbüros20. Diese funktionelle 
Duplizität war u. a. die Gewähr für die Einhaltung 
der Entscheidungslinien im „Partei- und Staatsap-
parat“, die davon ausgingen, dass MR-Beschlüsse 
den entsprechenden richtungsweisenden „Partei-
beschlüssen“21 nicht widersprachen bzw. diese 
staatsrechtlich bestätigten.

Grundlegende Planungsdokumente, die im MR 
zur Beschlussfassung gelangten (so für den Jah-
res- oder Perspektivplanzeitraum bzw. die Staats-
haushaltspläne) bedurften der Zustimmung der 
Volkskammer; die Vorarbeiten und die Detailge-
staltung wurden jedoch überwiegend im zustän-
digen Fachministerium geleistet. Allerdings be-
anspruchten das Politbüro bzw. das ZK der SED 
die Entscheidungsbefugnis auch für bestimmte 
Grundsatz- und Schlüsselfragen der Volkswirt-
schaft im zunehmenden Maße und beschnitten 
auch auf diesem Gebiet Kompetenzen des MR22.

Veränderungen im Herbst 1989

In der Arbeitsweise und den Strukturen des MR 
blieb die gesellschaftliche und politische Ent-
wicklung des Jahres 1989 in der DDR ohne sicht-
bare Auswirkungen. Der Staatssekretär im MR 

und langjährige Leiter der Arbeitsgruppe für Or-
ganisation und Inspektion Harry Möbis schätzt 
ein: „Der MR stand in dieser Zeit am Rande der 
Geschehnisse. Er hatte keinen Einfluss auf die po-
litischen Abläufe“23.

Auf der 114. Sitzung des MR am 7. November 
1989 gab Willi Stoph den geschlossenen Rücktritt 
der Regierung nach Artikel 50 der Verfassung der 
DDR bekannt24. Mit der Neubildung unmittelbar 
danach unter Ministerpräsident Hans Modrow 
änderte sich die Rolle des MR grundlegend. Die-
se sogenannte Regierung der Großen Koalition25  
nahm ureigenste Funktionen wahr und straffte den 
Apparat26. Es wurden einschneidende Reformen 
angekündigt, um eine „demokratische Erneuerung 
der sozialistischen Gesellschaft und ihres Staates“ 
zu erreichen. Auf der konstituierenden Sitzung 
des Ministerrates am 19. November berief Hans 
Modrow 24 neue Mitglieder, im Vergleich zur Re-
gierung Stoph 16 Minister weniger. Es gab nun-
mehr lediglich drei Stellvertreter des VMR27.

Die Volkskammer beschloss am 1. Dezember 
1989 die Streichung des Führungsanspruchs der 
SED aus der Verfassung der DDR28.

Am 7. Dezember trat erstmals der Runde Tisch 
zusammen, der sich als Organ zur Beratung und 
Kontrolle der Regierung verstand29. Wichtige Ar-
beitsziele waren die Erarbeitung einer neuen Ver-
fassung und die Auflösung des Amtes für Natio-
nale Sicherheit. 

Auf den Sitzungen des MR am 14. und 21. De-
zember wurden umfassende Änderungen seiner 
Organisation beschlossen. Ministerien und andere 
zentrale Staatsorgane wurden aufgelöst, umbe-
nannt, neu gegründet und Zuständigkeiten ver-
ändert. Anstelle der bisherigen Staatlichen Plan-
kommission wurde ein Wirtschaftskomitee des 
MR gebildet30.

Die Regierung Modrow legte der Volkskammer 
ein Vierpunkteprogramm vor31, welches vorsah,
sowohl die Volkskammerwahlen als auch die 
Kommunalwahlen bereits am 18. März 1990 
durchzuführen; bis zu dieser Wahl eine „Regie-
rung der nationalen Verantwortung“32 zu schaf-
fen und einen ständigen Vertreter im Range eines 
Ministers an den Runden Tisch zu entsenden. Die 
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Volkskammer stimmte diesem Programm und der 
Erweiterung der bisherigen Koalitionsregierung 
um acht neue Minister zu33. Zur Koordinierung 
aller Maßnahmen zur Durchführung des vom MR 
am 1. Februar 1990 gebilligten Konzeptes über 
„Zielstellung, Grundrichtungen, Etappen und un-
mittelbare Maßnahmen der Wirtschaftsreform“ 
wurde eine Regierungskommission gebildet34.

Aus den demokratischen Volkskammerwahlen 
am 18. März 1990 ging die „Allianz für Deutsch-
land“ aus CDU, Deutsche Soziale Union (DSU) 
und Demokratischer Aufbruch (DA) als Sieger 
hervor. Die neu gewählte Volkskammer konstitu-
ierte sich am 5. April. Gemäß Artikel 79 Abs. 2 
der Verfassung der DDR fiel der CDU als stärkster 
Fraktion das Vorschlagsrecht für die Nominierung 
des Ministerpräsidenten zu. Sie benannte Lothar 
de Maizière, den die Volkskammer daraufhin mit 
der Bildung der Regierung beauftragte35. Der Mi-
nisterpräsident wurde am 12. April gewählt. Seine 
Regierung organisierte sich bereits im Zeichen der 
Vorbereitung des Staatsapparates auf den Beitritt 
der DDR zur Bundesrepublik.

Ausgangslage für die Erschließung

Bereits vor den Sicherungsübernahmen 1990 lagen
im Zentralen Staatsarchiv Potsdam ca. 170 lfm 
Akten des MR vor. Die dazu vorhandenen Find-
mittel waren überwiegend im Verwaltungsarchiv 
des MR entstanden und zusammen mit der Über-
lieferung übergeben worden. Im Zeitraum von 
1990 bis 1992 wurden weitere ca. 1.000 lfm vom 
Bundeskanzleramt in Berlin mit mehrheitlich vor-
läufigen Findmitteln übernommen. 

In den Jahren 1993 bis 2001 sind verschiedene Er-
schließungsvorhaben an Teilen des Bestandes re-
alisiert worden, allerdings waren diese häufig den 
Erfordernissen von Benutzungen gefolgt, korri-
gierten unterschiedliche Signaturenschichten und 
waren in erster Linie bemüht, den Zugang für die 
gesamte Überlieferung zu gewährleisten36.

Systematische Erschließungsarbeiten am Bestand 
DC 20 begannen 2002 mit der Erstellung einer 
Konzeption. Berücksichtigt wurde selbstverständ-
lich die Ausgangssituation, was zu einer umfas-
senden Analyse der vorhandenen Findmittel und 
ihrer Verwendbarkeit führte.

Folgende Kategorien der notwendigen Bearbei-
tung wurden darüber hinaus aufgestellt:

Kategorie 1: Ca. 378 lfm (33 Prozent der Über-
lieferung) Akten zeigten einen Erschließungszu-
stand, der keiner inhaltlichen Veränderung be-
durfte. Lediglich die Bearbeitung in technischer 
Hinsicht und sonstige Konservierungsmaßnahmen 
standen aus. 

Kategorie 2: Für ca. 10 lfm Akten (1 Prozent der 
Überlieferung) konnte der vorhandene Erschlie-
ßungszustand inhaltlich unverändert beibehalten 
werden. Allerdings wurden Umsignierungen er-
forderlich.

Kategorie 3: Für ca. 110 lfm der Akten (9 Prozent 
der Überlieferung) standen Bewertungsarbeiten 
an. Umsignierungen mussten sich anschließen, 
die Verzeichnungsangaben waren bezüglich archi-
visch zu bildender Bandreihen, der Kürzung und 
Vereinheitlichung zu überarbeiten.

Kategorie 4: Für etwa 12 lfm Akten (1 Prozent 
der Überlieferung) war ein uneinheitlicher Er-
schließungszustand zu konstatieren. Einige der 
Unterlagen aus derselben aktenführenden Stelle 
bedurften lediglich redaktioneller Korrekturen 
der Findmittel, andere Teile waren unerschlossen. 
Umsignierungen und Neuverzeichnung mussten 
erfolgen.

Kategorie 5: Ca. 630 lfm der Unterlagen (56 Pro-
zent der Überlieferung) waren lediglich im Verwal-
tungsarchiv erfasst und mit einer Signatur verse-
hen worden (Abgabeverzeichnisse und Karteien). 
Da sie keiner archivarischen Bearbeitung unterla-
gen, waren neben der Bewertung auch Ordnungs- 
und Verzeichnungsarbeiten vorzusehen. Auf eine 
Umsignierung sollte zwar möglichst verzichtet 
werden, allerdings war diese unumgänglich für 
den Fall der Aktenneubildung, wenn ursprünglich 
nur Kartonnummern vorhanden waren, und pro 
Karton gegebenenfalls 5 bis 15 Mappen unter-
schiedlichen Inhalts vorgefunden wurden.

Für den gesamten Bestand stand die Aufnahme in 
die Datenbank BASYS-S aus.

Die systematische Erschließung seit 2002 hatte 
mit der zu dieser Zeit vorliegenden Klassifikation 
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eine Basis, die wertvolle Unterstützung bot. Um-
fangreiche Vorarbeiten waren in erster Linie von 
Beate Friedrich im Zeitraum 1995 bis 1998 gelei-
stet worden. So lagen zum Beispiel Struktur- und 
Stellenplanuntersuchungen, eine Materialsamm-
lung zu Aufgaben und Organisation des MR und 
namentliche Aufstellungen zur Besetzung von 
Funktionen vor. Das von ihr erarbeitete Klassi-
fikationsschema umfasste alle Strukturteile von 
Oktober 1949 bis November 1989 (Ende Regie-
rung Stoph).

Die bis dahin genutzten Findmittel, sowohl Kar-
teien als auch Verzeichnisse, waren gemäß dieser 
Klassifikation geordnet und entsprechend be-
schriftet worden. Es gab  eine Übersicht über die 
Art der Findmittel und über fehlende Überliefe-
rung.

Die Klassifikation bedurfte keiner grundsätzlichen 
Veränderungen. Die Logik im Aufbau folgte der 
Organisation und ließ sich auch bei Berücksichti-
gung von strukturellen Änderungen aufrechterhal-
ten. Benötigt wurden Ergänzungen zur Überliefe-
rung der Regierungen Modrow (November 1989 
– März 1990) bzw. de Maizière (April – Oktober 
1990).

Festlegung der Arbeitsschritte

Dem Bestandsumfang und der Vielstufigkeit der 
Klassifikation entsprechend zeichnete sich bereits 
vor Beginn weiterer Arbeiten ab, dass in jedem 
Fall mehrere Findbücher anzufertigen sein wür-
den. Diese sollten sich in ihrer Abgrenzung an die 
Hauptgruppen des Klassifikationsschemas anleh-
nen. Aus diesen Grundüberlegungen heraus ergab 
sich eine Mehrstufigkeit für das weitere Vorgehen. 
Die Arbeitsschritte wurden laufbahnbezogen Be-
arbeiterinnen und Bearbeitern zugeordnet, wobei 
folgende Aspekte Berücksichtigung fanden: 

- Prioritäten in der Fertigung endgültiger Find-
mittel (Wertigkeit, Benutzungshäufigkeit, Ka-
tegorie, Vollständigkeit der Überlieferung),

- Qualifikation und bisherige Erfahrung der Mit-
arbeiter/innen,

- über die Erschließung von DC 20 hinausge-
hende Aufgaben in der Zuständigkeit des Refe-
rates DDR 1.

Stufe 1

An erster Stelle stand die Überlieferung der Mi-
nisterpräsidenten bzw. der Vorsitzenden des MR 
(Hauptgruppe 1), sie war aus verschiedenen Find-
mitteln zusammenzuführen37. Gleichzeitig sollte 
mit Hilfe von Schreibkräften die Erfassung der 
Bestandsteile Sitzungs- und Beschlussreihe des 
Plenums bzw. des Präsidiums des Ministerrates 
(DC 20 I/3 bzw. I/4) in der Datenbank erfolgen.

Für eine gesonderte Reihe der Anordnungen und 
Verfügungen der Vorsitzenden des Ministerrates 
(VMR) bzw. der Stellvertreter des VMR war ein 
Vergleich der vorhandenen Reihen erforderlich.

Die der Kategorie 5 zugeordneten Akten aus dem 
Verwaltungsarchiv mit einer Kennzeichnung ‚K‘ 
(wie Kassation) waren prioritär zu bewerten. Eine 
Ausnahme bildeten die Akten, die Eingaben be-
inhalten. Die Bewertung von Eingaben sollte im 
Austausch mit den anderen Referaten der Abtei-
lung DDR diskutiert werden, da ein abgestimmtes 
Vorgehen sachgerecht erschien.

Stufe 2

Die Überlieferung der Stellvertreter des Vorsitzen-
den des MR (Hauptgruppe 2) rückte in ihrer Wer-
tigkeit an die zweite Stelle, wobei die Akten der 
1. Stellvertreter des Vorsitzenden vorrangig be-
handelt werden sollten. In der Bearbeitung sollten 
sich die Unterlagen einzelner dem Ministerpräsi-
denten bzw. dem VMR und seinen Stellvertretern 
unmittelbar unterstellter Bereiche (Hauptgruppe 
3) anschließen. Vorhanden sind jeweils Akten ver-
schiedener Bearbeitungskategorien.

Stufe 3

Nach entsprechender Auswertung des Erreichten 
und methodischer Prüfung sollte über das weitere 
Vorgehen beraten werden. Wenn keine benut-
zungsspezifischen Erfordernisse zu berücksichti-
gen wären, die eine Änderung bedingten, würde 
sich die Bearbeitung der Überlieferung der Regie-
rungskanzlei, des Büros des Präsidiums des MR 
bzw. des Büros des MR (Hauptgruppen 4-6) an-
schließen.
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Schreiben des Vorsitzenden des Staatsrates der DDR Walter Ulbricht an den Vorsitzenden des Ministerrates Willi Stoph in Zusammenhang 
mit der Ausarbeitung des Berggesetzes, November 1967, mit Verfügung von Stoph an seinen Stellvertreter Werner Titel: Kol. [Kollege] Dr. Titel 
zur Auswertung bei der Ausarbeitung des Berggesetzes. St. 20.12.67. Titel gehörte der Demokratischen Bauernpartei Deutschlands an.
Bundesarchiv, DC 20/19112
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Das Erschließungsteam

Zum Team gehörten Anfang 2002 Maria Salopi-
ata, Silke Liberona, Silke Luckert, Andreas Kohn 
sowie die Verfasserin als Leiterin des Projektes. 
Ulf Rathje löste im April 2003 Frau Liberona ab, 
Frau Luckert ist im Juli 2006 aus dem Team aus-
geschieden.

Die Arbeit wurde bisher von 23 Praktikanten unter-
stützt: den Archivreferendaren Dr. Steffen Arndt, 
Dr. Ulrich Fischer und Sigrid Schieber sowie Kat-
ja Deinhardt, der Archivinspektorenanwärterin
Andrea Frank, den Studenten anderer Studien-
richtungen Peter Schubert, Esther Neustadt, Jose-
fine Niemiec, Johannes Teubner, Ton Wallast, 
Ann Christin Rapien, Yvonne Radecker und Mar-
tin Zahl sowie den Auszubildenden Jeffrey Böhm, 
Maria Dokter, Christiane Ihlius, Sandra Schütte, 
Michael Ruppelt, Elisabeth Nicpon, Mirco Grau-
er, Simone Schmidt, Franziska Eckardt, Julia 
Scholz und Lisa Hellmann.

Durch das Hinzukommen von Herrn Rathje ist 
das anfängliche Defizit an archivfachlich ausge-
bildeten Mitarbeitern teilweise ausgeglichen wor-
den, nach jetziger Einschätzung hat sich dies be-
sonders positiv auf den regelmäßigen Austausch 
der Arbeitserfahrungen ausgewirkt.

Die in der Konzeption vorgesehenen Arbeits-
schritte boten bisher eine Richtschnur, die aller-
dings auch zulässt, Arbeiten in rationeller Weise 
miteinander zu verbinden. Akten der Klassifi-
kationshauptgruppen 7 bis 10 wurden endgültig 
erschlossen und klassifiziert, wenn eine Vermi-
schung der Abgaben unterschiedlicher aktenfüh-
render Stellen in einer Lagerungseinheit vorge-
funden wurde. Dass die Findbucherstellung unter 
Umständen erst zu einem wesentlich späteren 
Zeitpunkt erfolgen wird, tritt dabei in den Hinter-
grund.

Ein konkreter Zeitplan war und ist nicht gegeben. 
Berücksichtigt wurde, dass in den Zielvereinba-
rungen der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter die Erschließung von DC 20 einen un-
terschiedlichen Stellenwert einnimmt. Inwiefern 
sie prioritär ist, hängt zum Beispiel vom nötigen 
Aufwand für die Anfragenbearbeitung und Be-
nutzerbetreuung ab bzw. von der Notwendigkeit, 
Findmittel anderer Bestände zu verbessern.

Die Tätigkeit beansprucht nach bisherigen Er-
fahrungen nicht mehr als vier Personalmonate 
beim höheren Dienst, fünf beim gehobenen, und 
nicht mehr als sechs beim mittleren Dienst. Ins-
gesamt wurde darauf geachtet, dass kein weiteres 
Verzeichnungsvorhaben gleichrangig vorgesehen 
wird.

Ergebnisse38

Zu den Arbeiten im Vorhaben, mit denen konzep-
tionell nicht zu rechnen war, zählten in den Jahren 
2004 und 2005 vor allem Kopierarbeiten an den 
Akten der Beschluss- und Sitzungsreihen DC 20 
- I/3 und DC 20 - I/4. Nachdem sich die vorhan-
denen Karteien als nicht brauchbar für die digitale 
(oder manuelle) Umsetzung in die Archivdaten-
bank erwiesen hatten, wurden für ca. 290 lfm Ak-
ten (10.000 Akteneinheiten) jeweils eine bis vier 
Seiten Inhaltsverzeichnis kopiert. In ihnen erfolgte 
die Kennzeichnung von Serien- und Bandfolgen-
zuordnung sowie die Streichung von inhaltlichen 
Dopplungen zwischen Beschlussausfertigungen 
und Entwürfen. Die vorbereiteten Verzeichnisse 
wurden der Firma Editura übergeben, die eine di-
gitale Erfassung vollzog. Ermöglicht wurde so das 
automatische Einlesen in die BASYS-Datenbank 
und damit die Voraussetzung für die Erstellung 
der Online-Findmittel. 

Im November 2006 konnten die Online-Fassungen 
für die Sitzungen des Plenums des Ministerrates 
(I/3) und die Sitzungen des Präsidiums des Mi-
nisterrates (I/4) fertiggestellt werden (ca. 10.200 
Datensätze).

Das Findbuch Teil 1 Ministerpräsident / Vorsit-
zender des MR ist als Nr. 106 in der Reihe der 
Publikationsfindbücher des Bundesarchivs 2004 
erschienen (ca. 66 lfm mit 2.650 Datensätzen); 
Teil 2 Stellvertreter des Vorsitzenden des MR ein-
schließlich der Ersten Vorsitzenden steht seit Sep-
tember 2006 online zur Verfügung (ca. 130 lfm 
mit  4.600 Datensätzen), wobei als Vorstufe die 
Überlieferung der Ersten Stellvertreter des VMR 
bereits seit Mai 2005 im Internet recherchiert wer-
den konnte.

Die Arbeit am Publikationsfindbuch für die Über-
lieferung der Regierung Hans Modrow (Novem-
ber 1989 bis April 1990) ist ebenfalls abgeschlos-
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sen. Es wurde im Juni 2006 online gestellt (circa 
8 lfm mit 420 Datensätzen). 

Die Bearbeitung des Online-Findbuches für die 
Überlieferung der Regierung Lothar de Maizière 
durch Herrn Rathje befindet sich in der Abschluss-
phase. Damit werden weitere 48 lfm (1.603 Da-
tensätze) des Bestandes in endgültiger Erschlie-
ßung vorgelegt. Die Herausgabe der gedruckten 
Fassung ist geplant.

Die anderen Mitglieder des Teams konzentrie-
ren sich derzeit auf die Bearbeitung des Teiles 3 
(Bereiche, die dem VMR bzw. seinen Stellvertre-
tern direkt unterstellt waren). Etwa eine knappe 
Hälfte dieser Überlieferung (ca. 84 lfm mit 2.750 
Datensätzen) ist bereits in der Datenbank erfasst 
und endgültig erschlossen. Zwischenergebnisse 
werden selbstverständlich im Lesesaal zugänglich 
gemacht.

Insgesamt erfasst sind gegenwärtig 16.500 Da-
tensätze in BASYS (manuelle Erfassung) und 
9.850 Datensätze in BASYS oracle (durch auto-
matisches Einlesen). Dies entspricht einer bis-
her bearbeiteten Aktenmenge von ca. 625 lfm 
in endgültigen Findmitteln und weiteren ca. 124 

lfm Akten in Findmitteln, die derzeit noch keinen 
Abschluss gefunden haben. Dazugerechnet wer-
den können Findkarteien, die der oben genannten 
Erschließungskategorie 1 angehören und unlängst 
von der Firma Editura dupliziert wurden, um die 
Erfassung in der Datenbank zu ermöglichen. Nach 
der sich anschließenden Digitalisierung sollen die 
Findmittel der Regierungskanzlei und des Büros 
des Präsidiums des MR ohne Verzögerung online 
zugänglich gemacht werden.

Die verbleibenden noch nicht bearbeiteten Akten-
gruppen konzentrieren sich auf die Überlieferung 
des Büros bzw. des Sekretariats des Ministerrates, 
von Kommissionen und einigen Arbeitsgruppen 
(ca. 260 lfm). Der größte Teil dieser Akten gehört 
der Kategorie 5 an, so dass seine Erschließung für 
das Team weiterhin als anspruchsvolle Aufgabe 
gilt.

Für die bisher geleistete Arbeit möchte ich an die-
ser Stelle allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
sowie den oben genannten Beteiligten außerhalb 
des Bundesarchivs danken.

Evelyn Grünspek

Beiträge    Abteilung DDR



Mitteilungen aus dem Bundesarchiv – Heft 1/2007 74 75

Anmerkungen

1) Siehe auch: Das Verwaltungsrecht der DDR. VEB Deut-
scher Zentralverlag Berlin, 1957; und: Verwaltungs-
recht. Lehrbuch. Staatsverlag der DDR, Berlin 1979, 
S. 102ff. Die ausführliche Darstellung der gesetzlichen 
Grundlagen, der institutionellen Zusammenhänge, Auf-
gaben und Organisation des Ministerrates der DDR ist 
dem Publikationsfindbuch des Bundesarchivs, Minister-
rat der DDR Teil 1, Band 106, Koblenz 2004, Findbuch-
einleitung zu entnehmen.

2) Verfassung der DDR Artikel 91. In GBl. der DDR 1949 
Nr. 1, S. 5.

3) Ebd., Artikel 92 (4).
4) Ebd., Artikel 82.
5) Ebd., Artikel 116 (1, 2).
6) Den Stellvertretern wurde in der Geschäftsordnung der 

Regierung der DDR eine jeweils spezielle Hauptverant-
wortung zugewiesen. Dies waren: Für W. Ulbricht das 
Amt für Jugendfragen und Leibesübungen, für H. Ka-
stner der Förderungsausschuss (für die deutsche Intel-
ligenz). O. Nuschke war verantwortlich für die Verbin-
dung zu den Kirchen. Die Geschäftsordnung ist Anlage 
1 zum Protokoll der Sitzung vom 20.10.1949, In BArch, 
DC 20 I/3 –1.

7) Beschluss über die Bildung eines Präsidiums des MR 
vom 17.7.1952; In BArch, DC 20 I/3 – 117.

8) Zu den Rechtsvorschriften gehörten: Gesetze der Volks-
kammer, Verordnungen des MR sowie Anordnungen 
und Durchführungsbestimmungen der Minister, die 
im Gesetzblatt der DDR veröffentlicht wurden. Sie-
he Deutsch-Deutsches Rechtswörterbuch von Gerhard 
Köhler, Heidrun Pohl. München 1991, S. 417.

9) Sitzung des Politbüros des ZK der SED „Beschluss über 
die weitere Qualifizierung der Organe des Staatsappa-
rates“ vom 12.7.1960. In BArch-SAPMO, DY 30/J IV 
2/2/711 bzw. DY 30/J IV 2/2A/762.

10) GBl. der DDR 1960 Teil I Nr. 53 S. 505 (Gesetz über die 
Bildung des Staatsrates der DDR vom 12.09.1960).

11) Am 3.5.1971 löste Erich Honecker Walter Ulbricht als 
Ersten Sekretär des ZK der SED und als Vorsitzenden 
des Nationalen Verteidigungsrates ab. Es kam in der Fol-
gezeit zu personellen Umsetzungen und Umstrukturie-
rungen des (SED)-Partei- und Staatsapparates.

12) GBl. d. DDR 1963 Teil I Nr. 6, S. 89.
13) Ebd., § 4 (1), § 9 (4).
14) GBl. der DDR 1968 Teil I Nr. 8, S. 199ff, Artikel 1 

(Absatz 1) lautet: „Die DDR ist ein sozialistischer Staat 
deutscher Nation. Sie ist die politische Organisation der 
Werktätigen in Stadt und Land, die gemeinsam unter 
Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leni-
nistischen Partei den Sozialismus verwirklichen.“

15) Möbis, Harry, Von der Hoffnung gefesselt. Zwischen 
Stoph und Mittag – mit Modrow. Müncheberg/Mark 
– Berlin 1999, S. 84ff.

16) GBl. der DDR 1972 Teil I Nr. 16, S. 253ff, siehe §§ 2, 3, 5.
17) Zitiert nach Fronhöfer, Michael, Die obersten Verfas-

sungsorgane der DDR während des Machtwechsels von 
Ulbricht auf Honecker. Hannover 1998, S. 166.

18) 1984 bestand der MR aus 45 Mitgliedern: dem VMR, 
den zwei 1. Stellvertretern, 9 Stellvertretern (dies waren 
in Personalunion die Minister der Justiz, für Allgemei-

nen Maschinenbau, Landmaschinen- und Fahrzeugbau; 
für Materialwirtschaft, für Umweltschutz und Wasser-
wirtschaft, für Post- und Fernmeldewesen, für Wissen-
schaft und Technik, die Vorsitzenden der Staatlichen 
Plankommission und des Staatlichen Vertragsgerichtes 
sowie dem Ständigen Vertreter der DDR im RGW), au-
ßerdem die Minister für Verkehrswesen, für Geologie, für 
Hoch- und Fachschulwesen, für Handel und Versorgung, 
für Leichtindustrie, des Innern, für Auswärtige Angele-
genheiten, für Werkzeug- und Verarbeitungsmaschinen-
bau, für Glas- und Keramikindustrie, der Finanzen, für 
Kultur, für Nationale Verteidigung, für Volksbildung, für 
Bauwesen, für Schwermaschinen- und Anlagenbau, für 
Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft, für Gesund-
heitswesen, für Elektrotechnik/Elektronik, für Staatssi-
cherheit, für Kohle und Energie, für Erzbergbau, Metal-
lurgie und Kali; für Außenhandel, für Bezirksgeleitete 
und Lebensmittelindustrie, für Chemische Industrie, der 
Präsident der Staatsbank der DDR, die Leiter des Amtes 
für Preise bzw. für Jugendfragen, der Vorsitzende des 
Komitees der Arbeiter-und-Bauern-Inspektion, 2 Staats-
sekretäre der Staatlichen Plankommission, der Staatsse-
kretär für Arbeit und Löhne, der 1. Stellvertreter des Mi-
nisters für Außenhandel und der Oberbürgermeister von 
Berlin (Ost). Vergl. Handbuch der DDR, Bd. 2, Bonn 
1985, S. 914.

19) Dies waren: Hans-Joachim Heusinger (LDPD), Hans 
Reichelt (DBD), Walter Flegel (NDPD) und Rudolph 
Schulze (CDU), Stand 1985, Ebd. Wer war wer in der 
DDR?

20) Mitglieder des Politbüros des ZK der SED waren 1985 
Willi Stoph, Alfred Neumann, Werner Krolikowski und 
Günther Kleiber. Gerhard Schürer war Kandidat des Po-
litbüros. Ebd. Wer war wer in der DDR?

21) Gemeint sind hiermit Beschlüsse des Politbüros bzw. 
des ZK des SED.

22) Deutlich wird dies in der Erarbeitung von Vorlagen für 
das Politbüro des ZK der SED durch die Ministerien di-
rekt. Siehe Überlieferung in: BArch, DY 30 SED Büro 
Mittag.

23) Zitiert aus: Möbis, Harry, Von der Hoffnung gefesselt, 
a.a.O., S. 260.

24) BArch, DC 20 I/3 – 2866.
25) Möbis, Harry, Von der Hoffnung gefesselt, a.a.O., S. 290 ff.
26) Die Ausführungen zur Regierung Modrow stützen sich 

auf die Findbucheinleitung, die Ulf Rathje verfasste.
27) Beschluss des MR Nr. 1-1/1-89 vom 19.11.1989: Beru-

fung der Mitglieder des Ministerrates durch den VMR 
(BArch, DC 20 I/3 - 2870): Stellvertreter des VMR 
für Wirtschaft Christa Luft, Stellvertreter für örtliche 
Staatsorgane Peter Moreth, Stellvertreter des VMR für 
Kirchenfragen Lothar de Maizière, außerdem folgende 
Ministerien: für Schwerindustrie, für Maschinenbau, für 
Leichtindustrie, für Post- und Fernmeldewesen, für Ver-
kehrswesen, Handel und Versorgung, für Bauwesen und 
Wohnungswirtschaft, für Land-, Forst- und Nahrungsgü-
terwirtschaft, für Umweltschutz und Wasserwirtschaft, 
für Wissenschaft und Technik, für Finanzen und Preise, 
für Arbeit und Löhne,  für Außenwirtschaft, für Auswär-
tige Angelegenheiten, für Nationale Verteidigung, der 
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Justiz, für Bildung und Jugend, für Kultur, des Innern, 
für Gesundheits- und Sozialwesen, für Tourismus, das 
Amt für Nationale Sicherheit, den Regierungssprecher 
und Leiter des Presseamtes.

28) 13. Tagung der Volkskammer der DDR am 1.12.1989, 
Punkt 1 der veränderten Tagesordnung: Gesetz zur Än-
derung der Verfassung der DDR vom 1.12.1989 (BArch, 
DA 1/18491).

29) Informationen über Gespräche und Ergebnisse des Run-
den Tischs (1. bis 16. Sitzung), BArch, DC 20/18868. 
Siehe auch BArch DA 3 (Zentraler Runder Tisch).

30) Beschluss des MR Nr. 6/14/89 vom 14.12.1989: Be-
schluss Nr. 1 zur Herstellung der Arbeitsfähigkeit 
von Ministerien und anderen zentralen Staatsorganen 
(BArch, DC 20 I/3 - 2880): Auflösung v. a. der Min. für 
Materialwirtschaft, Volksbildung, Hoch- und Fachschul-
wesen, Leichtindustrie, Glas- und Keramikindustrie, 
Geologie, Bezirksgeleitete und Lebensmittelindustrie, 
Geologie, Erzbergbau, Metallurgie und Kali, Chemische 
Industrie, Kohle und Energie, zugleich Gründung v. a. 
der Min. für Bildung, Leichtindustrie, Finanzen und 
Preise sowie Schwerindustrie. Beschluss des MR Nr. 
7/10/89 vom 21.12.1989: Beschluss Nr. 2 zur Herstel-
lung der Arbeitsfähigkeit von Ministerien und anderen 
zentralen Staatsorganen (BArch, DC 20 I/3 - 2884): Um-
benennung des Min. des Innern in Min. für Innere An-
gelegenheiten, des Min. für Gesundheitswesen in Min. 
für Gesundheits- und Sozialwesen, Min. für Bauwesen 
in Min. für Bauwesen und Wohnungswirtschaft, Min. 
für Außenhandel in Min. für Außenwirtschaft, Min. für 
Umweltschutz und Wasserwirtschaft in Min. für Natur-
schutz, Umweltschutz und Wasserwirtschaft.

31) Stenografische Niederschrift der 15. Tagung der 9. 
Wahlperiode der Volkskammer am 29.1.1990 (BArch, 
DA 1/18667 bis 18669).

32) Zu diesem Zweck sollten alle oppositionellen, bisher 
nicht im MR vertretenen Gruppierungen des Runden 
Tisches je einen Vertreter als Minister ohne Geschäfts-
bereich in die Regierung entsenden.

33) Die acht neuen Minister ohne Geschäftsbereich waren: 
Tatjana Böhm (Unabhängiger Frauenverband), Rai-
ner Eppelmann (Demokratischer Aufbruch), Sebastian 
Pflugbeil (Neues Forum), Mathias Platzeck (Grüne 
Partei), Gerd Poppe (Initiative Frieden und Menschen-
rechte), Walter Romberg (SPD), Klaus Schlüter (Grüne 
Liga) und Wolfgang Ullmann (Demokratie jetzt). Sie-
he: Stenografische Niederschrift der 16. Tagung der 9. 
Wahlperiode der Volkskammer am 5.2.1990 (BArch, 
DA 1/18670 bis 18672). Der MR bestätigte die neuen 
Minister mit dem Beschluss Nr. 13/I.18/90 über Verän-
derungen und Besetzungen von Führungsfunktionen des 
MR vom 8.2.1990 (BArch, DC 230/8515).

34) Beschluss des MR Nr. 14/I.10/90 vom 14.2.1990 über 
die Bildung der Regierungskommission zur Wirtschafts-
reform (BArch, DC 20 I/3 - 2915).

35) Stenografische Niederschrift der 1. Tagung der 10. 
Wahlperiode der Volkskammer der DDR am 5.4.1990, 
S. 8 (BArch, DA 1/18927).

36) Die zwischenzeitlich erfolgten Verzeichnungsarbeiten 
beschränken sich 1. auf die Sonderablage Stoph (Stoph 
als Vorsitzender des MR), 2. auf den Teil Zentralregis-
tratur, 3. auf die namentliche Erfassung von Akten zu 
Nomenklaturkadern/sonstigen Kadern, 4. auf die VS-
Stelle, 5. auf den Untersuchungsausschuss Amtsmiss-
brauch und Korruption beim MR.

37) Bereits 1998 stellte Roswitha Schröder die bis dahin er-
schlossenen Unterlagen aus der „Sonderablage Stoph“ 
und aus der VS-Stelle des Ministerrates zusammen und 
legte ein Findbuch zur Überlieferung des Vorsitzenden 
des MR, Willi Stoph mit ausführlicher Einleitung vor.

38) Bei einer Zwischenbilanz waren im Dezember 2004 
insgesamt 280 lfm endgültig erschlossen, dies entsprach 
der Erfassung von 9.150 Datensätzen. 130 lfm waren bis 
zu diesem Zeitpunkt kassiert worden. Noch zu bearbei-
ten waren insgesamt ca. 710 lfm, wovon allerdings nur 
ca. 395 lfm für eine Neuerschließung oder Umsignie-
rung vorgesehen, d. h. in die Hand zu nehmen waren.

Beiträge    Abteilung DDR
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Der Bestand DO 1 Ministerium des Innern (MdI) 
umfasst momentan ca. 2.570 lfm, wovon ca. 
1.000 lfm in Berlin-Lichterfelde und ca.1.570 lfm 
in Hoppegarten lagern. Er ist über Online-Find-
bücher, Archivfindbücher, Karteien und Abliefe-
rungsverzeichnisse für die Benutzung zugänglich. 
Es handelt sich hier um die umfangreichste Über-
lieferung archivwürdiger Unterlagen einer zentra-
len staatlichen Stelle der DDR im Bundesarchiv, 
die sich als Quelle signifikanter Materialien des 
Verhältnisses von Staat und Bürger in der DDR 
für die Aufarbeitung der DDR-Geschichte emp-
fiehlt.

Seit der Übernahme des Bestandes ins Bundesar-
chiv zu Beginn der 1990er Jahre bis zum Jahre 
2000 konzentrierten sich die Aufgaben des be-
treuenden Referates hauptsächlich auf die Aus-
kunftserteilung und Benutzerbetreuung. Täglich 
erreichten das Referat DDR 2 eine Vielzahl von 
Anfragen in Rehabilitierungs- und Versorgungsan-
gelegenheiten, die im Zusammenhang mit Verur-
teilungen und Strafverbüßungen in der SBZ und 
der DDR standen. Und obwohl die vorhandenen 
Findhilfsmittel oftmals unzulänglich und nur pro-
visorisch waren, blieb für Erschließungsarbeiten 
zunächst keine Zeit.

Erst ab Mitte des Jahres 2000 konnte die archi-
vische Bearbeitung in Angriff genommen werden. 
Bis Ende 2006 ist nunmehr fast ein Drittel der 
Überlieferung des MdI abschließend verzeichnet. 
Als Ergebnis lassen sich derzeit zu ca. 850 lfm 
Archivgut des Bestandes Erschließungsinforma-
tionen in den Datenbanken des Bundesarchivs 
nachweisen: Rund 17.200 archivwürdige Akten-
einheiten wurden in BASYS-S erfasst. Weitere 
26.000 Akteneinheiten sind über MIDOSA-xml- 
und Access-Datenbanken zugänglich.

Diese Arbeit war nur zu schaffen, weil die erschlie-
ßenden Referatsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter 
durch Referendare, Anwärter, Auszubildende und 
Praktikanten unterstützt wurden. An dieser Stelle 
sei allen Beteiligten nochmals für ihren Einsatz 
gedankt.

Bestandsgeschichte

Als zentralem staatlichem Organ des Ministerrates 
oblag dem Ministerium des Innern zusammen mit 
anderen staatlichen Stellen, insbesondere dem Mi-
nisterium für Staatssicherheit (MfS) und den Or-
ganen der Rechtspflege, die Gewährleistung der 
öffentlichen Ordnung und Sicherheit, der inne-
ren Sicherheit und der Grenzsicherheit sowie der 
Schutz der Volkswirtschaft der ehemaligen DDR. 
Die Kompetenzen waren dementsprechend breit 
gefächert. Seit der Gründung der DDR unterstand 
dem MdI die Deutsche Volkspolizei (DVP), der 
Minister des Innern war zugleich Chef der DVP. 
Zu den wichtigsten Aufgaben der Dienstzweige 
der DVP zählten die Vorbeugung und Aufklä-
rung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, 
die Kontrolle und Gewährleistung der Einhaltung 
der Bestimmungen des Pass- und Meldewesens 
und des Erlaubniswesens (Tätigkeit von Vereini-
gungen und Durchführung von Veranstaltungen; 
Umgang mit Waffen, Sprengmitteln und Giften) 
der Schutz des Binnen- und Transitverkehrs, der 
vorbeugende Brandschutz, der Strafvollzug mit 
dem Arbeitseinsatz und den „Erziehungsmaß-
nahmen“ straffällig gewordener Personen.

Zudem trug das MdI die Verantwortung für die 
allgemeine Innere Verwaltung mit den Schwer-
punkten: Grundsätze des Personenstandswesens, 
Staatsbürgerschafts- und Asylrecht, Bevölke-
rungsbewegung und Liegenschaftswesen. Ferner 
war es für die Vermessung und Kartierung des 
Territoriums der DDR sowie für die Leitung und 
Koordinierung des Archivwesens der DDR zu-
ständig.

Die Grundsätze zur Durchführung der Aufgaben 
des MdI als Dienststelle wie auch zur Regelung 
der Aufgaben der Deutschen Volkspolizei und der 
den örtlichen Räten unterstellten Verwaltungen für 
Innere Angelegenheiten wurden auf der Grundla-
ge der geltenden Rechtsvorschriften zumeist in 
formgebundenen Weisungen festgeschrieben. Die 
Weisungen erlangten kraft des im Bereich Inneres 
durchgesetzten Unterstellungsverhältnisses recht-
lich verbindliche Wirkung.
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Die im Verlaufe des Jahres 2006 im größeren Um-
fang erfolgte Online-Stellung von Findmitteln zur 
Überlieferung des Ministerrates der DDR (MR) 
bietet Anlass, dem interessierten Leserkreis eini-
ge Ausführungen zur Erschließung des Bestandes  
zugänglich zu machen.

DC 20 ist einer der vielbenutzten Bestände des 
Bundesarchivs und dies zu allen nur möglichen 
Benutzungszwecken. Waren es in den 1990er Jah-
ren in erster Linie die Beschlüsse des MR, die zur 
Prüfung rechtlicher Belange herangezogen wur-
den, sind es mittlerweile wohl vermehrt die wis-
senschaftlichen Anliegen, die die Überlieferung 
‚gebrauchen‘.

Im Zuge von Umstrukturierungen in der Abtei-
lung DDR zum 1. Januar 2002 wurden Zielverein-
barungen abgeschlossen, die die prioritäre Bear-
beitung des Bestandes vorsahen. Die personellen 
Kapazitäten eines ab diesem Zeitpunkt größeren 
Referates sollten entsprechend zum Einsatz kom-
men. Es bot sich an, Kräfte zu bündeln, um die 
Überlieferung der Regierung der DDR von ca. 
1.140 lfm in absehbarer Zeit endgültig erschlos-
sen präsentieren zu können.

Der Ministerrat - Institutionsgeschichtliche 
Grundlagen

Die Aufgaben der Regierung der DDR, erst ab 
1954 offiziell als Ministerrat der DDR (MR) be-
zeichnet, werden in den Verfassungen der DDR 
nur jeweils knapp beschrieben. Konkrete Rege-
lungen enthalten die Gesetze über die Regierung 
bzw. über den MR1.

Die Stellung des MR im Staatsapparat der DDR 
war in den 41 Jahren seines Bestehens gesell-
schaftlichen Entwicklungen unterworfen. Auch 
sein Verhältnis zur staatsführenden Partei, der 
SED, unterlag Schwankungen. Bei Gründung der 
DDR spiegelte sich sowohl in der Zusammenset-
zung der Regierung als auch in ihren Kompetenzen 

und ihrer Wirksamkeit eine aktive Blockpolitik 
der SED-Führung wider. In den 1960er Jahren 
nahm die staats- und kaderpolitische Dominanz 
der SED auch im MR stetig zu und erreichte mit 
der Verankerung der „führenden Rolle“ der SED 
in der Verfassung von 1968 und dem MR-Gesetz 
von 1972 einen Höhepunkt. Zwar blieb die Be-
setzung der Funktionen dem Grundsatz treu, dass 
jede der Blockparteien im MR einen Stellvertre-
ter des Vorsitzenden stellte, allerdings wuchs die 
Beteiligung der SED insgesamt und manifestierte 
sich bis zum November 1989 durch personelle 
Funktionsdopplungen in der „Staats- und Partei-
führung“.

Auf einige grundlegende Aufgaben und die Orga-
nisation des Ministerrates der DDR soll im Fol-
genden näher eingegangen werden.

In der ersten Verfassung der DDR vom 7. Oktober
1949 wurde bestimmt: „Die Regierung der Re-
publik besteht aus dem Ministerpräsidenten und 
den Ministern2. ... Die Volkskammer bestätigt 
die Regierung und billigt das von ihr vorgelegte 
Programm“3. Von der Regierung konnten unmit-
telbar Gesetzesvorlagen in die Volkskammer zur 
Beschlussfassung eingebracht werden4.

Die Regierung übte die Aufsicht in den Angele-
genheiten aus, in denen der Republik das Recht 
der Gesetzgebung in Abgrenzung zu den Kom-
petenzen der Länder zustand. Soweit die Gesetze 
nicht von den Verwaltungen der Republik ausge-
führt wurden, konnte sie allgemeine Anweisungen 
erlassen und war ermächtigt, die Ausführung die-
ser Gesetze und Anweisungen zu überwachen5.

Als Gremium der Beschlussfassung durch die Pro-
visorische Regierung der DDR wurden in der Ge-
schäftsordnung gemeinschaftliche Sitzungen bzw. 
die schriftliche Bestätigung von Umlaufsachen 
festgelegt6. Die Sitzungen des Plenums fanden bis 
1954 in etwa wöchentlichen Abständen statt. In 
ihnen wurden Vorlagen der Ministerien diskutiert, 
Koordinationsentscheidungen getroffen, Berichte 

Erschließungsvorhaben des Referates DDR 1 -
Bestand DC 20 Ministerrat der DDR
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Bis 1989 arbeitete das Archiv des Ministeriums 
des Innern auf Grund einer Vereinbarung mit der 
Staatlichen Archivverwaltung aus dem Jahre 1957 
eigenständig1. Erst die „Wende“ ermöglichte es 
dem Zentralen Staatsarchiv der DDR, sich inten-
siv für eine Übernahme des Archiv- und Schrift-
gutes des MdI einzusetzen. Die ersten Abgaben 
von Unterlagen des MdI erfolgten durch das Bun-
desministerium des Innern (BMI) im Jahre 1991. 
Es wurden zunächst die „historischen“ Bestände 
an das Bundesarchiv übergeben2. In den Jahren 
1992 bis 1994 übernahmen die Landesarchive das 
Schrift- und Archivgut der ehemaligen Landes- 
und Bezirksbehörden der Deutschen Volkspolizei, 
das Bundesarchiv das der Hauptabteilungen, Ab-
teilungen und Verwaltungen des Ministeriums des 
Innern. Mit der Übergabe des Weisungsbestandes 
im November 1998 war das ehemalige Archiv des 
MdI abschließend geräumt. Weiteren Zuwachs er-
hielt der Bestand DO 1 in den Jahren 1999 und 
2000 durch die Übernahme von Gefangenenper-
sonalunterlagen zu in den Jahren 1980 bis 1989 
von der Bundesrepublick „freigekauften“ DDR-
Häftlingen.

Das Archiv des MdI entwickelte für das dort ver-
wahrte Archiv- und Schriftgut eine eigene Tekto-
nik. Danach gliederte sich die Überlieferung des 
MdI entsprechend der Struktur des Ministeriums 
in Teilbestände. Da die Lagerung der Akten der 
genannten eigenen Tektonik folgt, ist derzeit bei 
allen noch unbearbeiteten Archivalien der Teil-
bestand untrennbarer Bestandteil der Signatur 
des Bestandes DO 1 und bei einer Aktenbestel-
lung unbedingt mit zu benennen. Besondere Auf-
merksamkeit erfordern die wenigen doppelt ver-
gebenen Teilbestands-Nummern. Es liegt jedoch 
für jeden Teilbestand ein separates Findbuch bzw. 
Ablieferungsverzeichnis vor, so dass es dem Be-
nutzer keine größeren Schwierigkeiten bereitet, 
diese Besonderheiten zu beachten.

Archivische Bearbeitung

Ziel des Projektes ist - wie bei allen archivischen 
Bearbeitungen -, die aus dem Bereich des MdI 
übernommenen Akten bestmöglich zu sichern 
und zugänglich zu machen. Bisher nicht offen-

Online-Findbücher des Bestandes DO 1 Ministerium des Innern (Stand: Februar 2007)
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seit dem Jahr 2000 einen weiteren Schwerpunkt. 
Bis Februar 2007 lagen ca. 8.500 neu verzeichnete 
Akteneinheiten in der BASYS-S-Datenbank vor. 
Mit der Beendigung der Erschließungsarbeiten ist 
Ende des Jahres zu rechnen.

2002 wurden durch eine Referendarin und einen 
Praktikanten Teile der Überlieferung des Büros 
des Ministers bearbeitet. Nach abschließenden 
Arbeiten durch Mitarbeiter des Referates im Jah-
re 2005 ist das Findbuch seit Januar 2006 online 
gestellt. Ein Publikationsfindbuch befindet sich in 
Vorbereitung.

Im Rahmen eines Retrokonversionsprojekts des 
Bundesarchivs wurde in den Jahren 2004/2005 
die Verzeichnungskartei des Verwaltungsarchivs 
des MdI zu Weisungen des MdI und seiner Funk-
tionsvorgängerin, der Deutschen Verwaltung des 
Innern (DVdI), sowie zu Weisungen des Ministe-
riums für Staatssicherheit (MfS) und von zeitwei-
lig beim MfS eingegliederten Bereichen des MdI 
zu Polizeiaufgaben digitalisiert. Das über 10.000 
Datensätze umfassende Findbuch ist im Benutzer-
saal des Bundesarchivs in Berlin offline einseh-
bar. Nach Prüfung der Verzeichnungsangaben so-
wie einer Präzisierung und Straffung der zum Teil 
mehrere hundert Zeichen umfassenden Aktentitel 
erfolgt abschnittsweise die Online-Stellung auf 
der Internetseite des Bundesarchivs. Derzeit sind 
ca. 4.000 Weisungen online recherchierbar.

Zwei Auszubildende des gehobenen Archiv-
dienstes bearbeiteten 2004 und 2006 die Über-
lieferung der SED-Kreisleitung des MdI, so dass 
seit August 2006 ein Bestandsverzeichnis für die 
Überlieferung der zentralen Parteileitung und der 
einzelnen Grundorganisationen der SED des MdI 
vorgelegt werden konnte. Die Online-Stellung des 
abschließend bearbeiteten Findbuches erfolgte zu 
Beginn des Jahres 2007.

Seit Anfang 2006 konzentrieren sich weitere Er-
schließungsarbeiten am Bestand DO 1 auf das 
Schriftgut der Staatlichen Archivverwaltung 
(StAV) des MdI. Im ersten Jahr der Bearbeitung 
konnte der Leitungsbereich der StAV fast voll-
ständig neu aufbereitet werden.

Im derzeit laufenden Retrokonversionsprogramm 
des Bundesarchivs sind erneut Findmittel von Tei-

sichtliche Lücken in der Überlieferung sollen 
erkannt und alle archivwürdigen Akten des Be-
standes im IT-System des Bundesarchivs erfasst 
werden. Nach Bewertung und Erschließung sollen 
Findmittel nach dem heutigen Stand der Auswer-
tungsmethoden entstehen. Die bisherigen Teil-
bestände werden zu Klassifikationseinheiten des 
Bestandes. Die für den Bestand DO 1 geschaffene 
Gesamtklassifikation bildet die Grundlage für die 
Erschließungsarbeiten. Durch eine Umsignierung 
werden die bisherigen unterschiedlichen Signatu-
rensysteme vereinheitlicht und vereinfacht³.

Ausschlaggebend für die Auswahl der Bearbei-
tungskomplexe ist die Bedeutung der Struktur-
einheiten sowie die Benutzungsrelevanz einzelner 
Tektonikeinheiten. Die Arbeiten konzentrieren 
sich zunächst auf die Bereiche, in denen Unterla-
gen der zentralen Leitung und Anweisungstätig-
keit des MdI sowie Dokumente überliefert sind, 
die für die Klärung persönlicher Belange insbe-
sondere in Haft-, Staatsbürgerschafts-, Asyl- und 
Übersiedlungssachen benötigt werden. Die Bear-
beitung weiterer Bereiche erfolgt in Abhängigkeit 
von den personellen Möglichkeiten.

Die Bearbeitung begann im Jahre 2000 mit der 
Erschließung der bis dahin nur über Personen-
karteien der Bundesbeauftragten für die Unterla-
gen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
DDR (BStU) und separate Listen zugänglichen 
Gefangenenakten Sowjetischer Militärtribunal 
(SMT)- und Waldheim-Verurteilter4. Dem schloss 
sich die Erschließung der Sachakten der Verwal-
tung Strafvollzug an. Beide Projekte konnten 
2005 beendet werden. Ein Publikationsfindbuch 
ist für 2007 angekündigt. Zudem steht die Über-
lieferung der Verwaltung Strafvollzug als Online-
Findbuch auf der Internetseite des Bundesarchivs 
zur Auswertung bereit. Weitere im Bundesarchiv 
überlieferte Gefangenenakten SMT-Verurteilter 
befinden sich derzeit noch in Bearbeitung. Diese 
Erschließungsarbeiten führen Auszubildende des 
Bundesarchivs unter der Anleitung von Mitarbei-
tern des Referates durch.

Die Erschließung des DO 1-Teilbestandes Haupt-
abteilung Innere Angelegenheiten, der auch Un-
terlagen der Inneren Verwaltung des MdI (1949 
bis 1953) und des Staatssekretariats für Innere 
Angelegenheiten (1953 bis 1955) enthält, bildet 
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Anmerkungen

1) Siehe Simone Walther: Besonderheiten der Archivierung 
und Nutzung ministerialer Überlieferung der Bereiche 
Inneres und Justiz der DDR - Rückblick und Ausblick. 
In: Hatte „Janus“ eine Chance? Das Ende der DDR und 
die Sicherung einer Zukunft der Vergangenheit. Archiv 
zur DDR-Staatssicherheit. Herausgegeben von Dagmar 
Unverhau. Bd. 6. Münster 2003.

2) Das Archivgut der Deutschen Verwaltung des Innern 
(DVdI), der Hauptverwaltung der Deutschen Volkspoli-
zei (HVDVP), der Örtlichen Räte und der Zentralverwal-
tung für deutsche Umsiedler wurde mit schon im Archiv 
des MdI gefertigten Findbüchern übergeben.

3) Im Verwaltungsarchiv des MdI erfolgte eine durchge-
hende Signierung der Aktenzugänge der abgebenden 
Stellen. Neben der Zählung des Verwaltungsarchivs, 
die quantitativ den Großteil der Akten erfasst (4 bis 
5-stellige Signierung bis ca. Nr. 65.000), gibt es noch 
Blöcke mit schon im Archiv des MdI endbearbeiteten 

Akten (3-stellige Signierung mit Strichnummern) sowie 
Nummern mit Aufbewahrungsfristen (z.B. 11/00). Zu-
dem wurden für einzelne Strukturbereiche noch eigene 
Signaturensysteme geschaffen.

4) In den Waldheimer Prozessen verurteilten Sonderge-
richte zwischen April und Juli 1950 etwa 3.400 oftmals 
schon seit 1945 durch russische Kontrollbehörden ver-
haftete Personen unter dem Vorwurf, Kriegs- und nati-
onalsozialistische Verbrechen begangen zu haben, zu 
oftmals hohen Strafen. Es wurden u.a. 32 Todesurteile 
gefällt, von denen 24 vollstreckt worden sind. Nach der 
Vereinigung 1990 wurden alle Verurteilten rehabilitiert. 
Gegen einige Richter und Staatsanwälte der Waldheimer 
Prozesse wurden danach Strafverfahren wegen Rechts-
beugung und Freiheitsberaubung eingeleitet.

5) Aktenplan des MdI vom 1. Januar 1979 in der Fassung 
vom 15.Juni 1988. Siehe BArch, DO 1/ 2.2./ 55377

len des Bestandes DO 1 enthalten. Für die Digita-
lisierung sind die Findmittel der schon im MdI be-
arbeiteten Teilbestände Deutsche Verwaltung des 
Innern, Örtliche Räte und Hauptverwaltung der 
Deutschen Volkspolizei vorgesehen. Wie schon 
bei den vorgenannten Weisungen wird auch hier 
die Online-Stellung nach Abschluss der erforder-
lichen Korrekturen erfolgen.

Fazit der bisherigen Bearbeitung

Die bisherigen Teilbestands-Erschließungen las-
sen folgende Schlussfolgerungen zu: Durch die 
uneingeschränkte eigene Bewertungsbefugnis im 
MdI ist das übernommene Schriftgut trotz des 
verbliebenen Gesamtumfangs mit erheblichen 
Überlieferungslücken ins Bundesarchiv gelangt. 
Die größtenteils unprofessionelle und durch po-
litische Vorgaben geprägte Bearbeitung im Archiv 
des MdI hat wichtige Dokumente zur Geschichte 
des Polizeiapparates in der DDR vernichtet und 
Entstehungszusammenhänge zerstört. Nur für eine 
sehr geringfügige Anzahl von Aktenplanpositi-
onen war im MdI die dauernde Aufbewahrung im 
Archiv vorgesehen. Für das Gros der Dokumente 

waren Aufbewahrungsfristen von zwei bis 20 
Jahren festgelegt. Lediglich Vorgänge und - mit-
unter völlig aus dem Zusammenhang herausgelö-
ste - Schriftstücke, die „wegen ihrer historischen 
Aussage über die Aufgaben, Entwicklung und Tä-
tigkeit der Deutschen Volkspolizei [...] Auskunft 
geben“, galten als archivwürdig5.

Das Wissen, dass es sich bei der Überlieferung des 
MdI um eine schon im dortigen Archiv selektierte 
und verdichtete Materialauswahl handelt, verlangt 
eine besondere Sorgfalt bei der Bewertung und 
Erschließung des verbliebenen Schriftgutes. Kas-
sationen werden in der Regel nur bei Doppel- und 
Mehrfachüberlieferungen sowie bei ausgewähl-
tem Haushaltsschriftgut vorgenommen. Die Akten 
erfordern eine tiefe Erschließung, die teilweise bis 
auf Dokumentenebene heruntergeht. Jedoch zeigt 
der Bestand DO 1 auch mit den genannten Unzu-
länglichkeiten eindrucksvoll das Wirken des MdI 
als das für die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
in der DDR zuständige Organ und kann wissen-
schaftlichen Benutzern und privaten Anfragern 
bei der Aufarbeitung der verschiedensten Themen 
hilfreich sein.

Kerstin Risse
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Im Oktober 2006 fanden die Erschließungsarbei-
ten am Bestand DN 6 - Deutsche Notenbank ih-
ren Abschluss. Das dabei im Referat DDR 1 unter 
Anwendung der IT-Datenbank BASYS-S erstellte 
Findbuch ist seit Dezember 2006 online abrufbar. 
Institutionsgeschichte und Arbeitsweise der Deut-
schen Notenbank (DNB) werden hier im Über-
blick dargestellt, weitere Einzelheiten können der 
Findbucheinleitung entnommen werden.

Noch vor Beendigung der Kampfhandlungen, 
am 28. April 1945, ordnete der Militärkomman-
dant der Stadt Berlin mit seinem Befehl Nr. 01 
die Schließung der Banken und die Konfiszie-
rung der Reichsmarkbestände an. Die Geld- und 
Kreditinstitute erhielten Weisung, die Tresore zu 
versiegeln und Liquidationsbilanzen aufzustel-
len1. Analoge Befehle sowjetischer Truppen- bzw. 
der Kreis- und Ortskommandeure ergingen in der 
gesamten Sowjetischen Besatzungszone (SBZ). 
Jegliche Finanzgeschäfte wurden eingestellt. Das 
frühere Bankensystem brach völlig zusammen.

Der Auflösung des alten Bankenapparates folgte 
unmittelbar eine Neustrukturierung. Der am 23. 
Juli 1945 erlassene Befehl Nr. 01 der Sowjetischen 
Militäradministration in Deutschland (SMAD) 
zur Neuorganisation der deutschen Finanz- und 
Kreditorgane gestattete die Bildung von Provinzi-
al- und Landesbanken2 sowie von städtischen und 
kommunalen Banken. Sparkassen und staatliche 
Versicherungsgesellschaften nahmen ihre Tätig-
keit auf3. Wenig später folgten landwirtschaftliche 
Kreditgenossenschaften. Mit der Eröffnung von 
Gewerbebanken und Postsparkassen wurde das 
Netz der Kreditinstitute Anfang des Jahres 1946 
nochmals erweitert.

Als zentrale Institution für die technische Abwick-
lung des Überweisungsverkehrs zwischen den 
neu- bzw. wiedereröffneten Bankinstituten fun-
gierte über die Ländergrenzen hinweg ab August 
1945 die Bankenverrechnungsstelle Potsdam, die 
dem Leiter der Provinzialbank der Provinz Bran-
denburg unterstand4.

Zur Regulierung des Geldumlaufs und zur Erleich-
terung des Zahlungsausgleichs zwischen den ver-

schiedenen Kreditinstituten wurden in Durchfüh-
rung des SMAD-Befehls Nr. 37 vom 19. Februar 
1947 Emissions- und Girobanken in den Ländern 
der SBZ gegründet5. Sie fungierten als Anlage- 
und Refinanzierungsinstitute für die Banken und 
Sparkassen sowie als Kassenvollzugsorgane der 
einzelnen Länder und beteiligten sich maßgeblich 
an der Emission von Länderanleihen6.

Die Entwicklung der Wirtschaft erforderte jedoch 
immer dringender eine konzentrierte Leitung des 
Geld- und Giroverkehrs. Am 26. Mai 1948 wurde 
auf der Grundlage des SMAD-Befehls Nr. 94 vom 
21. Mai 1948 die Deutsche Emissions- und Giro-
bank als Spitzeninstitut der auf Länderebene agie-
renden Emissions- und Girobanken geschaffen7.
Zu ihren Hauptaufgaben gehörte die Regelung des 
Geldumlaufs in der gesamten SBZ einschließlich 
Groß-Berlins, die Durchführung des Zahlungsver-
kehrs mit anderen Besatzungszonen und dem 
Ausland sowie die Koordinierung der Tätigkeit 
der Emissions- und Girobanken der Länder. Das 
Recht der Notenausgabe erhielt sie nicht8.

In den westlichen Besatzungszonen vollzogen 
die dortigen Militärregierungen in der Zeit vom 
18. bis 20. Juni 1948 eine Währungsreform9. Um 
eine Überschwemmung mit wertlos gewordener 
Reichsmark zu verhindern, schloss sich vom 24. 
bis 28. Juni 1948 eine Währungsreform in der SBZ
an10. Zur Vollendung der Währungsreform und zur 
weiteren Festigung des Geldumlaufs in der SBZ 
und im Gebiet von Groß-Berlin bestimmte der 
SMAD-Befehl Nr. 122 vom 20. Juli 1948 und eine 
entsprechende Anordnung der Deutschen Wirt-
schaftskommission (DWK) vom gleichen Tag die 
Umbenennung der Deutschen Emissions- und Gi-
robank in Deutsche Notenbank.

Zuständigkeit und gesetzliche Grundlagen

Der Hauptverwaltung Finanzen der DWK unter-
stellt oblag der Deutschen Notenbank (DNB) die 
Regelung des Geldumlaufs, die Organisation des 
Zahlungsverkehrs sowie der Zahlungsausgleich 
mit den anderen Besatzungszonen und dem Aus-
land.

Onlinefindbuch zum Bestand DN 6 Deutsche Notenbank
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Die im Verlaufe des Jahres 2006 im größeren Um-
fang erfolgte Online-Stellung von Findmitteln zur 
Überlieferung des Ministerrates der DDR (MR) 
bietet Anlass, dem interessierten Leserkreis eini-
ge Ausführungen zur Erschließung des Bestandes  
zugänglich zu machen.

DC 20 ist einer der vielbenutzten Bestände des 
Bundesarchivs und dies zu allen nur möglichen 
Benutzungszwecken. Waren es in den 1990er Jah-
ren in erster Linie die Beschlüsse des MR, die zur 
Prüfung rechtlicher Belange herangezogen wur-
den, sind es mittlerweile wohl vermehrt die wis-
senschaftlichen Anliegen, die die Überlieferung 
‚gebrauchen‘.

Im Zuge von Umstrukturierungen in der Abtei-
lung DDR zum 1. Januar 2002 wurden Zielverein-
barungen abgeschlossen, die die prioritäre Bear-
beitung des Bestandes vorsahen. Die personellen 
Kapazitäten eines ab diesem Zeitpunkt größeren 
Referates sollten entsprechend zum Einsatz kom-
men. Es bot sich an, Kräfte zu bündeln, um die 
Überlieferung der Regierung der DDR von ca. 
1.140 lfm in absehbarer Zeit endgültig erschlos-
sen präsentieren zu können.

Der Ministerrat - Institutionsgeschichtliche 
Grundlagen

Die Aufgaben der Regierung der DDR, erst ab 
1954 offiziell als Ministerrat der DDR (MR) be-
zeichnet, werden in den Verfassungen der DDR 
nur jeweils knapp beschrieben. Konkrete Rege-
lungen enthalten die Gesetze über die Regierung 
bzw. über den MR1.

Die Stellung des MR im Staatsapparat der DDR 
war in den 41 Jahren seines Bestehens gesell-
schaftlichen Entwicklungen unterworfen. Auch 
sein Verhältnis zur staatsführenden Partei, der 
SED, unterlag Schwankungen. Bei Gründung der 
DDR spiegelte sich sowohl in der Zusammenset-
zung der Regierung als auch in ihren Kompetenzen 

und ihrer Wirksamkeit eine aktive Blockpolitik 
der SED-Führung wider. In den 1960er Jahren 
nahm die staats- und kaderpolitische Dominanz 
der SED auch im MR stetig zu und erreichte mit 
der Verankerung der „führenden Rolle“ der SED 
in der Verfassung von 1968 und dem MR-Gesetz 
von 1972 einen Höhepunkt. Zwar blieb die Be-
setzung der Funktionen dem Grundsatz treu, dass 
jede der Blockparteien im MR einen Stellvertre-
ter des Vorsitzenden stellte, allerdings wuchs die 
Beteiligung der SED insgesamt und manifestierte 
sich bis zum November 1989 durch personelle 
Funktionsdopplungen in der „Staats- und Partei-
führung“.

Auf einige grundlegende Aufgaben und die Orga-
nisation des Ministerrates der DDR soll im Fol-
genden näher eingegangen werden.

In der ersten Verfassung der DDR vom 7. Oktober
1949 wurde bestimmt: „Die Regierung der Re-
publik besteht aus dem Ministerpräsidenten und 
den Ministern2. ... Die Volkskammer bestätigt 
die Regierung und billigt das von ihr vorgelegte 
Programm“3. Von der Regierung konnten unmit-
telbar Gesetzesvorlagen in die Volkskammer zur 
Beschlussfassung eingebracht werden4.

Die Regierung übte die Aufsicht in den Angele-
genheiten aus, in denen der Republik das Recht 
der Gesetzgebung in Abgrenzung zu den Kom-
petenzen der Länder zustand. Soweit die Gesetze 
nicht von den Verwaltungen der Republik ausge-
führt wurden, konnte sie allgemeine Anweisungen 
erlassen und war ermächtigt, die Ausführung die-
ser Gesetze und Anweisungen zu überwachen5.

Als Gremium der Beschlussfassung durch die Pro-
visorische Regierung der DDR wurden in der Ge-
schäftsordnung gemeinschaftliche Sitzungen bzw. 
die schriftliche Bestätigung von Umlaufsachen 
festgelegt6. Die Sitzungen des Plenums fanden bis 
1954 in etwa wöchentlichen Abständen statt. In 
ihnen wurden Vorlagen der Ministerien diskutiert, 
Koordinationsentscheidungen getroffen, Berichte 
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Zur Erfüllung dieser Aufgaben hatte die DNB das 
ausschließliche Recht, Geldzeichen auszugeben11

und ferner die Befugnis, allgemeinverbindliche 
Anordnungen über die bankmäßige Organisati-
on und Durchführung des Geld-, Überweisungs- 
und Scheckverkehrs zu erlassen. Des weiteren 
überwachte sie die Tätigkeit der Emissions- und
Girobanken. Die DNB bestimmte über die Un-
terhaltung von Mindestguthaben durch die Geld-
und Kreditinstitute, einschließlich der Post-
scheckämter und der Postsparkasse12. Sie legte in 
der SBZ den Wechselkurs der Deutschen Mark 
(DM) gegenüber anderen Währungen fest und 
war mit der Verwaltung der Devisenreserven be-
traut. Als Organe der Bank fungierten der Ver-
waltungsrat und das Direktorium. Zu ihrem ersten 
Präsidenten wurde Willy Huhn ernannt.

Nach Gründung der DDR im Oktober 1949 und 
der damit verbundenen Auflösung der DWK un-
terstand die DNB dem Ministerium der Finanzen 
als Aufsichtsbehörde.

Mit dem Gesetz der Provisorischen Volkskam-
mer vom 22. März 1950 „Über die Eingliederung 
von Kreditinstituten in die Deutsche Notenbank“ 
erfolgte die Integration der Landeskreditbanken 
und ihrer Niederlassungen sowie der Emissions- 
und Girobanken der Länder mit allen Aktiva und 
Passiva als Filialen der DNB rückwirkend zum 
Januar 1950. Die DNB umfasste nunmehr fünf 
Landeszentralen mit Sitz in Dresden, Halle, Wei-
mar, Potsdam und Schwerin und 539 Niederlas-
sungen13.

Im November 1950 reichte der Präsident der 
DNB, Willy Huhn, nach erheblichem politischen 
Druck „aus gesundheitlichen Gründen“ beim Mi-
nisterpräsidenten der DDR ein Rücktrittsgesuch 
ein14. Seine Nachfolgerin wurde ab 13. Dezember 
Greta Kuckhoff (SED)15.

Eine weitere Aufwertung ihrer zentralen Stellung 
erfuhr die DNB mit dem „Gesetz über die Deutsche
Notenbank“ vom Oktober 1951, durch das sie den 
Status einer Staatsbank und das alleinige Recht 
zur Ausgabe von Banknoten erhielt. Sie unterstand
nun unmittelbar dem Ministerrat, in dem ihr Präsi-
dent16 mit Sitz und Stimme vertreten war. Darüber 
hinaus betraute das Gesetz die Bank mit der Füh-
rung der Kassengeschäfte des Staatshaushaltes17.

Die sich aus dem Gesetz ergebenden höheren An-
forderungen an die Tätigkeit der DNB erforderten 
eine Konzentration auf wirtschaftliche Schwer-
punkte in der volkseigenen Industrie, bei den 
Konsumgenossenschaften, den übrigen Genos-
senschaften (außer Landwirtschaft) und den grö-
ßeren Privatbetrieben. Mit der Ersten Durchfüh-
rungsbestimmung vom 8. November 1951 zum
„Gesetz über die Deutsche Notenbank“ erfolgte 
daher eine Aufgabenabgrenzung zwischen den 
Bankinstituten der DDR. Ab 1. Januar 1952 führte 
die DNB für natürliche Personen, Bauernwirt-
schaften, Handwerksbetriebe und private Betriebe 
der Industrie, des Einzelhandels sowie des Ver-
kehrs mit bis zu zehn Beschäftigten keine Konten 
mehr. Mit Ausnahme der Konten der Bauernwirt-
schaften, die die Vereinigung der gegenseitigen 
Bauernhilfe (VdgB, BHG) übernahm, wurden die 
übrigen Konten auf die Sparkassen übertragen18.

Im April 1958 erfolgte erneut ein Wechsel in der 
Leitung der DNB. Greta Kuckhoff war ähnlich 
wie ihr Vorgänger nicht bereit, fachlich fragwür-
dige geldpolitische Entscheidungen der SED bzw. 
des Ministerrates der DDR unwidersprochen hin-
zunehmen. Nach dem Geldumtausch im Oktober 
1957, in dessen Vorbereitung sie offenbar nicht 
einbezogen worden war, trat sie ebenfalls aus „ge-
sundheitlichen Gründen“ zurück19. Ihr Nachfolger 
wurde Martin Schmidt20. Nach dessen Tod im Juni 
1961 wurde Rolf Wetzel, bis dahin Stellvertreter 
des Ministers der Finanzen, zum Präsidenten er-
nannt21. Drei Jahre später wurde Wetzel von seiner 
Funktion entbunden. Er übergab das Amt an Hel-
mut Dietrich22.

Die von der DNB im Neuen Ökonomischen Sys-
tem zu lösenden Aufgaben, die inhaltlich über den 
Rahmen des Gesetzes über die Deutsche Noten-
bank vom 31. Oktober 1951 hinausgingen, mach-
ten eine Neufassung der Rechtsnorm erforderlich. 
Dies geschah mit dem „Gesetz über die Deutsche 
Notenbank“ vom 20. Dezember 1965.

Das neue Gesetz beinhaltete Festlegungen zur 
staatsrechtlichen Stellung, zu den Aufgaben und 
Leitungsverhältnissen der DNB. Es erfüllte damit 
zugleich die Funktion eines Statuts, wie es sonst 
für Staatsorgane in der Rechtsform einer Verord-
nung des Ministerrates der DDR erlassen wurde 
und fixierte erweiterte Befugnisse. Die DNB, 
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Im Oktober 2006 fanden die Erschließungsarbei-
ten am Bestand DN 6 - Deutsche Notenbank ih-
ren Abschluss. Das dabei im Referat DDR 1 unter 
Anwendung der IT-Datenbank BASYS-S erstellte 
Findbuch ist seit Dezember 2006 online abrufbar. 
Institutionsgeschichte und Arbeitsweise der Deut-
schen Notenbank (DNB) werden hier im Über-
blick dargestellt, weitere Einzelheiten können der 
Findbucheinleitung entnommen werden.

Noch vor Beendigung der Kampfhandlungen, 
am 28. April 1945, ordnete der Militärkomman-
dant der Stadt Berlin mit seinem Befehl Nr. 01 
die Schließung der Banken und die Konfiszie-
rung der Reichsmarkbestände an. Die Geld- und 
Kreditinstitute erhielten Weisung, die Tresore zu 
versiegeln und Liquidationsbilanzen aufzustel-
len1. Analoge Befehle sowjetischer Truppen- bzw. 
der Kreis- und Ortskommandeure ergingen in der 
gesamten Sowjetischen Besatzungszone (SBZ). 
Jegliche Finanzgeschäfte wurden eingestellt. Das 
frühere Bankensystem brach völlig zusammen.

Der Auflösung des alten Bankenapparates folgte 
unmittelbar eine Neustrukturierung. Der am 23. 
Juli 1945 erlassene Befehl Nr. 01 der Sowjetischen 
Militäradministration in Deutschland (SMAD) 
zur Neuorganisation der deutschen Finanz- und 
Kreditorgane gestattete die Bildung von Provinzi-
al- und Landesbanken2 sowie von städtischen und 
kommunalen Banken. Sparkassen und staatliche 
Versicherungsgesellschaften nahmen ihre Tätig-
keit auf3. Wenig später folgten landwirtschaftliche 
Kreditgenossenschaften. Mit der Eröffnung von 
Gewerbebanken und Postsparkassen wurde das 
Netz der Kreditinstitute Anfang des Jahres 1946 
nochmals erweitert.

Als zentrale Institution für die technische Abwick-
lung des Überweisungsverkehrs zwischen den 
neu- bzw. wiedereröffneten Bankinstituten fun-
gierte über die Ländergrenzen hinweg ab August 
1945 die Bankenverrechnungsstelle Potsdam, die 
dem Leiter der Provinzialbank der Provinz Bran-
denburg unterstand4.

Zur Regulierung des Geldumlaufs und zur Erleich-
terung des Zahlungsausgleichs zwischen den ver-

schiedenen Kreditinstituten wurden in Durchfüh-
rung des SMAD-Befehls Nr. 37 vom 19. Februar 
1947 Emissions- und Girobanken in den Ländern 
der SBZ gegründet5. Sie fungierten als Anlage- 
und Refinanzierungsinstitute für die Banken und 
Sparkassen sowie als Kassenvollzugsorgane der 
einzelnen Länder und beteiligten sich maßgeblich 
an der Emission von Länderanleihen6.

Die Entwicklung der Wirtschaft erforderte jedoch 
immer dringender eine konzentrierte Leitung des 
Geld- und Giroverkehrs. Am 26. Mai 1948 wurde 
auf der Grundlage des SMAD-Befehls Nr. 94 vom 
21. Mai 1948 die Deutsche Emissions- und Giro-
bank als Spitzeninstitut der auf Länderebene agie-
renden Emissions- und Girobanken geschaffen7.
Zu ihren Hauptaufgaben gehörte die Regelung des 
Geldumlaufs in der gesamten SBZ einschließlich 
Groß-Berlins, die Durchführung des Zahlungsver-
kehrs mit anderen Besatzungszonen und dem 
Ausland sowie die Koordinierung der Tätigkeit 
der Emissions- und Girobanken der Länder. Das 
Recht der Notenausgabe erhielt sie nicht8.

In den westlichen Besatzungszonen vollzogen 
die dortigen Militärregierungen in der Zeit vom 
18. bis 20. Juni 1948 eine Währungsreform9. Um 
eine Überschwemmung mit wertlos gewordener 
Reichsmark zu verhindern, schloss sich vom 24. 
bis 28. Juni 1948 eine Währungsreform in der SBZ
an10. Zur Vollendung der Währungsreform und zur 
weiteren Festigung des Geldumlaufs in der SBZ 
und im Gebiet von Groß-Berlin bestimmte der 
SMAD-Befehl Nr. 122 vom 20. Juli 1948 und eine 
entsprechende Anordnung der Deutschen Wirt-
schaftskommission (DWK) vom gleichen Tag die 
Umbenennung der Deutschen Emissions- und Gi-
robank in Deutsche Notenbank.

Zuständigkeit und gesetzliche Grundlagen

Der Hauptverwaltung Finanzen der DWK unter-
stellt oblag der Deutschen Notenbank (DNB) die 
Regelung des Geldumlaufs, die Organisation des 
Zahlungsverkehrs sowie der Zahlungsausgleich 
mit den anderen Besatzungszonen und dem Aus-
land.

Onlinefindbuch zum Bestand DN 6 Deutsche Notenbank
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im Gesetz als Staatsbank der DDR bezeichnet23,
fungierte als Zentrum für die Anlage freier Geld-
mittel der Volkswirtschaft und arbeitete nunmehr 
nach einem Finanzplan.

Ab August 1967 übernahm Dr. Margarete Witt-
kowski24 das Amt des Präsidenten der DNB. Ihr 
Vorgänger wurde vom Ministerrat der DDR als 
Vizepräsident bestätigt25.

Der Beschluss des Politbüros der SED über „Die 
neue Rolle und den zweckmäßigsten Aufbau des 
Banksystems unter den Bedingungen der 2. Etap-
pe des neuen ökonomischen Systems, insbeson-
dere über die Beziehungen zwischen den Banken 
und Betrieben“ vom 28. Februar 1967 und der ent-
sprechende Beschluss des Ministerrates der DDR 
vom 5. April 1967 gaben den Anstoß zur Erarbei-
tung von Organisations- und Maßnahmeplänen, 
die zur Bildung der Staatsbank der DDR sowie 
der Industrie- und Handelsbank aus der bishe-
rigen DNB und der Deutschen Investitionsbank 
führten26.

Zum 1. Januar 1968 gab die DNB ihre Geschäfts-
bankfunktion an die Industrie- und Handelsbank 
ab und konzentrierte sich auf die Verwirklichung 
ihrer Aufgaben als Emissionsbank bei der Bi-
lanzierung des gesamten Kreditsystems, der Aus-
arbeitung von Grundsätzen auf den Gebieten 
des Geldumlaufs und des Kredits sowie der Re-
finanzierung der Geschäftsbanken. Es erfolgte 
die Umbenennung in „Staatsbank der Deutschen 
Demokratischen Republik“. Im Ergebnis der Um-
strukturierungen im Bankensystem kam es zur 
Veränderung der Währungsbezeichnung in der 
DDR. Aus der bisherigen Mark der DNB (MDN) 
wurde die Mark der DDR (M).

Bestandsgeschichte

Der größte Teil des Bestandes, ca. 155 lfm, ge-
langte im November 1989 in das damalige Zen-
trale Staatsarchiv (ZStA), Archivdepot Coswig27.
Im Verwaltungsarchiv der Staatsbank der DDR 
war zuvor, in Zusammenarbeit mit dem ZStA, die 
Bewertung und Erschließung der Akten nach den 
„Ordnungs- und Verzeichnungsgrundsätzen der 
DDR“ (OVG)28 erfolgt. Die dabei entstandene, 
an der Organisation der DNB orientierte sachthe-

matische Kartei, wurde ebenfalls mit übergeben. 
1998 erhielt das Bundesarchiv ca. 9 lfm Akten 
von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Nieder-
lassung Berlin (KfW)29. Schließlich kamen im 
Oktober 2002 noch einmal ca. 0,50 lfm Restakten 
von der KfW dazu.

Dem Bearbeitungsbericht von 1989 ist zu entneh-
men, dass das Schriftgut kontinuierlich ab 1951 
von den aktenführenden Stellen an das Verwal-
tungsarchiv30 abgegeben und dort bereits, entspre-
chend dem Schriftgutbewertungsverzeichnis der 
Staatsbank der DDR und den jeweils geltenden 
Kassationsrichtlinien der DNB, bewertet wurde31.
Unterschiedliche Ablage- und Ordnungsgrund-
sätze (kaufmännische und Buchablage) kennzeich-
neten die innere Ordnung. Diverse Akten ermögli-
chten keine Rückschlüsse auf die Anwendung in-
nerer Ordnungsprinzipien. Dominierend war die 
Sachaktenbildung. Daneben lagen jedoch auch 
die Ablage nach Schriftstückarten, Korrespon-
denzakten und eine Vielzahl von Handakten32 lei-
tender Mitarbeiter vor.

Im Verwaltungsarchiv der Staatsbank der DDR er-
folgte vor Beginn der Erschließung im Jahr 1986 
eine Grobordnung des Schriftgutes nach Struktur-
teilen. Da die übergebenen Akten die Anwendung 
von Aktenplänen weitestgehend vermissen ließen, 
entstand im Zuge der Verzeichnungsarbeiten ein 
an Struktur, Aufgabenstellung und real vorhan-
dener Überlieferung angepasstes Klassifikations-
schema33.

Mit der Abgabe des Bestandes an das ZStA ver-
band die Staatsbank der DDR Auflagen zur Be-
nutzbarkeit einer Vielzahl von Akten. So sollten 
Dokumente des Direktoriums, Personalunterla-
gen, Rechtsakten sowie Schriftgut zum Geldum-
lauf der Bevölkerung, zu internationalen Bank-
beziehungen, zum Zahlungsverkehr und zu Sicher-
heitsfragen erst nach Zustimmung der Staatsbank 
zur Einsichtnahme freigegeben werden34. Mit der 
Vereinigung der beiden deutschen Zentralarchive 
im Vertrag zur deutschen Einheit vom 3. Oktober 
1990 wurden diese Bestimmungen gegenstands-
los. Von der in der Tektonik des Bundesarchivs 
unter der Signatur DN 6 ausgewiesenen Über-
lieferung standen den Benutzern, bis auf wenige 
Ausnahmen35, nun im Rahmen des Bundesarchiv-
gesetzes alle Teile zur Verfügung.
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Archivische Bearbeitung

Die 1998 von der KfW übernommenen 9 lfm Ak-
ten der DNB wurden im gleichen Jahr im Bundes-
archiv handschriftlich verzeichnet, die bestehende 
Signaturenfolge fortgeführt und die Karteikarten 
in die vorhandene Klassifikation eingeordnet. Bei 
den im Oktober 2002 in das Bundesarchiv ge-
langten ca. 0,50 lfm Restakten erfolgte ab Januar 
2006 eine Bearbeitung mit Hilfe des IT-Systems. 
Darüber hinaus wurden ab Ende Juni 2006 Akten 
mit der Provenienz Deutsche Notenbank aus den 
Ablieferungsverzeichnissen zum Bestand DN 11 
Deutsche Außenhandelsbank AG herausgesucht. 
Den Anhaltspunkt für die Auswahl bildete die 
zeitliche Erstreckung. Die ermittelten Archivalien-
einheiten mussten auf Grund der mangelhaften 
Titelbildung neuverzeichnet werden36.

Die Übertragung der Verzeichnungsangaben des 
Bestandes DN 6 in die IT-Datenbank BASYS-S 
des Bundesarchivs, bei der Auszubildende zum 
Fachangestellten für Medien und Informationswe-
sen der Fachrichtungen Archiv und Bibliothek37

mitwirkten, begann im Januar 2005. Vorausset-
zung für diesen „technischen“ Arbeitsschritt war 
die redaktionelle Überarbeitung der bisherigen 
Findkartei. Es erfolgten Korrekturen an der Ti-
telbildung38 und an den Angaben der Laufzeit. 
Zeitgleich mit der Aufnahme in die IT-Datenbank 
wurden Bandfolgen oder Serien archivisch gebil-
det und die Verzeichnungseinheiten klassifiziert39.
Die Festlegung von Index-Begriffen im gleichen 
Arbeitsgang führte zu jeweils einem Sach-, geo-
graphischen- und Personenindex.

Die ursprünglich vorliegende sachliche Klassifi-
kation wurde nur teilweise übernommen. Die Mo-
difizierung des Gliederungsschemas und eine da-
mit verbundene bessere Übersichtlichkeit sollen 
der Benutzungserleichterung dienen. Im Ergebnis 
gliedert sich der Bestand jetzt in 11 Hauptgruppen 
mit entsprechenden Untergruppen. Innerhalb der 
Klassifikationsgruppen wurden die Aktenbände in 
der Regel chronologisch gereiht.

Fremdprovenienzen der Deutschen Zentralfinanz-
verwaltung und der Hauptverwaltung Finanzen 
der Deutschen Wirtschaftskommission wurden 
in den Bestand DN 1 Ministerium der Finanzen 
eingeordnet40. Akten aus der Tätigkeit der Indus-

trie- und Handelsbank sowie der Staatsbank der 
DDR gelangten in die entsprechenden Überlie-
ferungen im Bundesarchiv. Bestandsbücher über 
den Umlauf von Falschgeld aus der Zeit vor 1945 
erhielt das Referat R 4. Zwei Dissertationen zur 
Finanzwirtschaft der DDR nahm die Bibliothek 
der SAPMO in ihren Bestand auf. Eine Akte mit 
der Provenienz Berliner Stadtkontor wurde zu-
ständigkeitshalber in das Landesarchiv Berlin ab-
gegeben.

Zur Kassation gelangten lediglich zehn Aktenbän-
de, die Jahreserhebungen der Staatlichen Zentral-
verwaltung für Statistik, Dubletten des Strafurteils 
gegen den ehemaligen Minister der Finanzen des 
Landes Thüringen, Leonhard Moog, Rundschrei-
ben der Deutschen Investitionsbank bzw. der 
Deutschen Bauern-Bank sowie Fotokopien aus 
Akten des Bestandes R 8136 Reichskreditgesell-
schaft AG beinhalteten41.

Die in den Aktentiteln und Enthält-Vermerken ge-
brauchten Ortsnamen „Berlin“ oder „Groß-Ber-
lin“ meinen in der Regel die Stadt oder den Bezirk 

Nachdem das Passierscheinabkommen am 20. Dezember 1963 
in Kraft getreten ist, treffen die ersten Besucher aus Berlin-West 
am frühen Morgen am Grenzübergang Bahnhof Friedrichstraße 
ein, wo die Deutsche Notenbank eine Geldwechselstelle einge-
richtet hat.
Bundesarchiv, Bild 183-B1220-0008-003
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Im Oktober 2006 fanden die Erschließungsarbei-
ten am Bestand DN 6 - Deutsche Notenbank ih-
ren Abschluss. Das dabei im Referat DDR 1 unter 
Anwendung der IT-Datenbank BASYS-S erstellte 
Findbuch ist seit Dezember 2006 online abrufbar. 
Institutionsgeschichte und Arbeitsweise der Deut-
schen Notenbank (DNB) werden hier im Über-
blick dargestellt, weitere Einzelheiten können der 
Findbucheinleitung entnommen werden.

Noch vor Beendigung der Kampfhandlungen, 
am 28. April 1945, ordnete der Militärkomman-
dant der Stadt Berlin mit seinem Befehl Nr. 01 
die Schließung der Banken und die Konfiszie-
rung der Reichsmarkbestände an. Die Geld- und 
Kreditinstitute erhielten Weisung, die Tresore zu 
versiegeln und Liquidationsbilanzen aufzustel-
len1. Analoge Befehle sowjetischer Truppen- bzw. 
der Kreis- und Ortskommandeure ergingen in der 
gesamten Sowjetischen Besatzungszone (SBZ). 
Jegliche Finanzgeschäfte wurden eingestellt. Das 
frühere Bankensystem brach völlig zusammen.

Der Auflösung des alten Bankenapparates folgte 
unmittelbar eine Neustrukturierung. Der am 23. 
Juli 1945 erlassene Befehl Nr. 01 der Sowjetischen 
Militäradministration in Deutschland (SMAD) 
zur Neuorganisation der deutschen Finanz- und 
Kreditorgane gestattete die Bildung von Provinzi-
al- und Landesbanken2 sowie von städtischen und 
kommunalen Banken. Sparkassen und staatliche 
Versicherungsgesellschaften nahmen ihre Tätig-
keit auf3. Wenig später folgten landwirtschaftliche 
Kreditgenossenschaften. Mit der Eröffnung von 
Gewerbebanken und Postsparkassen wurde das 
Netz der Kreditinstitute Anfang des Jahres 1946 
nochmals erweitert.

Als zentrale Institution für die technische Abwick-
lung des Überweisungsverkehrs zwischen den 
neu- bzw. wiedereröffneten Bankinstituten fun-
gierte über die Ländergrenzen hinweg ab August 
1945 die Bankenverrechnungsstelle Potsdam, die 
dem Leiter der Provinzialbank der Provinz Bran-
denburg unterstand4.

Zur Regulierung des Geldumlaufs und zur Erleich-
terung des Zahlungsausgleichs zwischen den ver-

schiedenen Kreditinstituten wurden in Durchfüh-
rung des SMAD-Befehls Nr. 37 vom 19. Februar 
1947 Emissions- und Girobanken in den Ländern 
der SBZ gegründet5. Sie fungierten als Anlage- 
und Refinanzierungsinstitute für die Banken und 
Sparkassen sowie als Kassenvollzugsorgane der 
einzelnen Länder und beteiligten sich maßgeblich 
an der Emission von Länderanleihen6.

Die Entwicklung der Wirtschaft erforderte jedoch 
immer dringender eine konzentrierte Leitung des 
Geld- und Giroverkehrs. Am 26. Mai 1948 wurde 
auf der Grundlage des SMAD-Befehls Nr. 94 vom 
21. Mai 1948 die Deutsche Emissions- und Giro-
bank als Spitzeninstitut der auf Länderebene agie-
renden Emissions- und Girobanken geschaffen7.
Zu ihren Hauptaufgaben gehörte die Regelung des 
Geldumlaufs in der gesamten SBZ einschließlich 
Groß-Berlins, die Durchführung des Zahlungsver-
kehrs mit anderen Besatzungszonen und dem 
Ausland sowie die Koordinierung der Tätigkeit 
der Emissions- und Girobanken der Länder. Das 
Recht der Notenausgabe erhielt sie nicht8.

In den westlichen Besatzungszonen vollzogen 
die dortigen Militärregierungen in der Zeit vom 
18. bis 20. Juni 1948 eine Währungsreform9. Um 
eine Überschwemmung mit wertlos gewordener 
Reichsmark zu verhindern, schloss sich vom 24. 
bis 28. Juni 1948 eine Währungsreform in der SBZ
an10. Zur Vollendung der Währungsreform und zur 
weiteren Festigung des Geldumlaufs in der SBZ 
und im Gebiet von Groß-Berlin bestimmte der 
SMAD-Befehl Nr. 122 vom 20. Juli 1948 und eine 
entsprechende Anordnung der Deutschen Wirt-
schaftskommission (DWK) vom gleichen Tag die 
Umbenennung der Deutschen Emissions- und Gi-
robank in Deutsche Notenbank.

Zuständigkeit und gesetzliche Grundlagen

Der Hauptverwaltung Finanzen der DWK unter-
stellt oblag der Deutschen Notenbank (DNB) die 
Regelung des Geldumlaufs, die Organisation des 
Zahlungsverkehrs sowie der Zahlungsausgleich 
mit den anderen Besatzungszonen und dem Aus-
land.

Onlinefindbuch zum Bestand DN 6 Deutsche Notenbank
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Berlin (Ost) bzw. Ostberlin. Für den westlichen 
Teil Berlins wird ausschließlich die Bezeichnung 
„West-Berlin“ verwandt42, wenn nicht eine offi-
zielle Behördenbenennung die Ausnahme vor-
schreibt. Bei Strukturteilbezeichnungen mit dem 
Zusatz „der DNB“ (z. B. Abt. Kredite an Industrie 
der DNB) ist stets der Bereich in der Zentrale der 
DNB gemeint. Abweichungen davon sind im Ak-
tentitel oder Enthält-Vermerk erfasst.

Im Ergebnis der archivischen Bearbeitung umfasst 
der Bestand nunmehr 5.222 Archivalieneinheiten 
mit einem Umfang von ca. 170 lfm Archivgut. 
Auf Grund der Aussonderung von Fremdprove-
nienzen, Kassations- und Sammlungsgut ergeben 
sich Lücken in der Signaturenfolge.

Wert der Überlieferung

Die Überlieferung des Bestandes erstreckt sich 
zeitlich schwerpunktmäßig auf die Jahre 1948 bis 
1967. Sie spiegelt die Arbeit der Zentrale der DNB 
in ihren Grundsätzen, aber auch im Detail wider. 
Ausgehend von der Stellung der DNB als oberste 
Bankinstitution im Finanz- und Wirtschaftssystem 
und als Teil des Staatsapparates bilden die Akten 
des Bestandes DN 6 eine hochwertige Quellen-
basis für Forschungen zu gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Entwicklungen in der DDR.

Das Schriftgut verdeutlicht die Funktionalisierung 
des Finanzwesens im Sinne der staatlichen Poli-
tik. Es gibt zu erkennen, dass die Arbeit der DNB 
durch den Vorherrschaftsanspruch der SED be-
stimmt und durch eine enge Verknüpfung mit dem 
politischen Geschehen geprägt war. Die Überlie-
ferung gewährt Einblicke in die Vielschichtigkeit 
dieser Prozesse sowie in die Widersprüche zwi-
schen politischen Zielsetzungen und praktischen 
Notwendigkeiten.

Die Akten dokumentieren anschaulich die Liqui-
dierung der Kriegsverhältnisse auf finanziellem 
Gebiet und die Entstehung, Entwicklung sowie 
Veränderung des Bankenwesens in der SBZ und 
späteren DDR. Sie belegen die weitgehende Ab-
hängigkeit des Finanzsystems in einer Volkswirt-
schaft von der Wirtschaftsordnung und seine Aus-
richtung nach sowjetischem Vorbild. In gleicher 
Weise zeigen die Archivalien die direkte Einfluss-

nahme auf die Geldpolitik durch die Deutsche 
Wirtschaftskommission (DWK) und später des 
Ministerium der Finanzen auf.

Die Instrumentalisierung der Haushaltspolitik zur 
Beseitigung der föderalen Staatsstruktur kommt 
in den Unterlagen zum Ausdruck, ebenso die Be-
mühungen der SED zur Modernisierung der Wirt-
schaft im Rahmen des Neuen Ökonomischen Sys-
tems, das die Innenpolitik der DDR maßgeblich 
prägte. Darin eingebunden sind die Übertragung 
von mehr Eigenverantwortung an die Betriebe 
bei der Umsetzung „ökonomischer Hebel“, um 
damit verstärkt Anreize zur Steigerung des Wirt-
schaftswachstums und der Arbeitsproduktivität zu 
schaffen sowie Fragen der Rationalisierung und 
Automatisierung von Wirtschaftsprozessen. Die 
grundsätzliche Politik gegenüber dem privaten 
Sektor der Industrie und des Handels wird im 
Schriftgut aufgezeigt. Nicht zuletzt ist das Ein-
greifen der SED in die Personalpolitik des Finanz-
sektors vereinzelt nachweisbar.

Als weitere inhaltliche Schwerpunkte des Find-
buches sind zu nennen:

- Erarbeitung des Gesetzes über die DNB vom 
31. Oktober 1951 und vom 20. Dezember 
1965,

- Kreditplanung, Planung des Bargeldumlaufs, 
Planung und Kontrolle des Geldumlaufs der 
Bevölkerung,

- Förderung einzelner Wirtschaftsbereiche,
- Vergabe von Sonder- und kurzfristigen Kre-

diten an Industriebetriebe,
- Kreditpolitik gegenüber dem Handel,
- Internationale Bankbeziehungen, insbesonde-

re Zusammenarbeit im Rahmen des RGW, mit 
der Internationalen Bank für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und mit einzelnen Ländern

- Außenhandelstätigkeit, hier vor allem: Zah-
lungsbilanz, Valutawirtschaft, Kreditierung der
staatlichen Außenhandelsunternehmen und Ex-
portbetriebe sowie Bankgeschäfte anlässlich 
der Leipziger Messe,

- Innerdeutscher Zahlungsverkehr, insbesondere 
Lage im Geldumtauschgeschäft, Wechselstu-
benberichte, Währungsanalysen, Ausarbeitung 
des Frankfurter und des Berliner Abkommens, 
Vorbereitung und Durchführung des Passier-
scheinabkommens,
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- Finanztechnische Abwicklung der Währungs-
reform 1948 in der SBZ,

- Übernahme von Aufgaben der aufgelösten 
Kommission zur Sicherstellung der Geschäfts-
unterlagen und Wertpapiere der Hauptsitze ge-
schlossener deutscher Banken, insbesondere 
Verwaltung der sichergestellten Wertpapiere, 
Geschäftsunterlagen, Schließfachinhalte und 
Verwahrstücke; Umwertung der Uraltgutha-
ben, Wertpapierbereinigung sowie Erteilung 
von Auskünften an Bürger der Vereinten Natio-
nen; Übergabe von Tresorverwaltungen an das 
Ministerium der Finanzen,

- Edelmetallgeschäft,
- Geldemission,
- Ermitteln und Begutachten von Falschgeld,
- Geldumtauschaktion 1957.

Allerdings sind auch Überlieferungslücken zu er-
kennen. Sie betreffen die soziale und kulturelle 
Betreuung der Belegschaft der DNB sowie den 
Arbeitsschutz. Auch zum Abschluss von Abkom-
men über die Abwicklung des Zahlungsverkehrs 
mit einzelnen Ländern43 sind kaum Unterlagen 

vorhanden. Weiterhin können die Organisation 
des internationalen Reiseverkehrs, die Vergabe 
von Devisenkrediten und die Kontoführung des 
Staatshaushaltes mit nur wenigen Einzelakten be-
legt werden.

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass im 
Schriftgut der DNB viele Aspekte der Arbeits-
weise des Staatsapparates der DDR, für die DNB 
ausführlich, für andere Stellen fallweise zum Aus-
druck kommen. Die Akten belegen, dass die DNB 
zu jeder Zeit ein zentrales Organ der Regierung 
bzw. des Ministerrates der DDR zur Schaffung 
der monetären Vorraussetzungen für die beschlos-
sene zentrale Planung war und dass sie nur einen 
sehr begrenzten Handlungsspielraum bei ihren 
Entscheidungsfindungen besaß. Auf Grund der 
vollständigen Abhängigkeit des obersten Bankin-
stituts von politischen Entscheidungsträgern blieb 
auch ihr faktischer Einfluss auf die Geldpolitik 
der DDR im gesamten Zeitraum ihres Bestehens 
begrenzt.

Elke Vogel
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Im Oktober 2006 fanden die Erschließungsarbei-
ten am Bestand DN 6 - Deutsche Notenbank ih-
ren Abschluss. Das dabei im Referat DDR 1 unter 
Anwendung der IT-Datenbank BASYS-S erstellte 
Findbuch ist seit Dezember 2006 online abrufbar. 
Institutionsgeschichte und Arbeitsweise der Deut-
schen Notenbank (DNB) werden hier im Über-
blick dargestellt, weitere Einzelheiten können der 
Findbucheinleitung entnommen werden.

Noch vor Beendigung der Kampfhandlungen, 
am 28. April 1945, ordnete der Militärkomman-
dant der Stadt Berlin mit seinem Befehl Nr. 01 
die Schließung der Banken und die Konfiszie-
rung der Reichsmarkbestände an. Die Geld- und 
Kreditinstitute erhielten Weisung, die Tresore zu 
versiegeln und Liquidationsbilanzen aufzustel-
len1. Analoge Befehle sowjetischer Truppen- bzw. 
der Kreis- und Ortskommandeure ergingen in der 
gesamten Sowjetischen Besatzungszone (SBZ). 
Jegliche Finanzgeschäfte wurden eingestellt. Das 
frühere Bankensystem brach völlig zusammen.

Der Auflösung des alten Bankenapparates folgte 
unmittelbar eine Neustrukturierung. Der am 23. 
Juli 1945 erlassene Befehl Nr. 01 der Sowjetischen 
Militäradministration in Deutschland (SMAD) 
zur Neuorganisation der deutschen Finanz- und 
Kreditorgane gestattete die Bildung von Provinzi-
al- und Landesbanken2 sowie von städtischen und 
kommunalen Banken. Sparkassen und staatliche 
Versicherungsgesellschaften nahmen ihre Tätig-
keit auf3. Wenig später folgten landwirtschaftliche 
Kreditgenossenschaften. Mit der Eröffnung von 
Gewerbebanken und Postsparkassen wurde das 
Netz der Kreditinstitute Anfang des Jahres 1946 
nochmals erweitert.

Als zentrale Institution für die technische Abwick-
lung des Überweisungsverkehrs zwischen den 
neu- bzw. wiedereröffneten Bankinstituten fun-
gierte über die Ländergrenzen hinweg ab August 
1945 die Bankenverrechnungsstelle Potsdam, die 
dem Leiter der Provinzialbank der Provinz Bran-
denburg unterstand4.

Zur Regulierung des Geldumlaufs und zur Erleich-
terung des Zahlungsausgleichs zwischen den ver-

schiedenen Kreditinstituten wurden in Durchfüh-
rung des SMAD-Befehls Nr. 37 vom 19. Februar 
1947 Emissions- und Girobanken in den Ländern 
der SBZ gegründet5. Sie fungierten als Anlage- 
und Refinanzierungsinstitute für die Banken und 
Sparkassen sowie als Kassenvollzugsorgane der 
einzelnen Länder und beteiligten sich maßgeblich 
an der Emission von Länderanleihen6.

Die Entwicklung der Wirtschaft erforderte jedoch 
immer dringender eine konzentrierte Leitung des 
Geld- und Giroverkehrs. Am 26. Mai 1948 wurde 
auf der Grundlage des SMAD-Befehls Nr. 94 vom 
21. Mai 1948 die Deutsche Emissions- und Giro-
bank als Spitzeninstitut der auf Länderebene agie-
renden Emissions- und Girobanken geschaffen7.
Zu ihren Hauptaufgaben gehörte die Regelung des 
Geldumlaufs in der gesamten SBZ einschließlich 
Groß-Berlins, die Durchführung des Zahlungsver-
kehrs mit anderen Besatzungszonen und dem 
Ausland sowie die Koordinierung der Tätigkeit 
der Emissions- und Girobanken der Länder. Das 
Recht der Notenausgabe erhielt sie nicht8.

In den westlichen Besatzungszonen vollzogen 
die dortigen Militärregierungen in der Zeit vom 
18. bis 20. Juni 1948 eine Währungsreform9. Um 
eine Überschwemmung mit wertlos gewordener 
Reichsmark zu verhindern, schloss sich vom 24. 
bis 28. Juni 1948 eine Währungsreform in der SBZ
an10. Zur Vollendung der Währungsreform und zur 
weiteren Festigung des Geldumlaufs in der SBZ 
und im Gebiet von Groß-Berlin bestimmte der 
SMAD-Befehl Nr. 122 vom 20. Juli 1948 und eine 
entsprechende Anordnung der Deutschen Wirt-
schaftskommission (DWK) vom gleichen Tag die 
Umbenennung der Deutschen Emissions- und Gi-
robank in Deutsche Notenbank.

Zuständigkeit und gesetzliche Grundlagen

Der Hauptverwaltung Finanzen der DWK unter-
stellt oblag der Deutschen Notenbank (DNB) die 
Regelung des Geldumlaufs, die Organisation des 
Zahlungsverkehrs sowie der Zahlungsausgleich 
mit den anderen Besatzungszonen und dem Aus-
land.

Onlinefindbuch zum Bestand DN 6 Deutsche Notenbank
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Anmerkungen

1) Vgl. Verordnungsblatt der Stadt Berlin, Ausgabe Nr. 1, 
Juli 1945.

2) Diese Banken sollten die Kreditversorgung der Wirt-
schaft und den bargeldlosen Zahlungsverkehr auf Lan-
desebene sicherstellen. Im September 1947 erfolgte die 
Umbenennung in Landeskreditbanken. Siehe BArch, 
DN 6/4177.

3) Siehe BArch, DX 1/ Nr. 01/45. 
4) Vgl. Broosch, Karsten: Die Währungsreform 1948 in 

der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands. Her-
decke 1998. S. 51.

5) Siehe BArch, DX 1/ Nr. 37/47.
6) Vgl. Lexikon der Wirtschaft, Band Finanzen. Berlin 

1986, S.145.
7) Siehe BArch, DX 1/ Nr. 94/48.
8) Siehe ebd.
9) Im März 1948 wurde die Bank deutscher Länder mit 

Sitz in Frankfurt am Main gegründet, die von Anfang 
an das Recht der Notenemission besaß, es jedoch bis 
zur Währungsreform nicht ausübte. Vgl. Zimmermann, 
Horst/Fraas, Günther/Rätzer, Manfred: Geld und Kredit 
in der DDR. Berlin 1957. S. 52. 

10) Gesetzliche Grundlage hierfür waren der SMAD-Be-
fehl Nr. 111 vom 23. Juni 1948 und die Verordnung der 
DWK vom 21. Juni 1948. Siehe BArch, DN 6/4177.

11) Der am 24. Juli 1948 erlassene Befehl Nr. 124 der 
SMAD verlieh der DNB das alleinige Recht neue Geld-
zeichen auszugeben, die „Deutsche Mark der Deutschen 
Notenbank“. Siehe BArch, DN 6/43.

12) Siehe BArch, DN 6/1191.
13) Siehe BArch, DN 6/4952. Die Niederlassungen glie-

derten sich in Filialen, Zweigstellen und Wechselstellen. 
Zur Durchführung der durch die Strukturveränderungen 
anfallenden Arbeiten wurde in der Zentrale der DNB 
eine Abt. Filialen gebildet. Darüber hinaus erfolgte eine 
Erweiterung des Direktoriums auf 11 Mitglieder. Siehe 
BArch, DN 6/4130.

14) Das Rücktrittsgesuch wurde von Otto Grotewohl mit 
sofortiger Wirkung angenommen. Im Vorfeld hatte eine 
Kontrollgruppe des Innenministeriums Willy Huhn, 
einigen Direktoriumsmitgliedern und leitenden Ange-
stellten mangelnde fachliche Kompetenz und politische 
Unzuverlässigkeit vorgeworfen. Außer dem Präsidenten 
wurden drei Mitglieder des Direktoriums und einige 
Abteilungsleiter der DNB entlassen bzw. pensioniert. 
Willy Huhn arbeitete bis zu seinem Tod im Jahr 1955 
als kaufmännischer Direktor im VEB Teerdestillation 
und Chemische Fabrik Erkner. Vgl. Zschaler, Frank: Die 
Entwicklung einer zentralen Finanzverwaltung in der 
SBZ/DDR 1945-1949/50. In: Schriftenreihe der Viertel-
jahrshefte für Zeitgeschichte, Sondernummer. München 
1995. S. 97 ff. Siehe auch BArch, DO 1/16973 (Perso-
nalakten).

15) Geboren am 14.12.1902, Diplom-Volkswirtin und Mit-
glied der Roten Kapelle, übernahm Greta Kuckhoff 
nach ihrer Befreiung aus dem Zuchthaus Waldheim die 
stellvertretende Leitung im Haupternährungsamt Ber-
lin. 1947 war sie Mitbegründerin des DFD. Bis 1949 
gehörte sie dem Sekretariat der DWK an und fungierte 
von 1949 bis 1950 als Hauptabteilungsleiter im Min. für 

Auswärtige Angelegenheiten. 1950 bis 1958 stand sie 
der DNB als Präsidentin vor. Von 1950 an war sie auch 
Abgeordnete der Volkskammer der DDR und ab Ende 
Oktober 1951 mit Sitz und Stimme im Ministerrat der 
DDR vertreten. Greta Kuckhoff übte weiterhin das Amt 
des Vizepräsidenten des Friedensrates der DDR aus und 
wurde Mitglied im Weltfriedensrat. Weitere Aufgaben 
übernahm sie in der Zentralleitung des Komitees der An-
tifaschistischen Widerstandskämpfer der DDR und im 
Präsidium der Liga für die Vereinten Nationen der DDR. 
Greta Kuckhoff verstarb am 11. November 1981 in Ber-
lin. Siehe u.a. ihren Nachlass im BArch (N 2506).

16) In den Quellen wird ausschließlich die männliche Be-
titelung verwandt. Die Anrede Präsidentin schien nicht 
geläufig zu sein.

17) Siehe BArch, DN 6/13.
18) Siehe BArch, DN 6/4050.
19) Vgl. Broosch, S.181. Siehe auch BArch, DY 30/J IV 2/2 

A – 614, Bl. 55f.
20) Martin Schmidt, geb. am 12.6.1905, war von 1935 

– 1945 im Zuchthaus Brandenburg wegen Vorbereitung 
zum Hochverrat inhaftiert. Nach 1945 arbeitete er im 
Magistrat von Groß-Berlin, Abt. Verwaltung und Perso-
nalpolitik als Magistratsdirektor bzw. ab 1949 bei der 
Abt. Finanzen als Kämmerer. Seit 1952 fungierte er an 
der Humboldt-Universität Berlin als Professor und Lei-
ter des Instituts für Finanzwesen. 1953 wechselte er in 
das Min. der Finanzen und bekleidete dort die Funktion 
des Leiters der Abgabenverwaltung. Am 1. September 
1954 wurde er zum Stellvertreter des Ministers der Fi-
nanzen berufen. Siehe BArch, DY 30/J IV 2/2 A – 614, 
Bl. 57.

21) Rolf Wetzel, geb. am 5.1.1921, war nach 1945 im Versi-
cherungswesen tätig, von 1952 – 1953 als Hauptdirektor 
der Deutschen Versicherungsanstalt Dresden. Im Sep-
tember 1953 wechselte er als Sektorenleiter zum ZK der 
SED , ab 1957 arbeitete er im Min. der Finanzen. Siehe 
BArch, DY 30/J IV 2/2 A / 852, Bl. 81f.

22) Helmut Dietrich, geb. am 23.03.1922, arbeitete nach 
1945 bei der Landeskreditbank Thüringen und ab 1953 
als Bezirksdirektor bei der DNB. Im Dezember 1963 
wurde er zum Präsidenten der Deutschen Investitions-
bank berufen. Von 1964 bis zum Sommer des Jahres 
1967 fungierte er als Präsident der DNB. Siehe BArch, 
DY 30/J IV 2/2 A/ 1.032, Bl. 153.

23) Bereits im Juli 1963 schlug Walter Ulbricht dem Polit-
büro der SED die offizielle Änderung des Namens der 
DNB in „Staatsbank der Deutschen Demokratischen 
Republik“ vor. Die Vorlage wurde jedoch auf der Polit-
bürositzung nicht behandelt. Siehe BArch, DY 30/4667, 
Bl. 103. Im Gesetz über die Staatsbank der DDR vom 
20. Dezember 1965 wurde von einer Namensänderung 
Abstand genommen, da ungünstige Auswirkungen in 
den durch die DNB vermittelten Außenbeziehungen, 
insbesondere beim Abschluss von Bankenabkommen, 
vermutet wurden. Siehe BArch, DN 6/3441.

24) Margarete Wittkowski, geb. am 18.08.1910, übte von 
1951 – 1954 das Amt des Präsidenten des Verbandes 
der Konsumgenossenschaften der DDR aus. Von 1952 
– 1958, 1963 – 1967 war sie Abgeordnete der Volkskam-
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mer der DDR sowie ab 1954 Mitglied des ZK der SED 
und 1. Stellvertreter des Vorsitzenden der Staatlichen 
Plankommission. 1961 – 1967 arbeitete sie als Stellver-
treter des Vorsitzenden des Ministerrates der DDR für 
die Bereiche Handel, Versorgung und Landwirtschaft. 
Die Funktion des Präsidenten der DNB bzw. Staatsbank 
der DDR bekleidete sie von 1967 – 1974. Siehe BArch, 
Namenskartei des ehemaligen Gesamtdeutschen Insti-
tutes.

25) Siehe BArch, DC 20 I/3-607, Bl. 65f.
26) Siehe ebd. und DN 6/3643.
27) Grundlage dafür war eine Übernahmevereinbarung zwi-

schen der Staatsbank der DDR und dem ZStA, Dienstort 
Potsdam vom 19. Dezember 1984. Mit der Auflösung 
des Archivdepots Coswig im Jahr 1998 wurden die Ak-
ten des Bestandes DN 6 in die Magazine des Bundesar-
chivs Berlin-Lichterfelde verlagert.

28) „Ordnungs- und Verzeichnungsgrundsätze der DDR“, 
herausgegeben von der Staatlichen Archivverwaltung 
im Ministerium des Innern, Potsdam 1964.

29) Noch unter der Regierung Modrow wurden die Ge-
schäfts- und Notenbankfunktion getrennt und der 
Staatsbank die formelle Unabhängigkeit zuerkannt. Mit 
Wirkung vom 1. April 1990 übernahm die neu gegrün-
dete treuhandeigene Deutsche Kreditbank AG das Woh-
nungsbau- und Industriekreditgeschäft der Staatsbank. 
Das Emissionsrecht verblieb der nun als „Zentralbank“ 
bezeichneten „Rest“-Staatsbank der DDR. Im Zuge der 
Währungsunion und mit der Einführung der D-Mark in 
der DDR zum 1. Juli 1990 wurde der Deutschen Bun-
desbank die währungspolitische Verantwortung über-
tragen. Die Zentralbank verlor ihre Notenbankfunktion. 
Als Körperschaft des öffentlichen Rechts erhielt sie die 
Bezeichnung Staatsbank Berlin. Ihre Aufgaben bestan-
den v.a. in der Einbringung von Transferrubelforde-
rungen gegenüber früheren RGW-Staaten und in der Or-
ganisation des „Ausgleichsfonds Währungsumstellung“. 
Im Jahr 1994 fusionierte die Staatsbank Berlin mit der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt/Main (KfW), 
die die genannten Tätigkeitsgebiete fortführte. Darü-
ber hinaus wurden Altforderungen der 1945 geschlos-
senen Banken sowie Ansprüche westdeutscher Bürger 
aus ihren „DDR-Sparguthaben“ nach Beendigung der 
Existenz der Staatsbank von der KfW bearbeitet. Vgl. 
Dienstakten.

30) Das Verwaltungsarchiv existierte bereits seit der Ent-
stehung der DNB im Juli 1948. Eine vorläufige Ge-
schäftsanweisung des Direktoriums vom Oktober 1948 
beinhaltete u.a. Festlegungen zur Aktenführung. Dem-
entsprechend sollte die Ablage der Akten zuerst in einer 
zentralen Registratur erfolgen. Siehe BArch, DN 6/13. 
Mit Umlauf vom 11. Oktober 1949 wurden alle Abtei-
lungen der Zentrale der DNB aufgefordert, der Orga-
nisationsabteilung Vorschläge für die Erstellung eines 
Aktenplanes einzureichen. Siehe BArch, DN 6/1571.

31) Zur Kassation gelangten im wesentlichen operatives 
Bankschriftgut, wie z. B. Unterlagen über den Dienst-
betrieb, Informationsmaterialien, Planentwürfe (Zwi-
schenmaterial), Monatsstatistiken und Kassenpläne. 
Vgl. ebd.

32) Im Verwaltungsarchiv wurden Handakten kaum als sol-
che verzeichnet. Es handelte sich jedoch überwiegend 
um Akten mit sehr umfangreichen Enthält-Vermerken, 
die bei der Überprüfung im BArch als Handakten leiten-
der Mitarbeiter erkannt wurden. Sie sind  nicht sachthe-
matisch untergliedert.

33) Ein geringer Teil der Akten war mit Aktenzeichen ver-
sehen. Diese wurden, da für das Gesamtergebnis unbe-
deutend, bei der Bearbeitung des Bestandes im Verwal-
tungsarchiv nicht berücksichtigt.

34) Vgl. Dienstakten. Bearbeitungsbericht 1989.
35) Hiermit sind Archivalien gemeint, die ausschließlich 

personenbezogenes Material beinhalten. Die Benutzung 
unterliegt im Sinne des Persönlichkeitsschutzes den Be-
stimmungen des Bundesarchivgesetzes § 5 (2), nunmehr 
in der Fassung vom 5. Juni 2002. Eine Rücksprache mit 
dem zuständigen Fachreferat ist in jedem Fall vor der 
Einsichtnahme der im Findbuch entsprechend gekenn-
zeichneten Akten notwendig.

36) Die DABA nahm erst zum 1. Juli 1966 ihre Tätigkeit 
auf. Daher wurden Akten mit einer früheren Laufzeit 
bzw. mit einer Laufzeit bis 1966 geprüft. Im Ergebnis 
konnten 202 Akten (etwa 8,00 lfm) mit der Provenienz 
Deutsche Notenbank dem Bestand DN 6 zugeordnet 
und Überlieferungslücken im Bereich der Internatio-
nalen Bankbeziehungen und der Außenhandelstätigkeit 
geschlossen werden. 

37) Bei der Bearbeitung des Bestandes waren die Azubis des 
Bundesarchivs Manuel Fix, Robert Luther und Stefan 
Langheinrich sowie die Azubis Martin Heidenreich und 
Jana Eckert vom Umweltbundesamt beteiligt.

38) In der Regel wurden mehrstufige Aktentitel vergeben. 
Bei sehr umfangreichen Enthält-Vermerken erfolgten 
sinnvolle Kürzungen.

39) Die Klassifikation der Verzeichnungseinheiten wurde 
ebenfalls überprüft. Oftmals ergab sich auf Grund der 
redaktionellen Überarbeitung der Aktentitel oder durch 
die Bildung von Bandreihen oder Serien die Notwendig-
keit der Zuordnung in andere Klassifikationsgruppen.

40) Bei den Akten handelt es sich um Handakten des Direk-
tors Hermann Fürst, die aus seinen früheren Tätigkeiten 
stammen und um Unterlagen der Bankenkommission.

41) Die Akten wurden in Absprache mit den zuständigen 
Fachreferaten und nach Abgleich der Findmittel der ent-
sprechenden Bestände zur Vernichtung ausgesondert.

42) Im geographischen Index unter „Berlin (West) erfasst.
43) Nach hier vorliegendem Erkenntnisstand existieren dies-

bezügliche Abkommen im „Restbestand“ der Deutschen 
Außenhandelsbank AG, der sich in der Zuständigkeit 
der WestLB AG, Niederlassung Berlin befindet. Vgl. 
Dienstakten.
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Im Oktober 2006 fanden die Erschließungsarbei-
ten am Bestand DN 6 - Deutsche Notenbank ih-
ren Abschluss. Das dabei im Referat DDR 1 unter 
Anwendung der IT-Datenbank BASYS-S erstellte 
Findbuch ist seit Dezember 2006 online abrufbar. 
Institutionsgeschichte und Arbeitsweise der Deut-
schen Notenbank (DNB) werden hier im Über-
blick dargestellt, weitere Einzelheiten können der 
Findbucheinleitung entnommen werden.

Noch vor Beendigung der Kampfhandlungen, 
am 28. April 1945, ordnete der Militärkomman-
dant der Stadt Berlin mit seinem Befehl Nr. 01 
die Schließung der Banken und die Konfiszie-
rung der Reichsmarkbestände an. Die Geld- und 
Kreditinstitute erhielten Weisung, die Tresore zu 
versiegeln und Liquidationsbilanzen aufzustel-
len1. Analoge Befehle sowjetischer Truppen- bzw. 
der Kreis- und Ortskommandeure ergingen in der 
gesamten Sowjetischen Besatzungszone (SBZ). 
Jegliche Finanzgeschäfte wurden eingestellt. Das 
frühere Bankensystem brach völlig zusammen.

Der Auflösung des alten Bankenapparates folgte 
unmittelbar eine Neustrukturierung. Der am 23. 
Juli 1945 erlassene Befehl Nr. 01 der Sowjetischen 
Militäradministration in Deutschland (SMAD) 
zur Neuorganisation der deutschen Finanz- und 
Kreditorgane gestattete die Bildung von Provinzi-
al- und Landesbanken2 sowie von städtischen und 
kommunalen Banken. Sparkassen und staatliche 
Versicherungsgesellschaften nahmen ihre Tätig-
keit auf3. Wenig später folgten landwirtschaftliche 
Kreditgenossenschaften. Mit der Eröffnung von 
Gewerbebanken und Postsparkassen wurde das 
Netz der Kreditinstitute Anfang des Jahres 1946 
nochmals erweitert.

Als zentrale Institution für die technische Abwick-
lung des Überweisungsverkehrs zwischen den 
neu- bzw. wiedereröffneten Bankinstituten fun-
gierte über die Ländergrenzen hinweg ab August 
1945 die Bankenverrechnungsstelle Potsdam, die 
dem Leiter der Provinzialbank der Provinz Bran-
denburg unterstand4.

Zur Regulierung des Geldumlaufs und zur Erleich-
terung des Zahlungsausgleichs zwischen den ver-

schiedenen Kreditinstituten wurden in Durchfüh-
rung des SMAD-Befehls Nr. 37 vom 19. Februar 
1947 Emissions- und Girobanken in den Ländern 
der SBZ gegründet5. Sie fungierten als Anlage- 
und Refinanzierungsinstitute für die Banken und 
Sparkassen sowie als Kassenvollzugsorgane der 
einzelnen Länder und beteiligten sich maßgeblich 
an der Emission von Länderanleihen6.

Die Entwicklung der Wirtschaft erforderte jedoch 
immer dringender eine konzentrierte Leitung des 
Geld- und Giroverkehrs. Am 26. Mai 1948 wurde 
auf der Grundlage des SMAD-Befehls Nr. 94 vom 
21. Mai 1948 die Deutsche Emissions- und Giro-
bank als Spitzeninstitut der auf Länderebene agie-
renden Emissions- und Girobanken geschaffen7.
Zu ihren Hauptaufgaben gehörte die Regelung des 
Geldumlaufs in der gesamten SBZ einschließlich 
Groß-Berlins, die Durchführung des Zahlungsver-
kehrs mit anderen Besatzungszonen und dem 
Ausland sowie die Koordinierung der Tätigkeit 
der Emissions- und Girobanken der Länder. Das 
Recht der Notenausgabe erhielt sie nicht8.

In den westlichen Besatzungszonen vollzogen 
die dortigen Militärregierungen in der Zeit vom 
18. bis 20. Juni 1948 eine Währungsreform9. Um 
eine Überschwemmung mit wertlos gewordener 
Reichsmark zu verhindern, schloss sich vom 24. 
bis 28. Juni 1948 eine Währungsreform in der SBZ
an10. Zur Vollendung der Währungsreform und zur 
weiteren Festigung des Geldumlaufs in der SBZ 
und im Gebiet von Groß-Berlin bestimmte der 
SMAD-Befehl Nr. 122 vom 20. Juli 1948 und eine 
entsprechende Anordnung der Deutschen Wirt-
schaftskommission (DWK) vom gleichen Tag die 
Umbenennung der Deutschen Emissions- und Gi-
robank in Deutsche Notenbank.

Zuständigkeit und gesetzliche Grundlagen

Der Hauptverwaltung Finanzen der DWK unter-
stellt oblag der Deutschen Notenbank (DNB) die 
Regelung des Geldumlaufs, die Organisation des 
Zahlungsverkehrs sowie der Zahlungsausgleich 
mit den anderen Besatzungszonen und dem Aus-
land.

Onlinefindbuch zum Bestand DN 6 Deutsche Notenbank
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Ende des Jahres 2005 wurde die Zentralnach-
weisstelle (ZNS) in Aachen-Kornelimünster, eine 
Außenstelle des Bundesarchivs, aufgelöst. Damit 
wurde eine seit längerem bestehende Forderung 
des Bundesrechnungshofes erfüllt1, die letztlich 
auch dem immer deutlicher gewordenen Aufga-
benwechsel der ZNS von der Bescheidung rechts-
relevanter Anfragen zur Betreuung wissenschaft-
licher und genealogischer Benutzung entsprach2.
Diesen Spagat erkannte bereits der seinerzeitige 
Direktor des Bundesarchivs, Dr. Georg Winter, bei 
der Übernahme des Personenstandsarchivs II des 
Landes Nordrhein-Westfalen in das Bundesarchiv 
als neue Abteilung „Zentralnachweisstelle“ am 
21. Dezember 1954, als er feststellte: „Hier wird 
wirklich die Grenze zwischen einem Archiv als 
einer Institution sui generis, aber doch zumeist hi-
storischer Zielsetzung, und den staatlichen Tages-
aufgaben verhafteten Verwaltungsbehörden völlig 
fließend“3. Die folgenden Jahrzehnte sollten dies 
immer stärker akzentuieren.

Mit Schließung der ZNS wurden ihre Unterlagen, 
insgesamt etwa 11 Regalkilometer, aufgeteilt ei-
nerseits auf die Deutsche Dienststelle (WASt) und 
andererseits das Bundesarchiv in seinen Abtei-
lungen R (Deutsches Reich) in Berlin-Lichterfelde 
und MA (Militärarchiv) in Freiburg im Breisgau.

An dieser Stelle sollen die nunmehr in Freiburg be-
findlichen Unterlagen vorgestellt werden. Deshalb
sei hier lediglich angeführt, dass an die Abteilung 
R des Bundesarchivs die in der ZNS verwahrten 
Personalunterlagen von Angehörigen der Deut-
schen Arbeitsfront (DAF), der SS-Helferinnen-
schule Oberehnheim, der Organisation Todt (OT) 
und der Transportgruppe Speer sowie des Reichs-
arbeitsdienstes (RAD) gingen, insgesamt etwa 
150 lfm, und dort zum Teil bestehende Bestände 
ergänzen, während der Deutschen Dienststelle die 
Personalunterlagen der ZNS zu Mannschaften 
und Unteroffizieren (insbesondere Wehrstamm-
bücher), Angestellten und Arbeitern, übergeben 
wurden, insgesamt etwa 8.300 lfm.

Die Unterlagen in Freiburg

Das Militärarchiv übernahm Anfang 2005 mit 
etwa 1.500 lfm die in der ZNS verwahrten Per-
sonalunterlagen der Offiziere von Heer und Luft-
waffe, der Wehrmachtsbeamten im Offiziersrang 
sowie von Führern der Waffen-SS. Hinzu kamen 
48 Karteien mit weiteren 51 lfm. Die Masse der 
heute noch vorhandenen Personalunterlagen von 
Führern der Waffen-SS ist allerdings in den einst 
im Berlin Document Center (BDC) verwahrten 
Unterlagen zu suchen, die 1994 an die Abteilung 
R des Bundesarchivs abgegeben wurden. Darüber-
hinaus werden die Personalunterlagen der Ange-
hörigen der Marine bei der Deutschen Dienststel-
le aufbewahrt4.

Allerdings wurden bereits ab 1973/74 von ZNS 
und WASt aus den Personalunterlagen der Offi-
ziere von Heer, Luftwaffe und Marine jene der 
aktiven Offiziere mit Geburtsjahr bis 1900 und 
generell alle von Generalen und Admiralen an das 
Militärarchiv abgegeben. Sie bildeten hier den 
Bestand Pers 6 Personalunterlagen von Soldaten 
der Wehrmacht und ihrer Vorläufer5. Es befand 
sich also bereits vor 2005 im Militärarchiv ein 
Bestand mit Personalunterlagen von Offizieren 
aller Wehrmachtteile, im wesentlichen - aber nicht 
ausschließlich - ab der Dienstgradebene Oberst-
leutnant, mit einem Umfang von 14.640 Akten. 
Dieser Bestand Pers 6 befand sich 2005 bereits in 
der datenbankgestützten Erschließung6.

Ende des Jahres 2005 übernahm das Militärar-
chiv von der ZNS zusätzlich die wehrmachtge-
richtlichen Unterlagen sowie die Unterlagen über 
Verleihung von Orden und Ehrenzeichen (Verlei-
hungsunterlagen), insgesamt weitere 1.150 lfm. 
Hinzu kam eine vom früheren Leiter der ZNS 
Rudolf Absolon hauptsächlich aus Originaldoku-
menten formierte wehrrechtliche Sammlung, die 
er für sein mehrbändiges Werk über die Wehr-
macht7 angelegt hatte. Darin sind Dokumente 
enthalten, die er selbst als „BA-ZNS“ unter Weg-

Die Bestände der ZNS im Bundesarchiv-Militärarchiv.
Die Konzeption für das weitere archivische Vorgehen
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lassung einer Bestandsbezeichnung oder Nummer 
zitiert, wodurch der Rückgriff auf diese Quellen 
häufig nicht mehr oder nur erschwert möglich 
ist8. Die Existenz dieser Sammlung, die zu weiten 
Teilen amtliches, aus dem ursprünglichen Akten- 
und Provenienzzusammenhang entnommenes 
Schriftgut im Original enthält, war außerhalb der 
ZNS kaum bekannt. Vor allem für organisations-
geschichtliche Arbeiten, aber auch personal- und 
allgemein wehrrechtliche Fragestellungen ver-
birgt sich hier wertvolles Material.

Zu erwähnen ist, dass sich in dem im Militärar-
chiv vorhandenen Bestand RH 7 Heerespersonal-
amt ebenfalls bereits vor 2005 personenbezogene 
und Verleihungsunterlagen befanden, die im Zuge 
eines Aktenaustausches zwischen ZNS und Mili-
tärarchiv 1973 nach Freiburg gelangt waren. Es 
handelt sich dabei um 330 Bände mit Personal-
veränderungen sowie 172 Bände mit Verleihungs-
vorschlägen zu den verschiedenen Stufen des 
Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes, aber auch 
zum Ritterkreuz des Kriegsverdienstkreuzes, des 
Deutschen Kreuzes in Silber und in Gold sowie 
der Nahkampfspange in Gold. Dazu kommen 
mehrere Bände mit Aufstellungen zur Heeres-
Generalität und schließlich eine 92 Aufbewah-
rungseinheiten umfassende Kartei, zum Teil mit 
Fotos und Beurteilungen, zu 3.384 Offizieren des 
Heeres, hauptsächlich Generalsränge.

Neue Aufgaben

Mit der Verlagerung der Akten und Karteien war es 
indes nicht getan, diese ging vielmehr einher mit 
der Übernahme der damit verbundenen Zuständig-
keiten der ehemaligen ZNS: Auskunftserteilung 
und Benutzerbetreuung. Dass sich Hoffnungen auf 
einen entscheidenden Rückgang entsprechender 
Anfragen, die vereinzelt geäußert worden waren, 
nicht erfüllen würden, war den Fachleuten dabei 
absolut bewusst. Der Trend zu einer verstärkten
Aufarbeitung der eigenen familiären Vergangen-
heit ist seit einigen Jahren in stetem Ansteigen 
und erfuhr insbesondere im Zuge der öffentlichen 
Reflexion zum sechzigjährigen Kriegsende 2005 
zusätzlichen Auftrieb. Dieser klar und kräftig 
spürbare Trend geht einher mit einer noch fühl-
baren, aber tatsächlich abnehmenden Menge an 
Nachfragen versorgungsrechtlicher und schick-

salsklärender Art aus dem direkten Umfeld der 
Betroffenen. Hinzu kommt eine gegenwärtig noch 
äußerst relevante Menge an Nachfragen einerseits 
polizeilich-staatsanwaltlich ermittelnder Stellen 
(Klärung noch ungeahndeter Kriegsverbrechen) 
und andererseits der verschiedenen Kommunal-, 
Landes- und Bundeseinrichtungen, die Würdig-
keitsprüfungen im Sinne des Gesetzes zur Re-
gelung offener Vermögensfragen durchführen. 
Ein signifikantes Absinken von Anfragen diesen 
amtlichen Typs ist gegenwärtig nicht erkennbar, 
allerdings zumindest langfristig erwartbar.

Das Militärarchiv übernahm also mit den Un-
terlagen der ZNS die Verantwortung für die Be-
arbeitung eines erheblichen Anfragenvolumens. 
Dies stieß - vorhersehbar - auf die grundsätzliche 
Schwierigkeit, dass das Militärarchiv als Archiv 
nicht die bei der ZNS noch möglich gewesenen 
personalintensiven Arbeitsabläufe übernehmen 
konnte, zumindest nicht auf Dauer. Schlicht auf-
grund der personalwirtschaftlichen Bedingtheiten 
stellte sich damit die Forderung, baldmöglichst 
die von der ZNS übernommenen Unterlagen in 
einen Zustand zu bringen, der Anfragenbearbei-
tung und Benutzerbetreuung mit einem Minimum 
an Personal möglich machen würde und darüber-
hinaus erstmals aus diesem bisher nach wie vor 
als Verwaltungsunterlagen zu klassifizierendem 
Material auch förmlich Archivgut zu bilden.

Während in der ZNS die verschiedenen Arbeitsab-
läufe auch von verschiedenen Bearbeitern wahrge-
nommen wurden und die Recherche hauptsächlich 
mittels der im wesentlichen bis 1945 entstandenen 
Karteien erfolgte (nur zu einem kleineren Teil wa-
ren bereits DV-Systeme genutzt worden), müssen 
nun alle Arbeitsabläufe vom jeweils bearbeiten-
den Archivar allein ausgeführt werden können, 
bei grundsätzlich weniger zur Verfügung stehen-
dem Personal. Dies führte in Anbetracht von etwa 
4.000 Anfragen pro Jahr9 zur Notwendigkeit, ein 
entsprechendes Konzept für den Umgang mit die-
sen Unterlagen zu entwickeln.

Im folgenden werden zunächst die übernom-
menen Unterlagen im einzelnen beschrieben und 
im Anschluss die zum Teil bereits angelaufenen 
Projekte vorgestellt.
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Die Personalunterlagen

Es sind insgesamt 229.24410 Personalunterlagen 
von Offizieren des Heeres und der Luftwaffe und 
184 von Führern der Waffen-SS übernommen 
worden. Die Personalunterlagen der Offiziere von 
Heer und Luftwaffe enthalten auch die der Beam-
ten im Offiziersrang sowie von Richtern im Dienst 
der Wehrmacht. Im einzelnen sind vorhanden:

- 94.991 Personalakten von Offizieren der Luft-
waffe,

- 10.432 in der ZNS formierte Personalunter-
lagen zu Offizieren der Luftwaffe, bestehend 
aus personenbezogenem Material unterschied-
licher Art und Herkunft (z.B. von Versorgungs-
ämtern), häufig auch Wehrstammbücher, Sold-
bücher oder dergleichen,

- 75.864 Personalakten von Offizieren des 
Heeres,

- 40.652 in der ZNS formierte Personalunterla-
gen zu Offizieren des Heeres,

- 5.528 nicht in Personalunterlagen integrierte 
Wehrstammbücher von Offizieren des Heeres,

- 404 nicht in Personalunterlagen integrierte Sold-
bücher von Offizieren des Heeres,

- 1.373 Personalakten von Richtern im Dienst 
der Wehrmacht,

- 152 Personalunterlagen zu Angehörigen der 
SS-Standarte „Kurt Eggers“,

- 32 Personalakten hochrangiger Führer der Waf-
fen-SS (Kopien aus dem ehemaligen BDC).

Die dazugehörigen 48 Karteien sind äußerst
heterogen. Sehr umfangreiche Karteien im Um-
fang mehrerer Schränke (Heeres-Beförderungs-
kartei, Suchkarteien Heer und Luftwaffe, Kartei 
der Kriegs-Reserve-Offiziere) stehen neben sol-
chen, die nur einen oder wenige Schuber umfas-
sen. Die jeweiligen Karteikarten stellen in der 
Masse die eigentlichen Informationsträger dar 
und wurden als solche seinerzeit in den personal-
verwaltenden Stellen (insbesondere Heeresperso-
nalamt und Luftwaffenpersonalamt) angelegt oder 
von der ZNS sehr früh bei der namensmäßigen 
Erschließung der Unterlagen neu erstellt. Nur ein 
Teil der Karteien (allerdings die oben genannten 
umfangreichsten) verweist darüberhinaus auf die 
vorliegenden Personalunterlagen11.

Ein Teil der von der ZNS selbst erstellten Karteien 
(insbesondere Suchkarteien Heer und Luftwaffe) 

enthält außerdem Verweise auf personenbezogene 
Verfügungen unterschiedlicher Art. Es handelt 
sich hierbei um Verfügungen der seinerzeitigen 
personalverwaltenden Stellen, insbesondere der 
Personalämter, die von der ZNS aus ihrem Ak-
ten- und Provenienzzusammenhang entnommen 
und zu neuen Akten (Sachakten der ZNS) for-
miert worden waren. Zum Teil wurden auch Ori-
ginalakten als Ganzes übernommen - vor allem 
Personalverfügungen/-veränderungen, Stellenbe-
setzungs- und Dienstalterslisten, aber auch allge-
mein Auflistungen verschiedener Art und perso-
nenbezogene amtliche Korrespondenz, etwa zur 
Sonderbetreuung der Hinterbliebenen von Ritter-
kreuzträgern12.

Auch die mitübernommene Altablage der ZNS ist 
als wichtiger Informationsträger zu bewerten. Sie 
vereint die von der ZNS erstellten Bescheide auf 
personenbezogene Anfragen in Fällen, in denen 
keine Personalunterlagen ermittelt werden konn-
ten und ist nach den Namen der Gesuchten geord-
net. Dabei wurden Anfragen zu einigen Personen-
gruppen gesondert geführt (Altablagen Generale, 
Ausländer allgemein, Österreicher, Waffen-SS). 
In Fällen, in denen Personalunterlagen vorhanden 
waren, wurde die entsprechende Korrespondenz 
der ZNS diesen beigefügt13. Insgesamt liegen 
hier 1.724 Sachakten vor, davon sind 886 Bände
Altablage. 243 Bände befanden sich bereits An-
fang der 1970er Jahre im Militärarchiv im Bestand 
RH 7 Heerespersonalamt und waren entsprechend 
signiert worden. In der Folge wurden sie an die 
ZNS abgegeben und sind nunmehr zurückge-
kehrt.

Wert der Überlieferung

An Benutzung steht in diesem Bereich zuvorderst 
der Personennachweis bzw. die Zuordnung be-
stimmter Personen zu Tätigkeiten und Positionen 
im Militärapparat des Dritten Reiches. Entspre-
chende Anfragen gehen von der biographischen 
Forschung aus, von Staatsanwaltschaften und Po-
lizeibehörden, aber selbstverständlich auch von 
Genealogen14. Personalunterlagen, insbesondere 
tatsächliche Personalakten, liefern jedoch eine 
Fülle von Einzelinformationen über die jeweilige 
Person hinaus. Gerade organisationsgeschicht-
liche Arbeiten können durch das Heranziehen der 
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Die Personalunterlagen

Es sind insgesamt 229.24410 Personalunterlagen 
von Offizieren des Heeres und der Luftwaffe und 
184 von Führern der Waffen-SS übernommen 
worden. Die Personalunterlagen der Offiziere von 
Heer und Luftwaffe enthalten auch die der Beam-
ten im Offiziersrang sowie von Richtern im Dienst 
der Wehrmacht. Im einzelnen sind vorhanden:

- 94.991 Personalakten von Offizieren der Luft-
waffe,

- 10.432 in der ZNS formierte Personalunter-
lagen zu Offizieren der Luftwaffe, bestehend 
aus personenbezogenem Material unterschied-
licher Art und Herkunft (z.B. von Versorgungs-
ämtern), häufig auch Wehrstammbücher, Sold-
bücher oder dergleichen,

- 75.864 Personalakten von Offizieren des 
Heeres,

- 40.652 in der ZNS formierte Personalunterla-
gen zu Offizieren des Heeres,

- 5.528 nicht in Personalunterlagen integrierte 
Wehrstammbücher von Offizieren des Heeres,

- 404 nicht in Personalunterlagen integrierte Sold-
bücher von Offizieren des Heeres,

- 1.373 Personalakten von Richtern im Dienst 
der Wehrmacht,

- 152 Personalunterlagen zu Angehörigen der 
SS-Standarte „Kurt Eggers“,

- 32 Personalakten hochrangiger Führer der Waf-
fen-SS (Kopien aus dem ehemaligen BDC).

Die dazugehörigen 48 Karteien sind äußerst
heterogen. Sehr umfangreiche Karteien im Um-
fang mehrerer Schränke (Heeres-Beförderungs-
kartei, Suchkarteien Heer und Luftwaffe, Kartei 
der Kriegs-Reserve-Offiziere) stehen neben sol-
chen, die nur einen oder wenige Schuber umfas-
sen. Die jeweiligen Karteikarten stellen in der 
Masse die eigentlichen Informationsträger dar 
und wurden als solche seinerzeit in den personal-
verwaltenden Stellen (insbesondere Heeresperso-
nalamt und Luftwaffenpersonalamt) angelegt oder 
von der ZNS sehr früh bei der namensmäßigen 
Erschließung der Unterlagen neu erstellt. Nur ein 
Teil der Karteien (allerdings die oben genannten 
umfangreichsten) verweist darüberhinaus auf die 
vorliegenden Personalunterlagen11.

Ein Teil der von der ZNS selbst erstellten Karteien 
(insbesondere Suchkarteien Heer und Luftwaffe) 

enthält außerdem Verweise auf personenbezogene 
Verfügungen unterschiedlicher Art. Es handelt 
sich hierbei um Verfügungen der seinerzeitigen 
personalverwaltenden Stellen, insbesondere der 
Personalämter, die von der ZNS aus ihrem Ak-
ten- und Provenienzzusammenhang entnommen 
und zu neuen Akten (Sachakten der ZNS) for-
miert worden waren. Zum Teil wurden auch Ori-
ginalakten als Ganzes übernommen - vor allem 
Personalverfügungen/-veränderungen, Stellenbe-
setzungs- und Dienstalterslisten, aber auch allge-
mein Auflistungen verschiedener Art und perso-
nenbezogene amtliche Korrespondenz, etwa zur 
Sonderbetreuung der Hinterbliebenen von Ritter-
kreuzträgern12.

Auch die mitübernommene Altablage der ZNS ist 
als wichtiger Informationsträger zu bewerten. Sie 
vereint die von der ZNS erstellten Bescheide auf 
personenbezogene Anfragen in Fällen, in denen 
keine Personalunterlagen ermittelt werden konn-
ten und ist nach den Namen der Gesuchten geord-
net. Dabei wurden Anfragen zu einigen Personen-
gruppen gesondert geführt (Altablagen Generale, 
Ausländer allgemein, Österreicher, Waffen-SS). 
In Fällen, in denen Personalunterlagen vorhanden 
waren, wurde die entsprechende Korrespondenz 
der ZNS diesen beigefügt13. Insgesamt liegen 
hier 1.724 Sachakten vor, davon sind 886 Bände
Altablage. 243 Bände befanden sich bereits An-
fang der 1970er Jahre im Militärarchiv im Bestand 
RH 7 Heerespersonalamt und waren entsprechend 
signiert worden. In der Folge wurden sie an die 
ZNS abgegeben und sind nunmehr zurückge-
kehrt.

Wert der Überlieferung

An Benutzung steht in diesem Bereich zuvorderst 
der Personennachweis bzw. die Zuordnung be-
stimmter Personen zu Tätigkeiten und Positionen 
im Militärapparat des Dritten Reiches. Entspre-
chende Anfragen gehen von der biographischen 
Forschung aus, von Staatsanwaltschaften und Po-
lizeibehörden, aber selbstverständlich auch von 
Genealogen14. Personalunterlagen, insbesondere 
tatsächliche Personalakten, liefern jedoch eine 
Fülle von Einzelinformationen über die jeweilige 
Person hinaus. Gerade organisationsgeschicht-
liche Arbeiten können durch das Heranziehen der 
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Personalunterlagen der in der betreffenden Orga-
nisation Führenden wesentliche Ergänzungen er-
fahren.

Die von der ZNS übernommenen Personalunterla-
gen können aus unterschiedlichsten Dokumenten 
gebildet worden sein, vielfach stammen sie aus 
Versorgungsämtern, häufig enthalten sie das Wehr-
stammbuch oder das Soldbuch, aber auch Führer-
scheine können vorliegen. Zum Teil bestehen sie 
auch lediglich aus personenbezogener amtlicher 
Korrespondenz15.

Die eigentlichen Personalakten bilden im Idealfall 
das gesamte militärische Leben einer Person ab. 
Häufig brechen sie jedoch vorzeitig ab und geben 
keinen Aufschluss mehr über Verwendungen in 
der letzten Kriegszeit16.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass hier keine 
vollständige Überlieferung vorliegt, weder in 
Bezug auf die einzelne Akte, die lückenhaft sein 
kann, noch bezogen auf die Gesamtheit der Offi-
ziere und Beamten im Offiziersrang17. Nachteilig 
ist darüberhinaus, dass sich die Personalunterlagen 
der Offiziere der Marine unterhalb der Admirali-
tät nicht ebenfalls in Gesamtheit im Militärarchiv 
befinden. Die Beschäftigung mit dem Offiziers-
korps als Ganzem wird dadurch erschwert, wäh-
rend allerdings ein Heranziehen von relevanten 
Personalakten bei dienststellen- und einheitenbe-
zogenen Themen im Militärarchiv ab der Ebene 
des Fregattenkapitäns und insbesondere bei den 
Admiralen möglich ist.

Die wehrmachtgerichtlichen Unterlagen

Von der ZNS wurden etwa 180.000 Verfahrens-
akten übernommen18, ehemals geführt bei Ge-
richten der Wehrmacht. Diese wurden noch in der 
ZNS nach Namen karteimäßig ausgewertet und 
zu einem späteren Zeitpunkt auch in eine Daten-
bank eingespeist19. Allerdings verweist diese Da-
tenbank, in der lediglich nach Namen recherchiert 
werden kann, nur auf die verschiedenen Karteien, 
nicht auf Lagerungsorte oder reguläre Signaturen. 
Zu einem späteren Zeitpunkt begann in der ZNS 
die Eingabe in eine neue, sehr ausführliche Daten-
bank, in der nicht nur nach Namen, sondern auch 
nach Gericht und Strafmaß recherchiert werden 

kann. Zugleich wurde eine Signierung der Ver-
fahrensakten in vier Beständen (RW 55: Gerichte 
zentraler Wehrmachtsstellen; RH 69: Gerichte des 
Heeres; RL 42: Gerichte der Luftwaffe; RM 123: 
Gerichte der Kriegsmarine) begonnen. Die Aktion 
wurde jedoch nach 76.074 entsprechend bearbei-
teten Verfahrensakten abgebrochen. Diese neuere, 
leider nur etwa zur Hälfte befüllte Datenbank, lie-
fert auch Verweise auf die neu vergebenen Signa-
turen.

Die Verteilung dieser Akten nach Urteil (Straf-
maß) stellt sich dabei folgendermaßen dar:

Kürzel Strafmaß Umfang
in Akten

1 Tod 1.350

2 Zuchthaus 2.596

3 Gefängnis 39.363

4 Straflager 1.342

5 Festungshaft 102

6 Arrest 16.629

7 Bewährungseinheit 3.199

8 Freispruch 2.472

9 Abgabe an Gestapo 9

10 Reststraferlaß / Tapferkeit 
vor dem Feind

127

11 Geldstrafe 3.616

12 Verjährt eingestellt 5.158

13 Begnadigung 12

14 Sonstiges (Heil- oder 
Pflegeanstalt, Unterhalts-
zahlung u.a.)

99

Diese Verteilung kann nicht als repräsentativ an-
gesehen werden, da die Zusammensetzung dieses 
Aktenkomplexes bedingt ist einmal durch das Ab-
arbeiten der Akten gemäß ihrer lagerungsmäßigen 
Reihung in der ZNS und darüberhinaus auf einem 
kriegsbedingt zufälligen Überlieferungsbild be-
ruht.

Im Zuge der Wiedervereinigung kamen entspre-
chende Unterlagen aus dem Militärarchiv der 
DDR hinzu. Es handelt sich hier um die Bestände 
„Ost-Spezial“ und „Ost-Generalia“. Ersterer um-
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Die Personalunterlagen

Es sind insgesamt 229.24410 Personalunterlagen 
von Offizieren des Heeres und der Luftwaffe und 
184 von Führern der Waffen-SS übernommen 
worden. Die Personalunterlagen der Offiziere von 
Heer und Luftwaffe enthalten auch die der Beam-
ten im Offiziersrang sowie von Richtern im Dienst 
der Wehrmacht. Im einzelnen sind vorhanden:

- 94.991 Personalakten von Offizieren der Luft-
waffe,

- 10.432 in der ZNS formierte Personalunter-
lagen zu Offizieren der Luftwaffe, bestehend 
aus personenbezogenem Material unterschied-
licher Art und Herkunft (z.B. von Versorgungs-
ämtern), häufig auch Wehrstammbücher, Sold-
bücher oder dergleichen,

- 75.864 Personalakten von Offizieren des 
Heeres,

- 40.652 in der ZNS formierte Personalunterla-
gen zu Offizieren des Heeres,

- 5.528 nicht in Personalunterlagen integrierte 
Wehrstammbücher von Offizieren des Heeres,

- 404 nicht in Personalunterlagen integrierte Sold-
bücher von Offizieren des Heeres,

- 1.373 Personalakten von Richtern im Dienst 
der Wehrmacht,

- 152 Personalunterlagen zu Angehörigen der 
SS-Standarte „Kurt Eggers“,

- 32 Personalakten hochrangiger Führer der Waf-
fen-SS (Kopien aus dem ehemaligen BDC).

Die dazugehörigen 48 Karteien sind äußerst
heterogen. Sehr umfangreiche Karteien im Um-
fang mehrerer Schränke (Heeres-Beförderungs-
kartei, Suchkarteien Heer und Luftwaffe, Kartei 
der Kriegs-Reserve-Offiziere) stehen neben sol-
chen, die nur einen oder wenige Schuber umfas-
sen. Die jeweiligen Karteikarten stellen in der 
Masse die eigentlichen Informationsträger dar 
und wurden als solche seinerzeit in den personal-
verwaltenden Stellen (insbesondere Heeresperso-
nalamt und Luftwaffenpersonalamt) angelegt oder 
von der ZNS sehr früh bei der namensmäßigen 
Erschließung der Unterlagen neu erstellt. Nur ein 
Teil der Karteien (allerdings die oben genannten 
umfangreichsten) verweist darüberhinaus auf die 
vorliegenden Personalunterlagen11.

Ein Teil der von der ZNS selbst erstellten Karteien 
(insbesondere Suchkarteien Heer und Luftwaffe) 

enthält außerdem Verweise auf personenbezogene 
Verfügungen unterschiedlicher Art. Es handelt 
sich hierbei um Verfügungen der seinerzeitigen 
personalverwaltenden Stellen, insbesondere der 
Personalämter, die von der ZNS aus ihrem Ak-
ten- und Provenienzzusammenhang entnommen 
und zu neuen Akten (Sachakten der ZNS) for-
miert worden waren. Zum Teil wurden auch Ori-
ginalakten als Ganzes übernommen - vor allem 
Personalverfügungen/-veränderungen, Stellenbe-
setzungs- und Dienstalterslisten, aber auch allge-
mein Auflistungen verschiedener Art und perso-
nenbezogene amtliche Korrespondenz, etwa zur 
Sonderbetreuung der Hinterbliebenen von Ritter-
kreuzträgern12.

Auch die mitübernommene Altablage der ZNS ist 
als wichtiger Informationsträger zu bewerten. Sie 
vereint die von der ZNS erstellten Bescheide auf 
personenbezogene Anfragen in Fällen, in denen 
keine Personalunterlagen ermittelt werden konn-
ten und ist nach den Namen der Gesuchten geord-
net. Dabei wurden Anfragen zu einigen Personen-
gruppen gesondert geführt (Altablagen Generale, 
Ausländer allgemein, Österreicher, Waffen-SS). 
In Fällen, in denen Personalunterlagen vorhanden 
waren, wurde die entsprechende Korrespondenz 
der ZNS diesen beigefügt13. Insgesamt liegen 
hier 1.724 Sachakten vor, davon sind 886 Bände
Altablage. 243 Bände befanden sich bereits An-
fang der 1970er Jahre im Militärarchiv im Bestand 
RH 7 Heerespersonalamt und waren entsprechend 
signiert worden. In der Folge wurden sie an die 
ZNS abgegeben und sind nunmehr zurückge-
kehrt.

Wert der Überlieferung

An Benutzung steht in diesem Bereich zuvorderst 
der Personennachweis bzw. die Zuordnung be-
stimmter Personen zu Tätigkeiten und Positionen 
im Militärapparat des Dritten Reiches. Entspre-
chende Anfragen gehen von der biographischen 
Forschung aus, von Staatsanwaltschaften und Po-
lizeibehörden, aber selbstverständlich auch von 
Genealogen14. Personalunterlagen, insbesondere 
tatsächliche Personalakten, liefern jedoch eine 
Fülle von Einzelinformationen über die jeweilige 
Person hinaus. Gerade organisationsgeschicht-
liche Arbeiten können durch das Heranziehen der 
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fasst 48.873 Verfahrensakten, die im Militärarchiv 
der DDR nach Namen und Delikten zugänglich 
gemacht wurden. In der ZNS wurden die Namen 
in die erste Datenbank mit aufgenommen, die La-
gerung nach Delikten wurde beibehalten. Es stellt 
sich dabei folgende Verteilung dar:

Kürzel Delikt gemäß Militär-
archiv der DDR

Umfang
in Akten

A Veruntreuung 354

B Beleidigung 392

C Unerlaubtes Entfernen 17.829

D Devisenvergehen 80

E Wachverfehlung/Dienst-
pflichtverletzung

2.565

FF Fahnenflucht 14.225

F Feigheit 154

FZ Fahrlässige Flugzeugbe-
schädigung

496

G Gefangenenbefreiung 146

H Ungehorsam 2039

K Fahrlässige Tötung/Mord 840

L Unterschlagung 689

M Mißhandlung
Untergebener

190

N Fahrlässige Körperver-
letzung

407

O Unbefugtes Tragen von 
Orden

236

P Plünderung 409

R Verkehrsdelikt 824

S Unzucht 418

SM Selbstmord 205

SV Selbstverstümmelung 165

T Todesermittlungssachen 22

U Urkundenfälschung 384

V Diebstahl 4827

W Arbeitsvertragsbruch 110

WK Widerstandskämpfer 
(nicht belegt)

0

Z Wehrkraftzersetzung 867

Insgesamt ergibt sich folgendes Bild: Alle etwa 
180.000 bis 190.000 Verfahrensakten können in 
einer Datenbank nach Namen recherchiert wer-
den. Etwa 60.000 davon (zentrale Wehrmachts-,
Heeres- und Luftwaffengerichte) können am
Regal innerhalb der Provenienzen und weitere 
knapp 49.000 nach Delikten geordnet aufgefun-
den werden. Hinzu kommen etwa 10.000 Ver-
fahrensakten, die unter verschiedenen Sondera-
spekten (Verfahren gegen Ausländer etc., s.u.) 
zusammengefasst wurden. Die Verfahrensakten 
der Marinegerichte sind lediglich fortlaufend 
nummeriert, eine Sortierung nach Provenienzen 
wurde hier nicht durchgeführt, allerdings wurden 
17.671 Marinegerichtsakten alphabetisch gela-
gert. Ein einheitliches Lagerungsprinzip für die 
wehrmachtgerichtlichen Unterlagen bestand also 
in der ZNS zuletzt nicht mehr.

Von dem Gesamtumfang können 76.074 Akten in 
einer zweiten Datenbank auch nach Gericht und 
Strafmaß recherchiert werden. Diese Akten verfü-
gen zudem über eine Signatur, die restlichen etwa 
110.000 Akten nur über eine laufende Nummer 
innerhalb der jeweiligen Gerichtsprovenienz oder 
des jeweiligen Kürzels (Delikt oder Anfangsbuch-
stabe) oder auch nur innerhalb der übergeordneten 
Gruppe (Marinegerichtsakten).

Es liegen dabei vor: 7.601 Verfahrensakten von 
Gerichten zentraler Wehrmachtsstellen (in der 
zweiten Datenbank vorhanden), 5.417 Verfah-
rensakten von Gerichten der Luftwaffe (eben-
falls in der zweiten Datenbank vorhanden), etwa 
40.000 Verfahrensakten von Gerichten des Heeres 
(davon 5.746 in der zweiten Datenbank) und etwa 
70.000 Verfahrensakten von Gerichten der Marine 
(davon etwa 41.523 in der zweiten Datenbank). 
Hinzu kommen etwa 10.000 Verfahrensakten zu 
verschiedenen Sonderaspekten, etwa 48 Akten zu 
Vaterschaftsanerkennungen, 4.850 Verfahren ge-
gen Ausländer (nach Nationalitäten geordnet) und 
4.475 Todesermittlungsverfahren20.

Neben den eigentlichen Verfahrensakten sind 
zusätzlich 665 Kartons mit verschiedenen von 
Gerichten der Wehrmacht geführten Listen (vor 
allem Strafsachenlisten) vorhanden21. Auch diese 
Listen wurden in der ZNS nach Namen ausgewer-
tet und sind in Karteien und der ersten Datenbank 
greifbar. Sie sind wiederum am Regal nach Pro-
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venienzen geordnet, hier auch im Falle der Mari-
negerichte. Zu diesen als Sachakten (etwa 12.000) 
anzusehenden Unterlagen tritt der Bestand Ost-
Generalia, der seinerseits 387 Sachakten zu bzw. 
von einzelnen Gerichten enthält. Es kommen 126 
Ordner Altablage hinzu, die nach Namen von Ge-
suchten (Beschuldigten) geordnet Bescheide der 
ZNS zu wehrmachtgerichtlichen Anfragen enthal-
ten.

Zugänglich werden all diese Unterlagen mittels 
zehn verschiedener Karteien. Zu erwähnen sind 
hier insbesondere die sehr umfangreiche Marine-
kartei (Kartei des Marinegerichtsaktenarchivs), 
die namensmäßigen Zugriff auf die Verfahrens-
akten der Marinegerichte gewährt, sowie die nach 
Namen sortierte Todesurteilskartei. Hinzu kommt 
weiter vor allem die ebenfalls nach Namen sor-
tierte Ost-Spezial-Kartei.

Wert der Überlieferung

Die vorhandenen Verfahrensakten lassen nur be-
dingt Pauschalurteile zu. Das Gesamtbild kennt 
das Unmaß in der richterlichen Gewaltanwendung 
ebenso wie Prozessentwicklungen zugunsten des 
Beschuldigten. Veränderungen im zeitlichen Fort-
gang des Krieges spielen hier gleichermaßen mit 
herein wie die Verschiedenartigkeit der Delikte, 
aber auch systemimmanente Sichtweisen mit 
Auswirkung auf die Urteilsfindung. Die verschie-
denen Delikte bieten in der vergleichenden Be-
trachtung allerdings zumindest ein vielgestaltiges 
Bild der Lebensrealität in der Wehrmacht, gerade 
Befragungsprotokolle können hier Einblicke in 
Alltagsroutine an und hinter der Front gewähren. 
Neben den eigentlichen Verfahrensakten (Unter-
suchungsakten) liegen auch fragmentarische Zu-
sammenstellungen vor, die zum Beispiel lediglich 
ein Urteil oder eine Tathergangsbeschreibung ent-
halten.

Auch im Falle der wehrmachtgerichtlichen Unter-
lagen ist von einer unvollständigen Überlieferung 
auszugehen. Dies macht letztlich im Falle ver-
gleichenden Arbeitens die Bildung entsprechend 
sinnvoller Vergleichsgruppen, bzw. eine gezielte, 
aber mühsame Sample-Bildung nötig. So wie 
von manchen Gerichten hunderte von Verfahrens-
akten, selbst bis zum Kriegsende (und darüberhi-

naus), vorliegen, ist bei manch anderen Gerichten 
größerer Truppenverbände mitunter wenig bis gar 
nichts überliefert. Die 76.074 Verfahrensakten, 
die in die erwähnte zweite Datenbank der ZNS 
eingegeben wurden, stammen von 1.034 verschie-
denen Gerichten. Eine Vielzahl hiervon ist nur 
mit einer Akte vertreten. Letztlich wäre gerade 
vor diesem Hintergrund zumindest eine genaue 
Kenntnis dessen, was noch vorhanden ist, umso 
nötiger. Die zuletzt von Messerschmidt angespro-
chenen Schwierigkeiten in der Quantifizierung
der an Gerichten der Wehrmacht anhängig gewe-
senen Verfahren resultieren ja auch aus der Un-
möglichkeit, eine exakte Einschätzung anhand 
des Überlieferten, seines Umfangs und seiner 
Strukturen vornehmen zu können22. Die im Mili-
tärarchiv angestrebten Ordnungsmaßnahmen im 
Bereich der wehrmachtgerichtlichen Unterlagen 
sollen hier daher auch die erforderliche Transpa-
renz für die wissenschaftliche Forschung schaf-
fen.

Hauptsächliche Interessenten im Bereich der 
wehrmachtgerichtlichen Unterlagen sind Wissen-
schaftler und Erinnerungsstätten. Nur in einem 
geringen Umfang findet genealogische Benutzung 
statt. Der Schwerpunkt des Interesses liegt dabei 
eindeutig bei Verfahren, die zu einer Verurteilung 
zum Tode führten, wiederum mit dem engeren 
Focus auf Verfahren wegen Fahnenflucht. Weitere 
Benutzungsinteressen erstrecken sich auf Verfah-
ren wegen Unzucht/Sodomie und Verurteilungen 
zu Bewährungseinheiten. Neben diesen delikt- 
oder strafmaßbezogenen Anfragen findet aller-
dings, jedoch deutlich seltener, auch eine einhei-
tenbezogene Benutzung statt, die sich entweder 
gezielt mit der Rechtsprechung eines bestimmten 
Gerichts befasst oder zur Ergänzung der Sach-
akten einer Einheit auch die Akten des Gerichts 
dieser Einheit heranzieht.

Die Verleihungsunterlagen

An Verleihungsunterlagen wurden 1.503 Sach-
akten und 44 Karteien übernommen23. Bei den 
Sachakten handelt es sich zum einen um 69 Ord-
ner mit Verleihungsvorschlägen, die jedoch kei-
nen gezielten Zugriff erlauben und bisher nicht 
erschlossen sind24. Zum andern liegen 104 Ord-
ner zu verschiedenen Aspekten im Bereich Ver-
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Die Personalunterlagen

Es sind insgesamt 229.24410 Personalunterlagen 
von Offizieren des Heeres und der Luftwaffe und 
184 von Führern der Waffen-SS übernommen 
worden. Die Personalunterlagen der Offiziere von 
Heer und Luftwaffe enthalten auch die der Beam-
ten im Offiziersrang sowie von Richtern im Dienst 
der Wehrmacht. Im einzelnen sind vorhanden:

- 94.991 Personalakten von Offizieren der Luft-
waffe,

- 10.432 in der ZNS formierte Personalunter-
lagen zu Offizieren der Luftwaffe, bestehend 
aus personenbezogenem Material unterschied-
licher Art und Herkunft (z.B. von Versorgungs-
ämtern), häufig auch Wehrstammbücher, Sold-
bücher oder dergleichen,

- 75.864 Personalakten von Offizieren des 
Heeres,

- 40.652 in der ZNS formierte Personalunterla-
gen zu Offizieren des Heeres,

- 5.528 nicht in Personalunterlagen integrierte 
Wehrstammbücher von Offizieren des Heeres,

- 404 nicht in Personalunterlagen integrierte Sold-
bücher von Offizieren des Heeres,

- 1.373 Personalakten von Richtern im Dienst 
der Wehrmacht,

- 152 Personalunterlagen zu Angehörigen der 
SS-Standarte „Kurt Eggers“,

- 32 Personalakten hochrangiger Führer der Waf-
fen-SS (Kopien aus dem ehemaligen BDC).

Die dazugehörigen 48 Karteien sind äußerst
heterogen. Sehr umfangreiche Karteien im Um-
fang mehrerer Schränke (Heeres-Beförderungs-
kartei, Suchkarteien Heer und Luftwaffe, Kartei 
der Kriegs-Reserve-Offiziere) stehen neben sol-
chen, die nur einen oder wenige Schuber umfas-
sen. Die jeweiligen Karteikarten stellen in der 
Masse die eigentlichen Informationsträger dar 
und wurden als solche seinerzeit in den personal-
verwaltenden Stellen (insbesondere Heeresperso-
nalamt und Luftwaffenpersonalamt) angelegt oder 
von der ZNS sehr früh bei der namensmäßigen 
Erschließung der Unterlagen neu erstellt. Nur ein 
Teil der Karteien (allerdings die oben genannten 
umfangreichsten) verweist darüberhinaus auf die 
vorliegenden Personalunterlagen11.

Ein Teil der von der ZNS selbst erstellten Karteien 
(insbesondere Suchkarteien Heer und Luftwaffe) 

enthält außerdem Verweise auf personenbezogene 
Verfügungen unterschiedlicher Art. Es handelt 
sich hierbei um Verfügungen der seinerzeitigen 
personalverwaltenden Stellen, insbesondere der 
Personalämter, die von der ZNS aus ihrem Ak-
ten- und Provenienzzusammenhang entnommen 
und zu neuen Akten (Sachakten der ZNS) for-
miert worden waren. Zum Teil wurden auch Ori-
ginalakten als Ganzes übernommen - vor allem 
Personalverfügungen/-veränderungen, Stellenbe-
setzungs- und Dienstalterslisten, aber auch allge-
mein Auflistungen verschiedener Art und perso-
nenbezogene amtliche Korrespondenz, etwa zur 
Sonderbetreuung der Hinterbliebenen von Ritter-
kreuzträgern12.

Auch die mitübernommene Altablage der ZNS ist 
als wichtiger Informationsträger zu bewerten. Sie 
vereint die von der ZNS erstellten Bescheide auf 
personenbezogene Anfragen in Fällen, in denen 
keine Personalunterlagen ermittelt werden konn-
ten und ist nach den Namen der Gesuchten geord-
net. Dabei wurden Anfragen zu einigen Personen-
gruppen gesondert geführt (Altablagen Generale, 
Ausländer allgemein, Österreicher, Waffen-SS). 
In Fällen, in denen Personalunterlagen vorhanden 
waren, wurde die entsprechende Korrespondenz 
der ZNS diesen beigefügt13. Insgesamt liegen 
hier 1.724 Sachakten vor, davon sind 886 Bände
Altablage. 243 Bände befanden sich bereits An-
fang der 1970er Jahre im Militärarchiv im Bestand 
RH 7 Heerespersonalamt und waren entsprechend 
signiert worden. In der Folge wurden sie an die 
ZNS abgegeben und sind nunmehr zurückge-
kehrt.

Wert der Überlieferung

An Benutzung steht in diesem Bereich zuvorderst 
der Personennachweis bzw. die Zuordnung be-
stimmter Personen zu Tätigkeiten und Positionen 
im Militärapparat des Dritten Reiches. Entspre-
chende Anfragen gehen von der biographischen 
Forschung aus, von Staatsanwaltschaften und Po-
lizeibehörden, aber selbstverständlich auch von 
Genealogen14. Personalunterlagen, insbesondere 
tatsächliche Personalakten, liefern jedoch eine 
Fülle von Einzelinformationen über die jeweilige 
Person hinaus. Gerade organisationsgeschicht-
liche Arbeiten können durch das Heranziehen der 
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leihungswesen vor, gebildet aus entsprechenden 
Unterlagen der seinerzeit zuständigen Stellen (vor 
allem Heerespersonalamt) bzw. zum Teil aus ent-
sprechenden Akten im Ganzen. Die eigentlichen 
Verleihungsunterlagen bestehen aus 1.498 Schu-
bern mit nach Einheiten und Dienststellen geord-
neten Namenslisten zu Verleihungen bestimmter 
Auszeichnungen, hauptsächlich Eisernes Kreuz 
und Kriegsverdienstkreuz. Diese Schuber wurden 
bereits Anfang der 1970er Jahre im Militärarchiv 
als „Nebenbestand“ zum Bestand RH 7 Heeres-
personalamt genommen (als RH 7A „Heeresper-
sonalamt - Auszeichnungen“) und entsprechend 
signiert. In der Folge wurden sie an die ZNS ge-
geben und sind nunmehr zurückgekehrt.

Durch die Karteien und Sachakten werden vor 
allem die folgenden Auszeichnungen abgedeckt:

Auszeichnung Karteityp

Eisernes Kreuz 1. und 2. 
Klasse (2. Klasse nicht 
durchgängig)

Abrechnungskartei, nach 
Einheiten geordnet;
Namenskarteien, nach 
Feldzügen geordnet

Ritterkreuz des Eisernen 
Kreuzes

Ritterkreuz des Eisernen 
Kreuzes mit Eichenlaub

Ritterkreuz des Eisernen 
Kreuzes mit Eichenlaub 
und Schwertern

Ritterkreuz des Eisernen 
Kreuzes mit Eichenlaub, 
Schwertern und Brillanten

verschiedene Namens-
karteien, darunter 
teilweise Verleihungs-
Begründungen

Kriegsverdienstkreuz
1. und 2. Klasse

Abrechnungskartei, nach 
Einheiten geordnet;
Namenskartei, nach 
Einheiten geordnet

Ritterkreuz des Kriegsver-
dienstkreuzes

Namenskartei

Deutsches Kreuz in Silber Namenskartei

Deutsches Kreuz in Gold Namenskartei

Ehrenblatt des Heeres Namenskartei und Aus-
gabe des Ehrenblatts

Ehrentafel der Marine Namenskartei und Aus-
gabe der Ehrentafel

Ehrenblatt der Luftwaffe Namenskartei und Aus-
gabe des Ehrenblatts

Ehrenpokal der Luftwaffe Namenskartei und Auf-
listung

Ehrenschale der Luftwaffe Auflistung

Bild des Reichsmarschalls 
im Silberrahmen

Auflistung

Nahkampfspange in Gold Namenskartei

Weitere Auszeichnungen sind lediglich fragmen-
tarisch belegt. Auch die in der Tabelle genannten 
Namenskarteien sind keineswegs vollständig, ins-
besondere Verleihungen in der Endphase des 
Krieges sind mitunter in den Karteien nicht do-
kumentiert.

Die in den Karteien genannten Namen wurden 
in der ZNS in die bereits im Zusammenhang mit 
den wehrmachtgerichtlichen Unterlagen erwähnte 
(erste) Datenbank aufgenommen. Darin integriert 
sind auch Namensnennungen in den Verleihungs-
listen der Einheiten und in den Verleihungsvor-
schlägen. Diese Namensaufnahme wurde durch 
die ZNS jedoch nicht mehr abgeschlossen, so 
dass hier Lücken vorhanden sind. Diese Daten-
bank kommt somit auf etwa zwei Millionen Na-
mensnennungen, wobei dieselbe Person mehrfach 
(für verschiedene Auszeichnungen) genannt sein 
kann. Da diese Datenbank jedoch auch Namens-
nennungen aus Karteimitteln erhält, die nicht an 
das Militärarchiv abgegeben wurden (Mitglied-
schaften in der Organisation Todt u.ä.), können 
zur Ermittlung der Gesamtzahl der karteimäßigen 
Verleihungsnennungen nicht einfach von den 
zwei Millionen 180.000 Verfahrensakten abgezo-
gen werden. Von einer entsprechenden Zahl über 
einer Million ist jedoch auszugehen. 

Die vorhandenen Verleihungsunterlagen lassen 
zwei verschiedene Herangehensweisen zu. Es kön-
nen selbstverständlich zu einzelnen Personen die 
vorhandenen Verleihungsdaten abgefragt werden, 
die mitunter auch Verleihungs-Begründungen 
liefern, die ihrerseits wertvolle Hinweise zum 
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Kampfgeschehen zu einem bestimmten Zeitpunkt 
in einem eng gefassten Raum enthalten können. 
Daneben können die Verleihungslisten einzelner 
Einheiten zu bestimmten Zeiträumen und Aus-
zeichnungen für eine einheitenbezogene Betrach-
tung herangezogen werden. Hier sind zumindest 
indirekte Rückschlüsse auf das Kampfgeschehen 
möglich. Darüberhinaus werden aus den Verlei-
hungslisten auch Unterstellungsverhältnisse von 
Einheiten ersichtlich.

Der Schwerpunkt der Benutzung liegt überwie-
gend im ersten Bereich und verteilt sich gleicher-
maßen auf genealogische und biographische, zum 
Teil amtliche Anfragen (insbesondere Würdig-
keitsprüfungen), wie - vor allem bei den hohen 
Tapferkeitsauszeichnungen - auf gruppenbezo-
gene Fragestellungen. Es sind hier vor allem An-
fragen zu Ritterkreuzträgern, die immer weitere 
biographische Zusammenstellungen zum Ziel 
haben (Ritterkreuzträger nach landsmannschaft-
licher oder lokaler Herkunft, nach Truppengattung 
oder in Verbindung mit anderen hohen Auszeich-
nungen). Oftmals überwiegt hier der Aspekt der 
Heldenverehrung, die kritische Auseinanderset-
zung mit der Verleihungspraxis von Tapferkeits-
auszeichnungen im Dritten Reich kommt eher sel-
ten vor25. Gleichwohl bieten hierzu insbesondere 
die Sachakten zum Verleihungswesen wertvolles 
Material.

Umstrukturierung und Neubildung von 
Beständen

Die in den 1970er Jahren bereits dem Bestand
RH 7 Heerespersonalamt zugeordneten personen-
bezogenen Sachakten und Verleihungsunterlagen 
werden dem nunmehr zügig zu erschließenden 
Bestand RH 7 wieder zugeführt. Andere in der 
Vergangenheit bereits im Militärarchiv in Bestän-
de aufgenommene Unterlagen werden ebenfalls 
rücküberführt werden, deren Anzahl ist jedoch 
äußerst gering.

Die Personalunterlagen selbst ebenso wie die Ver-
fahrensakten werden allerdings jeweils in sich ge-
schlossen bleiben. Eine konsequente Anwendung 
des Provenienzprinzips hätte hier die Verteilung 
auf eine Vielzahl von Beständen zur Folge, mit all 
den hieraus resultierenden Komplikationen in Be-

nutzung und Lagerung. Dieser - fachlich zudem 
zweifelhafte - Aufwand wäre jedoch nicht akzep-
tabel26.

Unabhängig von dem bestehenden Bestand RH 7
werden daher folgende Bestände gebildet bzw. 
umorganisiert:

Pers 6 Personalunterlagen von Angehörigen 
der Wehrmacht und ihrer Vorläufer, sowie
der Waffen-SS:
Dieser Bestand wird die bereits jetzt in Pers 6 (alt), 
Pers 7, Pers 8 und Pers 10 befindlichen und dazu 
alle von der ZNS übernommenen Personalunter-
lagen aufnehmen. Er wird einen Gesamtumfang 
von etwa 245.000 Personalunterlagen haben und 
offen sein für etwaig zukünftig noch ins Militär-
archiv eingehende Personalunterlagen von Ange-
hörigen der Reichswehr, Wehrmacht und Waffen-
SS27. Für die Angehörigen der Waffen-SS einen 
eigenen Bestand zu bilden, wurde verworfen, da 
es zum einen in Anbetracht der erfolgten Verset-
zungen zwischen Wehrmacht und Waffen-SS kei-
ne saubere Trennlinie gäbe und das Laufzeitende 
der Personalunterlagen, anhand dessen man sich 
bei der Zuordnung an der letzten Zugehörigkeit 
orientieren könnte, oftmals rein zufällig ist. Zum 
andern würde ein eigener Bestand gerade die an-
gestrebte Vereinfachung der Benutzung wieder 
beeinträchtigen.

Der Bestand wird elektronisch recherchierbar 
sein nach Namen und Altsignaturen. Der einzelne 
Datensatz wird darüberhinaus das jeweilige Ge-
burtsdatum enthalten und den letzten aus der Akte 
ersichtlichen Dienstgrad wie auch die Zugehörig-
keit (der Akte) zu Heer, Luftwaffe, Marine oder 
Waffen-SS.

Pers 15 Verfahrensakten von
Wehrmachtgerichten:
Dieser Bestand wird alle vorhandenen Verfah-
rensakten von Gerichten der Wehrmacht aufneh-
men, wie erwähnt 180.000 bis 190.000 Akten. 
Eine weitere Unterteilung nach Heer, Luftwaffe, 
Marine und zentralen Wehrmachtsstellen entfällt, 
stattdessen werden entsprechende Recherchemög-
lichkeiten datenbanktechnisch gewährleistet.

Der Bestand wird elektronisch recherchierbar sein 
nach Namen, Gerichten, Straftatbeständen und 
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Die Personalunterlagen

Es sind insgesamt 229.24410 Personalunterlagen 
von Offizieren des Heeres und der Luftwaffe und 
184 von Führern der Waffen-SS übernommen 
worden. Die Personalunterlagen der Offiziere von 
Heer und Luftwaffe enthalten auch die der Beam-
ten im Offiziersrang sowie von Richtern im Dienst 
der Wehrmacht. Im einzelnen sind vorhanden:

- 94.991 Personalakten von Offizieren der Luft-
waffe,

- 10.432 in der ZNS formierte Personalunter-
lagen zu Offizieren der Luftwaffe, bestehend 
aus personenbezogenem Material unterschied-
licher Art und Herkunft (z.B. von Versorgungs-
ämtern), häufig auch Wehrstammbücher, Sold-
bücher oder dergleichen,

- 75.864 Personalakten von Offizieren des 
Heeres,

- 40.652 in der ZNS formierte Personalunterla-
gen zu Offizieren des Heeres,

- 5.528 nicht in Personalunterlagen integrierte 
Wehrstammbücher von Offizieren des Heeres,

- 404 nicht in Personalunterlagen integrierte Sold-
bücher von Offizieren des Heeres,

- 1.373 Personalakten von Richtern im Dienst 
der Wehrmacht,

- 152 Personalunterlagen zu Angehörigen der 
SS-Standarte „Kurt Eggers“,

- 32 Personalakten hochrangiger Führer der Waf-
fen-SS (Kopien aus dem ehemaligen BDC).

Die dazugehörigen 48 Karteien sind äußerst
heterogen. Sehr umfangreiche Karteien im Um-
fang mehrerer Schränke (Heeres-Beförderungs-
kartei, Suchkarteien Heer und Luftwaffe, Kartei 
der Kriegs-Reserve-Offiziere) stehen neben sol-
chen, die nur einen oder wenige Schuber umfas-
sen. Die jeweiligen Karteikarten stellen in der 
Masse die eigentlichen Informationsträger dar 
und wurden als solche seinerzeit in den personal-
verwaltenden Stellen (insbesondere Heeresperso-
nalamt und Luftwaffenpersonalamt) angelegt oder 
von der ZNS sehr früh bei der namensmäßigen 
Erschließung der Unterlagen neu erstellt. Nur ein 
Teil der Karteien (allerdings die oben genannten 
umfangreichsten) verweist darüberhinaus auf die 
vorliegenden Personalunterlagen11.

Ein Teil der von der ZNS selbst erstellten Karteien 
(insbesondere Suchkarteien Heer und Luftwaffe) 

enthält außerdem Verweise auf personenbezogene 
Verfügungen unterschiedlicher Art. Es handelt 
sich hierbei um Verfügungen der seinerzeitigen 
personalverwaltenden Stellen, insbesondere der 
Personalämter, die von der ZNS aus ihrem Ak-
ten- und Provenienzzusammenhang entnommen 
und zu neuen Akten (Sachakten der ZNS) for-
miert worden waren. Zum Teil wurden auch Ori-
ginalakten als Ganzes übernommen - vor allem 
Personalverfügungen/-veränderungen, Stellenbe-
setzungs- und Dienstalterslisten, aber auch allge-
mein Auflistungen verschiedener Art und perso-
nenbezogene amtliche Korrespondenz, etwa zur 
Sonderbetreuung der Hinterbliebenen von Ritter-
kreuzträgern12.

Auch die mitübernommene Altablage der ZNS ist 
als wichtiger Informationsträger zu bewerten. Sie 
vereint die von der ZNS erstellten Bescheide auf 
personenbezogene Anfragen in Fällen, in denen 
keine Personalunterlagen ermittelt werden konn-
ten und ist nach den Namen der Gesuchten geord-
net. Dabei wurden Anfragen zu einigen Personen-
gruppen gesondert geführt (Altablagen Generale, 
Ausländer allgemein, Österreicher, Waffen-SS). 
In Fällen, in denen Personalunterlagen vorhanden 
waren, wurde die entsprechende Korrespondenz 
der ZNS diesen beigefügt13. Insgesamt liegen 
hier 1.724 Sachakten vor, davon sind 886 Bände
Altablage. 243 Bände befanden sich bereits An-
fang der 1970er Jahre im Militärarchiv im Bestand 
RH 7 Heerespersonalamt und waren entsprechend 
signiert worden. In der Folge wurden sie an die 
ZNS abgegeben und sind nunmehr zurückge-
kehrt.

Wert der Überlieferung

An Benutzung steht in diesem Bereich zuvorderst 
der Personennachweis bzw. die Zuordnung be-
stimmter Personen zu Tätigkeiten und Positionen 
im Militärapparat des Dritten Reiches. Entspre-
chende Anfragen gehen von der biographischen 
Forschung aus, von Staatsanwaltschaften und Po-
lizeibehörden, aber selbstverständlich auch von 
Genealogen14. Personalunterlagen, insbesondere 
tatsächliche Personalakten, liefern jedoch eine 
Fülle von Einzelinformationen über die jeweilige 
Person hinaus. Gerade organisationsgeschicht-
liche Arbeiten können durch das Heranziehen der 
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Altsignaturen. Eine Erschließung auch bezogen 
auf das Strafmaß unterbleibt. Gerade die Auf-
nahme der jeweiligen Strafzumessung(en) erfor-
derte eine äußerst intensive und zeitaufwendige 
Erschließung der gesamten Akte, bedingt durch 
etwaige Abänderungen des Urteilsspruchs, wäh-
rend die Aufnahme der sonstigen Merkmale in der 
Regel anhand des Deckblattes erfolgen kann. Eine 
derart intensive Erschließung würde jedoch den 
Aufwand beträchtlich erhöhen und gerade die zü-
gige Zugänglichmachung unmöglich machen. Da 
das hauptsächlich interessierende Strafmaß „To-
desurteil“ jedoch durch eine eigene Kartei über 
den gesamten Aktenbereich abgedeckt ist und zu-
dem für 76.074 Verfahrensakten auch in Zukunft 
zusätzlich die Daten der seinerzeitigen zweiten 
ZNS-Datenbank zur Verfügung stehen werden, 
kann dies hingenommen werden.

RW 59 Personalverwaltende Stellen
der Wehrmacht:
Dieser Bestand wird die von der ZNS übernom-
menen Sachakten und Karteien zu den Personal- 
und Verleihungsunterlagen aufnehmen, soweit sie 
nicht in den Bestand RH 7 rücküberführt werden. 
Die wehrrechtlichen Unterlagen treten ebenfalls 
hinzu. Der Bestand wird etwa 1.500 Akten umfas-
sen. Innerhalb des Bestandes wird auf Findbuche-
bene einerseits die Unterscheidung Personal-, 
Verleihungs- und wehrrechtliche Unterlagen deut-
lich werden, andererseits aber auch die jeweilige 
Ursprungsprovenienz. Die Erschließung dieses 
Bestandes läuft und wird im Laufe diesen Jahres 
abgeschlossen werden.

RW 60 Wehrmachtgerichte:
Dieser Bestand enthält die von den Gerichten der 
Wehrmacht stammenden Karteien und Sachakten, 
eingeschlossen die verschiedenen Listen, insge-
samt etwa 5.000 Akten. Die Unterscheidbarkeit 
der Gerichte im einzelnen und nach Heer, Luft-
waffe, Marine und zentralen Wehrmachtsstellen 
wird durch eine entsprechende Struktur des Find-
mittels (Klassifikation) gewährleistet werden. 
Auch hier läuft die Erschließung bereits und wird 
im Laufe diesen Jahres abgeschlossen.

RS 8 Personalverwaltende Stellen der
Waffen-SS:
Diesem Bestand werden aus den von der ZNS 
übernommenen Sachakten zu den Personal- und 

Verleihungsunterlagen diejenigen zugeordnet, die 
provenienzmäßig eindeutig von Dienststellen der 
Waffen-SS stammen bzw. auf diese bezogen sind, 
soweit sie später in der ZNS entstanden sind. Der 
Umfang liegt bei 61 Akten, der Bestand ist seit 
Dezember 2006 online verfügbar.

Die Bestände RW 59, RW 60 und RS 8 werden als 
normale Sachakten-Bestände erschlossen, wobei 
die Recherchierbarkeit nach Altsignaturen ent-
scheidend für die Weiternutzung der alten Kar-
teien ist. Ziel ist hierbei eine bestandsübergreifen-
de Recherchierbarkeit unter Einschluss von RH 7 
und RL 5.

Die Ziele

Die Bildung dieser Bestände ist technische Grund-
voraussetzung für eine Signierung der einzelnen 
Akten, insgesamt etwa 430.000, die nach Bundes-
archiv-Standard mit Barcode-Schildern erfolgen 
wird, um so in Zukunft eine schnelle elektro-
nische Bestellung und effiziente Magazinverwal-
tung zu ermöglichen. Der rein technische Akt 
der Signierung sorgt dabei bereits für eindeutige 
Umfangsangaben. Hinzu kommt die gleichzeitige 
Aufnahme in die bundesarchiveigenen Erschlie-
ßungsdatenbanken.

Mit den geschilderten Projekten sollen folgende 
Ziele erreicht werden:

- eindeutige Umfangsangaben im Ganzen und 
bezogen auf die jeweiligen Teilbereiche (Wehr-
machtteile, Gerichte, Straftatbestände),

- schnelle Benutzbarkeit für Benutzer vor Ort 
und für die Bearbeiter,

- Ausschaltung von Fehlerquellen in der Recher-
che anhand der bisherigen Karteien und unvoll-
ständigen Datenbanken,

- schnelle Anfragenbearbeitung bei minimalem 
Personalaufwand,

- Zugänglichmachung von bisher weitgehend 
unbekannten Quellen,

- Verfügbarmachung der in der ZNS entstan-
denen Unterlagen.

Mit der Bearbeitung wurde im Herbst 2006 be-
gonnen, bis Ende 2008 sollen die Projekte abge-
schlossen sein. Detaillierte Beschreibungen der 
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fünf Bestände befinden sich in der Online-Be-
ständeübersicht auf der Internetseite des Bundes-
archivs. Im weiteren ist angedacht, die Erschlie-
ßung ergänzend, wesentliche Teile der Karteien 
zu den Personalunterlagen zu digitalisieren. In 
Betracht kommen hier die Heeres-Beförderungs-
Kartei, die Kartei der Kriegs-Reserve-Offiziere 
und die Suchkarteien Heer und Luftwaffe. Der 
Vorteil einer Digitalisierung Karteikarte für Kar-
teikarte liegt in einer beschleunigten Recherche, 
die zum Teil die Altsignaturen von Akten zu einer 
gesuchten Person liefert, zum Teil aber auch be-
reits die eigentlichen Informationen. Je mehr und 
je umfangreichere Karteien digitalisiert werden, 
desto effektiver wird dieses System werden. Die 

Signierung und Datenbankeingabe (Erschließung) 
der tatsächlich vorhandenen Akten hat allerdings 
zunächst Vorrang.
Abschließend ist festzuhalten, dass mit den Unter-
lagen der ZNS Akten von erheblicher Bedeutung 
innerhalb des Überlieferungsbereiches „Wehr-
macht“ ins Militärarchiv gekommen sind. In Er-
kenntnis dieser Tatsache wurde dieses Material 
insgesamt als archivwürdig eingestuft. Gerade 
im Hinblick auf das erhebliche Benutzerinteresse 
wird nun neben der formalen Transformation zu 
Archivgut eine konsequente Zugänglichmachung 
und - soweit geboten - Erschließung auf einem 
zeitgemäßen technischen Niveau erfolgen.

Thomas Menzel

Anmerkungen

1) Diese Forderung erwuchs aus der vom Bundesrech-
nungshof 1994 durchgeführten „Prüfung der organisa-
torischen Auswirkungen der Deutschen Einheit“ auf die 
ZNS.

2) Hierzu zuletzt Edgar Büttner, Personenbezogene Unter-
lagen militärischer Provenienz im Bundesarchiv, in: Der 
Archivar, 59. Jahrgang, Heft 2, Mai 2006, Sp. 143-146.

3) Zitiert in: Rudolf Absolon, Das Bundesarchiv, Abteilung 
Zentralnachweisstelle in Kornelimünster, in: Der Archi-
var, 8. Jahrgang, Heft 3, Juli 1955, Sp. 181.

4) Vgl. hierzu: Paul Heinsius, Der Verbleib des Aktenma-
terials der deutschen Kriegsmarine, in: Der Archivar, 7. 
Jahrgang, 1954, Sp. 83.

5) Bedingt durch das Kriterium Geburtsjahr sind auch 
niedrigere Ränge enthalten, insbesondere ab der Ebene 
Oberstleutnant/Fregattenkapitän - ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit. Hinzu kommen Personalakten noch 
niedrigerer Dienstgrade und späterer Geburtsjahre, die 
offenbar im Zuge einer Anfang der 1970er Jahre in der 
ZNS durchgeführten Bewertungsaktion des Militärar-
chivs aufgrund verschiedener Bewertungskriterien als 
archivwürdig eingestuft worden waren. Als Beispiel sei 
stellvertretend genannt: BArch Pers 6/9908: Oberleut-
nant (posthum Hauptmann) Siegfried Grabert, Geburts-
jahr 1916, Ritterkreuzträger, 1942 gefallen.

6) Daneben wurden im Militärarchiv weitere Personalak-
tenbestände gebildet: Pers 7 Personalakten von Sani-
täts- und Veterinäroffizieren der deutschen Wehrmacht 
und ihrer Vorläufe (6 Akten), Pers 8 Personalakten von 
Beamten der deutschen Wehrmacht und ihrer Vorläufer 
(976 Akten) und Pers 10 Personalakten von zivilen Be-
diensteten der deutschen Wehrmacht und ihrer Vorläufer 
(26 Akten). Ein hiervon unabhängiger Bestand eigener 
Art besteht in Pers 9 Krankenunterlagen (ca. 30.000 Ak-
ten, Krankenunterlagen und Obduktionsberichte), der 
die vom Krankenbuchlager an das Bundesarchiv-Mili-
tärarchiv abgegebenen Unterlagen (Geburtsjahrgänge 
1889 und älter vollständig soweit überliefert, 1890 bis 
1899 nur die im Januar und Juli Geborenen) umfasst.

7) Vgl.: Rudolf Absolon, Die Wehrmacht im Dritten Reich. 

Schriften des Bundesarchivs 16/I-VI (6 Bände), Boppard 
a.Rh. 1969 bis 1995. Hier mitanzuführen sind ebenfalls: 
ders., Sammlung wehrrechtlicher Gutachten und Vor-
schriften, 22 Hefte, Aachen-Kornelimünster 1963 bis 
1984.

8) Sie wurden allerdings auch noch in jüngster Zeit benutzt 
und angeführt, so etwa bei Messerschmidt, Wehrmacht-
justiz, S. 89 (Fußnoten 33 und 34), der hier aus „BA-
ZNS, Ordner Disziplin und Rechtspflege“ zitiert. Die 
Sammlung ist mittlerweile innerhalb des Bestandes RW 
59 (s.u.) erschlossen.

9) Dabei kann eine Anfrage durchaus mehrere Namen um-
fassen, was sowohl bei Genealogen als auch bei Staats-
anwaltschaften mitunter äußerst umfangreiche Listen 
entstehen lässt.

10) Alle genannten Zahlenangaben beziehen sich auf die 
belegten Nummernbereiche, wie sie von der ZNS an-
gegeben wurden. Die Mitzählung von Leernummern 
kann daher nicht ausgeschlossen werden, die Größen-
ordnungen werden jedoch durch die auf den Umfängen  
beruhenden Schätzungen bestätigt. Eine Inventur, die 
schließlich exakte Angaben liefern würde, wird durch 
die geplante Signierung der gesamten Unterlagen erfol-
gen.

11) Zu den in der ZNS verwahrten Unterlagen und Karteien 
vgl. Rudolf Absolon, Wehrgesetz und Wehrdienst 1935-
1945. Das Personalwesen in der Wehrmacht. Schriften 
des Bundesarchivs 5, Boppard a.Rh. 1960, S. 400-406. 
Absolon nennt hier auch die jeweiligen Dateninhalte der 
einzelnen Karteien, S. 402f.

12) Vgl.: Absolon, Wehrgesetz S. 403-406.
13) Dieses Verfahren ist letztlich nur aus dem Umstand zu 

erklären, dass die ZNS gleichsam als Verwaltungsbehör-
de mit diesen Unterlagen weiterhin Verwaltungsaufga-
ben erfüllte (wie auch Deutsche Dienststelle und Kran-
kenbuchlager weiterhin mit den bei ihnen verwahrten 
Unterlagen Verwaltungsaufgaben erfüllen). Die Unterla-
gen und Karteien blieben damit im laufenden Gebrauch, 
es wurde mit, auf und in ihnen gearbeitet, sie wurden 
ergänzt und mit Bearbeitungsmerkmalen versehen. Erst 
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Die Personalunterlagen

Es sind insgesamt 229.24410 Personalunterlagen 
von Offizieren des Heeres und der Luftwaffe und 
184 von Führern der Waffen-SS übernommen 
worden. Die Personalunterlagen der Offiziere von 
Heer und Luftwaffe enthalten auch die der Beam-
ten im Offiziersrang sowie von Richtern im Dienst 
der Wehrmacht. Im einzelnen sind vorhanden:

- 94.991 Personalakten von Offizieren der Luft-
waffe,

- 10.432 in der ZNS formierte Personalunter-
lagen zu Offizieren der Luftwaffe, bestehend 
aus personenbezogenem Material unterschied-
licher Art und Herkunft (z.B. von Versorgungs-
ämtern), häufig auch Wehrstammbücher, Sold-
bücher oder dergleichen,

- 75.864 Personalakten von Offizieren des 
Heeres,

- 40.652 in der ZNS formierte Personalunterla-
gen zu Offizieren des Heeres,

- 5.528 nicht in Personalunterlagen integrierte 
Wehrstammbücher von Offizieren des Heeres,

- 404 nicht in Personalunterlagen integrierte Sold-
bücher von Offizieren des Heeres,

- 1.373 Personalakten von Richtern im Dienst 
der Wehrmacht,

- 152 Personalunterlagen zu Angehörigen der 
SS-Standarte „Kurt Eggers“,

- 32 Personalakten hochrangiger Führer der Waf-
fen-SS (Kopien aus dem ehemaligen BDC).

Die dazugehörigen 48 Karteien sind äußerst
heterogen. Sehr umfangreiche Karteien im Um-
fang mehrerer Schränke (Heeres-Beförderungs-
kartei, Suchkarteien Heer und Luftwaffe, Kartei 
der Kriegs-Reserve-Offiziere) stehen neben sol-
chen, die nur einen oder wenige Schuber umfas-
sen. Die jeweiligen Karteikarten stellen in der 
Masse die eigentlichen Informationsträger dar 
und wurden als solche seinerzeit in den personal-
verwaltenden Stellen (insbesondere Heeresperso-
nalamt und Luftwaffenpersonalamt) angelegt oder 
von der ZNS sehr früh bei der namensmäßigen 
Erschließung der Unterlagen neu erstellt. Nur ein 
Teil der Karteien (allerdings die oben genannten 
umfangreichsten) verweist darüberhinaus auf die 
vorliegenden Personalunterlagen11.

Ein Teil der von der ZNS selbst erstellten Karteien 
(insbesondere Suchkarteien Heer und Luftwaffe) 

enthält außerdem Verweise auf personenbezogene 
Verfügungen unterschiedlicher Art. Es handelt 
sich hierbei um Verfügungen der seinerzeitigen 
personalverwaltenden Stellen, insbesondere der 
Personalämter, die von der ZNS aus ihrem Ak-
ten- und Provenienzzusammenhang entnommen 
und zu neuen Akten (Sachakten der ZNS) for-
miert worden waren. Zum Teil wurden auch Ori-
ginalakten als Ganzes übernommen - vor allem 
Personalverfügungen/-veränderungen, Stellenbe-
setzungs- und Dienstalterslisten, aber auch allge-
mein Auflistungen verschiedener Art und perso-
nenbezogene amtliche Korrespondenz, etwa zur 
Sonderbetreuung der Hinterbliebenen von Ritter-
kreuzträgern12.

Auch die mitübernommene Altablage der ZNS ist 
als wichtiger Informationsträger zu bewerten. Sie 
vereint die von der ZNS erstellten Bescheide auf 
personenbezogene Anfragen in Fällen, in denen 
keine Personalunterlagen ermittelt werden konn-
ten und ist nach den Namen der Gesuchten geord-
net. Dabei wurden Anfragen zu einigen Personen-
gruppen gesondert geführt (Altablagen Generale, 
Ausländer allgemein, Österreicher, Waffen-SS). 
In Fällen, in denen Personalunterlagen vorhanden 
waren, wurde die entsprechende Korrespondenz 
der ZNS diesen beigefügt13. Insgesamt liegen 
hier 1.724 Sachakten vor, davon sind 886 Bände
Altablage. 243 Bände befanden sich bereits An-
fang der 1970er Jahre im Militärarchiv im Bestand 
RH 7 Heerespersonalamt und waren entsprechend 
signiert worden. In der Folge wurden sie an die 
ZNS abgegeben und sind nunmehr zurückge-
kehrt.

Wert der Überlieferung

An Benutzung steht in diesem Bereich zuvorderst 
der Personennachweis bzw. die Zuordnung be-
stimmter Personen zu Tätigkeiten und Positionen 
im Militärapparat des Dritten Reiches. Entspre-
chende Anfragen gehen von der biographischen 
Forschung aus, von Staatsanwaltschaften und Po-
lizeibehörden, aber selbstverständlich auch von 
Genealogen14. Personalunterlagen, insbesondere 
tatsächliche Personalakten, liefern jedoch eine 
Fülle von Einzelinformationen über die jeweilige 
Person hinaus. Gerade organisationsgeschicht-
liche Arbeiten können durch das Heranziehen der 
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die Übernahme eines Teils dieser Unterlagen in das 
Bundesarchiv bzw. die archivischen Fachbereiche des 
Bundesarchivs und die Zubemessung eines bleibenden 
Wertes im Sinne des Bundesarchiv-Gesetzes schafft hier 
die Transformation zu Archivgut des Bundes im Sinne 
des Gesetzes.

14) Es hat sich hierbei mittlerweile ein Typus der genealo-
gischen Anfrage entwickelt, der mitunter weit über die 
standardmäßige Anfrage nach den rein persönlichen 
Daten hinausgeht und häufig von einer wissenschaft-
lichen Anfrage nicht mehr unterschieden werden kann. 
Gerade aufgrund der in der Regel gegebenen kritischen 
Grundeinstellung suchen die Anfragenden häufig ne-
ben diesen Daten nach Möglichkeiten der Einordnung 
in die verschiedenen Kontexte (Einheit, Ort, Zeitpunkt, 
Gesamtsituation). Derartige Anfragen gehen einher mit 
sachbezogenen Fragen und häufig auch Benutzungen 
der entsprechenden Sachakten, mitunter basierend auf 
bereits erheblichen, wenn auch personenbedingt spezi-
ellen, militärhistorischen Detailkenntnissen.

15) Vgl. die bereits erwähnte Personalakte von Siegfried 
Grabert (BArch Pers 6/9908), die ausschließlich aus 
amtlicher Korrespondenz zum Tod Graberts und einer 
möglichen, aber letztlich als unnötig erachteten Sonder-
betreuung seiner Mutter als einziger Hinterbliebenen 
besteht.

16) Ein prominentes Beispiel hierfür ist die Personalakte 
von Generalleutnant Adolf Galland (BArch Pers 6/570), 
die im wesentlichen von 1931 bis 1938 läuft und die flie-
gerische Ausbildung Gallands betrifft und nur mit drei 
Sprechzetteln zu Gallands Rangdienstalter in die Jahre 
1941 und 1944 reicht. Über Gallands Laufbahn im Krieg 
sind darin kaum Informationen enthalten.

17) Allgemein zum Kriegs- und Nachkriegsschicksal der 
Akten der Wehrmacht vgl. Bernhard Poll, Vom Schicksal 
der deutschen Heeresakten und der amtlichen Kriegsge-
schichtsschreibung, in: Der Archivar, 6. Jahrgang, Nr.2, 
April 1953, Sp. 65-76 und Heinsius, Verbleib Sp. 75-86.

18) Die Angabe „etwa 180.000“ stammt von der ZNS. Da ein 
großer Bereich an Akten nicht durchgängig nummeriert 
wurde, muss dies in Ermangelung einer inventurmäßi-
gen Zählung, die auch hier erst im Zuge der geplanten 
Signierung (s.u.) erfolgen wird, vorläufig die relevante 
Größenordnung bleiben. Eine Schätzung basierend auf 
der belegten Fläche geht sogar von bis zu 190.000 Ver-
fahrensakten aus.

19) Allg. zu den wehrmachtgerichtlichen Unterlagen vgl.: 
Absolon, Wehrgesetz, S. 380-383 und S. 404. Abso-
lon spricht hier 1960 für die damalige ZNS von „rund 
150.000 Strafakten und Urteilsabschriften“ (S. 404).

20) Die Datenbank führt etliche Doppelbelegungen an, die 
nur zum Teil tatsächlich auf dem Vorhandensein meh-
rerer Akten zu denselben Beschuldigten beruhen. Auch 
hier wird erst durch die mit dem Signieren verbundene 
Inventur Klarheit möglich werden.

21) Die Führung verschiedener Listen war den Gerichten 
vorgeschrieben und auf ihre Erwähnung in bestimmten 
Listen verweisen auch die Verfahrensakten selbst; vgl. 
hierzu mit den jeweiligen Listenmustern: HDv 4/2 
Dienst- und Geschäftsordnung für die Heeresgerichte 
(HDGO) vom 3. März 1937, Teil II (Formblätter), un-
veränderter Nachdruck 1941, in: BArch RHD 4/4/2.

22) vgl.: Manfred Messerschmidt, Die Wehrmachtjustiz 
1933-1945, Paderborn, München, Wien und Zürich 

2005, S. 134 (Fußnote 172)
23) Vgl.: Absolon, Wehrrecht S.405 und Rudolf Absolon, 

Das Personenstandsarchiv II in Kornelimünster, in: Der 
Archivar, 7. Jahrgang, 1954, Sp. 82f.

24) Die 69 Ordner unter dem Oberbegriff „Verleihungs-
vorschläge“ enthalten zum Teil neben den eigentlichen 
Vorschlägen auch weiteres, in der Regel mit einzelnen 
Vorgeschlagenen in Verbindung stehendes Material 
(Hintergrundinformationen zu einem Vorschlag, Beur-
teilungen des Vorgeschlagenen, Einordnungen der je-
weiligen Tat in einen einheitenbezogenen Kontext u.ä.). 
Der Ordnungszustand dieser Akten lässt jedoch gegen-
wärtig eine systematische, etwa einheiten- oder sachbe-
zogene Benutzung nicht zu. Es ist bisher lediglich eine 
(unvollständig gebliebene) namensbezogene Auswer-
tung erfolgt.

25) Entsprechende Werke waren zuletzt: Günter Wegmann 
(Hrsg.), Die Ritterkreuzträger der Deutschen Wehr-
macht. Teil 8. A. Panzertruppe. Bd. 1: Albert - Eysser, 
Bissendorf 2004 oder Florian Berger, Ritterkreuzträger 
mit Nahkampfspange in Gold, Wien 2004 und Ritter-
kreuzträger aus Österreich und den k.u.k. Kronländern, 
Wien 2006. Diese Werke sind allerdings nur als Bei-
spiele zu nehmen, insbesondere auf den verschiedenen 
einschlägigen Internetseiten finden sich zahllose bio-
graphische Skizzen. Dort wie auch bei den schriftlichen 
Werken fehlen jedoch in der Regel jegliche Quellen-
hinweise, der wissenschaftliche Wert ist als eher gering 
einzustufen. Positiv fällt hier allerdings Veit Scherzer, 
Die Ritterkreuzträger. Die Inhaber des Ritterkreuzes des 
Eisernen Kreuzes 1939-1945, Ranis und Jena 2005 auf, 
der sich um einen kritischeren Zugang und eine konse-
quente Quellennennung bemüht und insbesondere die 
Verleihungspraxis erhellend darstellt. Insgesamt doku-
mentiert sich in diesen Werken und Internetseiten das er-
hebliche und eher wachsende Interesse an dem entspre-
chenden im Militärarchiv verwahrten Material. Dieses 
wäre jedoch durchaus geeignet, auch anspruchsvollere 
Fragestellungen zu bedienen.

26) Personalunterlagen, die zum Beispiel beim Heeresper-
sonalamt geführt wurden, wären dem Bestand RH 7 
zuzuführen, Personalunterlagen aus dem Luftwaffen-
personalamt dem Bestand RL 5, Personalunterlagen der 
Ersatzdienststellen (Truppenpersonalakten) des Heeres 
hingegen dem Bestand RW 15 Wehrbezirkskommandos 
und Wehrmeldeämter, solche der Luftwaffe, die bei den 
Luftgaukommandos geführt wurden, dem Bestand RL 
19 Luftkreis- und Luftgaukommandos, Luftgaustäbe. 
Versorgungsakten aus den Wehrmachtfürsorge- und -
versorgungsabteilungen bei den Wehrkreiskommandos 
wiederum wären dem jeweiligen Bestand in der Be-
standsgruppe RH 53 Wehrkreiskommandos (RH 53-1 
bis 23) zuzuführen; vgl. Absolon, Wehrgesetz S. 371-
374. Die wehrmachtgerichtlichen Unterlagen wären auf 
über 1000 Gerichte als eigenständige Bestände aufzutei-
len, wobei diese eventuell auch den sonstigen Unterla-
gen der jeweiligen Dienststellen und Einheiten, soweit 
von diesen Überlieferung vorliegt, beigegeben werden 
könnten.

27) Hier sind perspektivisch auch die aus dem ehemaligen 
„NS-Archiv“ des Ministeriums für Staatssicherheit der 
DDR stammenden Personalunterlagen militärischer 
Provenienz, soweit sie Offiziere betreffen, einzuordnen.

Beiträge    Abteilung MA
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DIE BIENE MAJA UND IHRE ABENTEUER (1926)

Teil 1: Die Rekonstruktion

Im Jahre 2002 war die nach dem deutschen 
Schriftsteller benannte Waldemar-Bonsels-Stif-
tung von München aus auf der Suche nach dem 
Film DIE BIENE MAJA UND IHRE ABENTEU-
ER. Er war 1924 bis 1926 nach der Geschichte 
von Waldemar Bonsels von der Kultur-Film AG in 
Berlin gedreht worden. Auf Grund der parallelen 
Quellen ging man davon aus, er sei kulturhisto-
risch bedeutsam.

Zu diesem Zeitpunkt galt der Film als verloren. 
Im Bundesarchiv lagen lediglich Fragmente vor. 
Zum einen existierte das Fragment einer Nitro-
kopie mit einer Länge von 350 m als Depositum 
der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, das vom 
Bundesarchiv bereits auf Sicherheitsfilm umko-
piert worden war.

Des weiteren war eine Nitrokopie mit 1073 m 
Länge aus dem Staatlichen Filmarchiv der DDR 
vorhanden. Bei dieser Version fehlten jedoch die 
Rollen drei und vier von insgesamt sechs Rollen. 
Leider ergänzten sich diese beiden Materialien 
nicht und waren deshalb nur vorläufig notgesi-
chert worden.

Mit Hilfe schriftlicher Quellen konnte immer-
hin nachgewiesen werden, dass die Originallän-
ge, maßgeblich ist das Datum der Uraufführung, 
1944 m betragen hatte. Es fehlten also einige hun-
dert Meter, immerhin fast der halbe Film. In die-
ser Form schien er nicht präsentabel. Die Bedeu-
tung der literarischen Vorlage und insbesondere 
der filmhistorische Stellenwert des Filmes selbst 
waren Grundlage der Überlegung, diesen Titel 
trotz seiner fragmentarischen Überlieferung in die 
Restaurierungsaktivitäten einzubeziehen - keine 
einfache Entscheidung angesichts der zahlreichen 
nicht ausreichend gesicherten Filme, die es wert 
wären, für die Öffentlichkeit und Nachwelt auf-
bereitet und als Teil des deutschen Filmerbes kon-
servatorisch gesichert zu werden.

Bemühungen um die Wiederherstellung 
der Originalfassung

Mit der Entscheidung für die „Biene Maja“ be-
gann eine aufwändige Recherche nach den ver-
schollenen Rollen. In der Regel ist es in solchen 
Fällen unwahrscheinlich, irgendwo ein komplettes 
intaktes Duplikat zu finden, wenn das auch nicht 
ausgeschlossen ist. In der Regel hofft der Film-
archivar auf andere Fragmente oder auch Vorführ-
fassungen für das Ausland, die in irgendeinem 
anderen Archiv der Welt oder bei anderen Insti-
tutionen aufzufinden sind, mit deren Hilfe das 
vorhandene Material ergänzt werden kann. Das 
Bundesarchiv-Filmarchiv ist eines der fünf größ-
ten Filmarchive der Welt und es ist Mitglied in der 
FIAF. Beides, das Gewicht der Institution und die 
internationale Vernetzung erleichtern, neben der 
Erfahrung und Routine, die Recherche.

Die Suche nach den verloren geglaubten Filmma-
terialien führte durch mehrere europäische Län-
der. Schließlich war sie erfolgreich: Im finnischen 
Filmarchiv in Helsinki (SUOMEN ELOKUVA-
ARKISTO) fand sich eine original viragierte, 
also eingefärbte Nitrokopie. Diese fast komplette 
Kopie enthält deutsche Zwischentitel, die um fin-
nische und schwedische Untertitel ergänzt sind 
- eine filmhistorisch seltene Situation, wie der 
zuständige finnische Kollege, Herr Juha Kind-
berg, bestätigt. Sie wurde dem Bundesarchiv für 
die Rekonstruktion zur Verfügung gestellt. Beim 
Transport war zu berücksichtigen, dass es sich um 
Nitrozellulosematerial handelt, das bekanntlich 
explosionsgefährdet und deshalb besonderen Be-
stimmungen unterworfen ist.

Bei einer Sichtung wurde die Vollständigkeit des 
Materials und seine Anordnung geprüft. Es ist 
keineswegs selten, sondern sogar fast die Regel, 
dass Auslandsfassungen von deutschen Filmen 
vollkommen anders geschnitten wurden als die 
deutsche Fassung.

Beiträge – Abteilung FA
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Bei den Ordnungsarbeiten zur Wiederherstellung 
der Originalfassung des Uraufführungsabends, also 
bei der Prüfung der Längen der einzelnen Film-
akte und der Wiederherstellung der Reihenfolge 
des Filmmaterials, kommen den Filmarchivaren 
ironischer Weise die ordnungspolitischen Rege-
lungen in früheren Zeiten zugute. Filme mussten 
(und werden auch heute noch) vor ihrer öffent-
lichen Aufführung von staatlichen oder durch den 
Staat autorisierte Stellen begutachtet werden, die 
den Film genehmigten, verboten oder Auflagen er-
teilten. Die Ergebnisse dieser Zensur sind zumeist 
schriftlich überliefert. Für Deutschland verfügt 
das Bundesarchiv über die größte Sammlung von 
mehr als 40.000 Filmzensurkarten aus der Zeit 
von 1908 bis 1945. Sie ist vollständig in Form 
von Mikrofiches zugänglich. Die Daten werden in 
einer Accessdatenbank verwaltet, eine Digitalisie-
rung der Karten ist vorgesehen. An Hand dieser 
Zensurkarten sind die wichtigsten filmografischen 
Angaben, oft auch der Inhalt und die Schnittfolge, 
zu rekonstruieren. Last but not least ist der Zensu-
reingriff dokumentiert, so er denn stattgefunden 
hat.

Der Abgleich mit der Zensurkarte bestätigte, das 
die Länge und die Abfolge der deutschen Geburts-
stunde dieses Filmes entsprachen, sogar die aus-
ländischen Zwischentitel befanden sich überwie-
gend an der Stelle der ursprünglich deutschen - ein 
Glücksfall für den Filmarchivar, denn oft sind die 
Zuordnungsarbeiten, die die Voraussetzung für 
die folgenden Kopier- und Schnittaufträge sind, 
noch wesentlich aufwändiger.

Es war nicht bekannt, welche Schrifttypen ur-
sprünglich in der deutschen Fassung verwendet 
worden waren. Daher musste eine Schrift gefun-
den werden, die für einen Film der 1920er Jahre 
angemessen ist. Artverwandte Filme aus der glei-
chen Entstehungszeit sollten als Anregung die-
nen.

Eine weitere erfreuliche Tatsache war, dass die 
gut erhaltene viragierte Nitrokopie aus Finnland 
einfarbig mit einem kräftigen Orange und in sehr 
gutem technischen Zustand vorlag und nur drei 
schwarz-weiß-Szenen enthielt. Eine Form-Inhalts-
Analyse ergab, dass es sich bei den schwarz-weiß-
Passagen offenkundig nicht um eine Ausbesserung 
oder Ähnliches handelte, sondern um ein bewusst 

aus dramaturgischen Gründen gewähltes Stilmit-
tel. Daher wurden die schwarz-weiß-Szenen bei 
der Erstellung der Positivkopie natürlich erhalten. 
Bei einfarbig viragierten Materialien erhebt sich 
die Frage, ob eine finanziell und technisch auf-
wändigere Farbkopierung notwendig ist oder eine 
schwarz-weiß-Kopierung ausreichend wäre. In 
diesem Fall mussten wir uns auf Grund des guten 
Erhaltungszustandes der Farbe und der eindeutig 
dramaturgisch wichtigen Funktion der gewählten 
Farbgebung für die Farbkopierung entscheiden.

Technische Arbeiten

Die technischen Arbeiten wurden in enger Koo-
peration der Filmrestaurierungsbereiche des Bun-
desarchivs in Koblenz und Hoppegarten sowie 
ABC & Taunusfilm Wiesbaden ausgeführt.

An der finnischen Nitrokopie wurden zunächst 
die üblichen Reparaturarbeiten durchgeführt. Da 
das Material eine Leihgabe war, durfte es sich da-
bei nicht um  gravierende Veränderungen handeln 
wie zum Beispiel ein Schnitt in die ursprüngliche 
Aktfolge (Rolleneinteilung) oder der Austausch 
der fremdsprachigen Zwischentitel. Insofern wur-
den nur reine Reparaturen an defekter Perforation 
bzw. mangelhaften Klebestellen vorgenommen. 
Unterbleibt diese technische Vorkontrolle mit ent-
sprechenden Korrekturen, besteht die Gefahr, dass 
der Film im Sichtgerät oder Kopierwerk zerreißt 
und unwiederbringliche Schäden entstehen. Die 
Wichtigkeit dieser zeitaufwändigen Vorarbeiten, 
die in den Restaurationswerkstätten in Hoppe-
garten Meter für Meter, nicht selten auch Bild 
für Bild durchgeführt werden, darf deshalb nicht 
unterschätzt werden. Eine Reinigung, bei der der 
Film über zahlreiche Rollen durch ein Waschbad 
geleitet wird, gehörte ebenfalls zur Vorbereitung 
des Materials für die Umkopierung.

Von der finnischen Version wurde nun ein Dupli-
katnegativ im hauseigenen Kopierwerk in Koblenz 
erstellt und bei ABC & Taunusfilm in Wiesbaden 
entwickelt.

Parallel dazu wurden ebenfalls in Koblenz die 
neuen deutschen Zwischentitel erstellt und auf 
schwarz-weiß-Filmmaterial fotografiert. Orien-
tierung bei der grafischen Gestaltung bildeten 

Beiträge    Abteilung FA
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dabei Zwischentitel, die bei einer aus gleicher 
Produktionszeit stammenden Filmkopie gefun-
den wurden. Anschließend wurden in Hoppegar-
ten die im Internegativ noch enthaltenen fremd-
sprachigen Zwischentitel herausgeschnitten und 
von der Restauratorin gegen die deutschen Zwi-
schentitel ausgetauscht. Durch weitere Schnitte 
und Umstellungen wurde die ursprüngliche Akt-
gliederung wieder hergestellt, wie sie an Hand 
der Zensurunterlagen rekonstruiert worden war. 
Die endgültige Kopierung dieses geschnittenen 
Negativs zum Positiv, also zu einer Vorführko-
pie, erfolgte wiederum bei ABC & Taunusfilm. 
Durch Belichtungsanweisungen wurde erreicht, 
dass bei der Endkopierung die im Negativ noch 
in schwarz-weiß enthaltenen Zwischentitel durch 
entsprechende Lichtsteuerung im zeittypischen 
Grün ausbelichtet wurden.

Als Resultat der monatelangen Bemühungen vie-
ler Kolleginnen und Kollegen, dem Einsatz vieler 
Stunden und nicht unbeträchtlicher Geldsummen 
ist nun im Bundesarchiv erstmals seit Jahrzehnten 
eine Fassung mit einer Länge von 1753 m gesi-
chert und benutzbar. Die finnische Nitrofilmfas-
sung hätte nach deutschen Rechtsbestimmungen 
wegen der Gefahr der Selbstentflammbarkeit hier 
nicht gezeigt werden dürfen. Dass sich der Auf-
wand gelohnt hat, zeigte nicht nur die Dankbar-
keit der Bonsels-Stiftung. Das Restaurierungser-
gebnis wurde 2005 beim cinefest Hamburg, dem 
von CineGraph Hamburg in gemeinsamer Verant-
wortung mit dem Bundesarchiv alljährlich im No-
vember veranstalteten internationalen Festival des 
deutschen Film-Erbes, uraufgeführt. Eine Presse-
mitteilung des Bundesarchivs zog sofort die erste 
Buchung für ein englisches Festival nach sich. Es 
wird sicher nicht die letzte Bestellung sein.

Egbert Koppe, Barbara Schütz

Zensurkarte „Die Biene Maja und ihre Abenteuer“, eine für die Rekonstruktion entscheidende Quelle, erste Seite. 
Bundesarchiv, ZK 12141
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Die letzte Seite dieser Zensurkarte.

DIE BIENE MAJA UND IHRE ABENTEUER (1926)

Teil 2: Ein Tierfilm zur deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg

Tiere waren nach dem Ersten Weltkrieg ein Stan-
dardsujet der deutschen Kulturfilmproduktion. 
Neben der Kulturabteilung der Ufa, die 1921 ih-
ren ersten Beiprogrammfilm DER HIRSCHKÄ-
FER herausbrachte, engagierte sich vor allem die 
Decla-Bioscop auf diesem Sektor, der spezielle 
Anforderungen an Aufnahmetechnik und Fach-
wissen stellte: Der Zoologe Wolfram Junghans 
betreute die 1920 mit WANDEL UND WER-
DEN IM INSEKTENREICH begonnene Kultur-
filmreihe NATUR IM FILM der Decla-Bioscop 
und richtete für die Aufnahmen eigens eine bio-
logische Station mit Aquarien und Terrarien ein. 
Die Honigbiene, Apis mellifera, wurde in zwei-
teiligen Kulturfilmen bearbeitet: 1922 brachte die 
Decla-Bioscop mit Junghans’ biologischer Assi-
stenz IM BIENENSTAAT heraus und zwei Jahre 
später folgte die Kulturabteilung der Ufa mit IM 
REICHE DER BIENEN. Schließlich kulminierte 
das Sujet Honigbiene in dem 1926 nach dem 

gleichnamigen Bestseller Waldemar Bonsels’ von 
der Firma Kultur-Film produzierten Märchenfilm 
DIE BIENE MAJA UND IHRE ABENTEUER: 
Darsteller des 1944 Meter langen, bei einer Pro-
jektionsgeschwindigkeit von 20 Bildern je Sekun-
de an die 76 Minuten dauernden Films sind durch-
weg Kerbtiere, die unter der Regie von Wolfram 
Junghans 21 Monate lang in Terrarien gehalten 
und gefilmt wurden.

Filmhistorisch ist DIE BIENE MAJA UND IHRE 
ABENTEUER schon allein wegen des auf Spiel-
filmlänge konsequent realisierten Einfalls bemer-
kenswert, den fiktionalen Stoff der literarischen 
Vorlage kinematografisch mit Realaufnahmen 
von Insekten umzusetzen. Die unter Mitwirkung 
von Waldemar Bonsels formulierten Zwischenti-
tel liefern dem Zuschauer die nötigen Hinweise, 
damit er die dokumentarischen Aufnahmen aus 
Junghans’ Insekten-Station in der intendierten 

Beiträge    Abteilung FA
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Weise mit Majas bekannten Abenteuern in Ver-
bindung bringen kann. Nicht zuletzt aufgrund der 
exzellenten Lichtregie bei der Ausleuchtung der 
Insekten lassen sich die Vorgaben der Zwischen-
titel durchaus in Vorstellungen umsetzen, die dem 
fiktiven Handlungslauf von Bonsels’ Märchen-
buch entsprechen. Dies gelingt vor allem dann 
recht gut, wenn die Filmprojektion von einer 
sorgfältig ausgewählten und behutsam gespielten 
Klavierbegleitung atmosphärisch gestützt wird, 
wie es dank der vorbildlichen Interpretation durch 
die Stummfilmpianistin Eunice Martins bei der 
Aufführung von DIE BIENE MAJA UND IHRE 
ABENTEUER am 23. Februar 2007 in der Rei-
he Filmdokument von CineGraph Babelsberg im 
Berliner Kino Arsenal der Fall war.

DIE BIENE MAJA UND IHRE ABENTEUER 
ist in mehrfacher Hinsicht ein zwiespältiger Film. 
Die Umsetzung von Bonsels’ Märchenbuch durch 
dokumentarische Insektenaufnahmen durchbricht 
übliche Gattungskonventionen - eine Heraus-
forderung für Filmhistoriker: Zur Premiere der 
vom Bundesarchiv-Filmarchiv rekonstruierten 
und restaurierten neuen Fassung beim cinefest 
in Hamburg vor zwei Jahren wurde DIE BIENE 
MAJA UND IHRE ABENTEUER angekündigt 
als „dramatisierter Dokumentarfilm, der Motive 
von Waldemar Bonsels’ bekanntem Buch mit 
aufwändigen Naturaufnahmen illustriert“. Im Fe-
stivalkatalog von Le Giornate del Cinema Muto 
heißt es dagegen anlässlich der Aufführung 2006 
in Sacile/Italien: „DIE BIENE MAJA is a unique 
experiment of blending the fairytale film with the 
Kulturfilm. It is the first narrative feature film ever 
made starring live insects“ .

Zwiespältig ist DIE BIENE MAJA UND IHRE 
ABENTEUER außerdem noch im Hinblick auf 
das Verhältnis zwischen Bonsels’ Märchenstoff 
und revanchistischen Bestrebungen in der Wei-
marer Republik. Auf diesen Aspekt weisen die 
Ankündigungen der beiden Festivals mit keinem 
Wort hin. Unmittelbar nach der Projektion des 
Films in Sacile fiel im Gespräch unter amerika-
nischen Kollegen in der Sitzreihe hinter mir das 
deutsche Wort „Volkssturm“. Dieser Begriff aus 
der nationalsozialistischen Durchhaltepropagan-
da ist durchaus zutreffend für die letzte Rolle von 
DIE BIENE MAJA UND IHRE ABENTEUER. 
Ich möchte deshalb kurz darauf eingehen, wie in 

diesem dokumentarisch gedrehten Märchenfilm 
die deutsche Niederlage im Ersten Weltkrieg be-
arbeitet wird.

Bekanntlich wird die ‚fleißige’ Honigbiene seit 
der Antike in Fabeln, Märchen und politischen 
Traktaten pädagogisch missbraucht als leuch-
tendes Beispiel für die Sittlichkeit einer Volks-
gemeinschaft, in welcher der Daseinszweck des 
Individuums in der Arbeit fürs große Ganze auf-
geht. Waldemar Bonsels’ zuerst 1912 erschienenes 
Märchenbuch DIE BIENE MAJA UND IHRE 
ABENTEUER erzählt von einer Arbeitsbiene, die 
beglückt vom Erlebnis des Sonnenlichts von ih-
rem ersten Flug zum Pollensammeln nicht mehr 
in ihren Bienenstock zurückkehrt, sondern es vor-
zieht, als Vagabundin die Welt der Insekten kennen 
zu lernen. Gemäß den Konventionen des bürger-
lichen Bildungsromans wird sie jedoch am Ende 
zu einem nützlichen Glied ihres Bienenstaats: Als 
sie erfährt, dass Hornissen ihren Stock angreifen 
wollen, erinnert sie sich ihrer Herkunft und setzt 
alles daran, ihr Bienenvolk vor der tödlichen Ge-
fahr zu warnen.

Die Zwischentitel

Im Handlungsverlauf wie in der Charakterisie-
rung der Hauptfigur folgt DIE BIENE MAJA 
UND IHRE ABENTEUER weitgehend der litera-
rischen Vorlage. Die ersten fünf Rollen lassen sich 
durchaus als adäquate Verfilmung von Bonsels’ 
Märchenbuch betrachten. Die sechste und letzte 
Rolle jedoch zeigt „Die Schlacht der Bienen und 
Hornissen“ (Zwischentitel) mit einer deutlich ver-
schobenen Akzentuierung: Im Buch wird der Sieg 
tausender Bienen über 40 überlegene Hornissen 
nachvollziehbar über eine ausführliche Darlegung 
der militärischen Taktik der Bienen sowie den 
Hinweis, dass sich nach einer gewissen Kampfzeit 
das Gift der in den Stock eingedrungenen Hornis-
sen erschöpfe. In den zahlreichen Zwischentiteln 
des Films finden sich solche Hinweise nicht. Auch 
im Buch tobt eine wilde Schlacht zwischen Bie-
nen und Hornissen - der Film jedoch inszeniert 
über die auffällige Redundanz der Zwischentitel 
eine regelrechte Orgie von Kampf und Tod, um 
schließlich zu verraten, dass es innere Werte sind, 
die zu guter letzt doch noch den Ausschlag geben 
zugunsten des militärisch unterlegenen Bienen-
volks.
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Zur Veranschaulichung seien die Zwischentitel 
Nr. 16 bis Nr. 31 der sechsten Rolle vollständig 
zitiert:

16. ... und der größte Kampf, der je aus der Welt 
der Bienen und Hornissen gemeldet wurde, 
nahm seinen Anfang.

17. Straße für Straße eroberten die Räuber die 
Stadt trotz der größten Tapferkeit der kleinen 
mutigen Bienen.

18. Obgleich so mancher Räuber fiel und aus dem 
Schloß gedrängt wurde, war doch die Kraft 
und Überlegenheit der kampfgewohnten 
Räuber zu groß.

19. Die Leichen der gefallenen Bienen deckten 
straßenweit den Boden und ganze Totenfelder 
blieben zurück.

20. Da setzte das Volk der Bienen eine neue 
Kämpferschar ein ……

21. ... und die Kampfeswut erreichte eine nie ge-
sehene Höhe……

22. Auch am Tor, wo immer neue Räuber ein-
drangen, steigerte sich der Kampf bis aufs 
Äußerste.

23. Bis in die engsten Gassen der Stadt tobte die 
Schlacht.

24. ... sodaß die Bienenstadt weithin von Kom-
mandorufen, Kampfeslärm und Todesge-
schrei erdröhnte.

25. In furchtbarem Nahkampf wagten oft nur we-
nige Bienen vor einem der entsetzlichen Geg-
ner ihr Leben.

26. Kampf, Entsetzen und Tod schienen kein 
Ende nehmen zu wollen.

27. Aber die Überlegenheit des kampfgewohnten 
Feindes war so groß, dass das Volk der Bie-
nen zu erliegen drohte und tausende starben 
unter der furchtbaren Mordwaffe der Räuber.

28. Da rief die Königin die letzten ihres Volks zur 
entscheidenden Schlacht und keine blieb zur 
Rettung der Heimat zurück.

29. Diesem letzten Ansturm von Vaterlandslie-
be und Heimattreue hielt kein Räubergelüste 
stand.

30. Die Schlacht wandte sich zu Gunsten der Be-
drohten und die fliehenden Feinde wurden 
am Stadttor von den siegreichen Bienen nie-
dergemacht.

31. Das Volk der Bienen hatte den Sieg davonge-
tragen!

So also betreibt DIE BIENE MAJA UND IHRE 
ABENTEUER im Duktus der Dolchstoßlegende 
die Ehrenrettung der an der Westfront geschla-
genen deutschen Armee: „Vaterlandsliebe und 
Heimattreue“ entscheiden die Schlacht der Bie-
nen und Hornissen zugunsten des militärisch 
hoffnungslos unterlegenen Bienenvolks. Dem 
liegt offenbar die Vorstellung zugrunde, dass der 
Opfermut des letzten Aufgebots der Bienen, das 
entgegen aller Aussichtslosigkeit seine nationalen 
Tugenden in die Waagschale wirft, die Angreifer 
derart beeindruckt, dass sie unversehens die Flucht 
ergreifen. Obgleich waffentechnisch weit überle-
gen, versetzt sie die moralische Überlegenheit des 
Bienenvolks in Panik. Gemäß Dolchstoßlegende 
blieb das deutsche Heer „im Felde unbesiegt“ - 
geschlagen wurde es durch den „Verrat der No-
vemberverbrecher“.

Im Ersten Weltkrieg hatte das Deutsche Reich kei-
nen „Volkssturm“ aufgeboten, sondern kapituliert, 
noch bevor feindliche Verbände deutschen Bo-
den betreten hatten. Die Sinngebung, welche die 
Zwischentitel dem Kinopublikum zum tödlichen 
Kampf zwischen Bienen und Hornissen im BIE-
NE MAJA-Film von 1926 nahe legen, gemahnt 
an nationalsozialistische Durchhalteparolen, wie 
sie Goebbels 1943 in seiner Sportpalastrede zum 
„Totalen Krieg“ proklamiert hat.

Die kommerzielle Auswertung von DIE BIENE 
MAJA UND IHRE ABENTEUER und der Ein-
satz dieses revanchistischen Märchenfilms im 
Schulunterricht und in der außerschulischen Ju-
genderziehung bleiben noch zu untersuchen.

Martin Loiperdinger

Beiträge    Abteilung FA
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Herausgegeben vom Bundesarchiv und der Stif-
tung Archiv der Parteien und Massenorganisati-
onen der DDR wurde am 13. Dezember 2006 die 
DVD „Für Frieden und Sozialismus. Plakate der 
Parteien und Massenorganisationen der DDR“ im 
Verlag Directmedia Publishing in Berlin öffent-
lich vorgestellt. Sie ist in der Zenodot Verlagsge-
sellschaft mbH erschienen.

Mit dieser Veröffentlichung wird eine interes-
sante Auswahl von über 2.000 Plakaten aus den 
umfangreichen Plakatbeständen der Stiftung ge-
zeigt, die insgesamt etwa 14.000 Plakate aus der 
Zeit von 1919 bis 1992 beinhalten. Der größte 
Anteil entfällt dabei auf die Plakate der Sozialis-
tischen Einheitspartei Deutschlands (SED), des 
Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB), 
der Freien Deutschen Jugend (FDJ) und der Ge-
sellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft 
(DSF). In geringerem Umfang sind Plakate der 
National-Demokratischen Partei Deutschlands 
(NDPD), des Nationalrates der Nationalen Front, 
des Demokratischen Frauenbundes Deutschlands 
(DFD), des Deutschen Turn- und Sportbundes 
(DTSB), der Gesellschaft für Sport und Technik 
(GST), des Kulturbundes und der Vereinigung 
der gegenseitigen Bauernhilfe (VdgB) vorhan-
den. In den Beständen befinden sich auch Plakate 
von Parteien und Organisationen der Arbeiterbe-
wegung aus der Zeit vor 1945, Plakate der PDS, 
Plakate aus der Bundesrepublik Deutschland, vor 
allem von der KPD, der DKP, der SPD und der 
Friedensbewegung, sowie Plakate aus verschie-
denen Ländern.

Die Auswahl für die DVD konzentrierte sich auf 
Plakate der Parteien und Massenorganisationen 
der DDR aus dem Zeitraum 1945 bis 1989. Sie 
zeigt im Ergebnis eine breite inhaltliche Vielfalt. 
Selbst eine kleine Auswahl von Arbeitsschutzpla-
katen ist enthalten. Die Plakate sind nach inhalt-
lichen Schwerpunkten gegliedert. Auch mittels 
Such- und Sortierfunktion ist eine komfortable 
Recherche möglich.

DVD „Für Frieden und Sozialismus.
Plakate der Parteien und Massenorganisationen der DDR“

Für die Herstellung der DVD wurden die ausge-
wählten Vorlagen in der Abteilung Militärarchiv 
des Bundesarchivs in Freiburg verficht. Im An-
schluss daran digitalisierte der Verlag die Ma-
krofiches. Die Stiftung erhielt die Digitalisate 
kostenlos und kann sie ohne Einschränkungen 
verwenden.

Die Entstehung der Plakatsammlung

Die Plakate wurden nach der deutschen Einheit 
gemeinsam mit wichtigen Unterlagen aus den Be-
reichen zentraler Machtausübung, die organisato-
risch außerhalb der Staatsregierung angesiedelt 
waren, archiviert und für eine offene Benutzung 
bereitgestellt. Aufgrund der besonderen Funkti-
onen sowohl der Staatspartei SED, in deren ober-

Stiftung
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sten Gremien die letztgültigen Entscheidungen 
für Staat und Gesellschaft getroffen wurden, wie 
auch der großen Massenorganisationen FDGB und 
FDJ, die weite Bereiche des Lebens organisierten, 
kommt den dort in Auftrag gegebenen Plakaten 
eine große Bedeutung zu. Sie dokumentieren die 
zentralen Ereignisse und die Entwicklung der 
DDR. Permanente Propaganda war Teil des sozi-
alistischen Systems. Plakate waren ein wichtiges 
Medium zur Propagierung der politischen Ziele 
der SED und der Massenorganisationen.

Die Plakate nutzen Bildmotive als Blickfang für 
die einprägsame Wiedergabe politischer Aussa-
gen mit Aufforderungscharakter sowie für Rekla-
me. Als Archivgut sind sie geeignet, historische 
Forschung, Lehre, Bildung und Kunst wesentlich 
zu bereichern. Plakate verfügen über eine eigen-
ständige und nicht ersetzbare Aussagekraft. Sie 
können im Kontext der Akten benutzt werden. 
Wahlpropaganda, Mitgliederwerbung, Erfüllung 
des Plansolls, Einführung der Computertechno-
logie, Schutz der Grenze, Freundschaft zur So-
wjetunion - die Aufzählung der Themen ließe sich 
fortführen.

Das Zustandekommen der Sammlung wird hier 
exemplarisch an den beiden Beispielen SED- und 
FDGB-Plakate beschrieben: Die Ursprünge der 
Plakatsammlung im ehemaligen Zentralen Partei-
archiv der DDR (ZPA) reichen bis in das Jahr 1980 

zurück. Von der Abteilung Agitation des Zentral-
komitees der SED war eine Plakatsammlung mit 
über 600 Plakaten zusammengestellt worden. Es 
handelte sich hauptsächlich um politische Pla-
kate. Mit dem Verlag für Agitation und Anschau-
ungsmittel wurde seinerzeit vereinbart, dass dem 
ZPA quartalsweise jeweils zwei Exemplare der 
im Verlag erscheinenden Plakate zur Verfügung 
gestellt und fehlende Plakate ab 1978 ergänzt 
werden. Anfang der 1980er Jahre wurde mit der 
archivischen Verzeichnung begonnen. 1985 zähl-
te die Sammlung bereits über 1.000 Plakate. Den 
Schwerpunkt bildeten politische Plakate der deut-
schen Arbeiterbewegung.

Die Plakatsammlung des Zentralen Gewerk-
schaftsarchivs des FDGB verfolgte das Ziel, alle 
von gewerkschaftlichen Vorständen herausgege-
benen Plakate zu erfassen und zu sichern. Der Be-
stand umfasste vor allem Plakate, die vom Bun-
desvorstand des FDGB herausgegeben wurden. In 
kleinerer Zahl konnten Plakate der Einzelgewerk-
schaften erfasst werden. In geringem Umfang 
wurden auch Plakate aufgenommen, deren Ur-
heber andere Parteien und Massenorganisationen 
waren. Sie ergänzten diese Sammlung thematisch, 
wurden aber nicht systematisch beschafft. Ge-
sammelt wurde bereits ab 1946. Aus dieser Zeit 
stammen Plakate zur Vereinigung von KPD und 
SPD, zum 1. Mai, zum Beginn des Wiederaufbaus 
und zur Bodenreform. Ab Ende der sechziger Jah-

Die Gliederung der Plakatsammlung

PlakY 1 SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands)
PlakY 2 FDGB (Freier Deutscher Gewerkschaftsbund)
PlakY 3 FDJ (Freie Deutsche Jugend)
PlakY 4 Kulturbund
PlakY 5 DSF (Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft)
PlakY 6 GST (Gesellschaft für Sport und Technik)
PlakY 7 Nationalrat der Nationalen Front
PlakY 8 DFD (Demokratischer Frauenbund Deutschlands)
PlakY 9 VdgB (Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe)
PlakY 10 NDPD (National-Demokratische Partei Deutschlands)
PlakY 11 Ausländische Plakate
PlakY 12 DTSB (Deutscher Turn- und Sportbund)

Die Sammlung innerhalb der Stiftung ist nach den Parteien und Organisationen geordnet.
Die Bestandssignaturen wurden für die DVD übernommen und müssen für eine Bestellung im 
Lesesaal mit angegeben werden.

Stiftung
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re wurden größere Anstrengungen unternommen 
und die von der Abteilung Agitation und Propa-
ganda des Bundesvorstandes des FDGB heraus-
gegebenen Plakate gesichert. Eine Verzeichnung 
erfolgte mittels Findkartei.

Beide Plakatsammlungen gelangten gemeinsam 
mit dem jeweiligen Archivbestand per Einbrin-
gungsvertrag in die Stiftung. Der Einbringungs-
vertrag mit der PDS für die Unterlagen der SED 
wurde am 29. Dezember 1992 durch das Bundes-
archiv geschlossen. Für die Gewerkschaftsun-
terlagen war dies mit dem Ersatzkuratorium der 
Johannes-Sassenbach-Stiftung am 21. Dezem-
ber 1992 erfolgt. Nach der Arbeitsaufnahme der 
Stiftung Archiv der Parteien und Massenorgani-
sationen der DDR im Bundesarchiv am 4. Januar 
1993 wurden im Jahre 1994 die Sammlungen und 
Plakate innerhalb der Plakatsammlung der Stif-
tung zusammengeführt und in den Folgejahren 
aus den Aktenbeständen weiter ergänzt.

Zugänglichkeit von Sammlungsgut
in der Stiftung

1997 konnten bereits 9.781 verzeichnete Plakate 
in der Plakatsammlung der Stiftung gezählt wer-
den. 3.000 Plakate waren noch nicht zugänglich. 
Ab 1998 waren 13.135 Motive verzeichnet und 
mittels Kartei recherchierbar. Die Plakate wurden 
einzeln verzeichnet mit einer kurzen Beschrei-
bung des jeweiligen Motivs und Angabe des He-
rausgebers, Erscheinungsortes und -jahres sowie 
der Signatur. Soweit bekannt, wurde die Drucke-
rei benannt.

Die DVD zeigt 2.000 Plakate der Stiftung und soll 
damit Neugierde auf die komplette Plakatsamm-
lung und auf die schriftlichen Archivbestände 
wecken. Plakate und Archivbestände stehen in 
engem inhaltlichen Zusammenhang. Neben der 
Benutzung von Akten, Nachlässen und Plakaten 
werden eine umfangreiche Bildsammlung sowie 
Flugblatt- und Tondokumentesammlungen ange-
boten.

Die Archivbestände einschließlich der Samm-
lungen der Stiftung stehen laut Erlass des Bun-
desministeriums des Innern vom 6. April 1992 je-
dermann zur Verfügung. Das Archivgut unterliegt 

keiner Schutzfrist. Davon unberührt bleiben die 
Schutzfristen für personenbezogene Unterlagen 
ebenso wie die besonderen Vereinbarungen, die 
mit den Eigentümern privaten Archivgutes, wie 
etwa Nachlässe, getroffen worden sind. Die Be-
nutzung wird durch das Bundesarchivgesetz und 
die Benutzungsverordnung geregelt.

Konservierung und Restaurierung

Plakate sind wegen der Größe und des verwen-
deten Papiers besonderer Gefährdung ausgesetzt. 
Einige haben fünfzig und mehr Jahre der nicht im-
mer schonenden Behandlung, des Transportes und 
der Lagerung hinter sich und es ist ihnen zuweilen 
anzusehen. Die Bestandserhaltung mit Konservie-
rung, Restaurierung und Lagerung stellt spezielle 
Anforderungen.

Die Plakate werden schonend und raumsparend in 
Schubladenschränken gelagert, die das Unterbrin-
gen mehrerer Plakate in einer Schublade gestat-
ten. Die Schränke schützen die Plakate vor Licht, 
Staub und Beschädigung und erleichtern wesent-
lich das Arbeiten. Konservierungstechniken die-
nen ebenfalls dem Schutz vor Beschädigungen.

Darüber hinaus kann die bisherige Benutzung am 
Original demnächst in vielen Fällen durch die von 
Makrofiches oder Digitalisaten ersetzt werden. 
Künftig wird dabei auch weniger Zeitaufwand 
entstehen. Ein Online-Findbuch mit integrierter 
Suche auf der Internetseite des Bundesarchivs, 
verknüpft mit immer mehr Digitalisaten wird die 
Benutzung der Vorlagen in den meisten Fällen 
überflüssig machen und so zum Erhalt der Origi-
nale beitragen.

Die DVD ist das Ergebnis einer gemeinsamen 
Anstrengung der Mitarbeiterinnen Isgard Löffler, 
Jana Pautsch und Heike Zemella, der Auszubil-
denden Elisabeth Nicpon und Fabian Forst sowie 
des Studenten Matthias Röthig von der Fachhoch-
schule Potsdam, die mit viel Engagement die Aus-
wahl unter meiner Leitung erstellt haben. Einen 
entscheidenden Anteil bei der Erschließung der 
Plakatsammlung leisteten Grit Ulrich sowie ihre 
Mitarbeiterin Petra Kühne (verstorben 2005).

Petra Rauschenbach
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Bericht aus der Erinnerungsstätte für die 
Freiheitsbewegungen in der deutschen
Geschichte

Die erste große Veranstaltung der Rastatter Au-
ßenstelle unter neuer Leitung bildete das Zeitzeu-
gengespräch am 9. November 2006. SWR-Redak-
teur Pit Klein befragte den 97-jährigen jüdischen 
Schriftsteller und Arzt Hans Keilson nach seinem 
Leben im Nationalsozialismus. Den rund 400 an-
wesenden Rastatter Schülern berichtete Keilson 
von seiner Flucht ins Ausland und seinem Le-
ben im Untergrund sowie von dem schlimmen 
Schicksal seiner Eltern. Verblüfft hörten die Schü-
lerinnen und Schüler, dass Keilson trotz dieser 
grauenvollen Erfahrungen niemals Hass gegen-
über Deutschland oder den Deutschen verspürt 
habe.

Am 18. Januar 2007 wurde in der Erinnerungs-
stätte die Sonderausstellung „Damals in der DDR: 
20 Geschichten aus 40 Jahren Diktatur“ feierlich 
eröffnet. Trotz der Sturmwarnung fanden rund 60 
Besucher den Weg nach Rastatt. Im Anschluss an 
die Grußworte von Oberbürgermeister Klaus-Eck-

hard Walker und Frau Regierungspräsidentin a.D. 
Gerlinde Hämmerle berichtete die DDR-Zeitzeu-
gin Beate Wedekind über ihren Alltag in der DDR 
zwischen Normalität, Nischenidylle und Repres-
sionserfahrung. Ihr authentischer Vortrag über das 
durchlittene Schicksal fesselte die Zuhörer.

Bis zum 25. März wurde diese Ausstellung - eine 
Leihgabe vom Haus der Geschichte der Bundes-
republik Deutschland in Bonn - von vielen Hun-
dert interessierten Bürgern besucht, darunter auch 
15 Schulklassen. Die positive Besucherresonanz, 
aber auch die kritischen Nachfragen waren ein 
erster Gradmesser für die zukünftige Neuaus-
richtung der Erinnerungsstätte und bestätigten 
die Überzeugung, dass gerade dieses Kapitel 
der deutschen Geschichte in Zukunft stärker in 
den Blick genommen werden muss. Ein weiterer 
Gradmesser dafür wird das für den 9. November 
2007 geplante Gespräch sein, das in diesem Jahr 
erstmals mit einem DDR-Zeitzeugen bestritten 
werden soll.

Weiterhin erlebte die Erinnerungsstätte viele 
kleinere Veranstaltungen und Besuche, die teil-

Bei der Ausstellungseröffnung berichtete Beate Wedekind von ihren Alltagserfahrungen in der DDR, rechts: Dr. Henning Pahl,
Leiter der Erinnerungsstätte.
Foto: Rainer Wollenschneider
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weise auf großes Interesse in der lokalen Presse 
stießen. Erwähnt werden müssen hier neben dem 
Besuch des Regierungspräsidenten Dr. Rudolf 
Kühner die Führungen seiner Amtsvorgängerin 
(und Vorsitzenden des Fördervereins) Gerlinde 
Hämmerle. Sie bot den meist prominenten Gästen 
nicht nur eine informative und zugleich äußerst 
kurzweilige Führung, sondern ebenso die Gele-
genheit zum Mitsingen.

„Wer nichts verändern will, wird auch das ver-
lieren, was er bewahren möchte“ - diesem Motto 
Gustav W. Heinemanns folgend, standen die ver-
gangenen Monate auch im Zeichen vielfältiger 
organisatorischer Neuerungen, deren Ziel es war, 
einerseits die Besucherfreundlichkeit zu erhöhen 
und andererseits den Dienstbetrieb effektiver zu 
gestalten. Bauliche Umgestaltungen geben dem 
Eingangsbereich ein neues, helles Gesicht und 
verbessern die Orientierungsmöglichkeiten. Eine 
neue Buchauslage samt Sitzbank lädt den Besu-
cher zum Schmökern und Kaufen der ausgelegten 
Veröffentlichungen des Bundesarchivs ein. Die 
Verkabelung der Empfangstheke ermöglicht dort 
nun auch IT-unterstütztes Arbeiten. Die Anmel-
dung für Besuchergruppen erfolgt seit Jahresbe-
ginn mittels eines standardisierten Formulars, das 
auch online zur Verfügung steht. Für Grundaus-
künfte zu den museumsdidaktischen Angeboten 
der Erinnerungsstätte stehen neuerdings alle Ra-
statter Mitarbeiter zur Verfügung. Bewährt ha-
ben sich die neuen Öffnungszeiten, die seit dem 
1. Februar für die Erinnerungsstätte gelten. Statt 
am Samstag (der in der Vergangenheit besucher-
schwächste Tag) steht die Erinnerungsstätte nun 
montags zum Besuch offen - eine Serviceerwei-
terung, von der vor allem Schülergruppen profi-
tieren.

Eine Aufgabe von zentraler Bedeutung in der Er-
innerungsstätte ist die Gruppenbetreuung. Dem-
entsprechend viel Aufmerksamkeit wurde diesem 
Arbeitsbereich gewidmet: Die Einführung von 
Entgelten für Gruppenbetreuungen (je Gruppe 
EUR 40,-) gestattete eine deutliche Anhebung der 
Bezahlung für die externen Geschichtsvermittler. 
Diese Anhebung erschien angesichts des enorm 
gestiegenen Qualitätsanspruchs der Gruppenbe-
treuung als dringend wünschenswert. Dazu wurde 
eine Aktion zur Anwerbung neuer Geschichtsver-
mittler gestartet, die inzwischen mit gutem Erfolg 
abgeschlossen wurde. 

Auf dem Gebiet der Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit wurden neue, standardisierte Verfahren 
erprobt. In den kommenden Monaten wird die 
Selbstdarstellung der Erinnerungsstätte unter 
www.bundesarchiv.de von Grund auf neu gestaltet.

Wenngleich die Zukunft vor allem unter dem 
Zeichen der Neuausrichtung der Erinnerungs-
stätte stehen wird, so sollen doch die bewährten 
Veranstaltungsreihen fortgeführt werden: Am 16. 
Juli hielt Prof. Hans Maier in Rastatt die Rein-
hold-Frank-Gedächtnisvorlesung, am 15. Sep-
tember findet die zweite Rastatter Kulturnacht 
statt. Schließlich nimmt die Erinnerungsstätte am 
7. September an der feierlichen Eröffnung der 
„Straße der Demokratie“ teil. Dort wird durch den 
rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Kurt 
Beck der Startschuss für jenes anspruchsvolle 
touristische Bildungsprojekt gegeben, zu dem 
Professor Michalka der frühere Leiter der Erin-
nerungsstätte, bereits im Jahr 2001 erste Anstöße 
gegeben hatte.

Henning Pahl
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